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Tagblatt
des

Großen Rathes des Kantons Bern.

Ordentliche Fruhlingssitznng.

Kreisfchreiben

an

sämmtliche Mitglieder deS Großen Rathes.

Herr Großrath!

Im Einverständnisse mit dem RegierungSrathe hat der
Unterzeichner« beschlossen, den Großen Rath auf Montag den 28.
d. Mrs. wieder zuiammenzuberufen. Sie werden demnach
eingeladen. sich an diesem Tage deS Vormittags um 10 Uhr im
Großrathssaal, oder. wenn er dannzumal noch durch den
schweizerischen Rationalrath besetzt sein sollte, im Kastnosaale
eiozufinde».

Verzeichniß der Berathungsgegenstände,

à. Gesetzesentumrfe und Vorträge.

I. RegterungSrath.
(Za Verbindung mit der Gesetzgebungskommission.) De-

kreìSenrwurf über die Bestimmung einiger Hauptgrgndsätze für
die Revision der Hypolhekarordvung.

II. Direktionen.
Direktion des Innern.

Vortrag über das Begehren der Gemeinde Koppigen, sich

von den übrigen Gemeinden der Kirchhöre Koppingen zu trennen.

Direktion der Justiz und Polizei-

t) Zweite Berathung deS GesetzeSeutwurfs über Organisa¬
tion dieser Direktion.

Z) Vorträge über Strafnachlaßgesuche.
3) Bericht über Mahnung zu Vorlegung eineS Gesetzesent-

entwurfs für Ausschließung der Jesuitenzöglinge vom
Staatsdienste.

4) Bortrag über das Gesuch der Gemeinde Jnnerkirchen
um Erhebung zu einer eigenen Psarrgemeinve.

Z) Vortrag über das Gesuch der Bäuerten Zwischenflüh,
Schwenden und Entschwyl, Gemeinde Diemtigen, um
Errichtung eineS eigenen Kirchspiels.

6) Vortrag über eine Beschwerde des AndreaS Zost gegen
die Behörden des Amtsbezirks Wangen.

7) Zweite Redaktion des Gesetzesentwurfs über Loskauf von
Eigenthums- und Nutzungsrechten auf Bäume.

Taghlatt des Großen Rathes. lSiS

Finanzdirektion.
1) Zweite Berathung deS GesetzeSentwurfS über die Ver-

waltung und Gewährleistung deS StaatsvermögenS, so

wie mehrerer darauf bezüglicher Verträge.
2) Zweite Berathung deS GesetzeSentwurfS über das Büdgel

und die Rechnungslegung des Staates.
3) Vortrag über eine ReiseentschädigungSreklamatton deS

Herrn GroßralhS Retchenbach.
4) Bortrag über das Gesuch der Zehntgütergemeinde Wil-

derswyl um Rückvergütung der Hälfte ihrer
Zehntloskaufsumme.

5) Vortrag über die Reklamation deS Herrn Pfarrers Meier
zu Schangnau gegen den stattgefundenen Pfrundgut-
verkauf.

6) Bortrag über ein Gesuch mehrerer Einwohnergemeind-
rathsprâsiventen des Emmenthals um Enthebung von
den Regierungsfunktionen oder Entschädigung dafür durch
den Staat.

7) Dekretsentwurf betreffend:
s. die Schatzungsreviflon für die Grundsteuer,
b. die SchatzungSreviston für die Brandversicherung,
e. die statistische Aufnahme der Gebäude und Grundstücke

für die Einführung der neuen Hypothekarordnung, und
ä. die Aufnahme der Katastervermessungen im alten

KantonStheile.
8) Gesetzesentwurf über die Militärsteuer und die Ausdeh¬

nung derselben auf angesessene Fremde.
S) Vortrag über die Ratifikation eines SalzlieferungSvec-

tragS.

Erziehnngsdirektion.

Bortrag über eine Vorstellung der Einwohnergemeinde
Reichenbach in Bezug auf das Schulwesen.

Militärdirektion.
vortrüge über Beförderung von Stabsoffiziere«.

Direktion der öffentlichen Bauten.
1) Vortrag über ein Gesuch der Gemeinde Radelstngen um

einen Beitrag an die Korrektion der Straße nach
Aarberg.

2) Gesetzesentwurf über den Bau uad den Unterhalt der
Straßen.

L. Wahlen.

1) Eines Präsidenten deS Großen RatheS.
2) EineS Vizepräsidenten.
3) Eines Stellvertreters.
4) Eines Präsidenten des Regiernngsralhes.
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5) Fines Oberingenieurs für den Brücken., Straßen- und

Wasserbau.

In der ersten Sitzung werden Borträge der Justiz- und

PolizUdirektion zur Behandlung kommen.
Die angezeigten Wahlen werden auf Mittwoch den 30.

Mai angesetzt.

Mir Hochschätzung!

Bern, den 14. Mai 1849.

Der Prästdent des Großen RalheS,

A. v. Tillier.

Crste Sitzung.

Montag» den 28. Mai 1849.

Morgens um 10 Uhr, im großen Cafinosaale.

Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Beutler, Greppin, Kanzige?, Känel, Kummer,
Moser, Ritschard, Rubin, Schneeberger zu Herzog en buch see

und Zwahlen; ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold,
Affolter, Antoine, Bähler zu Wattenwyl, Belrichard, Boivin,
Bühlmann, Bützberger, Carrel, Chopard, Cünier, Dähler zu
SleffiSburg, Dtetler, Egger, Fenninger, Fleury, Fueter,
Funk, Geiser Oberst, Geiser zu Roggwyl, beide Gerber, Gi-
rardin, Gouvernon, Grimaitre, Habegger, Hodel, Hofer im
Sand, Jmobersteg, Jndermnhl«, Karlen zu Diemtigen, Kil-
cher, KrebS zu Twann, Kröpf, Lehmann, Marchand, Marquis,

Marti, Müller zu Nidau, NeuhauS, Probst, Reber,
Reichenbach, Renfer, Ritlchard zu Armühle, Rosselet, Roth
Major, Roth Negotiant, Rôthlisberger zu Lauperswyl,
Salzmann, Schneider zu Langn»», Steiger, Stercht, Sträub,
Teuscher, Tieche, Tschiffeli, Vallat, Verdat, Wirtb, Zbinden
Hauptmann und Zingg.

Der Herr Präsident eröffnet die Sitzung mit folgender
Anrede:

Meine Herren I

Die periodischen Wahlen, welche vor dem 1. Juni
vorgenommen werden müssen, haben die Einberufung de» Großen
Rathes zu einer Zeit nothwendig gemacht, wo die vundesver-
sammlung noch für wichtige Berathungen versammelt ist, waS
ohnedem allerdings vermieden worden wäre. Die wichtigen
und deßhalb nur langsam fortschreitenden Organisationsgegenstände

mit denen die eidgenössische Vertretung dermalen
beladen ist, haben ihr Beisammenbleiben über Erwarten verlängert.

Unter diesen Umständen kann es wohl nicht in Ihrer
Absicht liegen, durch eine lange Sitzung des Großen Rathes
einen bedeutenden Theil dec bernischen Vertretung von den
Berathungen der Bundesversammlung ferne zu halten. Nichts
desto weniger ist es wünschenswerth, daß einige für unsere
bernische Verwaltung wichtige Gegenstände erledigt werden
können.

So wird uns von dem Regierungsrathe in Verbindung
mit der Gesetzgebungskommission ein Dekretsentwurf über die
Bestimmung einiger Hauptgrundsätzs für die Revision der
Hypoth karordnuug vorgelegt, der für den zukünftigen Kredit
unseres Landes und deS LandmanneS insbesondere von der
größten Wichtigkeit ist, und dem Sie gewiß Ihre Volle Auf-
mcrkiamkeit widmen werden. Auch der Von der Finanzdirek-
lion Vorgetragene Dekretsentwurf, enthaltend die Schatzungs-

revifion für die Grundsteuer und Brandverficherung »e. gehört
zu den wichtigsten und für die Verbesserung unseres Sreuer-
wesenS dringendsten Geschäften; nicht weniger der Gesctzes-
entwurs über den Bau und den Unterhalt der Straßen ; höchst

wünschenSwerth aber bleibt eS, daß in der nächsten Sitzung
auch die in allen Theilen des Landes und von allen Klassen
deS Volkes so sehnlichst gewünschte Revision deS Betreibungs-
gesetzes gebracht werden könne, da diese Revision mit der

Befestigung des Kredites im innigsten Zusammenhange steht.

In Bezug auf die europäischen Verhältnisse treten wt»
unter nicht weniger verhängnißvollen Umständen zusammen.
Sine furchtbare Aufregung, wie sie daS alte Suropa in
Jahrtausenden nie erlebt, hat alle Leidenschaften und alle Gährungs-
stoffe in einem nicht nur unbekannten, sondern nie geahnten
Maße empor gerufen, und droht im heißen, bis jetzt überall
unentschiedenen Kampfe das Schicksal der Völker in die Hand
deS Schwertes statt in diejenige der Vernunft und ruhigen
Erwägung zu legen, die Früchte deS Bildungsganges vieler
Jahrhunderte in wilder Flamme zu zerstören. Um so glücklicher

müssen wir uns preisen, hier einen von allen diesen
Nachbarländern beneideten Gegensatz zu bilden.

Während so viele benachbarte Bevölkerungen, vom
auswärtigen und vom Bürgerkriege zugleich heimgesucht, unter
der Last der Gegenwart beinahe erliegen, und dennoch den

Tagen der Zukunft nur kummervoll entgegen blicken, war eS

unS erst vor wenigen Tagen vergönnt, unter lebhafter
Theilnahme der obersten Bundesbehörden ein schönes vaterländisches
Fest von schweizerischer wie von bernischer Bedeutung zu feiern.
Einer der edelsten und biedersten unter unsern Mitbürgern hat
durch rastlose Anstrengung und unermüdlichen Eifer, kein

Opfer, keinen Tadel »
keine ungerechte Anfeindung scheuend,

seiner Vaterstadt, seinem bernischen, ja dem gesammten
schweizerischen Vaterlande die Aufstellung eines schönen geschichtlichen
Denkmals errungen, an dem sich nun heute Jedermann erfreut.
Die Namen des wackern Theodors von Hallwyl und des

bewährten Künstlers Vollmar werden von nun an stets neben
dem Namen Rudolfs von Erlach in der bernischen Geschichte

glänzen. Uns aber bleibt die Schuld über, dem Künstler auch
die Anerkennung von Seite des bernischen Volkes durch seine

Vertreter zu beweisen.
Aber wahrlich nicht nur durch schöne Reden und Festess-n

gilt eS jetzt, daS Andenken des Helden von Laupen zu feiern.
Mehr noch durch die That, indem wir, wie er, mit Gut und
Blut für Freiheit und Ordnung stehen, wie er das Banner
der Unabhängigkeit und Selbstständigkeit des Vaterlandes hoch

und unbefl'ckl empor gehalten, siegreich wie über den Feind,
so auch über uns selbst, wenn uns Leidenschaften hinreißen
wollten, die dem Geiste des alten schweizerischen Biedersinnes
und dem Wohl und der Würde des Vaterlandes fremd wären.
Indem ich die Erwartung ausspreche, daß Sie diese heilige
Schuld eines spätern Geschlechtes gerne lösen werden, erkläre
ich die FrühlingSsitzung deS Großen Rathes für eröffnet.

Verzeichniß der seit der letzten Session eingelangten
Bittschriften u. dgl.
1) Des Daniel Schär z, von Aeschi, um Rehabilitation;
2) von Besitzern von Kirchenstühlen in den Gemeinden Ober-

bipp und Niderbipp um Aufhebung deS Dekrets über die

Kirchenstühle oder Anerkennung des Grundsatzes der Enl-
schädtgungSpflicht;

3) der Vslksvereinssektion von Bern und von Fraubruune»
um Aushebung der Militärkapitulation mit Neapel;

4) einer Versammlung von ungefähr hundert Wählern zu
Erlenbach, um Vereinfachung des BelreibungsgesstzcS
u. a. m ;

5) der Einwohnergemeinde Walperswyl, um einen fernerm
SlaatSbeitrag an die restanzlichen Kosten der Karrein-
korrekcion;

6) des Theodor von Hallwyl um Znerkennung einer
Gratifikation an Herrn Professor Volmar für die Erlach-
stame;



7) Beschwerde der Meier von Saignelegier', Muriaux und
Bemont und des Präsidenten der Schulkommission von
Saignelegier gegen den dortigen Rcgierungsstatthalter,
Bmtschreibcr und Schulkommissär;

G Srrasnachlaßgesuch des Joh. Sieber, von Rufenen, deS

Jakob Hofer, von Münsigen, des Fried. Aebi, von Nie-
dergraßwyl, der Elisabeth Müller und Barb. Schlüssel,
aus Frankreich, des Ulrich Wälti, von Rüderswyl, des
Ulrich Infer, von Melchnau, der Deserteurs Constant
Cattin und Charles Boichat, von los Loi« der Marga-
retha Amstutz, von Sigriswyl.

Verlesen werden:
1) Sine Vorstellung der Gemeinde Srlenbach um Vereinfa¬

chung des Betreibungsgesetzes u. a. m.
2) Eine Zuschrift von dem Verwaltungsrathe deS Bernerre-

regiments in neapolitanischen Diensten, c>. ä. 2. Mär»
1849.

Herr Präsident. Sie werden sämmtliche Zuschriften
zum Berichterstatter! an den Regierungsrath, die an den
Großen Rath gerichteten an die Bittschriftenkommission weisen
wollen.

Durch das Handmehr genehmigt.

Stämpfli, Reg.-Rath, spricht den Wunsch aus, eS

machte der in Bezug die Kapitulationssrage gestellte Anzug
beförderlichst auf die Tagesordnung gesetzt werden, bei welchem
Anlasse auch über den Inhalt der etwas starken Zuschrift deS

betreffenden VerwaltungSratheS in Neapel eingetreten werden
könne.

Ueber mehrere gegen die administrativen und Gerichtsbehörden

deS Amtsbezirks Wangen gerichteten Beschwerden des
Andreas Jost, von Wynigen, Schafhändler zu Juchten, wird
zur TageSordung geschritten.

AlS neu eintretende Mitglieder deS Großen Rathes leiste«
den verfassungsmäßigen Eid:

Die Herren Arnold Karlen in Bern, Johann Ulrich
Minder zu Huttwyl, Friederich Tscharner zu Kehrsatz, Froide-
vauzr zu Breuleur.

Folgende Mitglieder erklären schriftlich den Austritt auS
dem Großen Rathe:

Die Herren Nydegger zu Schwarzenburg, v. Graffeuried
von Burgistein, Samuel Käser zu KäsershauS.

Herr Präsident. Mehrere AuStrittserklärungen, die
während der Zeit einlangten, wo der Große Rath nicht
versammelt war, überwies ich dem Regierungsrathe mit dem

Antrag auf Wiederbesetzung der vakanten Stellen; der Ne-
gierungsrath glaubte jedoch, die Wahlversammlungen nicht
eher einberufen zu sollen, bis die Auötrittserklärungeu hier
angezeigt und inS Protokoll aufgenommen worden scim. Diese
Ansicht gründet sich allerdings auf frühere Vorgänge und
Entscheidungen des Großen RatheS; allein ein solches Vcr»
f.hren könnte Ucbelstände mit sich führen; die zur Enlwersung
eines R-glementeS für den Großen Rath niedergesetzte
Kommission möchte daher wohl thun, auf diesen Fall Rücksicht zu
nehmen.

Sämmtliche Austritts« klärungen werden a ci ?rotocc>Ilum
genommen und davon dem Regterungsrath behufs Anordnung
neuer Wahlen Kenntniß gegeben.

Verlesen wird eine Zuschrift des Regierungsstatthalters
Frieden von Aarberg, durch welch« derselbe um Entlassung
einkommt. Der Regierungsrath erklärt sich durch Zuschrift
für Entlassung unter Verdankung der geleisteten Dienste; die

Amtsdauer deS Herrn Frieden soll jedoch erst mit 20. Juni
«ächsthin ablaufen.

DurchS Handmehr genehmigt.

Tagesordnung.
Vortrüge der Justiz- und Polizeidirektion über Strafnachlaßgesuche.

Folgenden Büß- und Strafnachlaßgesuchen wird auf den
Antrag der Direktionen der Justiz und Polizei und der
Strafanstalten entsprochen:

Barbara Schlüssel von UngerSheim und Elisabeth Müller
von Burnhaupt-le-bas, in Frankreich, welche den

19. Juni 1817 wegen DiebstahlS zu L'/z Jahren und
nachheriger ewiger Verbannung aus dem Kanton verurtheilt

wurden; Umwandlung deS Rests ihrer Keltenstrafe
in Verweisung aus dem Gebiete der Eidgenossenschaft.

2) Jakob Leb mann von Lauperswyl, welcher den 10.
Januar 1817 wegen Fälschung und Diebstählen peinlich zu
3 Jahren Ketten verurtheilt worden, Nachlaß des Rests
seiner Strafe.

Folgende 5 Militärs wegen Ausreißens:
3) Francois Kohler von Bourrignon, ll. Unterlieutenant,

früher der 1. Füfilirkompagnie des Bataillons Nr. 09,
nun à la suite, zu 12 Monaten Gefängniß verfällt.

4) Friedrich August Fellrath von DelSberg, Korporal der
Artilleriekompagnie Nr. 26, zu 16 Monaten Gefängniß
verurtheilt.

5) Germain Philippe von DelSberg, Frater der Artillerie¬
kompagnie Nr. 26, zu 14 Monalen Gefängniß verurtheilt.

6) Jean Baptiste Constant Cattin, wohnhaft aur Prailats,
Soldat der 2. Jägerkompagnie deS Bataillons Nr. 13,
zu einem Jahr Gefängniß verfällt.

7) Charles Auguste Boichat, wohnhaft aur Prailats, Sol¬
dat der 2. Jägerkompagnie deS Bataillons Nr. 13, zu
einem Jahr Gefängniß verfällt.
Ihnen wird ein Drittheil ihrer Gefängnißstraf« nachge-

lassen und die zwei übrigen Drittheile in Landesverweisung
umgewandelt, in dem Sinne, daß die schon erstandene Ge-
fängnißstrafzettvon den zwei bleibenden Drittheilen der
Landesverweisung abzuziehen ist.

8) Friedrich Aebi von Niedergraßwyl, welcher den 8. Mai
4847 wegen Diebstahls mit Einbruch zu 2c/z Jahren
Ketten verurtheilt worden. Nachlaß des Rests seiner
Strafe.

9) Johann Gosteli von Wahlen, den 11. September 1847
wegen DiebstahlS zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt.
Ihm ist der Rest der Strafe erlassen.

10) Wargarilha Schneider von Uetendorf, den 5. Juni
1817 wegen Dtebstählen und GemeindseingränzungS-
übertretung zu 2»^ Jahren Zuchthaus verurtheilt.

11) Johann Baptist Montavon von Montavon, welcher
den 30. Oktober 1317 wegen Mißhandlung zu 3 Jahren
Ketten verurtheilt.
Den beiden letztern wird der letzte Zehnlheil ihrer Strafe

nachgelassen.

12) Heinrich von Wyßenfluh von Nesselthal, den 29. April
1848, wegen DiebstahlS mit Einbruch peinlich zu 18
Monaten verurtheilt. Nachlaß deS letzten ViertheilS seiner
Strafe.

13) Eduard Chatelain von Neuenstadt, den 27. August
1847 wegen DiebstahlS zu 2 Jahren Ketten verurtheilt.

11) Ulrich Wälti von Rüderswyl, den 11. März 1846 wegen
Diebstählen zu 4 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

15) Johannes Sieber von Rufenen, wegen Diebstahls den
18. März 1847 zu zwei Jahren Zuchthaus verurtheilt.
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Den 3 letztern ist der letzte Achttheil ihrer Strafe
nachgelassen.

16) Johannes Schneit er von Spiez, den 4. März 1848

wegen Nothzucht peinlich zu 18 Monaten Zuchthaus ver-
urtheilt. Nachlaß deS achten Theils seiner Strafe.

17) Christian Hutmacher von Gysenstcin, den 5. Januar
1843 wegen Diebstahls peinlich zu 2 Jrhren Zuchthaus
verurtheilt. Nachlaß deS letzten VieuheilS der Strafe.

18) Niklaus Lugin buhl von Vechigen, den 9. September
1348 wegen Diebstahls peinlich zu 15 Monaten ZuchlhauS
verurtheilt;

19) Bendicht Hub a cher von Urtenen, den 24. Mai 1345
wegen NaubeS zu 6 Jahren Keilen verurthsilt;

20) Jakob Hofer von Münsingen, den 10. April 1848 kriegs¬
gerichtlich wegen Nichtbifolaung deS Aufgebots, DiebstahlS
und Veruntreuung zu 18 Monaten Zuchthaus verurthcilt.

21) Gottlieb Zbinden von GuggiSberg, den 5. Februar
1848 wegen Ausgeben falschen Geldes w. peinlich zu 3
Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Dem Luginbühl ist ein Dritlheil, den 3 letzten aber
ei« Viertheil ihrer Strafe nachgelassen.

Dagegen werden abgewiesen:

1) Jakob Müller von SiegriSwyl, den 1. Juli 1843 we¬

gen Diebstahls zu 15 Monaten Zuchthaus verurtheilt.
2) Rudolf Bangerter von Lyß, wegen Betrügereien am

12. Juni 1847 zu 4 Monaren und am 8. Jänner 1843

zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt.
3) Friedrich Kohlt, Hafner in Viel, den 20. Dezember

1848 wegen Verkaufs von LotteriebilletS zu 30 Fr. Buße
verfällt.

Antrag der Justiz- und Polizeidirektion in Bezug auf
das G-such der Gemeinde Jnnerkirchen um Erhebung zu
einer selbstständigen Pfarrgemeinde.

Ia g gi, Justizdirektor. Herr Präsident, meine Herren!
Jnnerlkirchen war früher eine Pfarrgemeinde; im Jahre
1809—1816 wurde jedoch das Pftundgut vertheilt und zwei
neu errichteten Pfarreien, Tannen und Gultannen, übergeben ;
daS Pfarramt wurde zu einem Helferamt gemacht. Die
Gemeinde Jnnerkirchen befand sich nie wohl dabei: ihre Sin-
wohnerzahl war gestiegen, so daß sie weit größer war, als
die der beiden andern Gemeinden; sie kam deßhalb wiederholt
darum ein, ihre Helferei möchte zu einer Pfarrei gemacht werden;

sie führte namentlich an, daß Jnnerkirchen bereits 1514
Seelen in 9 verschiedenen Ortschaften und Weilern zähle,
4 Primärschulen mit 3V UnterweisungSkindern habe, während
Tannen nur 700 und Guttannen bloß 500 Seelen zähle.
Diese Umstände schienen der Justizdirekrion erheblich genug,
um beim Regierungsrath darauf anzutragen, cs möchte dem
Wunsche der Gemeinde Jnnerkirchen entsprochen werden.
Aliein die Finanzdirektion, der daS betreffende Gesuch auch
überwiesen wurde, um es in finanzieller Hinsicht zu prüfen,
wich von jener Anficht sb, glaubend, der Staat würde durch
d^s Entsprechen bedeutende Einbußen machen; dem Begehren

wollte dieselbe in der Weise berücksichtigen, Saß man
den Wirkungskreis des Helfers zu Jnnerlkirchen auch
auf den Amtsbezirk Oberhaöli ausdehnte. Der Regierungs-
rath trat dieser Ansicht bei und beschloß, beim Großen Raths
darauf anzutragen, man möchte die Sache bis zur Revision
d.S KircheuwesenS im 8tà guo lassen.

Nevel, Negierungsrath, trägt in Anbetracht des
traurigen Büdgekzustandcs auf Tagesordnung an.

W e i n g a r t. Herr Präsident, meine Herren! Der
Gegenstand dieser Bittschrift ist mir nicht bekannt; ich will
also über denselben kein Wort verlieren, mich auch weder
lobend «och tadelnd über die Maßregeln des NegierungsratheS
ausdrücken. Was mir aber ganz besonders auffällt, ist die
verspätete Vorlage dieser Bittschrift. Das PelitionSrecht ist
eineS der schönsten Rechte unseres Volkes, eines derjenigen,

auf welche das Volk am meisten hingearbeitet hat. Nach meiner

Anficht sollte also nicht so lange gezögert werden, aus die

eingelangten Bittschriften zu antworten. Schon oft kam cs

mir, alS Mitglied der Bittschriflenkommission, vor, daß die

eingegangenen Bittschriften sehr lange unberücksichtigt blieben.
Ich kenne die Hindernisse nicht, welche dem Eintreten in den

vorliegenden Gegenstand im Wege standen; eS mag sein, daß

Untersuchungen stattfinden, Rapporte eingeholt werden mußten;
allein eS scheint mir sehr wichtig, daß daS Bittschriftenrechl
von den Behörden auf eine Weise berücksichtigt werde, durch
welche daS Volk befriedigt sei. Dieß kann unmöglich der Fall
sein, wenn eine Bittschrift drei volle Jahre irgendwo liegen
bleibt, ohne daß man etwas davon hört. Ich will über den

vorliegenden Fall keine B-schwerde führen, weil ich die Sache
nicht genugsam kenne; allein ich wünsche doch, eS möchte über
das verspätete Behandeln der vorliegenden Bittschrift irgend
ein Mitglied des RegierungSrathes genugsameZund befriedigende
Auskunft ertheilen.

Ia g gi, Justiz, und Polizeidirektor. Herr Präsident,
meine Herren! ES sei mir erlaubt, die gewünschte Auskunft
zu geben. Der Herr Präopinant ist einigermaßen im
Irrthum, wenn er sagt, die vorliegende Bittschrift sei drei volle
Jahre unberücksichtigt geblieben. Dieselbe ist d. d. 6. Januar
1847, also war es im letzten Januar zwei Jahre, seitdem sie

eingesandt wurde- DaS ist allerdings ein sehr langer
Zettraum; allein eS mußte m>t dem RcgierungSstatthalter und dem
Dekanat zu Thun korrespondier und eine Menge Berichte
eingeholt werden, die einen bedeutenden Zeitraum wegnahmen.
AlS diese Berichte eingelangt waren. trat ein Ereigmß ein,
welches die betreffende Direktion bestimmte, die Sache noch
einige Zeit zu verschieben. Es wurde nämlich die Frage aus.
geworfen, ob der Gesetzgeber nicht eine Reduktion der Pfarreien

vornehmen solle. Diese Frage muß auch im Großen
Rathe zur Sprache kommen, und ich glaube, man sollte einst-
weilen von der Behandlung der Bittschrift abstrahiren, so

lange nicht die Frage hier berathen worden sei. Auch der
Regierungsrath geht von dieser Anficht auS. Ich glaube,
diese Auskunft werde dem Herrn Präopinanten satisfacireri.

Z y b ach. Der Herr Direktor der Justiz hat in seinem

grünblichen Rapporte angeführt, daß die Gemeinde Jnnerkirchen

große Opfer gebracht habe, allein über deren Detail ist
er nicht eingetreten. Ich erlaube mir daher, dieselben einzeln
zu bezeichnen. Die Gemeinde Jnnerkirchen ließ zwei Glocken
gießen, die über 3000 Franken kosteten, und eine Thurmuhr
verfertigen, die auf 640 Franken zu stehen kam. Dieß sind
große pekuniäre Opfer für eine arme Gemeinde. Sie errichtete

nicht nur für die Zukunft Parochialbücher; Alles was sich

seil diesem Jahrhundert ereignere, ließ sie auS frühern Bûche n
ausziehen. In Anbetracht der von ihr gebrachten großen
Opfer verdiente also diese Gemeinde ganz gewiß ebenso gut
behandelt zu werden, wie andere Gemeinden, besonders seitdem
die Vorrechte aufgehoben find. Wie ich glaube, haben den

Herrn Finanzdirektor bloß finanzielle Rücksichten abgeschreckt,
dem Ancrage der Justizdirekrion beizustimmen. Sollte aber
auch dem würdigen Geistlichen von Jnnerkirchen eine größer«
Besoldung zukommen, wäre dieß ein Grund, den Wunsch der
betreffenden Gemeinde von der Hand zu weisen? Nein! —

Nicht auf die Kosten, sondern einzig auf die Gerechtigkeit
haben wir Rücksicht zu nehmen. Dem gründlichen Vortrage des

Herr» JustiztàktorS weiß ich durchaus nichlS beizufügen. Er
hat All-s btsser gesagt, als Unfernns zu sagen im Stande ist-
Ich pflichte daher seinem Antrage bei.

B r u n n e r. In der Bittschrift selbst ist mit hinlänglichen

Gründen auseinander gesetzt, warum Jnnerkirchen von
einer Helfern zur Pfarrei erhoben sein möchte. Auch hat
Herr Großrath Zybach die Opfer berührt, welche von dieser
Gemeinde gebracht worden sind. Ein gerechteres Begehren,
als heute vorliegt, kann wohl niemals an den Großen Rath
gestellt werden. Eine Gemeinde, die früher eigene K'rchcn-
font's besaß, welche ihr aber entrissen wurden, läßt sich durch
nichts abschrecken, bringt neue Opfer, läßt Glocken gießen,
hält einen Helfer, der sich durch sein menschenfreundliches Be-



nehmen beliebt macht, der aber schwerlich in Jnnerkirchen bleiben

möchte, wenn man ihn nicht zum Pfarrer macht«. Der
RegierungSrath trägt trotz dem eingelangten Berichte auf
Zurückschiebung an, theils auS finanziellen Gründen, die doch
bei einer so wichtigen Frage nicht berücksichtigt werden sollten,
theils wegen einer bevorstehenden neuen Eintheilung der
Kirchspiele, die aber in Bezug auf uns keine Veränderung
bringen wird. Wer die Lage von Oberhasle kennt, wird
einsehen, daß die dort bestehenden Verhältnisse nothwendig sind
und nicht verändert werden können. Ich möchte nun schließlich

der Versammlung ans Herz legen, einer ächt christlichen
religiösen Gemeinde, die keine Opfer scheute, zu entsprechen,
und sehe daher mit großer Zuversicht einem daherigen Beschlusse

entgegen.

Stâm p flt, Finanzdirekior. Ich finde mich veran-
laßt, die Gründe noch näher auseinanderzusetzen, welche den

RegierungSrath bestimmten, dem Begehren der Gemeinde
Jnnerkirchen entgegenzutreten. Seit dem Jahre 1846 wurden
viele solche Begehren gestellt; derselbe trat in keinem Falle
darauf ein, indem er davon ausging, daß die betreffenden
Verhältnisse durch ein allgemeines Gesetz regulirt werden
sollen. Wenn man der Gemeinde Znnerkirchen entspräche, so

würde nach meiner Ansicht die unmittelbare Folge sein, daß
alle Helfereien das gleiche Begehren stellten. Bevor man
solchen Bittschriften entspricht» sollte man die Konsequenzen
derselben berücksichtigen und fragen, ob man überhaupt noch
Helfereien wolle oder nicht. Ich glaube daher, eS sei besser, die
ueue Kirchenverfassung abzuwarten, die schon in Vorarbeit
l egt und nolhwendigerweise noch im Laufe dieses Jahres
vorgelegt werden soll. Für den religiösen Dienst der betreffenden

Gemeinde ist vollkommen gesorgt; eS ist dort Alles
vorbanden was andere Gemeinden hoben, und durchaus keine

Gefahr im Verzug. Der einzige Unt rschied ist der, daß der
Helfer zu Jnnerkirchen statt Fr. 1600 nur Fr. 1000 hat.
Die Folge eines im Sinne der Justizdirek ion gefaßten Bs-
schkusses würde sein, daß derselbe Fr. 1600 bekommen würde.
Die deutschen Kirchenverhälmisse im Jura wurden bis dahin
nicht anders behandelt; der RegierungSrath entschied ebenfalls
dahin daß die Frage verschoben werden solle, bis die
Kirchenverhältniss« durch ein allgemeines Gesetz reglirt sein
würden. Ich anerkenne übrigens die Opfer und den Sinn,
die sich bei der Gemeinde Znnerkirchen gellend machten.

F r i e d l i. Ich glaube, wegen Fr. 600 sollte man
Znnerkirchen nicht der Gefahr aussetzen, ihren Helfer zu ver-
lieren. Ich sehe nicht ein, warum man in den Antrag der
Justizdirektion nicht eintreten sollte. Man sagt zwar, demselben
stehe die Erhöhung der Besoldung um Fr. 600 entgegen. Ich
glaube jedoch, dem Gegenantrage liege ein anderes Motiv zu
Grunde, nämlich, daß es heutzutage nicht mehr Mode ist,
ueue Pfarrer zn bestellen. Wenn übrigens der Finanzdirektor
glaubt, im Falle deS Entsprechens würde sich noch manche
Gemeinde Präsentiren, so hat man die daherigen Bittschriften
nicht zu scheuen. Ich stimme daher zum Antrage der
Justizdirektion.

Kurz. Vor Allem aus eine Berichtigung. Ich glaube,
eS sei unrichtig, daß der Unterschied in Bezug auf die
Besoldung 600 Franken betrage. Der Pfarrer, als Helfer,
hat 1000 Franken, wenn ich nicht irre. Er ist «och ein
junger Mann würde somit noch einige Zeit in der
Klasse von Fr. 1000 bleiben. Es dauert noch manches Jahr,
bis er in die Klasse von Fr. 1600 treten wird. Träte also
auch der jetzige Helfer in das Klassensystem ein, so würde er
zunächst nur Fr. 1200 erhalten und erst nach 10 oder 12
Jahren in die Klasse von Fr. 1600 treten. In diejenige von
Fc. 2200 kommen höchstens diejenigen, welche 65 bis 70
Jahre alt sind. Wenn man glaubt, man müsse ein zu kommendes

Gesetz abwarten, das die Pfarreien bezeichne, so könnte eS

wie mit dem berühmten Straßennetzgefttze gehen; man sagte
immer, wir wollen keine Straße ausführen, bis wir das Gesetz
über das Straßennetz vor Augen haben werden. Man sprach
von diesem seit 10 -12 Jahren. Es ist aber eine unbekannte

Größe, ich sah nie etwas davon. Man könnte also auch alle
Jahre von einem Gesetze über die Regulirung der kirchlichen
Verhältnisse sprechen und hundert Anträge stellen, eS t liebe
alles beim Alten. Die Abgränzung der Pfarreien ist übrigens
weniger wichtig, als die der Straßen. Wenn sich also in
einem gegebenen Falle das Bedürfniß zeigt, so soll man
demselben entsprechen, um so mehr, als man sieht, daß nicht viel
aus dem Spiele steht, indem ja bereits alles zur Erhebung
Vorhanden sein soll. Warum sollte man dieser Gemeinde nicht
auch den Namen einer Pfarrei geben? Wenn sich irgendwo
im Kanton gleiche Verhältnisse zeigm, so entspreche man ihnen.
Das Verhältniß der Helfereien ist überhaupt eine Anomalie;
der Helfer soll nichts anders sein als AuShülfsperson eines
Pfarrers; sobald aber der Helfer in einem gewissen Sprengel

eine spezielle Seclsorge erhält, so sollte man die Helferei
sogleich zur Pfarrei erheben. Ich will zwar nicht sagen, daß
man einem jeden derartigen Begehren entsprechen solle, alftin
einer Gemeinde, die alleS that, was nöthig war, möchte ich
einen Gefallen erweisen.

S t â m p fli, Finanzdirektor. Ich möchte diese Berichtigung

nicht so annehmen, wie sie gestellt worden ist. H-rr
Kurz sagt, eS sei nicht richtig, daß die Folge der Erhebung
der Heiferei eine Erhöhung der Besoldung von Fr. 600 sein
werde, der betreffende Geistliche sei noch sehr jung und er
käme also höchstens in die fünfte oder vierte Klasse» man
riSkire aUo höchstens Fr. 200. Dieß ist unrichtig; denn nach
den bestehenden Besoldungsgesetzen muß jedenfalls bei der
Errichtung einer neuen Pfarrei die Dotationssumme der
Geistlichkeit um Fr. 600 erhöht werden. Im Gesetz vom 18.
Dezember 1824 heißt eS: „Sollten in Zukunft, sei eS durch An-
kauf von Kollalurrechten oder sonst, neue Klassensteken in
die Progression aufzunehmen sein, so wird dafür als feste
Regel bestimmt, daß die Klassen in folgender Ordnung jede
um eine Stille vermehrt werden sollen: als die 4 die 5.,
die 3., die 6., die 2 cie 7. und endlich die 1. Jedesmal
wird die Hauptsumme um Fr. 1600 vermehrt." Allerdings
ist die höchste Klasse mit Fr. 2200 bedacht, allein der Gesetzgeber

hat bestimmt, daß die Durchschnitlssumme, also Fr. 1600,
angenommen werden solle.

Funk, Präsident deS R.-gierungSratheS. Herr Pcäsi-
dent, meine Herren! Man stellt sich vor, eS handle sich im
vorliegenden Falle bloß darum, ob man 600 Fr jährlich mehr
ausgebe und ob man den Helfer zu Znnerkirchen zu einem

Pfarrer umtaufen, oder ob man ihm den Namen »ineS Helfers
lassen wolle. Es ist von Seite deS Herrn Kurz bemerkt worden

wenn irgendwo in Beziehung auf Seelsorge ein Geistlicher

nothwendig sei, warum man ihn nicht Pfarrer nenne?
Ich möchte hier in Erinnerung bringen, wie alle diese Hel-
fereien zu Stande gekommen find. Die Helferei zu Inner-
kirchen namentlich wurde errichtet infolge des Dekre:S vom
Mai 1335. Man fand damals, eS sei bei der zunehmenden
Bevölkerung in Jnnerkirchen eine AuShülfe durch eine Hel-
serei nothwendig und verband mit derselben die weitern Ver.
pflichtnngen, in Fällen, wo die Pfarrer von Gadmen und
Guttannen an ihren Funktionen gehindert seien, denselben bei.
zustehen. Wenn Sie das Dekret annehmen» wie eS vom R -
gierungsraihe vorgeschlagen worden ist, so wird die Helfest
Jnnerkirchen ledig und die am Platze derselben neu errichtete
Pfarrstelle muß ausgeschrieben werden; von diesem Augendick
an weiß man nicht, wer gewählt wird, so daß eS noch ganz
ungewiß ist, ob der jetzige Helfer diese Stelle erhalte. Es
tritt aber noch eine weitere Schwierigkeit in Bezug auf die
Seelsorge ein. Es wurde nämlich seiner Zeit im Jahre 1835
dem jeweiligen Helfer von Jnnerkirchen die Pflicht auferlegt
in der Seelsvrge der Gemeinden von Gadmen und Guttanneu
Aushülse zu leisten. Wenn nun die Helferei von Jnnerkirchen

aufgehoben, und eine Pfarrei am Platze derselben
errichtet wird, so frage ich, wer soll in Nothfällen, wo der
Seelsorger in Gavmen oder Gutkannen nicht funktioniren kann,
aushelfen? Jedenfalls doch nicht der Pfarrer von Jnnerkirchen.
Der Dekan von Thun hat gesagt, man solle die daherigen
Funktionen dem Helfer von Jnterlaken übertragen. Allein



dieß führt wieder Schwierigkeiten mir sich, indem man dem

Helfer von Jnterlaken in seiner gegenwätigen Anstellung nicht
zumuthen kann, daß er dieses übernehme. Die Folge wäre

also, daß eine neue geistlich« Stelle errichtet, und die Aus-
Hülfe, welche bisher den Gemeinden Gadmen und Guttannen
geleistet wurde, Preis gegeben würde. Es ist dem
Regierungsrathe vorgeworfen worden, cS habe bei ihm der Grund
entschieden, daß man heut zu Tage keine Pfarreien mehr
errichten wolle. Allein wenigstens der gegenwärtige Regierungs-
ralh hat auf der einen Seite noch keinen Antrag gemacht,
eine Pfarrstelle aufzuheben, und auf der andern ist das
vorliegende Gesuch daö erste dieser Art, das seit dem Jahre 1846

hieher gekommen ist. Vom Jahre 1831 bis 1835 war gar
kein Helfer in Jnnerkirchen; erst damals wurde ein solcher
dahin gesetzt und dieser soll nun nach dem Antrage deS Re-
gierungSratheS daselbst bleiben, so daß die Seelsorge in keiner
Weise vernachläßigr wird. Sie würden also nach meinem
Dafürhalten durch Errichtung einer Pfarrei in Jnnerkirchen die
Sache nur verschlimmern, weil die Gemeinden Gadmen und
Guttannen dadurch vernachläßigr würden.

Zahler. Nach den Vorträgen des RegierungSratheS
und den daherigen Berechnungen wird eS schlechterdings
unmöglich sein, der Bittschrift der Gemeinde Jnnerkirchen zu
entsprechen. Nach dem Bortrage der Finanzdirektion müßten
folgerechter Weise alle Helfereien zu Pfarreien umgewandelt
und die Besoldung aller Helfer um Fr. 600 erhöht werden.

Im letzten Vortrage nun ist gezeigt worden, daß vor dem Jahre
1830 in diesem Bezirke sich keine Helferei befunden habe und
daß die gegenwärtig daselbst bestehende neu geschaffen worden
sei. Eine halbe Minute vorher hat der Redner gesagt, daß
cö unmöglich sei, die Funktionen dieser Helferei dem Helfer
von JnleUaken zu übertragen. Allein welches sind denn da
die großen Schwierigkeiten, wenn man im nämlichen Athemzuge

sagt, eS sei bis zum Jahre 1830 daselbst keine Helferei
nothwendig gewesen? Ich kann auf der andern Seite nicht
begreifen, warum deßwegen alle H-lfereien zu Pfarreien gemacht
werden sollten. Ich nehme hier zuerst die Helfereien von Thun
und von Saanen. Diese sollen für abwesende Pfarrer, oder
für solche, die nicht funklioniren können, eine AuShülfe sein.
Anders verhält es sich dagegen mit der Hellerei Jnnerkirchen:
diese hat ihre eigenen Funktionen, ihre eigene Kirche, so daß
eS sich nur um ein Wort handelt, um derselben „Pfarrei" zu
sagen, statt „Helferei". Ich kann nicht begreifen, warum man
wegen bloß 600 Fr. solche Einwendungen und Bedenklichkei-
ten äußern kann. Alles ist vorbereitet, daß dem Antrage
entsprochen werde. Die dortigen Leute haben sich angestrengt und
das Ihrige gethan; auch ist das Bedürfniß vorhanden. Daß
dieses Letztere der Fall sei, hat die vorige Regierung dadurch
onerkannr, daß sie dort eine Helferei inS Leben gerufen hat.
Ich halt« deßhalb dafür, die Einwendungen des RegierungSratheS

seien nicht stichhaltig und stimme vollkommen der
Anficht des Herrn Just-zdircklorS bei.

Herr Berichterstatter. ES scheint mir, man habe
sich das Verhältniß dieser Pfarrei oder Helferei nicht richtig
vorgestellt. ES ist keine Helferei, welcher bestimmte Ange-
dörige fehlen, wie es bei denjenigen der Fall ist, welche zur
Aushülfe im ganzen Sprengel da sind, sondern faktisch ist eS
bereits eine Pfarrei, welcher noch die Verpflichtung obliegt,
in Gadmen und Guttannen AuShülfe zu leisten, wenn die dor-
tigen Pfarrer verhindert sind, ihre Funktionen zu verrichten.
Allein selbst so stellt sich bisweilen für den Helfer von Jnner-
kachen die Unmöglichkeit heraus, diese Hülfe zu leisten, indem
zur Winterszeit oft Tage und Wochen lang wegen der Menge
des Schnees gar keine Kommunikation zwischen Gadmen,
Guttannen und Meiringen stattfinden kann. Der Nachtheil,
den die Gemeinde Jnnerkirchen erle-det, wenn die Sache bleibt,
wie sie ist, bestehr darin, daß der Gottesdienst unterbrochen
wird, wenn ihr Helfer einer der genannten Gemeinden zu
Hülfe gehen muß. Der Herr Regierungspräsident hat gesagt,
es sei unmöglich, dem Helfer in Jnterlaken die Funktionen zu
übertragen, welche bezüglich der Aushülfe an die Herren Pfarrer

in Gadmen und Guttannen dem gegenwärtigen Helfer

von Jnnerkirchen obliegen. Diese Meinung theile ich nicht
Der Helfer von Jnterlaken braucht nur seinen Wirkungskreis
auch auf den Bezirk Oberhasle, der sehr klein ist, auszudehnen.
Ohnedieß hat der Helfer von Jnterlaken sehr wenig zu thun;
es vergeht, wie ich mir habe sagen lassen, oft ein ganzes Jahr,
bis er in einer andern Gemeinde aushelfen muß. DaS Ganze
bestände darin, daß er von Jnterlaken nach Oberhasle reisen
müßte, sofern man ihn nicht an einen andern Ort als nach
Jnterlaken plaziren würde. Wir haben noch andere derartige
Verhältnisse, wie z. B bei den Helfereien Rüschegg und Buch-
holterberg. Auch diese Hetzereien sind im Grund der Sache
Pfarreien. Der Unterschied, welcher zwischen Jnnerkirch.n und
diesen beiden Helfereien stattfindet, ist bloß der, daß diese
letztern keine Verpflichtungen haben, noch benachbarten Pfarreien
auSzuhelfen. Es handelt sich daher bloß um den Nameu,
denn was die AmlSverrichrungen betrifft, so find diese ganz
identisch mit denjenigen eines Pfarrers. Ich habe gefunden,
selbst in dem Falle, daß eine Aenderung in der Eintheilunz
der Kirchgsmeinden stattfinden sollte, könne sie doch auf die
Verhältnisse von Jnnerkirchen keinen Einfluß haben. Diese
hat schon der liebe Gorr selbst so angeordnet, wie sie sein sollen

und wie sie nicht anders sein können. Es verhält sich
daselbst nicht wie in den Niederungen, wo man ohne Nachtheil
Pfarreien verschmelzen kann, sondern da sind hohe Berge und
Thäler, zwischen welchen, wie bereits bemerkt, oft die
Kommunikation ganz unmöglich wird. Wenn gleich in Jnnerkirchen

ein Helfer ist, so sind doch in gewissen Zeiten diele
Ortschaften gar nicht zugänglich, waS früher, alS Gadmen und
Guttannen noch zu Jnnelkirchen gehörten, der Grund war,
daß diese beiden Ortschaften oft Wochen und Monate lang keine

Predigt besuchen konnten. Die Aenderungen in der Eintheilunz
der Pfarreien mögen daher ausfallen wie sie wollen, so

werden sie doch, wie ich glaube, keinen Ginfluß auf die Vcr-
hältnisse der Helferei Jnnerkirchen haben können. Was meine
persönliche Mnnung betriff.', so bleibt sie die nämliche, welche
ich in meinem schriftlichen Vortrage geäußert habe. Anderseits
sind indessen die Ansichten deS Regierungsrathes für Verschic,
bung eben so wichtig. Es gibt noch andere Helfereien, welche
sich in einem ähnlichen Falle befinden und welche Rekla.
mationen erheben werden, bei denen aber nach meiner Ansicht
das Bedürfniß nicht in gleichem Maße vorhanden ist, wie bei
der in Frage stehenden Kirchgemeinde. Allein wenn man es

an dem einen Orte thut, so muß man eS auch an dem andern
thun. Sie mögen übrigens jetzt beschließen, was Sie wollen,
so kann es sich doch nicht darum handeln, heute daS Projekt
dekret der Justizdireklion zu behandeln, indem dasselbe vom
Regierungsrathe noch nicht behandelt worden ist, und bloß
eine Beilage zu meinem Rapporte bildet. Wenn der Groß»
Rath etwaS Anderes beschließen sollte, als waS vom Rcgis-
rungSrathe vorgeschlagen ist, so müßte der Gang des Geschäftes

der sein, daß eS vom Großen Rathe an den RegierungS-
rath zurückgeschickt würde, um von diesem in demjenigen Sinn«
behandelt zu werden, der hier belieben sollte.

Abstimmung.
Nach dem Antrage deS RegierungSratheS, die

Sache einstweilen auf sich beruhen zu
lassen 65 Stimmen.

Auch hier gefallenen Meinungen Rechnung zu
tragen 51 „

Vortrag deS RegierungSratheS über daS Gesuch der
Bäuerten Zwischenflüh, Schwenden und Entschwyl, Gemeinde
Diemligen, um Errichtung eines eigenen Kirchspiels.

Herr Ju stiz d ire kt or, als Berichterstatter. Es liegt
hier ein Begehren ähnlicher Art vor, wie das so eben erledigte.
Während indessen in Jnnerkirchen zur Errichtung einer Pfarrei

alles Nothwendige vorhanden ist, wie z. B. das Pfarr>
Haus, der Todtenacker zc., so fehlt hier Alles. Schwenden ist
ein Thal, welches, wie ich glaube, 4 Stunden von Diemtigen
entfernt und im Uebrigen b-wohnt ist durch Güter- und Väu->
ertgemeinden. Diese beklagen sich, daß sie von der Kirche zu



weit entfernt seien, als daß sie dem Gottesdienste beiwohnen
könnten. Weil daselbst nicht einmal eine Filialkirche ist, so

wird es sich hier um die Gründung von etwas ganz Neuem
handeln, und zwar wünscht jene Landschaft nicht bloß eine
Helferei, wie im Bucbholterberg und in Rüschegg find,
sondern eine eigene Pfarrei. Zu diesem Wunsche könnte ich im
gegenwärtigen Momente auch nicht stimmen, zwar nicht aus
dem Grunde, weil daS Bedürfniß nicht vorhanden wäre,
sondern weil unsere finanziellen Verhältnisse das Opfer, welches
durch den Bau des Pfarrhauses, der Kirche, die Besoldung
deS Pfarrers w. veranlaßt wird, nicht gestatten. Aus diesem
Grunde halte ich dafür, es solle jedenfalls die Sache verschoben
werden. Mit dieser Anficht stimmt auch der Regierungsralh
übecein und nach dem Beschlusse, welchen Sie so eben gefaßt
haben, glaube ich, es werde nicht zweifelhast sein, daß die hohe
Versammlung dem Antrage des Regierungsrathes beistimmen
werde.

Durchs Handmehr genehmigt.

Vortrag der Militärdirektion, dahin gehend, sie möchte
nachträglich ermächtigt werden, den für die eidgenössische
Inspektion zweier Bataillone und einer Scharfschützenkompagnie
büdgelirten Kredit von Fr. 23,200 zur Einübung deS neuen
Reglements für diejenigen 3 Bataillone zu verwenden, welche
bisher noch mit Steinschloßgewehren bewaffnet waren.

Herr Militärdirektor, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Nach einem vorhandenen Tagsatzungsbeschluß

ist der Stand Bern verpflichtet worden, im Laufe des
Jahres 1849 zwei Bataillone der Infanterie deS Auszuges und
eine Scharfschützenkompagnie der eidgenössischen Inspektion zu
unterstellen. Um diese Inspektion Pass-ren zu können, ist vom
Gr. Rathe bei Berathung des Büdgers die Summe von Fr.
23,200 bewilligt worden. Herr Präsident, meine Herren! Die
Militärdirektion glaubte, man solle bei dem Bundesrathe daS
Ansuchen stellen, eS möchte für das Jahr 1849 diese Jnsp.ktion
nicht stattfinden. Zu gleicher Zeit, als dieses Gesuch an den
Bundesrath gestellt wurde, machte man ihm die Eröffnung,
es werde die Summe, welche vom Großen Rathe zu Abhaltung
dieser Inspektion bewilligt worden, zu andern noch dringender«

militärischen Bedürfnissen verwendet werden. Bekanntlich

hat Bern noch 3 Bataillone im Auszug, welche nicht mit
Perkussionsgewehren versehen find. ES sollen nun mit der
bewilligten Summe von Fr. 23,200 ohne Kreditvermehrung
— ich bitte dieses zu beachten — statt zwei Bataillone, deren
Z in verschiedenen Abtheilungen einberufen werden, um sie die
Waffen austauschen und gleichzeitig auf das neue eidgenössische
Militärreglement instruiren zu lassen. Es wird dabei noch der
Zweck erreicht, und zwar wiederum ohne Kostensvermehrung,
daß man mehr Stabsoffiziere — Kommandanten, Majore und
Aidemajore — einberufen kann. Das Gesuch geht also bloß
dahin, daß die für die eidgenössische Inspektion bewilligten
Fr. 23,200 so verwendet werden, wie der Bundesrath bereits
gestattet hat.

Der Antrag wird durch daS Handmehr genehmigt.

Schluß der Sitzung 1>/zUhr.

Für die Redaktion:

K. S ch ä r e r.
B r i n g o l f.

Zweite Sitzung.

Dienstag, den 29. Mai 1849.

MorgenS um 8 Uhr, im großen Kasinosaale.

Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Beutler, Greppin, Kanziger, Känel zu Bargen,
Kummer, Ritschard zu Oberhofen, Rubin und Schneebergcr
zu Herzogenbuchsee; ohne Entschuldigung: die Herren Acber-
sold, Affolter, Antoine, Bähler zu Wattenwyl, Belrichard,
Boivin, Bützberger, Chopard, Cünier, Fenninger, Fleuiy,
Fueter, Geiser Oberst, Girardin, Habegger, Jndermühle,
Marquis, Marti, Müller zu Nidau, NeuhauS, Probst, R-i-
chenbach» Renser» Ruschard zu Aarmühle, Nesselet, Roth Ar-
tilleriemajor, Noth Negotiant, Röchlisberger zu LauperSwyl,
Schneider zu Langnau, v. Steiger, Stettler, Tschiffcli, Vallat
und Zingg.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache genehmigt.

Herzog Herr Präsident, meine Herren! ES ist

gestern durch den Herrn Präsidenten des Großen Rathes auf
die Tagesordnung für den Donnerstag gesetzt worden die
Behandlung des AnzugeS mehrerer Mitglieder dieser Behörde,
betreffend die Aufhebung der Kapitulation des 4. Schweizerregiments

in Neapel. Gleichzeitig wurde gestern ein Schreiben
des Verwallungsralhes diese« Regiments abgelesen. Ich will
in die Charakteristik dieses Schreibens nicht näher eintreten.
ES wird ein bleibendes Denkmal bilden für den Stand der
Herren, die es abgefaßt haben, und einen Beweis liefern, daß
die Hohen in Neapel nicht begriffen haben, waS eine Bolks-
regierung, welche durch den Willen deS Volkes hier steht und
die öffentlichen Angelegenheiten leitet, ist. Sie haben noch

nichts gelernt und nichts vergessen. Das Schreiben ist in
einem Tone und einer Insolenz abgefaßt, wie ungefähr in Rom der

Patrizier Sulla an die Plebeier ein Schreiben richtete, als er
die Herrschaft an sich gerissen hatte. Ich stelle den Antrag,
daß dieser Brief» damit jedes Mitglied sich von der
Unangemessenheit desselben überzeugen könne» ltkhographirt und den

Mitglieder» deS Großen RatheS ausgetheilt werde, bevor die

Verhandlungen über diesen Gegenstand eröffnet find.

In g old. Ich unterstütze den Antrag deS Hrn. Pros.
Herzog durchaus. Es wird wohl kein Mitglied da sein, welches

nicht tief indignirt worden wäre durch die Sprache, welche

dieses Schreiben inS Feld führt. Allerdings mahnt dies-» an
die Zeit des römischen Mililärdespocismus, wo die römischen
Tyrannen dem Senate gegenüber «ine ähnliche Sprache tn'S
Feld führten. Allein dieß ist nicht die Sprache von Bürgern
gegenüber der Regierung ihres freien Vaterlandes, dem auch
sie angehören.

Zahler. Ich unterstütze den Antrag des Herrn Professor

Herzog, insoweit als er die Verrheilung des lithogra-
phirten Schreibens an die Mitglieder des Großen Rathes
betrifft, allein nicht, insofern er die Abänderung der Tagesordnung

verlangt.

Herr Präsident. ES ist kein Antrag auf Abänderung

der Tagesordnung gestellt.

Der gestellte Antrag wird durch daS Handmehr
genehmigt.



Angezeigt und dem RegierungSrathe zu Anordnung einer
neuen Wahl überwiesen wird: die Austrittserklärung deS Herrn
Kommandanten Dietler in Aarberg.

Herr Präsident. Da Herr Dietler auch Mitglied
der SlaatSwirthsckaflSkommission war, so wird auch eine neue
Wahl in dieselbe stattfinden müssen. Wir werden dies« Wahl
mit den übrigen Wahlen nächsten Mittwoch vornehmen.

Tagesordnung.
Dekretsentwurf über Bestimmung einiger

Hauptgrundsätze für die Revision der neuen Hypothekarordnung.

(Abgedruckt im Tagdlatt Nr. 3.)

Herr Finanzdirektor alS Berichterstatter. Dieser

Gegenstand, zu dessen Behandlung wir nun schreiten, ist,
wie bereits vom Herrn Präsident bemerkt worden, von höchster

Wichtigkeit. Zu diesem Schluss« müssen wir kommen,
wenn wir die Folgen desselben näher ins Auge fassen; den»
eS handelt sich hier nicht um eine Frage deS politischen
Organismus, sondern um einen Gegenstand, der sehr lief in den
Wohlstand de» Volke» eingreift. Ich halte daher dafür, daß
er von der obersten Landesbehörde wohl zu erwägen, und
abgesehen von allen politischen Meinungen genau zu berathen
sei. Der Große Rath mag hier diejenigen Grundsätze adop-
tiren, welche er für die Entwicklung des Volkswohlstandes
am zweckmäßigsten hält. Was die Art und Weise betriff?,
wie dieser Entwurf hteher gekommen, so bemerke ich, daß die

Initiative dazu von der Finanzdirektion ausgegangen ist und
zwar aus den Gründen » welche in den gedruckeen Beilagen
angegeben find. Die Finanzdirekiion hat sich bei der
Ausarbeitung mehrerer Gesetze, welche in ihr Bereich einschlagen,
davon überzeugen müssen, daß sie wesentlich von dem Systeme
der Hypothekarordnung abhängen und hat deßhalb den
vorliegenden Dekretsentwurf an den Regierungsralh gebracht.
Der 8 98 der Staalsverfrssung sagt nun folgendes: „den
Staatsbehörden ist namentlich zur Pflicht gemacht, die fol-
genden Gesetze unverzüglich zu revidiren und zu erlassen:
— — 4) das Gesetz über das Notariat und das Hypothekarwesen,

namenrlich die Abschaffung der Untergerichte." Infolge
dies-r Verfassungsvorschrift wurde, wie sie wissen» im Jahr
1846 eine Gesetzgebungskommission niedergesetzt uud ihr die
auszufertigenden Arbeiten übertragen. ES wurde ferner
festgesetzt daß sie die Revision oder Erlassung der unter Art. 1

bis und mit 5 deS 8. 93 der Staatsverfassang bezeichneten
Gesetze längstens bis den 1. Januar 1843 bewerkstelligen solle.
Es war also jedenfalls nicht der RegierungSralh, welcher diese
Sache von sich aus behandeln konnte, sondern die Gesetzge-
dungSkommiffion, welche durch ihren frühern Beschluß mit der
Abfassung dieser Gesetze beauftragt war, hatte sich mit diesen
Arbeiten zu beschäftigen. Diese hat eine vorläufige Berathung
gehalten und sich dem System nach zu den vorliegenden Grund,
sätzen bekannt. Auch der Regierungsrath hat nach einer vor-
läufigen Berathung dieselben gebilligt. AuS dieser doppelten

Vorberathung also ist der Dekretsentwurf hervorgegangen,
der Ihnen so eben ist vorgelesen worden. DaS hauptsächlichste
Prinzip desselben besteht darin, daß die neue Hypolhekarord«
uung auf der Grundlage eines Kadasters beruhen soll, und
der zweite Grundsatz desselben stellt fest, daß die zu machende
Revision sich auch auf die Hypothekarordnung deS französischen

civil zu erstrecken habe, damit in dieser Beziehung die

Einheit zwischen den beiden Kantonslheilen hergestellt werde.
ES sei mir nun erlaubt, Jhneu ganz kurz die Konsequenzen
vorzu'ühren » welche an dieses Hyporhekarsystem sich knüpfen
müssen. Ich bemerke hier zum Voraus, daß ich um Ent-
schuldigung bitten muß, wenn ich mich nicht mit der Genauigkeit

und Gründlichkeit, die ich selbst wünsche, über diesen
Gegenstand verbreiten kann, indem ich nicht Zeit hatte, mich
darauf vorzubereiten, wie es mir lieb gewesen wäre. Die
erste Frage, welche hier entsteht, ist natürlich die: was ist
eigentlich eine Hypolhekarordnung? Darauf kann man
einfach so antworten: die Hypothekarordnung muß entscheiden,

waS ich zu beobachten habe und welche Bedingungen nöthig
sind, wenn ich ein Grundstück kaufen oder verkaufen und wenn
ich Dienstbarkeiren erwerben oder Jemand anders einräumen

will; ferner, welche Formen zu beobachten seien, wenn ich

Geld auf ein Grundstück aufnehmen oder einem Andere gegen
eine grundpfändliche Versicherung lnhen will. Die
Hypothekarordnung enthält also die Lehre von den Formen und
Bedingungen, welche bei der Erwerbung oder Veräußerung
von Grundstücken oder Grundpfäntern zur Anwendung kommen.

Ich frage weiter nach dem Hauptzweck der Hypothekar-
ordnung oder nach dem Hauptzweck der Formen, welche da-
orkS bei Käufen und Verkäufen vorgeschrieben werden. Ich
erblicke denselben in erster Linie in der möglichst großen Sicher-
heit, welche bei den Rechtsverhältnissen, welche auf Grundstücke

Bemg haben, erreicht werden soll. Wenn ich ein Grundstück

kaufen will, so ist eS mir vor Allem aus daran gelegen,
daß der Kauf so errichtet werde, daß ich in alle Zukunft bei
meinem erworbenen Grundstück sicher lei. Ich muß überzeugt
sein, daß derjenige, welcher mir ein Grundstück verkauft, der
eigentliche Eigenthümer desselben sei; daß auf dem Grundstück

keine andern Lasten haften, als die mir der Verkäufe?
angegeben hat. Ich muß ferner überzeugt sein, daß der
Verkäufer wirklich handlungsfähig und berechtigt ist, mir daS

Grundstück zu verkaufen. Ganz gleich ist es bet den

Anlegungen auf Grundstücke; wenn ich auf ein Grundstück Geld
anlegen will, so wünsche ich sicher zu sein, daß derjenige,
welcher mir das Grundstück ve> pfändet, das Recht dazu habe;
ich muß sicher sein, daß daS Grundstück wirklich mit keinen
andern Pfandrechten und Lasten beschwert sei als denen, welche
mir der Verpfände? angegeben hak; ferner, daß das Grundstück

auch wirklich fähig sei, für eine bestimmte Summe
Sicherheit zu gewähren. Der erste und hauptsächlichste Zweck
der Hypochekarordnung ist also die Sicherheit für alle gründ-
rechtlichen und namentlich grundpfändlichen Verhältnisse. Der
zweite Zweck der Hypochekarordnung ist derjenige der Einfach-
heit uns Wohlfeilhcit, aNein ich sage ausdrücklich, daß dieser

Zweck bloß ein sekundärer sei. Wenn der Zweck der Sicherheit
nicht erreicht wird, so ist derjenige der Wohlfeilheit und
Einfachheit total verloren. Wenn man also mit dem Zweck der
Sicherheit auch denjenigen der möglichsten Einfachheit Serbin-
den kann, so erhält daS Publikum die Wohlchat eineS möglichst

wohlfeilen Grundpfandverkehrs. Was sind nun die

Folgen davon, wenn man diese Zwecke erreicht? Es wird
e stenS der Werth des Grundeigenthums steigen, denn es muß
einleuchtend sein, daß ich für ein Grundstück lieber etwaS meh«
bezahle, sobald ich weiß, daß ich dasselbe mit Sicherheit kauf«.
Man hört auS diesem Grunde oft, besonders von Leuten,
welche nach Nordamerika reisen, fragen » ob man dort durch
gute Einrichtungen .geschützt sei, indem sie lieber in einem
Staate Grundeigenthum erwerben, welcher für den ruhigen
Besitz desselben schützende Gesetze hak. ES wird ferner

erreicht, die Vermehrung und Verbesserung des Gruno.
pfandkrediteS. Man kann annehmen, daß da» Vermögen eineS
Volkes nicht bloß in dem vorhandenen Realkapitale besteht,
sondern wesentlich auch in dem K.edit, welchen daS Volk
genießt. Wenn Sie sich vorstellen, daß wir für 1000 Millionen
Grundkapital haben und auf 500 Millionen desselben absoluten
Kredit gründen können, so ist eS klar, daß wir mit 150S
Millionen arbeiten können. Oder wenn Jemand ein Gut
besitzt oder für Fr. 10,000 ankauft, allein nickt genug Kapital
besitzt, um dasselbe sogleich zu bezahlen, sondern bloß die Half e

desselben zu bezahlen vermag, so wird er bei guten Hypo hs-
kareinrichtungen die übrigen Fr. 5000 auf die Hinterlage
seines Grundstücks aufnehmen können. Er wird so sein
Vermögen auf viel schnellers Weise wirksam machen. Herr
Präsident, meine Herren! ich komme nun zu der Frage, wie eS

mit dem bisherigen Systeme gehalten gewesen sei; genügt
dasselbe, um Grundpfandkredic zu gewähren, wie eS zu wünschen

wäre? Ich bemerke hier zum voraus, daß ich das
bisherige System nicht verdammen will und daß es namentlich
zur Zeit seiner Einführung eine außerordentliche Verbesserung
war. Wenn ich das bisherige System durchgehe, so geschieht
eS nicht, um zu sagen, daß es durchaus schlecht sei, sondern
bloß, um einige Mängel desselben hervorzuheben, welche eS



nothwendig machen, zu einem neuen System überzugehen. ES
ist vorweg in Erinnerung zu bringen, daß der Kanton Bern
4 verschiedene Hypothckarsysteme hat, nämlich 1) dasjenige
des alten KantonSlhetlS; 2) dasjenige der Stadt Biel, welche
einen Theil ihreS ehemaligen StadlrechteS beibehalten hat,
infolge dessen nicht bloß Gültbriefe, sondern auch sogenannte
Pfandrechtsobligationen errichtet werden können; 3) dasjenige
deS reformirten Jnra'S. Als dieser mit dem Kaaron Bern
vereinigt wurde, so führte man in demselben die Untergerichte

à, die dann später abgeschafft wurden. Auch andere
Gesetze deS Kantons Bern kamen in demselben zu Kraft, so

z B. daS AmtsnotarialSgesetz; 4) dasjenige des katholischen
Jura, in welchem allein keine Gesetze des alten Kantons
«ingeführt wurden. Schon vieler Umstand, daß wir 4 verschiedene

Hypolhekarsysteme besitzen, muß es in gesetzgeberischer
Hinsicht wünschenSwerth machen, diei'e Verschiedenheit
auszugleichen. Wie ist nun aber daS Hypothekarsystem im alten
KantonStheil» welches ich vorzüglich im Auge haben will,
beschaffen? Ich frage hier zuerst, was nothwendig sei für die
Legitimation der Personen? Wenn ich ein Grundstück kaufen
will, so will ich überzeugt sein, baß der Verkäufer den Verkauf

vornehmen dürfe, und daß er diejenige Person sei, für
welche er sich ausgibt- Dafür find zwei Institute vorhanden,
dasjenige deS AmtsnotarS und dasjenige deS UntergerichkS.
Der Amlsnotar ist verpflichtet, über die Identität der Person
Ausweis zu geben und daS Nämliche liegt dem Untergerichle
ob, welches überdieß nachzusehen hat, ob der Betreffende
handlungsfähig sei. Nach der Legilimaiwn der Person kommt die

Legitimation zum Eigenthum. Ich habe schon vorhin bemerkt,
daß, wenn ich einen Kauf abschließen will, eS mir daran
gelegen sein muß, zu wissen, ob der Verkäufer wirklich
Eigenthümer der Sache sei. Dafür liegt ein» Garantie in dem Unrer-
gericht oder jetzt in dem GemeindSrath. Dann kommt die Identität
der Sache. Ich muß gewiß sein, daß daS Grundstück so und
so beschaffen ist, wie der Verkäufer mir angibt. Auch hier liegt
die Garantie in den Untergerichten, welche genau zu untersuchen
haben, ob daS Grundstück wirklich eristire. Ich komme endlich
auf einen Punkt, welchen ich schon vorhin berührt habe. Wenn
ich Geld auf ein Grundstück anlegen will, so will ich überzeugt sein,
daß daS Grundstück auch wirklich für eine bestimmte Summ«
Sicherheit gewähre. Nach dem bisherigen System liegt die

Sicherheit in Lokal - und Spezialschatzungen. Bis dahin hatte
man nämlich im alten Kantvnstheile durchgehends Gels
Anleihen können in Form der Güllbriefe, welchen die
Geldaufbruchscheine mit den Schätzungen besonders dazu bestellter
Schätzer vorausgingen, indem jedesmal ein Geldaufbruch-
scbeiu vorausging und vom Regierungsstatthalter Schätzer
bestimmt wurden, welche die Schätzung vorzunehmen hatten.
So viel über die Einrichtungen, welche bis dahin bestunden
und die zum Zweck hatten, den handelnden Personen die ver-
schiedenen Garantien und Ueberzeugungen zu geben. Ich
werde später darauf zurückkommen, inwiefern diese Garantien

unvollständig gewesen seien. Zuletzt will ich noch ganz
kurz vorführen, wie die öffentlichen Bücher und Scripluren
beschaffen seien, und ich fange hier beim AmtSnotar an. Bet
diesem muß zuerst ein Konzept über die betreffende Verschrei-
bung aufgenommen werden. Dieses muß nach dem Gesetz

wirklich gemacht werden. Auf diese Grundlage hin wird
nachher die Ausfertigung vorgenommen und diese meistens noch
in das Geschäftsbuch des AmtsnotarS, in das Amtsnotarials-
protvkoll eingeschrieben, so daß jedesmal eine dreifache Ver-
schreibung deS Aktes stattfindet. Bei den Untergerichlen kamen
folgende Scripluren vor: die Minuten, die Ausfertigung der
Urkunden und endlich die Eintragung deS Aktes in daS Fer-
rigungsprolokoll. In der AmtSschreiberei endlich werden
kcrchgemeindSweise die eigentlichen Grundbücher geführt, in
welche man alle Verhandlungen über Grundeigenthum der

chronologischen Ordnung nach, wie sie abgeschlossen werden,
einträgt. Ferner die NachschlagungSmanuale, in welche je-
weilen die Resultate der Nachschlagung eingeschrieben werden,
welche bei der Einschreibung eines AkieS gemacht werden
müssen. Wenn ein Kauf im Grundbuch eingeschrieben wird,
so muß über den Gegenstand desselben bis zum Jahr 1804

nachgeschlagen werden, ob nicht noch andere Pfandrechte vor-

Tagblatt deS Große» Rathes. ISIS.

Handen seien, welche sich im einzuschreibenden Akt nicht
vorfinden. Diese sogenannten Nach schlagungszeugnisse werden in
das Nachschlagungsmanual eingetragen. Daneben lief noch
daS AblösnngSmanual, welches amlSdejirksweise geführt wurde,
jedoch bloß in einigen AmtSschreibereien; in andern dagegen
wurde es unterlassen. In dieses Manual wurden eingeschrieben

die Verhandlungen, welche sich auf die Errichtung oder
die Erlöschung von Grundrechten bezogen. Ich komme nun
an die innere Beschaffenheit der Akten und Bücher selbst. Jeder

Kaufvertrag oder Kausverschreibung über ein Grundstück
mußte jedesmal eine vollständige Beschreibung deS Grundstücke«

enthalten. Wenn ein Grundstück, welches daS eine
Jahr verkauft, vollständig beschrieben und im Grundbuch
eingeschrieben war, daS andere Jahr wieder verkaust wurde, so
muß e die nämliche Beschreivung noch einmal wiederholt
werden. Es mußre zweitens die Eigenthumslegitimation sich
nach dem bisherigen System ebenfalls in jedem Akte vollstän-
dig wiederholen. Infolge dieser Beschaffenheit der Akten
fand eine bedeutend« Anhäufung der Scripluren statt, so daß
tie Grundbücher zu einer ungeheuren Zahl und Dicke
anschwollen. AuS diesem Umstände läßt sich die Erscheinung
erklären daß die Zahl der Grundbücher sich für einige Kirchspiele

bereits über hundert beläuft, was den Nachtheil mit
sich führt, daß die Nachschlagungen ungeheuer erschwert werden.

Wenn z. B. ein Kauf über ein HauS abgeschlossen
wird, daS seit dem Jahre 1804 keine Handänderung
erlitten hat, so muß man für diesen Kauf die Grundbücher
bis auf daS Jahr 1801 zurück nachschlagen. WaS die Mängel

dieses Systems betrifft, so stellt sich bezüglich auf den
Hauptzweck der Hypothekarordnung, welcher in die Sicherheit
zu setzen ist, die Unzuverläßigkeic der Schätzungen heraus.
Wenn Jemand Geld auf einen Gültbrief geben will, so hat
er eine Spezial- oder Lokalschatzung. Bei der Spezialscha-
tzung sucht der Verpfände? die Schätzung möglichst hoch zu
dringen. Man könnte sagen, dieß sei gleichgültig, wenn nämlich

die Schätzer durchgehendS unabhängige Leute wären.
Allein dieß kann man bei der Beschaffenheit der menschlichen
Natur nicht voraussetzen. Ich kann in dieser Beziehung zwei
schlagende Beispiele anführen, welche mir selbst vorgekommen
sind. Ich war zwei Jahre lang an der Verwaltung der
eidgenössischen KriegefondS. ES ereignet« sich wädrend dieser
Zeit der Fall, daß Jemand sein Gut zu Fr, 28,000 schätzen
ließ, um bei den eidgenössischen KrtegSsonlS Geld darauf
aufzunehmen. Diese gaben Fc. 14,000 dafür. Im folgenden
Jahre nun fiel die betreffende Person in Geldstag; da wurde
dann daö Gut bloß um 14,000 und einige Franken geschätzt,
und auch bei der Steigerung wurde nicht mehr gelöst. Dieß
ist daS eine Beispiel; daS andere kam mir bei der nämlichen
Gelegenheit vor. ES wurde ein Gut zu Errichtung eines
Gülibriefes um Fr. 80,000 geschätzt. Der Betreffende erhielt
Fr. 50,000 auf dasselbe. Nach einigen Jahren fand ebenfalls
ein GeldStag statt. In der Grundsteuerschatzung war das
Gut bloß um Fr. 56,000 oder 58,000 geschätzt. Sie können
sich keine Vorstellung davon machen, welchen Eindruck und
welche Folgen dieß für den Kredit de« KamonS Bern machte.
Sie mögen aus diesen zwei Beispielen schließen, welche Wichtigkeit

es habe, daß die Schätzungen richtig seien. Jeder
Schätzer, welcher seinem Rachbar durch eine zu hohe Schätzung

einen Dienst zu erweisen glaubt, leistet wahrlich nicht
nur seinem Nachbar, sondern auch dem ganzen Kanton einen
sehr schlechten Dienst. Man sollte daher vom System der
Spezialschatzung abgehen und sich hüten, daß sie nicht den
Charakter einer Lokalschatzung habe, d. h. daß sie nicht durch
Schätzer deS gleichen OrteS gemacht werde, damit nicht nach-
bcnliche Einflüsse wirkbar werden, welche die Richtigkeit dcr
Schätzung gefährden. Diese Einwendung bezüglich dcr Sicherheit.

Die andere betrifft den Kostenspuukr. Bei der Komplikation

der Formen, welche ich Ihnen vorhin aufgezählt habe,
werden Sie gesehen haben, daß ein solches Geschäft neun
verschiedene Formen paff,reu muß, uämlich drei beim Amtsnetar,
drei bcim Untergerichc und dann noch beim Amtt 'chreiber.
Wenn diese Weitschweifigkeiten für die Sicherheit nothwendig
wären, so wären fie nicht zu viel. Allein wenn man
nachweisen kann, daß diese dreifache Instanz nicht nothwendig ist,
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so muß man fi« auch kürzer machen. Schon im Jahre 1830
wurde Viel über die Kosten geklagt, nun kann man nicht
annehmen daß daS Begehren um Revision wegen der Unzweck-
mäßigkeit deS Systems an sich gemacht worden sei, sondern
diescS geschah bloß wegen der damit verbundenen Kostspieligkeit.

Ich bin der Meinung, daß die R-vision, welche jetzt in
Frag« liegt, hauptsächlich durch daS Bedürfniß der Wohlfeilheit
hervorgerufen worden sei, obgleich anderseits gleichzeitig auch
die Sicherheit gehoben werden soll. Wenn nun, Herr Präsident,

meine Herren! Thatsache ist, daß wegen der Sicherheit
und Kostspieligkeit eine Revision der Hyporhekarordnung statt
finden sollte, so fragt eS sich bloß noch, auf welche Weise
dieselbe zu bewerkstelligen sei. Hier komme ich auf das Ka-
dastersystem zu sprechen und erlaube mir ganz kurz anzudeuten,
wie dieß gemacht werden soll. WaS ist ein Kadaster? Man
Hellt sich unter einem solchen gewöhnlich eine Einrichtung
vor, wie sie sich im Jura findet, nämlich eine ganz genaue
Vermessung und Planirung. Allein der Begriff eineS Kada-
sterö, wie er im vorliegenden Projekte verstanden ist, geht nicht
so weit. ES ist hier darunter bloß verstanden ein vollständiges

Verzeichniß aller Gebäude und Grundstücke, wo bei
jedem einzelnen Grundstücke Größe, Name und alle diejenigen
Bestandtheile angegeben find, welche bleibende Merkmale
desselben bilden. Dieses Verzeichniß ist jedoch nicht in dem Sinne
fortlaufend, daß ein Grundstück auf daS ander« aufgeschlossen
wird, sondern so» daß je daS Grundstück oder Gebäude seinen
Conlocurrent erhält und daß bei diesem Contocurrent im
Verlaufe der Zeit alle Verhandlungen und Veränderungen ihrer
chronologischen Ordnung nach eingetragen werden. Bei dem
hier vorgeschlagenen System kommr aber nicht bloß der
Kadaster in Frage, sondern eS laufen neben demselben her noch
die sogenannten Dokumentenbücher. Man muß sich die Sache nicht
so denken, als ob, wenn ein Kauf verschrieben wird, die
Obligation in den Kadaster eingetragen wird. Nein, darüber
müssen eigene Bücher errichtet werden, in der Form der jetzigen

Grundbücher; und man muß annehmen, daß die
Dokumentenbücher sich genau an die jetzigen Grundbücher
anschließen. Die jetzigen Grundbücher haben die Bedeutung,
daß man in denselben ersehen kann, welche Pfandrechte auf
den Grundstücken haften, und die neuen Dokumentenbücher
enthalten im Grunde Nichts anders als eine einfache Aufzeichnung

dessen, waS bis jetzt in die Grundbücher eingetragen
wurde. ES ergibt sich demnach in Bezug auf die Arbeit d«S

GrundbuchführerS, oder des Gemeindschreibers gewissermaßen
eine Erweiterung der Seripturen oder Formen Ich mache
noch aus einige Konsequenzen dieses Systemes aufmerksam.
ES braucht nicht AlleS, waS auf die Beschreibung deS Grundstückes

Bezug hat, bei jeder neuen Verschreibung wiederholt
zu werden» weil die Beschreibung für- ein und allemal im
Grundkadaster vorhanden ist und daS Grundstück selbst sich
selten ändert. Die Anhäufung der Seripturen wird auf diese
Weise vermieden. Eine zweite Konsequenz ist die Sicherheit
der Schätzungen, und auf diese» komme ich nun insbesondere
zu sprechen. Es soll im Kavaster nicht bloß AlleS angegeben
werden, waS auf das Grundstück Bezug hat» sondern auch
die Schätzung. Die Grundsteuerschatzung soll mit der Kada-
sterschatzung ganz genau übereinstimmen und sie sollen beide
natürlich nichl zu dem Zwecke vorgenommen werden, um möglichst

viel Geld auf das Grundstück zu erhalten, sondern um
die Grundsteuer zu berechnen. Dieses hat denn zur Folge,
daß die Schätzungen nichl zu hoch find, sondern dem Werth
der Grundstücke möglichst entsprechen. Die Kadasterschatzun-
gcn haben ferner nicht die Narur von Lokalschatzungen. Man
könnte sagen, daß eine Jnkonvcnienz deßwegen eintrete,
weil der Werth der Grundstücke sich mit dem Laufe der
Zeit verändere. Allein diesem könnte durch eine Revision

der Grundsteuerschatzung, welche sich alle fünf Jahre
wiederholt, vorgebeugt werden. Wenn bei einer solchen
Revision eine Veränderung des Grundstückes sich herausstellt,

so muß auch die Kadasterschatzung darnach berichtigt
werten, so daß der Eigenthümer alle 5 Jahre eine Rechnung
über die Vermehrung oder Verminderung des Grundstücks
bekommt. Wenn ein Grundstück zu Grunde geht oder ein Haus
abbrennt, so muß die Gruntsteucrkommission die daherige Nach¬

tragung im Kadaster sogleich machen. Auf diese Art, glaube
ich, wird ein« größer« Garantie für die Schätzungen erzielt.
ES fragt sich nun weiter: wie soll es gehalten werden bezüglich

der Forterhalkung dieses Kadaster». ES ist nämlich
bekannt, daß im Laufe der Zeit Veränderungen der Grundstück«
durch Teilungen, Abtäusche :c. gemacht werden. In dieser

Beziehung besteht in denjenigen Staaten, in welchen man
Kadaster hat, die Einrichtung, daß zum Kadaster einer jeden
Gemeinde ein Supplementarkadaster geHallen wird, in welchem
diese Veränderungen eingetragen werden. Dieses ist nach
meiner Ueberzeugung ein sehr wesentlicher Theil des Kadastev-
system», auf welchen die Verwaltung die größte Aufmerksamkeit

zu verwenden hat. So viel über diesen Punkt. Ich komm«
nun zu einem andern, nämlich zu der Frage, wie sollen der
Hypothekarkadaste« und der Sleuerkadaster organisirl werden-.
Jede» Mal, wenn «ine Aenderung im Sleuerkadaster stattfindet,

so muß sie auch im Hypothekarkadaster angemerkt werden.
Diese Verbindung könnte so bewerkstelligt werden, daß der Gruud-
buchführcr eine solche Stellung erhielte, daß er Depositar de»

Hypothekarkadaster» würde und zugleich Depositar deS Steuev-
kadasters und dev BrandversicherungSkadasterS. JedeS Mal,
wenn ein« Steuer ausgeschrieben würde» so müßte der
Amtschreiber die Veränderungen, welche im Hypothekarkadaster vor
sich gegangen, im Sleuerkadaster nachtragen, und ebenso die

Veränderungen, welch« im BrandverficherungSkadaster stattgefunden,

wenn z. B. ein Haus abgebrannt oder ein neues
gebaut worden ist. Wenn endlich Veränderungen in den
Hypothekarkapitalien vor sich gehen, so soll er auch diese im Kapi-
talsteuerkadaster nachtragen. So könnte man Einer Person
alle diese Register übertragen und würd« die Weitläufigkeit
vermeiden, daß man die GemeindSralhSkommissionen für jede
Steuer in Bewegung setzen muß. Such die KontroleurS im
Jura würden auf diese Weise wegfallen » welche Einrichtung
dort gegenwärtig noch bestehen muß, weil dort die obligatorische

Verschreibung nicht stattfindet. Wenn man diese

Einrichtung annimmt, so wird dann einfach der Grundsatz
aufgestellt: so lange ein Kauf nicht eingeschrieben ist, bezahlt der
bisherige Eigenthümer die Steuer. Bis dahin war ein«
bedeutende Rachläßigkeit in den PfandrechtSlöschungen; es find
unendlich viele Pfandrechte, welche nicht mehr eristiren und
doch nicht gelöscht find. Wenn aber eine Steuer für dieselben
bezahlt werden muß, so wird sich dieses schon von selbst ändern.
Ich bin nun so frei, noch auf einige andere Folgen dieses

System» aufmerksam zu machen. Zunächst bemerke ich, daß
jedenfalls für da» Steuerwesen ein ungeheurer Vortheil
erreicht wird. Allein auch ein anderer großer Zweck wird
erreicht, nämlich, daß zwischen dem alten und neu,« Kantvus-
theil nicht bloß im Hypothekarwesen, sonder» auch in der
Finanzverwaltung eine Einheit hervorgerufen wird. Daran soll
man nie und nimmer denken, daß der Jura sich dazu verstehen
lassen wird» an den Platz seines jetzigen KadasterS «ine Vcr-
mögenS- und Einkommenssteuer zu stellen und zwar schon

deßwegen nicht, weil er für seinen Kadaster bereits den Aufwand
einer halben Million gemacht hat, welche Summe für ihn
verloren ginge. Ich komme nun zu der weitern Frage über die
Koste« eineS KadasterS. Ich muß hier unterscheiden zwischen
einem Kadaster ohne Vermessungen und einem solchen mit
Vermessungen. Der Hypothekarkadaster setzt nicht nothwendig
eine Vermessung aller Grundstücke voraus. Zum Beweis dafür

mag dienen, daß bereit» mehrere Kantone, so z. B. der
Kanton Solothurn, Hypothekarkadaster angelegt haben, ohm
eine Vermessung anzustellen, und dennoch hat sich dort dieses

System als sehr zweckmäßig bewährt. ES werden nun durch
zwei Umstände Kosten verursacht. ES müssen nämlich dk
sämmtlichen Grundstücke eingetragen und ihre Namen, Größe w.
bezeichnet werden; dann müssen auch die Schätzungen
aufgenommen werden. Diese Maßnahme allein wird vielleicht
40—50,000 Fr. kosten, allein diese Arbeit müßte man jedenfalls

ohnehin machen zur Berichtigung der Steuerschatzung.
Die bestehenden Grundsteuerregister müssen alle revidirt werden,

weil man sagt, sie sei«n nicht richtig. Wenn man daher
die Schätzung für den Steuerzweck machen muß, so mache man
sie auch für den Hypothekarzwkck und füge dann noch etwa»
bei, indem die Namen, die Bezeichnung der Größe der Grund-



stücke ze. in Uebereinstimmung mit den bisherigen Grundbüchern
gebracht werden müssen. Dieses kostet allerdings etwaS mehr,
hat aber auch die Folge, daß der Grundsteuerkadaster desto

richtiger ist. Fernere Kosten werden veranlaßt durch die Li-
quidalion der bisherigen Grundpfandverhältnisse. Da» bis-
herige Pfandrecht müßte man jedenfalls liquidiern und die

Eintragungen in dm neuen Hypothekarkadaster müssen bezahlt
werden. Allein auch hier müssen Sie bedenken, daß, wenn
Sie auch vor der Hand keine Liquidation vornehmen, Sie
doch in den nächsten Jahren die Pfandrechte liquidiren müssen,
damit die unzähligen Pfandrechte, welche nicht gelöscht find,
endlich ausfallen. Diese Kosten muß man daher nothwendiger
Weise haben, nehme man nun den Hypothekarkadaster an over
nicht. Ueber die Kosten will ich vor der Hand noch gar keine

Summen angeben. DaS Ganze mag sich vielleicht auf 70—
80,000 Fr. belaufen. Ich werde später eine genaue
Ausführung derselben bringen und hätte eS schon jetzt gemacht,
wenn ich die dazu erforderlichen Mittheilungen vom Kanton
Solothurn hätte erhalten können. Wenn der Kanton Solothurn
diese Kosten ertragen hat, so wird fie auch der Kanton Bern
ertragen können, wenn eS für den öffentlichen Kredit und
den Volkswohlstand nothwendig ist. Die Kosten der Vermessung
hängen eigentlich mit dem heute vorgeschlagenen Kadaster nicht
zusammen, allein ich kann gerade über diese Sache Mittheilungen

macheu auS Berichten deS Herrn Oberst Buchwalder,
welcher folgende Summen angenommen hat. Der alte Kan-
tonStheil hat nach Abzug der Gletscher, Felsen, Wälder und
Möser:e. 1,280,000 Jucharten Flächeninhalt. Wenn man
von der Vermessung der einzelnen Grundstücke absteht, so

kommen die Vermessungskosten AlleS in Allem gerechnet
auf Fr. 705,210 ; da find indessen die einzelnen Grundstücke

auf den Plänen nicht verzeichnet worden, sondern bloß
die Wälder und Fluren. Wenn außerdem noch die einzelnen
Grundstücke vermessen werden sollten, so geht Herr Oberst
Buchwalder von zwei Voraussetzungen auS. Wenn bloß die

einzelnen Grundstücke, im Gegensatz zu den Mösern, Weiden,
Wäldern, Gletschern zc. vermessen werden sollen, so nimmt er an,
diese» sei ungefähr ein Drittel, also circa 427,000 Juchar-
ten, und dieses würde kosten 746,000 Franken. Zusammen
also 1,451,302 Franken. Wenn aber auch die Wälder,
Weiden zc. vermessen werden sollten, so würden die Kosten
zu stehen kommen auf Fr. 1,367,000 für den alten KantonS-
theil. Wie viel Zeit braucht e» nun, um eine solch«
Vermessung zu machen, und wie können die daherigen Kosten
gedeckt werden? Diese Frage ist sehr wichtig. WaS zunächst
die Kosten betrifft, so spricht sich Herr Oberst Buchwalder
folgendermaßen auS: »Die Oberfläche de» Kanton» Bern
hat ungefähr 1,280,000 Jucharten; wenn nun ein Geometer
alle Arbeiten, welche 2000 Parzellarjucharten mit sich bringen,

in einem Jahre machen kann, so wären 640 Geometer
erfordert um die Arbeit im Laufe eine» Jahre» zu vollenden.
Da e» aber nicht vorzusehen ist, daß man diese Anzahl von
Geometern finden könn«, so wird die Arbeit eine Reihe von
20 Jahren und vielleicht noch mehr erfordern. Nun fragt
e» sich: wie sollen die Kosten bestritten werden? Hier stelle

ich »l» Grundsatz vorau», daß dem Prinzip nach die Gleichheit

zwischen dem alten Kantonstheil und dem Jura angenommen

werde. Im Jura hat der Grundsatz Geltung, daß die

Kosten der Vermessung von den Eigenthümern getragen werden.

Man wird freilich sagen, es sei fatal, »ine neue Last

dem Lande aufzubürden. Allein man könnte es vielleicht so

machen: Jeder Grundeigenthümer bezahlt während einer ge-
wissen Zeit per Jucharte Vz Btz., und diese Summe wird
verwaltet zur Ausführung dieser Zwecke. So könnten alle
Gemeinden viel leichter mit Plänen und Vermessungen versehen

werden, als -s bi» jetzt geschehen ist. Wenn eine Gemeinde

bisher Vermessungen machen ließ, so mußte fie den Geometer

baar bezahlen und konnte sehen, wo fie dazu da« Geld
hernahm. Run könnte man auch die Frage stellen, ob es nicht

billig sei, daß auch die übrigen Staatsbürger, welche nicht

Gruudeigenthümer find, die Kosten tragen helfen. Diese Frage
kann jedenfalls nicht schlechtweg verneinend entschieden werden.

Die Vortheil« des KadasterS für die ganze Gesellschaft sind

so groß» daß die ganze Gesellschaft dabei tüteressirt wird und

man könnte daher die AuShülfe ergreifen von der Gesammt-
steuer, welche auf Kapitalien und Einkommen erhoben wird,
ein Zehntel auf die Kosten der Kadastervermessung zu verwenden.

Ueber AlleS dieses soll Ihnen der Regierungsralh noch
genaue Ausarbeitungen vorlegen, so wie auch über die Frage,
ob man sich mir einfachen Plänen begnügen oder Parzellar-
vermessungen vornehmen wolle. Schließlich nun noch einige
Worte über den Punkt, wie eS gehalten werden solle mit
denjenigen Gemeinden, welche bereit« Vermessungen haben.
Wenn ihre Pläne nicht über ein bestimmtes Maß von der
Richtigkeit abweichen, so sollen fie Gültigkeit haben; wo dieß
aber der Fall ist, sollen fie ebenfalls gehalten werben, von
neuem zu vermessen. Ich wiederhole es noch einmal: die
heutige Frag« ist von ungeheurer Wichtigkeit und zwar nicht
der finanziellen Opfer wegen, denn diese schrecken mich nicht
zurück, sondern wegen de» Kredits de» ganzen Landes. Was
die Form der Berathung betrifft, so trage ich darauf an, daß
in den Dekretsentwurf eingetreten und die Sache iu glubo
behandelt werde.

Ca rlin. Meine Abficht geht nicht dahin, in den
vorliegenden Gesetzesentwurf überhaupt nicht einzutreten. Ich bin
weit entfernt zu hindern, daß daS Hypothekarsystem deS Jura
nicht eine Reform bedürfe. Allein durch die Revision de»
HypothekarsystemS, wie fie vorgeschlagen ist, wird eine gänzliche

Erneuerung herbeigeführt. Denn der §. 2 lautet: „die
Revision hat sich auch auf die Hypothekarordnung de»
französischen 0oäe civil zu erstrecken, damit in dieser Beziehung die
Einheit zwischen beiden KantonStheilen hergestellt werde."
Nun ist diese Bestimmung so absolut gefaßt, daß die Resultate,

die in Folge ihrer wirklichen Vollziehung sich herau»
stellen könnten, der Verfassung, durch welche die französisch«
Gesetzgebung gewährleistet wird, gerade zuwiderlaufen werden.
Deßhalb ersuche ich die Versammlung, die Sache wohl zu
überlege», bevor fie in dieser Beziehung einen Beschluß faßt. ES
ist mir besonder» daran gelegen, daß man" später bei der
Ausarbeitung eine» auf die heute angenommenen Hauptgrund-
sätz« gestützten Gesetze» nicht geltend mache » eS sei die Sin-
willigung zu einer gänzlichen Umarbeitung de» Lock« civil
gegeben worden. SS knüpfen sich an die französische
Hypothekarordnung wesentliche Bestimmungen deS die durch
diese gänzliche Umwälzung gefährdet würden, so z. B. was
die Dienstbarkeiten, die Hypothekarrechte der Ehefrauen ic.
anbetrifft. Diesem, meine Herren, ist eS nothwendig
zuvorzukommen. Mein Verlangen gehl also dahin, c» solle die
vorgeschlagene Revision nur innerhalb der durch unsere
verfassungsmäßigen Rechte ausgestellten Gränzen stattfinden.
ES ist dieß nur ein formeller Vorbehalt, den ich mache, so
daß ich mich der Erheblichkeitserklärung nicht widersetze.

Scherz. Ich bin im Allgemeinen mit dem Projekt,
welche» man durchzuführen sucht, einverstanden und habe
namentlich gegen daS vorliegende Dekret Nicht» einzuwenden.
Ich glaube, die Einführung deS KadasterS sei für die Hebung
deS Realkredits daS zweckmäßigste Mittel. Indessen habe ich
doch, ohne mich gegen das Eintreten selbst zu erheben, einige
Bemerkungen anzubringen. Ich glaube allerdings, daß eS

am Ort sei, wenn der Staat für eine bestimmte Summe gut
spreche. Allein auf der andern Seite muß man doch damit
sehr vorsichtig sein und dem Kapitalisten selbst EtwaS
überlassen. Es wäre zu viel gethan, wenn der Staat für zwei
Drittel der Schätzungssumme einstehen wollte. Man sollte
jedenfalls für nicht mehr eintreten als für die Hälfte > —

Herr Präsident. SS handelt sich hier bloß um die

Eintretenöfrage.

Scherz. Ich mache keine speziellen Anträge, sondern

halte mich ganz an da» Allgemeine. ES haben bi» dahin die

Verträge über Jnmobilien durch AmtSnotare gemacht werden
müssen. In Zukunft wird dieß nicht mehr erforderlich sein.
Die Parteien brauchen sich bloß vor dem Grundbuchführer
zu präsentiren und die Uebertragung zu deklariren, obgleich
e» ihnen natürlich unbenommen bleibt, noch nebenbei den
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Vertrag schriftlich abzufassen. Obgleich indeß diese Art der

Uebertragung eine wohlfeile ist, so ist fie doch nicht im Interesse
deS Publikums. E» wird zu Unvollstänvigkeiten führen;
namentlich über die Identität und die Handlungsfähigkeit der

Personen sollen in Zukunft die Ortsbehörden Zeugniß geben,
allein diese Behörden sind nicht im Fall, dieses zu thun, denn
sie können zwar wohl sagen, daß die betreffende Person so

und so heiße; allein sie können nicht sagen, daß dieß die
nämliche Person sei, welche unter dem uno dem Nummero deS

KadasterS bezeichnet sei. Die Handlungsfähigkeit bietet noch
größere Schwierigkeiten dar. Dieses zu beurtheilen hält oft
selbst solchen schwer, welche die Gesetze sehr gut kennen. Ich
glaube, man werde auf diese Weise dem Publikum nicht halb
so große Sicherheit geben. Man wird auf der andern Seite
sagen, eS sei besonders die Wohlfeilheit, welche entscheide.
Ich habe Nichts dagegen, wenn der Tarif für daS Notariat
schon geändert wird; allein ich glaube doch, daß das Institut
der Notare durch daS hier vorgeschlagene System ganz
ruinirt werde. DaS Publikum ist im Allgemeinen mit den
Notarien zufrieden und hat mit wenigen Ausnahmen großes
Zutrauen zu denselben. Ich möchte daher bloß in der Form
eineS Wunsches meine Ansicht dahin auSsprechen, daß in Be.
zug auf Uebertragungen deS Eigenthums das Institut der
AmtSnotarien nicht übergangen werde. Man glaube nicht,
daß ich aus eigenen Interesse daS Wort ergriffen habe. Ich
bin nicht Amtsnotar und prak.izire nicht alS solcher.

Herr Berichterstatter. Was zunächst der
Antrag des Herrn Carlin betrifft, so kann ich demselben nicht
ganz beistimmen. Der Einwand ist ungegründet, alS wolle
man die französische Gesetzgebung ganz umstoßen, es wird sich

im Gegentheil das System der Hypotekarordnung, wie eS

gegenwärtig im Auge behalten wird, mehr der französischen
Gesetzgebung nähern alS der bisher im alten Kantonstheil
geltenden. Auch gegenüber der Verfassung ist ein solcher
Vorwurf ungegründet; denn der Art. 89 gewährleistet die
französischen Civil-, Handels- und Strafgesetzbücher für
denjenigen Theil deS KantonS, wo dieselben gegenwärtig ihre
Anwendung finden, ausdrücklich jedoch unter Vorbehalt der Revision.

Es ist nun natürlich eine Sache der Rücksicht und der
gesetzgeberischen Klugheit zu beurtheilen, ob ein Theil der fran-
zösischen Gesetzgebung der Revision bedürfe oder nicht. Auch
im RegierungSrathe, wo doch ebenfalls Mitglieder deS fran-
zösischen Kantonsrheils find, walteten nicht die geringsten
Befürchtungen vor. Was die Anregung deS Herrn Scherz be-
trifft, so bemerke ich zum voraus, daß eS sich heute durch»
aus nicht um die Berathung der Grundsätze handelt, welche
in den gedruckten Beilagen zu dem vorliegenden Gesetzesenr-
wurf enthalten find. E« ist noch durchaus nicht gesagt, daß
sie vom Gesetzgeber so adoplirr werden. Was die Stellung
der Nokare betrifft, so bemerke ich, daß ich entschieden der
Ansicht bin, eö solle das Publikum und daS Volk nicht
gezwungen werden, überflüssige Formen zu beobachten. Wenn
später der Gesetzgeber bemerkt, daß eS nicht nochwendig sei,
daß ein Kauf durch einen Am.'snotar verschrieben werde, so

ist es auch seine Pflicht, zum Volke zu sagen, eS sei nicht
schuldig dieses zu thun. ES hieße wieder das Zunflsystem
annehmen, wenn man das Publikum nöthigen wollte, für eine
gewisse Art von Geschäften, welche auch sonst abgethan werden

können, sich einzig an eine dazu privilegirle Klasse von
Leuten, namentlich an die Amtsnocare, zu halte». Ich
wiederhole es noch einmal, daß der Wunsch nach Revision der
Hypothekarordnung vom Volke aus hauptsächlich in der
Kostspieligkeit des bisherigen Verfahrens seinen Grund hat, und
wenn man den Zweck der Revision in dieser Beziehung
erreichen will, so müssen die Kosten vermindert werden. Ich
schließe wiederholt auf das Eintreten.

Abstimmung.
Für dgs Eintreten in die artikelweise Bera¬

thung deö Gesetzes Gr. Mehrheit.
Nach dem Antrage des Herrn Berichterstatters

hier zu fistiren Gr. Mehrheit.

Die Verwahrung deS Herrn Carlin zu Pro¬
tokoll zu nehmen 24 Stimm«!.

Der DekretSenlwurf wird ohne fernere Diskussion unverändert

durch daS Handmehr angenommen.

Dekretövorvorschlag, betreffend 1) die Scha-
tzungsrevifion der Grundsteuer; 2) die Schatzungsrevision für
die Brandversicherung; 3) die statistische Aufnahme der Ge-
bäude und Grundstücke für die Einführung der neuen Hypo-
thekarordnung, und 4) die Aufnahme der Kadastervermessuogea
im alten KantonStheile.

(Abgedruckt im Tagblatt Nr. 3.)

Herr F i n a n z d i r » t o r, als Berichterstatter. Ueber
die EintretenSfrage in diesen Dekretsvorschlag ist nicht mehr
viel beizufügen, indem sich derselbe genau an den soeben erl»-
digten anknüpft. Ueber daS Einzelne will ich bei der artikel-
weiscn Berathung genauere Auskunft geben, und schließe daher
jetzt mir dem Antrage auf daS Eintreten.

Da» Eintreten in die artikelweise Berathung wirb durch
das Handmehr beschlossen.

8. 1.

Herr B e r i ch t e r st a r t er. Der ß. l stellt den Grundsatz

einer allgemeinen Revision der Grundsteuerschatzungen im
alten Kantonstheil auf. Die Finanzdirektion hat sich mit diesem

Gegenstande schon seit längerer Zeit beschäftigt, und im
Laufe deS verflossenen Jahres von allen Regierungsstatrhaltern
und Amtsschaffnern Auskunft verlangt über die Frage, wie
die Grundsteuerschatzung stehe, was überhaupt daS Publikum
davon halte, und ob sie gleichmäßig sei oder nicht. Ein
Theil der Berichte sagte, man sei im Allgemeinen mit der
Schätzung zufrieden; ander« dagegen enthielten die Antwort,
man beklage sich darüber, da« einzelne Gemeinden höher
geschätzt seien alS ander«, namentlich beklagten sich darüber die
obern Gegenden, daß daS Seeland und das Oberaargau im
Verhältniß zu ihnen zu niedrig geschätzt seien, und hinwiederum
äußerten dies« Gegenden die nämliche Beschwerde gegenüber
dem Oberlande. Daraus könnte man nun zwar schließen, eS

seien diese Klagen bloße ung,gründete Meinungen der verschiedenen

LandeSzegenden. Allein ich glaube, wenn die Revision
der Grundsteuer auch nur dazu dienen würde, diese Meinungen

zu berichtigen, so würde schon ein Bedeutendes erreicht;
denn bloß dadurch wird die Steuer drückend, daß Jedermann
meint, er bezahle mehr alS Andere. Ich glaube aber auch
serner, die Schätzung sei in Wirklichkeit nicht ganz gleichmäßig,
und eS gebe Gemeinden und Bezirke, welche im Verhältniß z«
andern zu gering geschätzt seien. Dieses ist denn auch nicht
zu verdenken. ES war allerdings das Streben der Finanzdt-
reklion, mittelst Beiziehung von sachverständigen Männern die
Schätzungen zu prüfen. Allein man kann voraussetzen. daß
in dieser Beziehung nicht mir der Gründlichkeit zu Werke g«.
gangen worden, wie wenn eine wirkliche Centralkommission
aufgestellt worden wäre. Was nun die Art und Weift
betrifft, wie diese Schätzung bewerkstelligt werden soll, so wird
dazu eine Centralkommiss-on von 45 Mitgliedern vorgeschlagen,

welche selbstständige Männer und zwar auS allen Landes-
tpeilen sein müssen. Diese Kommission tritt hier in Bern
zusammen und berathet sich zunächst über die Grundsätze im
Allgemeinen. Das Verfahren, welches sie zu beobachten hat, ist
folgendes: die Schätzungen werden von Gemeinde zu
Gemeinde gemacht, diejenige im Amte Bern nimmt die Kommission

in ihrer Gesammtheit vor. Zur Basis dient ihr das
bisherige Steuerregister, aus welchem sich ergibt, wie groß die
Gesammtjuchartenzahl jeder Gemeinde und wie groß die Iu-
chartenzahl für jede besondere Kulturart ist. Nun fragt sich
die Kommission einfach, ist die Schatzungssumme, welche sich
für die Wiesen oder für die Accker ober Felder ergibt, dem
wahren Werthe angemessen oder nicht. Bejaht sie diese Frage,
so bleibt es bei der frühern Schätzung; sagt sie aber nein, so



bestimmt fit, um wie viel Prozente fie zu niedrig sei. Ist die
Schatzungskommission mit dieser Arbeit bei der ersten
Gemeinde fertig, so geht fie zu den übrigen und erhöht auch dort
vergleichungsweise mit der bereits abgeschätzten. Die Central-
kommission theilt fich dann in verschiedene Sektionen, welche
in den ihnen angewiesenen Amtsbezirken von Gemeinde zu
Gemeinde die Schätzungen nach dem Maßstab« der von der ganzen

Kommission geschätzten Gemeinden zu revidiren haben.
Da sie aber nicht immer die gehörigen Lokalkenntnisse besitzen

werden, so werden fie bei jeder Gemeinde einige der verständigsten

und redlichsten Männer beiziehen, welche ihnen die erfor»
deeliche Auskunft zu ertheilen haben. Natürlich besitzen diese

Personen kein Stimmrecht bei der Berathung, sondern sie

habt« bloß Auskunft zu ertheilen. Ist die Arbeit durch den

ganzen Kanton fertig, so vereinigt fich die Kommission wieder
und macht den definitiven Borschlag an den RegierungSrath,
wobei sie nöthigenfallS die Schätzungen der einzelnen Sektionen
ausgleichen kann. Wie Sie also sehen, finder keine Ausgleichung

von Amtsbezirk zu Amtsbezirk start, denn die Finanz-
direklion glaubte, daß, wenn man dieses mache, die Am sbe-
zilksinteressen fich geltend machen werden. Damit ist indessen
bloß daS Verhältniß von Gemeinde zu Gemeinde revidirt. Um
nun auch das Verhältniß von Eigenthümer zu Eigenthümer
festzusetzen, wird in jeder Gemeinde eine Kommission von drei
oder fünf Mitgliedern, die der Gemeinderalh auS der Zahl
der Grundbesitzer der betreffenden Gemeinde wählt, ernennt.
Besteht die Kommission auS drei Mitgliedern, so muß einer,
besteht fie aber auS fünf, so müssen zwei aus den sechs stärksten

auswärts wohnend»« Grundbesitzern der Gemeinde genommen

werben, sofern deren vorhanden find- Dieser Vorschlag
hat sich deßhalb als nothwendig erzeigt, weil eS fich heraus-
gestellt hat, daß bei den jetzigen Grundsteuerregistern die
Grundstücke auswärtiger Besitzer, sowie auch da» Staatseigenthum

viel höher geschätzt worden war, als diejenigen der
einheimischen Besitzer. Besonders beim Staatseigenthum konnte
man die Tendenz ganz gut wahrnehmen, die Last auf die
Besitzungen des Staates zu wälzen. Auch im Jura wurde seiner
Zeit dieses Prinzip durchgeführt. Die Gemeindskommission
gebt ebenfalls von einem gegebenen Grundstück oder einer ge-
gebenen Kulturart auS, bestimmt dessen Werth und dann
Vergleichungsweise mit diesem auch denjenigen der übrigen.
Erhält sie auf diese Weise eine zu geringe Summe, so schießt sie

die nöthigen Prozente zu und bringt die Schätzung der einzelnen

Grundstücke in Uebereinstimmung mit der Gesammlscha-
tzung der Gemeinde. Es sollen bei dieser Arbeit die einzelnen
Grundstücke ganz genau verzeichnet werden für den Hypolhe-
kadaster, und zu diesem Zwecke wohnt der Amlsschreiber
derselben bei. Was daS Appellationsrecht über diese
Schätzungen betrifft, so statuirt der Vorschlag, daß jede Gemeinde
dasselbe gegen die Schätzung der Kommission an den
Regierungsrath zustehe. Im bisherigen Sleuergesetze steht zwar die
Bestimmung, daß jede Appellation an die Gerichte gehen soll.
Allein dieses Verfahren hat sich als s-hr langsam und schleppend

herausgestellt, und daher läßt sich auch die Erscheinung
erkläre», daß eS 2 Gemeinden geben konnte, nämlich Fruligen und
Reicheubach, welche noch ein ganze» Jahr nach der Ausschreibung

der Steuer um dieselbe belangt werden mußten. In dem
vorliegenden Dckretsenlwurf ist vorgeschlagen, daß, wenn eine
Gemeinde finde, sie sei zu hoch geschätzt, sie vom RegierungS-
rathe eine Expertise verlangen könne. Die Sachverständigen
haben dann bloß die Frag« zu beurtheilen, ob die Schätzung
im Verhältniß zu den umliegenden Gemeinden zu hoch sei.

Auf das Gutachten der Sachverständigen hin entscheidet der
RegierungSrath die Sache bleibend. Man könnte noch fragen,
ob diese Bestimmung nicht verfassungswidrig sei. Dieses ist
indessen nicht der Fall; eine SleuerschatzungKfrage ist nicht
eine privatrechtliche, sondern eine Verwaltungsstreitigkeit, und
von dieser Ansicht ausgehend glaubt der RegierungSrath, ohne
Jnkonvenienz über dieselbe entscheiden zu können. ES ist im
8. 1 noch gesagt, daß der Regierungsrath dieses Verfahren
bloß für einmal bestimme. Dieses wurde deßhalb zweckmäßig
gefunden, weil vorauszusehen war, daß möglicherweise das
erste Mal Irrthümer sich einschleichen. Ich empfehle Ihnen
also den Art. 1 zur Annahme. Was die Kosten diese? Ver¬

fahrens betrifft, so ist dafür im Budget bereits ein Kredit
ausgesetzt.

K

I n g o l d. Ich sehe mich veranlaßt, gegen den Art. 1
aufzutreten und zwar gegen den PassuS, welcher bestimmt,
daß Einsprachen gegen die Schätzungen auf dem Wege der
Administraliventscheidung erledigt werden sollen. Die Ver-
fassung stellt den Grundsatz der vollständigen Gewaltentren-
nung auf, der nicht verletzt werden darf. Sie zählt ferner
die verschiedenen verfassungsmäßigen Gerichte auf, worunter
aber kein Adminiflrativgericht sich befindet, da der frühere
Administrativprozeß abgeschafft worden ist Es werden also
durch den K. 1 sehr wichtige staatsrechtliche Grundsätze und
daneben auch die Privalrechte der Bürger und Korporationen
verletzt; denn wenn diese bloß vor den verfassungsmäßigen
Gerichren Recht zu nehmen brauchen, so wird durch die
vorliegende Bestimmung dieses Recht verletzt. Man hat Gründe
der Zweckmäßigkeit vorgebracht und gesagt, das Civilverfahren
sei zu weitläufig. Allein wo die Rechtmäßigkett in Frage
steht, kann keine KlugheitSrücksichl entscheiden. Die Verfassung
geht über alle solche Gründe. Nach unserem neuen Civil-
pcozeß gehl übrigens das Verfahren nicht mehr halb so lang.
Wenn sich Jemand über eine Schätzung zu beschweren hat, so

weiß er, daß er sich an da» Gericht wenden muß und daß
3 Schätzer ernannt werden, auf deren Befund hin da» Amtsgericht

urtheilt. Ich glaube, wenn man einmal einen Grundsatz

in der Verfassung aufgestellt hat, so soll« man nicht
davon abweichen und wünsche daher, daß dieser Paragraph zu
einer andern Fassung an den Regierungsrath zurückgeschickt
werde.

Mützenberg. Ich ergreife das Wort wegen dem
letzten Absatz, welcher bestimmt, daß der RegierungSrath
beauftragt sei, die nöthigen AuSführunqsbestimmungen zu
erlassen. Ich habe bei dem Reglemente über die Aufnahme der

Schätzungen gesehen, daß Borschriften erlassen wurden, welche
nicht zweckmäßig waren. Ich mache hierbei auf folgenden
Umstand aufmerksam. Der RegieiungSraih hat vorgeschrieben,
es sollen die Gebäude nicht unker der Brandassekuranzschatzung
geschätzt werden. DieieS war eine s<hr unzweckmäßige Bestim-
mung. Die Einen sagten, der RegierungSrath habe das
Recht nicht, eine solche Vorschrift zu erlassen; die Andern da-
gegen glaubten, man müsse sich allerdings danach richten. An
uns für sich war diese Verfügung schon deßhalb nicht gut,
weil die Assckuranzschatzungen nicht überall ganz gleichmäßig
sind, indem man b i denselben Rücksicht darauf nimmt, ob

Jemand sein Gebäude im ganzen oder vielleicht nur im halben

W^rlh versichern will. Dieses ein Grund. Bei andern
Gebäuden tritt der Umstand ein, daß sie schon vor langer
Zeit, andere dagegen erst in jüngerer Zeit geschätzt wurden,
waS wieder eine Schatzungsungleichhert macht. Die neue
Schätzung greift lief in da» Verhältniß der Privaten ein und
ich glaube daher, der Große Rath sei viel geeigneter, daS

dahin einschlagende Reglement zu erlassen. Jedenfalls möchte

ich die AuSführungSbtstimmungen der Sanktion dieser Behörde
unterwerfen.

I n g o l d. Ich hab« bloß noch Etwas vergessen. Herr
Stämpfli hat gesagt, e» sei nicht gegen die Verfassung, die

SchatzungSstrettiqkeiten vom RegierungSrathe entscheiden zu
lassen, weil der RegierungSrath über alle Bîrwallungsstreitig-
keiten zu entscheiden habe. Allein hier handelt eS sich nicht
um Verwaltungsstreitigkeiten, sondern um daö Mein und Dein
der Bürger.

Tscha r ner von Kehrsatz. Es ist heute nicht das erste

Mal, daß ich bei einer solchen Revision bin, wie sich vielleicht
noch einige meiner Herren Kollegen werden erinnern können.

In der Einleitung und in den Motiven dieses DekretSvor-
schlages sehe ich nuu allerdings, daß von einer Kadastervec-
Messung die Rede ist. Allein im Dekret selbst ist nirgends
ausdrücklich gesagt, daß eine Kadasterschatzung statt finden solle.
Der §. 4 sagt freilich: „Die Ausdehnung der Kadasterver-
messungeu des neuen Kantonstheils auf den alten ist im



Grundsatze angenommen" und auS diesem könnte man argu-
mentiren, daß die Kadastervermessungen im Z. 1 vorausgesetzt
seien. Ich wünsche, daß dieses deutlicher ausgedrückt würde.
Auch waS den Kostenspunkt anbetrifft, so glaube ich, der

Herr Rapporteur schlage denselben zu hoch an. Man könnte
ihn, meiner Meinung nach, wohl um die Hälft» heruntersetzen.

Schneeberger von Langenthal. Ich glaube, ei sei

nicht zweckmäßig, daß die Schätzung von einer Centralkommission
ausgehe. ES bestund bis dahin »ine sogenannte Amtsschaffnerkommission,

durch welche man den Zweck erreicht«, daß die
Gemeinden unter einer genauen Kontrolle stunden und keine

zu hoch und keine zu niedrig tarirt wurde. Ich glaube, eS

wäre am zweckmäßigsten, wenn man durch die Amtsbezirkskommissionen

das Verhältniß der Güter unter sich im
Allgemeinen bestimmen wülde. Denn wenn man eine
Centralkommission ernennt, und in diese z. B. mehr Männer
auS dem Obcraargau oder auS dem Seeland nimmt, als auS
andern Landeêtheilen, so tritt wieder der Uebelstand ein, daß
die Kommission nicht die gehörige Lokalkenntniß befitzt und
daß die Leute Zweifel haben werden, ob man ihren Bezirk so

tarirt habe wie denjenigen, auS welchem die Mehrzahl der
KommissionSMitglieder herkommt. Ich möchte daher auS jedem
Amtsbezirk ein Mitglied wählen und diesen Repräsentanten
der Amtsbezirke dann daS Pensum der Centralkommission
übertragen.

v. T a v e l. DaS dritte Alinea deS §. t sagt, der
RegierungSrath sei beauftragt, unter Berücksichtigung der
angegebenen Grundsätze die nöthigen Ausführungsbestimmungen
zu erlassen und die erforderlichen Abweichungen von dem
durch das Steuergesetz vorgeschriebenen Verfahren für
einmal zu bestimmen. Der §. 27 der StaatSverfassung nun
überträgt dem Großen Rathe die Erlassung, Erläuterung»
Abänderung und Aushebung von Gesetzen; und der Z. 28
schreibt vor, daß er die ihm durch die Verfassung namentlich
angewiesenen Verrichtungen an keine andere Behörde
übertragen dürfe. Offenbar wird nun durch den §. 1 deS
vorliegenden Dekretsvorschlages die Abänderung eineS bestehenden
Gesetzes beantragt und eS scheint mir, dieses stimme mit der
Verfassung nicht überein. Auch der Herr Finanzdirektor hat
dieses gefühlt, indem er den Ausdruck beifügte: „für einmal "
Allein wenn man dieses einmal macht, so könnte es auch
zum zweiten und dritten Mal geschehen. Ich muß auS diesem
Grunde gegen diese Bestimmung des dritten Alinea auftreten.
Auch dem Herrn Schneeberger möchte ich beistimmen.
Zunächst ist daS Volk bei der ganzen Sache betheiligt und eS

soll auch wissen, wer die Personen find, welche di» Steuer-
schatzung machen.

Siegenthaler. Ich muß mich dem Antrage deS

Herrn Jngold vollkommen anschließen» nämlich daß Streitigkeiten
über die Schätzungen von den Civilgerichten entschieden

werden. Bloß wünsche ich, daß dabei ein summarisches
Verfahren statt finde, damit eS nicht langweilige und kostspielige
Prozesse gebe, welche Jahre lang dauern können. WaS di«
Befürchtung deS Herrn von Tavel anbetrifft, so glaubt ich
doch, der RegierungSrath sei ganz die geeignete Behörde, um
die Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Daß dieses übrigens

eine Verfassungswidrigkeit sei, davon ist keine Rede. ES
handelt sich um kein Gesetz, sonder« um eine AuSführungS-
bestimmung, für welche offenbar der RegierungSrath kompetent

ist.

M a t t h ys. Der K. il der StaatSverfassung stellt
fest: „die administrative und richterliche Gewalt ist in allen
Stufen der Staatsverwaltung getrennt." Im Z. 42 ist dann
dem RegierungSrath daS Recht eingeräumt, über alle reinen
VerwaltungSstreitigkeiten zu entscheiden, welche nicht in die
Kompetenz deS RegierungsstatthalterS fallen. Der §. 1 deS
vorliegenden Dekretsvorschlags räumt den Administrativbehörden daS
Recht ein, über Einsprachen gegen die Schätzungen zu entschei-
den, so daß möglicher Weise erstinstanzlich dem Regierungs¬

statthalter und oberinstanzlich dem Regierungsrathe die
Beurtheilung solcher Streitigkeiten zukommt. Ich halte nun dafür,
weil der RegierungSrath die SlaatSgesellschakt gegenüber dem
Einzelnen in der Frage vertrete, ob und wie viel Steuer der
Einzelne dem Staate zu bezahlen habe, so sei er Partei und
könne unmöglich über eine in dieser Sache entstandene Streitigkeit

urtheilen. Die SchatzungSstreitigkeilen, von denen im
§ 1 die Rede ist, find demnach nicht reine VerwaltungSstreitigkeiten,

deren Beurtheilung unter die Kompetenz der Admi»
nistrativbehörden fällt, sondern Streitigkeiten, bet denen daS
Interesse des einzelnen Bürgers eS erfordert, daß die Gerichts»
bchörde über dieselbe entscheide. Ich glaube, der §. 1 solle
gerade in dem Sinne abgeändert werden, daß daS Entschei»
dungSrecht gerade wie im Steuergesetz festgestellt und dea
Gerichten übertragen werde. Herr Siegenthaler hat die
Bemerkung gemacht, eS müsse jedenfalls daS im Steuergesetz
vorgeschriebene Verfahren verkürzt werden; allein daS ist nicht
möglich, wenn Recht und Gerechtigkeit herrschen soll. WaS
ist im Steuergesetz vorgeschrieben? daß Experten ernannt
werden sollen, die an Ort und Stelle ein Befinden aufzunehmen

haben, auf dessen Grundlage hin der Streit entschieden
werden solle. Vom Amtsgerichte ist dabei der Rekurs an daS
Obergericht gegeben. Ich behaupte» man könne kein kürzeres
Verfahren einschlagen. Herr v. Tavel hat gegen daS dritte
Alinea deS Z. 1 eine Bemerkung gemacht, die insofern
gegründet ist, alS dieses Alinea sagt, dem RegierungSrath werd»
das Recht eingeräumt, di« erforderlichen Abweichungen von
dem durch daS Sreuergesetz vorgeschriebenen Verfahre» für
einmal zu bestimmen. Dadurch wird ein bestehendes Gesetz,
daS vom Großen Rathe einmal erlassen worden ist, abgeäu-
ändert und daS Abänderungsrecht steht nicht dem Regierungsrathe

zu, sondern fällt in die ausschließlichen Attribute dch

Großen RatheS, die nach einer ausdrücklichen Bestimmung
deS §. 28 der Verfassung vom Großen Rathe au Niemand
anders übertragen werden dürfen.

vr. Schneider, RegierungSrath. Herr Präsident,
meine Herren! Auf die so eben gemachten Einwendungen will
ich nicht antworten; ich denke, der Herr Rapporteur werd»
denselben begegnen. Allein ich frage: werden denn die
Entscheidungen gerecht und einheitlich sein» wen» Sie dieselben dea
Gerichten überlassen, von denen das Eine diesen, daS Ander«
jenen Grundsatz befolgt? Wo keine Einheit ist, da ist auch
keine Gerechtigkeit. Ich möchte den Antrag deS RegierungS-
raths vertheidigen.

M a t t h yS. Ich finde, diese Einheit könne auch erreicht
werden, wenn die Entscheidung den Gerichten überlassen wird.
Vor Allem auS besteht eine Centralkommission, welche die
Schätzungen im ganzen Kanton vornimmt. Im vorliegenden
Falle ist auch der Staat betheiligt; derselbe kann bei den G»-
richtSschranken erscheinen und seine Interessen wahren; er wird
sagen: die und die Liegenschaften von der und der Gemeinde
find von der Centralschatzungèkommission so und so geschäA
worden, und der betreffende Bürger, der auch ein Interesse hat»
nicht zu viel Steuer zu bezahlen, hat di« Schätzung anerkannt.
Herr Schneeberger von Langenthal möchte die Kommission Von
der Amtswahlversammlung gewählt wissen. Ich glaube, der
RegierungSrath, der mit der GesammtstaatSverwaltung beauftragt

ist, sei viel eher im Falle, aus der Gesammtbtvölkerung
deS KantonS diejenigen Männer herauszufinden, welche geeignet
find, die Funktionen als Centralschätzer auszuüben. Ich möchte
also die Wahl dem RegierungSrath« überlassen.

Herr Berichterstatter. WaS vorerst die Frage
betrifft, ob e« verfassungsmäßig sei, die Entscheidungen dem R»-
gierungSrathe vorzubehalten, so bemerke ich Folgendes: Ich
bin auch auf dem Standpunkte, nachdem man so viel wie möglich

verhüten soll, daß die Administrativbehörden willkürlich
verfahren können. Aber auf der andern Seite bin ich nach
gemachten Erfahrungen zur Ueberzeugung gekommen, daß sich
all« Grundsätze auch übertreiben lassen. Wollten die Herren
Jngold und MatthyS bei ihrem Grundsatze beharren, so müßten

sie denselben auch bei andern Verwaltungsbehörden durch-



führen. SS heißt z. B. im Gesetz, eS sei Jedermann ver-
pflichtet, die Funktionen einet BogtS zu übernehmen. Wenn
Jemand dagegen Einwendungen macht, wer urtheilt dann?
Nach der von Jngold und MatthyS geäußerten Anficht, daS
Obergericht. Dieß ist jedoch nicht der Fall; der Entscheid
hängt vom RegierungSrath ab. Wen« die Frag« ensteht: Ist
Jemand schuldig, eine Gemeindebeamtung zu übernehmen? —
wer urtheilt? der RegierungSsta»thalter, und auf Appellation
hin der RegierungSrath. Handelt et sich um die Verpflich-
lang. MililärtarationSgebühren zu bezahlen, so urtheilt nicht
das Obergericht oder das Amtsgericht, sondern der RegierungSrath,

resp, die Milirärdirektion. Mit einem Worte, die Frage
in Bezug auf Streitigkeiten über Verpflichtungen gegen die
öffentliche Gesellschaft, Gemeinden u. s. w. wurden immer alt
sogenannte Verwaltungsstreitigkeiten betrachtet. Wenn Sie die
Entscheidungen über dieselben den Verwaltungen entziehen, so

fällt der K. 42 der Verfassung dahin. Hätte nicht die-Erfahrung
mich von der Zweckmäßigkeit der betreffenden

Bestimmungen überzeugt, so würd« ich nicht vom Sleuergesetz
abgegangen sein. DaS Obergericht ist unmöglich im Falle, eine
richtig« Schätzung zu machen. Es werden ihm allerdings
Gutachten von Sachverständigen vorgelegt, aber der
Zusammenhang gehl ihm ab- Ganz richtig brmerkl Herr RegierungSrath

Schneider» daß nur so Einheit möglich sei. Ich bemerke
übrigens » daß die sogenannte formelle Jurisprudenz, wie et
jetzt in vielen Staaten der Fall ist, zu sehr in Widerspruch
mit den volkSausichten gerälh, wenn man in den Konsequenten

zu schroff ist. Man sollte diesem Widerspruche auszuweichen
suchen. Hält man daran fest, Willkür zu vermeiden, so muß
man auf der andern Seite auch nicht übertreiben. Der
RegierungSrath hätte sonst unendlich viele verfassungswidrige
Entscheidungen gefaßt. Ein zweiter Punkt betrifft den letzten
Satz deS 8. 1, wo et heißt: „Der RegierungSrath ist beauftragt,

unter Berücksichtigung dieser Grundsätze die nöthigen AuS-
führungSbestimmungen zu erlassen, und die erforderlichen
Ueberweisungen von dem dat Steuergesetz vorgeschriebenen Verfahren

für einmal zu bestimmen." Die Herren Tavel und MatthyS

sagen, diet sei verfassungswidrig, weil durch die Verfassung

die Abänderung von Gesetzen einzig dem Großen Rathe
vorbehalten sei. Dieß ist richtig. Wenn der Vorschlag einen
solchen Sinn hätte, so wäre ich auch dagegen. Allein dem
RegierungSrath ist nur vorbehalten, die Abweichungen vom
Sceuergesetz näher zu bestimmen; die Aufstellung deS Grundsatzes

einer Centralkommissisn und der administrativen
Entscheidungen statt der Civilentscheidungen geht vom Großen Rathe
aus. Wenn der Große Rath im Jahr 1847 einige vierzig
Paragraphen deS SieuergesetzeS ausstellte, allein dem Regie-
rungtrathe überließ, dat Spezielle anzuordnen, der dann noch
drxi Verordnungen von ungefähr 10V Paragraphen über den
gleichen Gegenstand promulgirte, so hat der letztere dennoch
nichlt verfassungswidriges begangen. ES heißt im angeführten
Satze deßhalb auch ausdrücklich e „unter Berücksichtigung dieser
Grundsätze." Wenn übrigens die Redaktion nicht gut wäre,
so könnte man sagen: der RegierungSrach ist beauftragt, nach
diesen Grundsätzen die nöthigen AussührungSbestimmungen zu
erlassen und auch daS nöthige Verfahren für einmal zu
bestimmen. Wir brauchen dann vom Steuergesetz nicht zu spre-
chen. Ein dritter Punkt betrifft die vom Herrn Schneeberger
hinsichtlich der Wahl der Kommission gemachten Bemerkungen.
Er möchte nämlich dieselbe durch die Amtsbezirke wählen
lassen, während das Gesetz, wenn auch nicht ausdrücklich, von
der Boruntersuchung ausgeht, daß fie vom Regierungsrathe
gewählt werde, und daS letztere ist nach meiner Anficht
zweckmäßiger. Wenn fie von den Amtsbezirken gewählt würde, so

müßten die Wahlberechtigten alle wieder in Verbindung treten
u. s. w. Allein der Geist, der in dieser Kommisston liegt, ist
nach meiner Anficht nicht so kantonal, als wenn fie vom
Regierungsrathe bestellt wird. SS würde übrigens an der Sache
nichts ändern, wenn auch die Betreffenden von dem Volke
gewählt würden. Wenn Einsprachen angebracht werden, wenn
die Amtsschaffner und Regierungsstatthalter beiwohnen können,
so wird fich der Geist der Gemeinden hinreichend geltend
machen könne«. Die Kommission wird überdieß aus'solchen
Männern zusammengesetzt werden, welche dem Volke nahe stehen

und seine Interessen wahren werden. Wenn S'e der
entgegengesetzten Anficht huldigen, so ist es mir recht, wenn Sie
fich heute darüber aussprechen, damit der RegierungSrath weiß,
woran er fich zu halten hat. Es würde aber dann immerhin
eine Verzögerung eintreten. In Betreff der Ausführungsverordnungen

find mehrere praktische Männer konsultirt worden.
Ich könnte also die Bemerkungen des Herrn Mützenberg nur
zugeben, wenn der Regierungsrath und die Finanzverwaltung
rein von fich auS gehandelt hätten. Schon bei der Erlassung
des SteuergesetzeS sagte ich, daß dasselbe nur der Anfang der
Finanzreform sei, und daß sich diese mit der Zeit entwickeln
müsse; wenn man hinreichende Erfahrungen gemacht hat, so
kann man ein definitives Gesetz erlassen. Im Jura hat man
in dieser Beziehung den gleichen Prozeßgang machen müssen,
wie wir jetzt. Die SchatzungSreviflon wurde als Bedingung
in die Vereinigungsurkunde aufgenommen, aber seit 1813 hat
man dorr immer operirt, bis 1825 die jetzige Steuerschatzung
zu Stande kam. Ich möchte also, unter Borbehalt anderer
Redaktion, den Paragraphen so empfehlen, wie er vorliegt.

Abstimmung.
1) Den Paragraphen mit oder ohne

Abänderung anzunehmen Handmehr.
2) Den Paragraphen behuft besserer Redak¬

tion zurückzuschicken, in dem Sinne, daß
die Entscheidung von den Gerichten ausgehe

29 Stimmen.
3) Davon zu abstrahiren Gr. Mehrheit.
4) Die Ausführungsbestimmungen dem Große»

Rathe zu überlassen 3 Stimmen.
5) Davon zu abstrahiren Gr. Mehrheit.
K) Daß die Centralkommiffion von dem

Amtsbezirke gewählt werden solle 17 Stimmen.
7) Dagegen Gr. Mehrheit.
8) Den Paragraphen bestimmter zu redigiren „ „
9) Den dritten PassuS alt verfassungswidrig

zu streichen 5 Stimmen.

Durch diese Abstimmung fällt der Antrag deS Herrn
Siegenthaler dahin. Herr Tscharner hatte den seinigen
zurückgezogen. Im Uebrigen wird der Paragraph durchs Handmehr
genehmigt.

Herr Berichterstatter. Dieser Paragraph
bestimmt die Revision der Brandversicherungsschatzungen. Ich
will in dieser Beziehung daS Wort dem anwesenden Herrn
Direktor deS Innern überlassen. SS wird fich zwar fragen,
ob man den Paragraphen vor der Revision deS Brandverfiche-
rungtgesetzeS erequiren könne, ob man die Gebäude klassifi-
ziren oder nach den bestehenden Gesetzen alle gleich besteuern
wolle. Dem Paragraphen liegt hauptsächlich die Anficht zu
Grunde, daß zu Ersparung von Kosten die Steuerschatzung
mit der Revision der Schätzung für die Brandversicherungsanstalt

verbunden werden könne und solle.

Dr. Schneider, RegierungSrath. Ich mache meine
Entschuldigungen, wenn ich einige Bemerkungen gegen diesen
Paragraphen hier mache. Ich war nicht in der Sitzung des
RegierungSratheS anwesend, als man daselbst dieses Gesetz
behandelte. Ich halte dafür, die Revision einer allgemeinen
Schätzung für die Brandassekuranzanstalt sei nicht nothwendig

weil diese Schätzungen, wie die Erfahrung z-tgt, nicht
demjenigen entsprechen, was man von einer geordneten und
geregelten Brandassekuranzschatzung verlangt. Es gibt zwar
Ausnahmen, wie bei allen Brandassekuranzanstalten; einzelne
Häuser find zu hoch geschätzt, ältere Häuser schätzt man nicht
von neuem, wenn fie auch an Werth verloren haben. Allein
es bleibt der Direktion immer daS Mittel, solche Revisionen
vorzunehmen, und solche Brandrevifionen finden auch von
Zeit zu Zeit statt. Wenn dieselben aber nicht absolut
nothwendig find, so möchte ich keine vornehmen lassen, besonders



jetzt nicht, wo das Kreditwesen in Folge der vorigen Jahre
so erschüttert ist. Jedesmal, wenn eine solche allgemeine Schätzung

vorgenommen wird, so ist dieselbe für die HauSeigen-
lhümer und besonders für die Kreditoren mißlich. Ein
anderer Umstand ist der, daß unsere Brandassekuranzanstalt mit
fremden Anstalten zu konkurrircn hat, die von Eigenthümern

steinerner Häuser weniger fordern, als wir. Gerade diesen

möchte ich unserer Anstalt erhalten ; wenn wir sie aber mit der
Revision beunruhigten, so würden viele derselben austreten.
Es würde überdieß seine eigenen Schwierigkeiten haben, wenn
man der gleichen Kommission, welche die Grundsteuerschatzung
vorzunehmen hat, auch die Brandasseknranzschatzung übertragen

würde. ES liegen hier zwei ganz verschiedene Interessen
im Spiele; in demjenigen des EteuerwesenS müßte sie die

Schätzung hoch machen, in demjenigen dcS Brandassekuranz-
wesenS eher liefer stellen; die Kommission müßte also mehr
oder weniger mit diesen beiden Interessen in Konflikt gerathen.

Der Herr Finanzdirektor kann mich vielleicht über den

Kostenpunkt beruhigen. Ich weiß, wie hoch sich die Kosten
der Partialrevifionen belaufen; ich möchte dieselben in einem
Jahre, wo die in der BrandversicherungSanstalt befindlichen
Gebäude bedeutende Steuer bezahlen müssen, nicht erhöhen, insofern
eS nicht absolut nöthig ist. Den Zweck des Paragraphen glaube
ich dennoch erreichen zu können. Wenn die Schätzungen in Bezug

auf daS Grundsteuerwesen beendigt sind, so wird man die

betreffmden Bücher wohl für 14 Tage in mein Bureau
übergeben können. Ich würde dann die Grunvsteuerschatzungen
mit den Brandsteuerschatzungen vergleichen, und wenn ich sähe,

daß bedeutende Ungleichheiten vorhanden wären, würde ich
dem Uebelstande abzuhelfen suchen. Mit der Annahme des

Paragraphen müßten jedenfalls einzelne Bestimmungen des

Brandassekuranzgesetzes abgeändert werden; denn nach
demselben müssen die Schätzer vom RegierungSralhe gewählt werden

und aus dem betreffenden Amtsbezirke sein Mit dem Zwecke,
den sich der Herr Finanzdirektor vorgesetzt hat, wäre ich ganz
einverstanden, hätte ich nicht die Besorgnisse wegen deS

Kreditwesens und der Kosten. Mit der Revision der Grundsteuerschatzung

möchte die Finanzdirekrion zum Zwecke eine
bevorstehenden Reform der Brandassekuranzanstalt eine Klassifikation

der Gebäude vornehmen. Allein diese sind bereits
vollständig klassifizier; die Direktion deS Innern weiß genau,
wie viel Gebäude in jede Klasse kommen und welches der
Durchschnitt jeder Klasse ist; das Materielle wäre also geordnet

eS brauchte darüber nur noch ein Gesetz ausgearbeitet
zu werden. Ich möchte also, bevor ich den Herrn Finanz-
direktor gehört habe, die Sache nicht ganz entschieden von der
Hand weisen sondern den Paragraphen fakultativ stellen so

daß der Große Rath beschließt, es könne die Revision durch
den RegierungSrarh vorgenommen werden. Zeigen sich denn
die von mir geäußerten Mißlichkeiten nicht als gegründet, so

kann der RegierungSralh immer noch dem Antrage der Fi-
nanzdirektion beilreten. Ich trage daher darauf an, den 8. 3
so zu redigiren: „Mit dieser Revision kann zugleich diejenige
der Schätzung für die BrandversicherungSanstalt verbunden
werden, zu welchem Ende der RegierungSrarh die nähern
VollziehungSbestimmunge« zu erlassen hat."

E b e r s o l d. Nach dem Sinne dieses DekcetLvorschla-
geS handelt« eS sich also darum, «ine passende Hypothekar-
orvnung zu erhalten und mit der Revision der Grundsteuerschatzung

alsogleich eine erneuerte Schätzung der Gebäude
vorzunehmen bei welchem Anlaß zugleich auch die Schätzung
für die BrandversicherungSanstalt vorgenommen werden könnte.
Es lag bis dahin ein großer Uebelstand darin, daß die
Schätzungen zu sehr von einander abwiechen. In Bern selbst
bestanden drei verschiedene Schätzungen, nämlich in Bezug
auf die Brandassekuranz, die Vermögenssteuer und die Ein-
quarlirung; alle drei waren immer höchst abweichend. Man
sollte aber auf etwas für alle Beziehungen Geltendes basiren
können. In diesem Sinne wäre eine Revision der Schätzungen
sehr nothwendig. AlS gewesener Unterstatthalter von Bern
weiß ich, wie verschieden früher die Schätzungen vorgenom-
men wurden. Wenn ein Besitzer sagte, ich will mein Haus
nicht zu hoch versichern lassen, so machte man eine approxi¬

mative Schätzung. Wenn aber auch eine Schätzung nach dem
reellen Werthe gemacht wird, so hat der Betreffende immer
noch daS Recht zu sagen, ich will nur für 1st,à Fr. statt
für 15 VW Fr. versichert werden. Den vom Herrn
Finanzdirektor vorgeschlagenen ModuS sollte man annehmen.

F r i e d l i. Ich möchte diese letzte Anficht unterstützen
und den Paragraphen nicht nur fakultativ stellen. Ich
wünsche, daß eine Schätzung der Gebäude sobald alS möglich
stattfinde. Die Abweichungen derselben find auch mir
aufgefallen.

Herr Berichterstatter. Es ist richtig, daß bei
der Berathung dieses Gesetzesvorschlags der Herr Direktor
de» Innern nicht anwesend war, allein grundsätzlich war er
nach einer mündlichen Unterredung mit dem Finanzdirektor
mit diesem einverstanden. Die von ihm geäußerten Ansichten
haben mich nicht überzeugt, daß der Paragraph nicht zweck-
mäßig sei. Die Folgen deS Gesetzes, die er berührte, werden
alle beseitigt werden. WaS das Kreditwesen betrifft, so glaub«
ich, daS Gesetz werde eher dazu führen, den Kredit zu befestigen;

wenn eine Revision der Brandversicherungsschatzunge»
staltfindet, so können dann die Gläubiger wissen, welche«
Werth ihre verpfändeten Häuser haben; sie riskiren
allerdings, daß die Schätzungen herabgesetzt werden, allein mau
kann durch ein« UebergangLbestimmung sagen, daß die Schätzung

erst nach Ablauf von zwei Jahren oder einer ähnlichen
Zeit gelte, während der eS dem Gläubiger möglich ist, sein

Kapital zu kündigen. ES kann sich derselbe nicht auf die
Brandversicherungssumme stützen, weil ihm diese nur zu-
kommt, wenn das Gebäude abgebrannt ist; dieser Fall tritt
aber in hundert Fällen nur einmal ein. Der Direktor des

Innern meint serner, es sei nicht zweckmäßig, wenn die gleiche
Kommission für die Grundsteuerschatzung auch die Brandasse-
kuranzschatzungen vorzunehmen habe. Ich bin jedoch nicht
der Ansicht, daß gerade die nämlichen 15 Mitglieder derselben
auch die letztern Schätzungen vorzunehmen haben. Nein, es
müssen Sachverständige zugezogen werden, die entweder vom
RegierungSralh, oder von einer andern passenden Behörde
gewählt werden. WaS die Kosten betrifft, so bemerke ich,
daß wir ganz die gleichen Kosten haben, wenn zugleich auch
die Schätzungen für die BrandversicherungSanstalt vorgenom.
men werden. Der Grundsteuerschatzung muß jedenfalls eine
Hypolhekarschatzung vorausgehen; jedes Gebäude muß so

genau als im Brandassekuranzkataster deS Langen und Brei-
ten verzeichnet werden. Warum sollten wir nicht auch noch
den dritten Zweck erreichen wollen, wenn eS nicht mehr kostet.
Die Frage ist bloß: wollen Sie einen Theil dieser Kosten
der Brandassekuranzanstalt auflegen? Ich sage unbedingt ja!
dieselbe hat den Vortheil, nur den dritten Theil der Kosten
zu tragen, während sie sonst alle bezahlen müßte- WaS den
Widerspruch betrifft, in den dieses Gesetz mit dem Brandver-
ficherungSgesetz treten würde, so kann derselbe vermieden werden.

Die Steuerschatzung wird nicht in den ersten 14 Tage«
ausgeführt werden. Die Direktion d«S Innern glaubte, die
Finanzdirekrion habe sich zu Vornahme emer Steuerschatzung
veranlaßt gesehen, weil damit zugleich der Zweck einer Scha-
tzung für die BrandversicherungSanstalt erreicht werden könne.
Der Finanzdirekrion ist eS gleichgültig, wie die Gebäude klaf-
sifizirt werden, obschon sie eine Schätzung der Brandver-
ficherungen im Interesse der Versicherten und deS Lande»
hält; ihr Zweck war einzig die Kostenersparnis Vor zwei
Jahren waren von allen Personen, die bei den Schätzungen
beteiligt waren, Berichte eingekommen, daß die Schotzungen
sehr ungleich seien; diese Ungleichheit kann ausgewichen werden.

Der Regierungsrath maß allerdings die nöthigen Voll-
ziehungSmaßregeln ergreifen und dieselben, so weit sie in die
Gesetzgebung eingreifen, vor den Großen Rath bringen. Wenn
man den Paragraphen nur fakultativ stellt, so könnte die
Sache noch 2—3 Jahre im gleichen Zustande bleiben.

Herr Direktor des Innern. Ich beharr«
nicht auf meinem Antrage. Ich bemerkte nur, ich möchte
darauf aufmerksam machen, daß die Sache nicht nothwendig



sei. Wenn man aber sagt, es koste nichts, so kann ich von
meinem Antrage abstrahiren.

Durchs Handmehr genehmigt.

8. 3.

Herr Berichterstatter. Die Finanzdirektion
geht von der Anficht aus, daß auch hier Kosten erspart wer»
den. Mit den gleichen Kosten, mit denen die Steucrreviflon
beftritten wird, kann zugleich auch die Aufnahme der Hypo-
rhekarschatzung vor flch gehen. Die Beiziehung deS Amtschrei,
bers wird nicht von erheblichen Kosten sein. Jedenfalls können
die Schätzungen präciser gemacht werden, als bis dahin. Der
Amtschreiber wird verbunden werden, jedes einzelne Grundstück
mit dem Grundbuche zu vergleichen und die nöthigen Berich.
tigungen vorzunehmen. Der Paragrarh ist eine Konsequenz
deS Prinzips, daS im ersten Dekrete liegt. Mit der früher
Vorgeschriebenen Revision kann dann eine Katasterschatzung
deS Jura eingeleitet werden. Seit 1845 sollten dort alle
Gemeinden vermessen werden. Der Staat bezahlt einen
Geometer, die Gemeinde muß jedoch in 10 Jahren die Kosten
zehntelsweise rückerstatten. Die letzte Schätzung fand im Jahre
1825 statt. ES ist bekannt, daß die Schätzung von 1845 nur
circa einen Drittel deS eigentlichen Grundeigenthumswerthes
repräseulirt. Nach dem vorliegenden Paragraphen tritt einzig
die Aenderung ein, daß die Revision schon jetzt stattfinden soll,
statt die Bollendung sämmtlicher Pläne abzuwarten. Auf die

Grundsteuerschatzung soll dieß keinen Einfluß haben. Ueber
die Sache selbst wird noch ein eigener Vorschlag hieher kom-
men, der bereits ausgearbeitet und beim RegierungSrathe in
Cirkulation ist. Ich glaube, annehmen zu können und auS-
sprechen zu dürfen, daß die nämliche Schätzung auch alö Basis
der Grundsteuervertheilnng angenommen werden wird.
Bekanntlich find zwischen den Einzelnen und den Gemeinden
große Ungleichheiten; es find Grundstücke über den Kataster-
werth verkauft worden, was ganz natürlich ist, wenn man
bedenkt, daß seit 15 Jahren keine Revision stattgefunden hat.
Dieß als Erläuterung für die Mitglieder des Jura, damit
keine Mißverständnisse obwalte«.

Mützenberg. Der Herr Finanzdirektor sagt, eS

würden bei der Vermessung die Amtschreiber zugezogen
werden; ich glaube jedoch, nach einem soeben gefaßten Beschlusse
die Bemerkung anbringen zu müssen, daß nicht angeführt
werden soll, eS müßten dieselben zugezogen werden, weil ihre Zahl
nicht hinreichen könnte, wenn die Schätzungen in mehreren
Gemeinden deS Amtes zugleich staltfinden. Entweder soll man
setzen: Notarien oder sonst befähigte Personen. Man könnte

zwar glauben, ich führe dieß an, weil ich selbst Notar bin;
ich würde aber nicht gehen, außer wenn eS mir zur Pflicht
gemacht würde.

Herr Berichterstatter. Die Bemerkung des Hrn.
Mützenberg kann erheblich erklärt werden, obschon im Projekt
von Amtschreibern nicht die Rede ist. Der Amtschreiber muß
aber immer zugezogen werden, um Bergleichungen mit den
Grundbüchern zu machen.

Durchs Handmehr wird der Paragraph genehmigt und
die gemachte Bemerkung erheblich erklärt.

8. 4.

Herr Berichterstatter. Nach diesem Paragraphen
sollen die Katastervermcssungm deS Jura auch auf den alten
Kantonskheil ausgedehnt werden. Dieß ist ein sehr wichtiger
Grundsatz. Wenn wir zwischen dem alten und neuen Kan-
tonStheil Einheit der verschiedenen Zweige der Civilgesetzge-

bung und der Administration wollen, so müssen wir uns dem

Jura anschließen- Der Jura wird nicht von einem System
abweichen wollen, nach welchem er einen Kataster von einer

halben Million hat. Vielleicht kommen die Kostemückstchten
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in Betracht. Wenn wir aber die Kosten nicht in 20 Jahren
bestreiken können, so sagt man, man wolle es in 30 Jahren
machen; man wird unS wenigstens dafür Dank wissen, daß
wir im Jahre 1849 Grund zu den Katastervermessungen
gelegt haben. Schon im Jahre 1304 hatte die damalige Regierung

Vermessungen angeordnet; die Triangulationsarbeiten
begannen unter der Leitung von Herrn Trechsel. Wir haben
im Archiv Triangulationsnetze. Die Ausgaben für diese
Arbeiten betrugen Fr. 69,000. Ein fataler Punkt besteht darin,
daß die Signale meistens verloren gingen, indem die spätere
Verwaltung nicht mehr die gehörige Sorgfalt auf Verwahrung
derselben legte; eS stehen nur noch einige, z. B. auf dem
Chasseral und der Frienisbergerhöhe. Wir würden die
frühere Verwaltung loben, wenn ihr Plan zur Ausführung
gekommen wäre.

DurchS Handmehr genehmigt.

Eingang.
Herr Berichterstatter. Ueber den Eingang selber

habe ich nichts zu bemerken. Er enthält die Motivirung
jedes einzelnen Paragraphen. Diese Dekrete find nicht der
Natur, daß sie einer zweimaligen Berathung unterliegen; das
erste, weil eS nicht Gesetz an fich ist, sondern nur Redaktion
für ein Gesetz, das erst entworfen werden muß; das zweite,
weil eS nur Aufträge in Administralionssachen, und also nicht
bleibende Bestimmungen enthält.

DurchS Handmehr wird der Eingang genehmigt.

Vor trag der Finanzdirektion über die Reklamation
des Herrn Pfarrers Meier zu Schangnau gegen den
stattgefundenen Pfrundgüterverkauf. Der Herr Pfarrer stellt das
Begehren, daß der Beschluß, betreffend den Verkauf der dortigen

Pfarrgüter, zurückgenommen oder ihm eine Entschädigung
zuerkennt werde.

Revel, als Berichterstatter. Diese Liegenschaften wurden
im Laufe deS vorigen JahreS veräußert, welche Veräuße-

rung späterhin vom Großen Rathe genehmigt wurde. ES ist
somit der erste Theil deS Gesuchs deS Herrn Pfarrers Meyer
nicht gegründet, und eö kann ihm für Futter, Stroh, Dünger

:c. keine Entschädigung zuerkannt werden. Aus dem
Berichte deS DomänenverwalrerS gebt hervor, daß Herr Pfarrer
Meyer dieses Alles, welches er seinem Vorgänger abnehmen
mußte, und welches ihm jetzt unnütz geworden ist, mit mehr
Vortheil verkaufen kann, alS wenn er eS auf daS Pfrnndgut
Verwenden würde.

Ueber diese Reklamation wird zur Tagesordnung
geschritten.

Vo rtr a g der Finanzdirektion über die Ratifikation von
Salzlieferungsverträgen:
s) mit der Saline doubensog (ksute für die Bedürf¬

nisse der Salzfaktorei zu Prunlrut zu dem Preise von
Fr. 2 Np 17 per Zentner;

t>) mit der Saline àe I'Lst (àêp. Neurtlis, lura ct Ooubs)
für ein jährliches Quantum von 800 Ztr., das nöthigen-
salls aus 12,000 Ztr. erhöht werden kann, zum Preise
von Fr. 2 Rp. 267/s per Ztr.

Herzog wünscht, daß die Zeitbestimmungen deS Vertrags
angegeben wären, und hält es nicht für zweckmäßig, in dem
jetzigen Augenblicke langdauernde Verträge abzuschließen, wie
dieß unter der frühern Verwaltung mit Würtemberg und der
Schweizerhalle geschah.

Revel, als Berichterstatter. Die zwischen dem Kanton
Bern nnd den französischen Salinen von koànsns und à«z I'Lst
für die Bedürfnisse der Faktoreien Pruntrut und Nidau abge-
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schlossenen SalzlieferungSverträge find mit dem 31. Dezember
letzten JahreS abgelaufen. Bevor man sie erneuert, hat man
sich, in der Absicht der inländischen Industrie den Vorzug zu
geben, an die Salzwerke von Aargau gewendet; eS lieferte
hiemit Rheinfelden das Salz an Nidau; allein nach der ersten

Lieferung fand die Verwaltung, daß sich die Fuhrkosten so hoch

beliefen, daß sie fernerhin daS Salz nicht zum gleichen Preis,
wie die französischen Salinen geben wollte. Die Salzwerke
Von Baselland können unter 23 Batzen per Zentner nicht
konkurriren, ohne die nämlichen Rechte den übrigen Kantonen,
die mit ihnen Salzverträge abgeschlossen haben, zu gewähren.
Unser Vertrag mir diesen Salinen dauert bis Ende des JahreS

1852. Seitdem in Frankreich die Salzabgab« vermindert
wurde, ist im bernischen Jura bedeutend weniger Salz abgesetzt

worden. AuS den Rechnungen für die ersten 3 Monate
pro 1818 und 1819, betreffend die Bezirke Pruntrul, DelSberg
und Saignelegier, ergibt eS sich, daß der Unterschied in winus
über ein Drittel beträgt; denn statt 9417 Zentner wurden nur
5343 verkauft, waS übrigens 10,000 Zentner weniger im Jahr
ausmachen würde, wenn die Umstände sich gleich blieben. Die
zwei neuen Verträge, die Ihnen heute vorgelegt werden, wurden

mit den französischen Salinen (^oukensns und lle l'Lsl
abgeschlossen; beide gereichen zum Vortheile deS EtaalS. Kou-
Kenans liefert daS Salz an die Faktorei Prunrrut portofrei zu
2 Fr. 17 Rp. den Zentner. Die Faktorei von Nidau erhält
von der Saline <le I kst das Salz zu 23 Btz. den Schweizer«
zentner. Da die Bezahlungen alle drei Monate per Rimess«

gemacht werden, so kann man annehmen, daß der wirkliche
Preis sich nur auf 2 Fr. 27 Rp. den Zentner belauft. Wir
find verpflichtet, von den Salinen l'Lsr eine Quantität von
8000 bis 12,000 Zentner jährlich zu beziehen, während Lau-
Kenans nur so viel Salz zu liefern hat, al» eS die Bedürfnisse
der Faktorei Pruntrul erfordert. Diese Verträge sind vom
1. Januar letzthin an gerechnet auf 5 Jahre geschlossen ; sollte
jedoch der Kanton Bern auf seinem eigenen Gebiete Salz
ausfindig machen uns ausbeuten oder Eigenthümer eines Salz-
werkeS werden, so ist er berechtigt,, die Verträge ganz oder
theilweise aufzuheben. Wenn die gegenwärtig bei Wangen
betriebenen Arbeiten nicht erfolglos sind, so ist Bern in keiner
Weise gebunden. Auch die in Frage liegenden SalzlieferungS-
verträge scheinen für den Staat in jeder Hinsicht so Vortheil-
haft, daß der RegierungSrath dieselben der Genehmigung des

Großen RatheS empfiehlt.

Diese Verträge werden durchS Handmehr genehmigt.

Vor trag der Baudireklion über ein Gesuch der
Gemeinde Radclfingen um einen Beitrag au die Straße nach
Aarberg.

S t o ck m a r. Da die Verbindungsstraße zwischen der
Gemeinde Radelfingen und Aarberg sehr schlecht ist, indem
fie Stütze von 13 und sogar 15 Prozent hat, so entwarf
diese Gemeinde einen Plan über die Art und Weise, wie fie
zu verbessern sei, den die Baudireklion untersuchen und durch
einen Ingenieur verbessern ließ. Die Ausführung dieses Planes

wird, mit Inbegriff der Landenlschädigungeu, auf ungefähr

Fr. 40,000 zu stehen kommen. In der Abficht, den
Armen Beschäftigung zu geben, ließ die Gemeinde letzten
Winter Hand an'S Werk legen, waS sehr lobenSwerth ist;
auch würde ich, wenn die Verhältnisse irgendwie anders
wären, kein Bedenken tragen, dieselbe dem Staate zu einer
Unterstützung zu empfehlen. Da Ihr aber beschlossen habt, keine
neue Unternehmung zu bewilligen, da Maßregeln für die
Ausführung deS Straßennetzes getroffen worden, so würde
durch die Empfehlung deS Ihnen vorgelegten Gesuchs diesem
Beschluss« entgegen gehandelt werden. Ich unterstütze demnach

den Antrag des Regierungsraths, der dahin geht, für
jetzt zur Tagesordnung zu schreiten.

Wein gart. Herr Präsident, meine Herren! Es ist
wahrhaft traurig, wenn man vom Herrn Direktor der öffentlichen

Bauten ein solche? Bekenntniß ablegen hört. Er gibt

zu, daß daS verlangen der Gemeinde Radelfingen nicht wu«
vollkommen begründet, sondern daß die dortige Straßenuoth
im höchsten Grade vorhanden sei; er gibt auch zu, daß eS der
Gemeinde unmöglich sei, die nöthigen Kosten zu bestreiken;
allein er macht e», wie diejenigen, welche« großes Mitleid af-
fektiren gegenüber denjenigen, welche sie um eine Steuer
ansprechen; er sagt ihnen: helfe euch Gort! Meine Herren,
erlauben Sie mir, Ihnen mit kurzen Worten den Zustand jene»
Gemeinde und jener Gegend vor Augen zu legen. Bis dabi«
und von jeher war die sehr ausgedehnte Gemeinde Radelfingen

von allen Verbindungen mit Hauptstraßen so zu sagen
gänzlich abgeschnitten. Dieß war besonders im Winter der
Fall, wenn der aufgelockerte Boden entweder mit Schnee,
Wasser oder SiS bedeckt war. ES war hier beinahe unmöglich,
zum oder vom Orte zu fahren, selbst mit den leichtesten
Fuhrwerken; denn zwischen dem Dorfe Radelfingen und Aarberg
führt der Weg zuerst über eine liefe Schlucht, wo «in rau-
sehender Bach fließt und von da auf eine fast unersteiglich«
Höhe, wie der Herr Baudirektor selbst gesagt hat. Der Weg
ist schmal, so daß die Einwohner von Radelfingen im Falle
einer Feuersbrunst weder ihren Nachbarn Hülfe leisten, noch
von diesen Hülfe erhalten können. Dieser Zustand dauert schon
sehr lange und man kann mit Fug und Recht behaupten, daß
die ganze Gegend, die zwischen den Straßen von hier nach
Aarberg und der Aare eingeschlossen ist, sich ohne
Verbindungsstraße befindet. Die Bewohner deS betreffenden Dorfe«
waren aber bis jetzt sehr bescheiden; fie nahmen den Staat nie
in Anspruch; dieser hat für jene Gegend bis jetzt keinen Heller

ausgegeben, obschon fie sehr stark mit Zehnten und Bodeu-
zinsen belastet worden ist. Erst alS der ohnehin so schlechte
Weg ganz unbrauchbar geworden; erst alS sich die armen Leute
von allen Seiten zudrängten und nach Verdienst und Arbeit
suchten, entschloß sich die Gemeinde, den Versuch zu machen,
ob fie daS Werk nicht auf eigene Kosten zu Stande bringen
könnte. Sie wandt« sich an die Bewohner der umliegenden
Gegend, und in Mühlenthal und Aarberg klopfte fie nicht
umsonst an die Thüre; freundnachbarlich unterzeichneten viele
Partikularen schöne Summen. Allein die Gemeinde ist mir
Armen sehr überhäuft und kann daher mit dem besten Willen auS
der Gemeindekasse nicht dasjenige leisten. waS geleistet werden
soll. So kam daS Begehren an den Großen Rath, zunächst
vor die Baudireklion. Die Gemeinde Radelfingen war um so

mehr berechtigt, von dieser etwas zu hoffen und zu erwarten,
als fie, wie bereits gesagt, den Staat noch nie in Anspruch
genommen hatte; anderseits, weil man für andere, weit
reichere Gemeinden vom Staate au« schon Bedeutende« geleistet
hat. So erhielt vor einigen Jahren die Gemeinde Neuenstadr,
die sehr reich ist und sich gewiß nicht in einer solchen Noth
befand, Fr. 4000; die Gemeinde Twann, wenn ich nicht irre,
Fr 8000. Jetzt kommt man auf einmal und erklärt: ja, wi»
haben einen Beschluß gefaßt, nach welchem keine Straßen meh»
gebaut werden, so lange nicht daS Straßennetz gemacht ist.
Sie hörten gestern von Herrn Oberrichter Kurz, wann wir
diese« Straßennetz erhalten würden: wahrscheinlich am jüngsten
Tage. Herr Präsident, meine Herren! Wenn man sich hinter
solche Gründe verschanzen kann, ungeachtet «an die Nothwendigkeit

der Sache zugibt, so weiß ich nicht mehr, waS eS nützt,
wenn irgend eine Gemeinde deS Kanton« an den Großen Rath
«in Begehren stellt; man wird Jeden, der den Staat in
Anspruch nimmt, auf solche Weise abfertigen können. Ich aber
behaupte, der Staat, der Zehnt und Bodenzinse bezieht, hab«
gegenüber dem Volke auch eine Schuld abzutragen; er soll
nicht nur auf daS Beziehen bedacht sein und sich nicht so
engherzig zurückziehen. Welchen Nachtheil der Mangel an Kom-
munikalionSwegen für die betreffende Gegend mit sich führt,
will ich Ihnen nicht auseinander setzen. Ich möchte Ihnen
die Billigkeil der von der Gemeinde Radelfingen gestellten
Forderung an« Herz legen; ich wünschte, Sie möchten auch hier
daS gleiche Maß und die gleiche Wage anwenden, welche Sie
bei andern Ortschaften angewendet haben und nicht hier den
Anfang machen, gar nichiS zu geben. Wenn Sie konsequent
»ine Gegend wie tie andere behandeln wollen, so werden Sie
in Rücksicht darauf, daß Sie andern Gemeinden entsprachen,
welche sich nicht in einer so großen Noth befanden, auch hier



entspreche«. Ich will mit den Forderungen nicht hoch steigen,
ich glaube, eine Summe von Fr. 5000 würde schon mit sehr
großer Dankbarkeit angenommen werden; dieselbe wird nicht
hinreichen, allein fie ist immer besser alS gar nichts. Wenn
Sie nichts gewähren, so müßte daS Werk jetzt unterbrochen
und aufgegeben werden; schon find bedeutende Summen darauf
verwendet worden; jetzt noch wird im Hinblick auf Ihre
Billigkeit daran gearbeitet, so daß eS höchst fatal wäre, wenn mau
die Arbeiten auf einmal einstellen müßte-

Stockmar. Mit den philantropischen Gesinnungen
des Präopinanten bin ich vollkommen einverstanden; allein
es ist oft schwerer, etwas zu verweigern als eS zu gewähren,
und wenn ich mich für die Verweigerung ausspreche, so

gehorche ich einer Nothwendigkeit, die mir wehe thut, indem die
Gemeinde Radelfingen eine Unterstützung verdient. Wir müssen

jedoch suchen, das Gleievgewicht deS BüdgetS aufrechtzu-
halten; beschließt man Nachkredite während des JahreS, so

wird sich das Defizit vergrößern. Auf der andern Seite hat
man gestern in Zweifel gezogen, daß das Straßennetz je
ausgeführt werten könne; die Ausführung wird in der That
problematisch werden, wenn man, wie eS während 15 Jahren
geschehen ist, faktisch allen Gemeinden deS KantonS Summen
verabreicht, um, ohne irgend ein System zu befolgen,
Straßen zu bauen. Die Gesetz« über die Ausführung des
Straßennetzes werden dieses Jahr erlassen werden, wo alS-
dann die Gemeinde Radelfingen von Neuem einkommen kann,
und in Gemüßheit dieser Gesetze, wie alle übrigen Gemeinden
wird behandelt werden. Ich werde eS mir zur Pflicht machen,
fie zu empfehlen, allein bis zu diesem Zeitpunkt kann ich von
den vom Großen Rathe selbst genehmigten Grundsätzen nicht
abweichen.

Dem Antrage der vaudirektion wird mit großer Mehrheit
gegen 13 Stimmen beigetreten.

Eingelangt: 1) Eine Zuschrift der VolkvereinS-Ecktion
von Wangen, betreffend Rückberufung der Schweizerregimenter
«uS königlich.neapolitanischen Diensten. 2) Eine Mahnung
von Herrn Schneeberger, den nämlichen Gegenstand
betreffend.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schär er.
B r i n g o l f.

Dritte Sitzung.

Mittwoch, den 30. Mai 1819.

- Morgen? um 8 Uhr, im großen Casinosaale.

Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Dünki, Freudiger, Geiser Oberst, Gygar, Habeg-
ger, Herren, Kanziger, Känel, Küng zu H unziken, Müller zu
Nidau, Ritschard zu Oberhofen, Rubin, Schneeberger zu Her-
zogenbuchsee; ohne Entschuldigung: die Herren Bähler zu
Wattenwyl, Carrel, Chopard, Fenninger, Fleury, Girardin,
Schneider, gewesener RegierungSrath, und Steiger.

DaS Protokoll der letzten Sitzung wird verlesen und
genehmigt.

Tagesordnung.
Wahlen.

Wahl »ineS Präsidenten deS Großen RatheS für die
Periode vom 1. Juni 1819 bis 30. Mai 1850.

Von 186 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr Niggeler, bisherigen Vizepräsident 95 Stimmen.

„ Blösch, alt-Landamman 54 „
», Erlach, Oberst 14 „
„ Carlin, Fürsprecher 7 „'
„ Kurz, Oberst 5 „

u. s. w.

Erwählt ist also Herr Niggeler, bisheriger Vizepräsident.
Herr Niggeler erklärt die Annahm? und leistet den Eid.

Wahl eines Vizepräsidenten deS Großen Rathes für die

gleiche Periode.
Von 183 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:

Herr Carlin 97 Stimmen.

„ Tillier, bisheriger Präsident 75 „
„ Schärz, Fürsprecher 6 „
„ Blösch 5

u. s. w.

Erwählt ist also Herr Carlin, Fürsprecher.

Ca rlin. DaS Zutrauen, welches mir die hohe
Versammlung unerwarteter Weise geschenkt, und welchem ich

wirklich nicht zu begegnen weiß, bringt mich in Verlegenheit
und Bestürzung. Vor allem spreche ich dem Großen Rathe
meinen innigsten Dank dafür auS, daß er mir die Ehre
angethan hat, mich zu seinem Vizepräsidenten zu erwählen. Zu-
gleich aber glaube ich, meinem Gefühle folgend, daß die

Erfahrung und die Geschicklichkeit mir abgehen, um die
Verhandlungen gehörig zu präfidiren und zu leiten. Ich behaupte,
er sei mir erlaubt, mich so auszudrücken, durch die Besetzung
des Präfidentenstuhls das Präsidium bis aus einen gewissen

Punkt zu kompromittiren. (Aubry : das ist nicht leicht
möglich.) Aus diesen Gründen ersuch« ich Sie, zu einer neuen

Wahl schreiten zu wollen.

Einige Mitglieder sind im Zweifel, ob Herr Carlin wirklich

abgelehnt habe. Eines derselben stellt den Antrag, dem

Neugewählten Bedenkzeit zu geben, die er auch annimmt.
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Tillier
„ Kurz

Wahl eineS Stellvertreters des Vizepräsidenten.

Von 187 Stimmen erhalten im 1. Skt. 2. Skt. 3. Skt.
Herr Schärz 80 St. 90 St. 97 St.

Ganguillet, Kommandant 35 St. 47 St. 58 „
Bützberger, Fürsprecher 31 St. 35 St. 29 „

22 St. 15 St.
3 St.

ü. s. w.

Erwählt ist also Herr Schürz, Fürsprecher. Derselbe
leistet den Eid.

Herr Präsident. ES freut mich, Ihnen anzeigen zu
können, daß sich Herr Großrath Carlin auf mein Zureden
für die Annahme der Vizepräfidentenstelle erklärt hat.

Herr Carlin wird beeidigt.

Wahl eine? Präsidenten des Regierungsrathes.

Von 193 Stimmen fallen im ersten Skrutinium auf:
Herrn Stämpfli 122 Stimmen.

„ Lehmann Dr. 50 „
„ Schneider 17 „

u. s. w.

Erwählt ist also Herr Regiernngsrath Stämpfli.

Wahl eines OberingenieurS für den Brücken-, Straßen-
und Wasserbau.

Verlesen wird ein Rapport des Direktors der öffentlichen
Bauten.

Geiser, Metzger. Ich trage darauf an, daß man
diese Stelle provisorisch besetzt lasse, wie sie jetzt ist. In
einem Jahre wird «ine Jntegralerneuerung deS Großen RatheS
und anderer Behörden stattfinden ; eS ist daher nicht wohl am
Platze, daß der Große Rath innert dieser Zeit über eine Stelle
von Fr. 2500 verfüge.

Thdnen schlägt zur bezeichneten Stelle den Herrn
Oberst Müller vor.

Herr Präsident. Die Umfrage geht nicht über
Persönlichkeiten, sondern nur über die Vornahme oder Nicht-
vornahme der Wahl.

Herzog. Ich möchte den von Herrn Großrath Geiser
gestellten Antrag unterstützen. Mir gefällt in dem Vortrage
des Regierungsrathes überhaupt das nicht, daß man sagt:
Wenn wir den und den wählen, so haben wir nur Fr. 2500
zu bezahlen. Die Stelle eines OberingenieurS ist eine der
wichtigsten: ein gurer Oberingenieur kann dem Staate jährlich

5—6000 Fr. und noch mehr ersparen, während ein Mittel-
mäßiger, der nicht genügende Kenntnisse besitzt, ungefähr
ebensoviel verderben kann. Weil nun dem Slaate aber daran
gelegen sein muß, einen tüchtigen Mann zu erhalten, möchte
ich die Wahl auch verschieben, und das Provisorium fortbestehen

lassen.

S ch a a d. Ich muß die Ansicht der Herren Geiser und
Herzog unterstützen. Ich glaube nicht daß wir die Wahl
heute vornehmen, sondern vorerst die Kenntnisse des Herrn
Kocher prüfen sollen; wenn er sich in einem Jahre erprobt,
so können wir dann immerhin wählen.

Thonen verlangt, daß abgestimmt werde.

B l ô s ch. Wenn es so gemeint ist, daß man nicht
wählt, bis der Herr Direktor deS Baudepartements die Gründe
angeführt hat, warum die Wahl nicht vorzunehmen sei, so
habe ich nichts dagegen ; aber eine so wichtige Stelle der Ad¬

ministration möchte ich nicht provisorisch erklären, ohne die

Gründe angehört zu haben.

M atthps. Es bestimmen den Regierungsrath vielleicht
sehr wichtige Gründe, einen Antrag auf Ernennug eineS

Beamten zu bringen, und ohne den Regierungsrath angehört zu
haben, ob sich an daS Provisorium, VaS biS 1850 dauert,
nicht nachtheilige Folgen knüpfen, sollte man den Antrag deS

Herrn Geiser nicht zum Beschluß erheben.

Herr Präsident. Ich bedaure, daß ich von der
Sache nicht Kenntniß habe. Ich werde den Herrn Baudirektor

ersuchen lassen, hieher zu kommen.

Abstimmung.
1) Die Wahl sogleich vorzunehmen 64 Stimmen.
2) Die Wahl zu verschieben Mehrheil.
3) Dieselbe im Laufe dieses JahreS nicht

mehr vorzunehmen 41 Stimmen.
4) Dieselbe bis zur Anwesenheit des Herrn

BaudirekrorS zu verschieben Mehrheit.

Wahl eineS Regierungsstatthalters von Aarberg. Von
der Wahlversammlung Aarberg werden vorgeschlagen: die

Herren von Känel, Präsident deS Amtsgerichts daselbst, und
R. Hausec, AmtSschreiber; vom Regierungsrath : die

Herren L- Teuscher. Untersuchungsrichter zu Thun, und R.
Hofmann, Notar und gewesener Zehnt - und BodenzinSliqui-
dator.

M a t t h yS. So viel mir bekannt, hat die
Wahlversammlung deS Amtsbezirkes Aarberg den Vorschlag zur Wahl
eineS Regierungsstatthalters letzten Sonntag gemacht. Nach
8. 10 des Wahlgesetzes vom 5. September 1846 steht nun
den Bürgern des Amtsbezirkes Aarberg das Recht zu, innert
acht Tagen Reklamationen gegen die Gültigkeit der Wahl zu
erheben ; eS fragt sich mithin, ob am heutigen Tage die Wahl
wirksam vorgenommen werden könne. ES ist möglich, daß
innert der gesetzlich festgestellten Frist Reklamationen einlangen

und daß der Große Rath über deren Begründtheit zu
entscheiden hat; er dürste mithin, wenn er die Wahl heute
vornähme gewissermassen in eine schiefe Stellung gerathen.
Zch glaube jedenfalls, ehe man die Wahl vornehme, solle es

unter der ausdrücklichen Reservation im Protokoll geschehen,
daß allfälligen Reklamationen dadurch kein Abbruch
geschehen soll.

Herr Präsident.
Die Umfrage ist eröffnet.

Sie haben diesen Antrag gehört.

Wein g art. Der Große Rath wird höchst wahrscheinlich
nächsten Samstag auseinander gehen; er müßte sich also

crtra versammeln, um diese Wahl vorzunehmen. Ich glaube,
cS laufe keine Gefahr, wenn man unter dem von Herrn Mal-
rhys vorgeschlagenen Vorbehalt zur Wahl schreitet, und darauf
trage ich an.

Diese Anträge werden durchs Handmehr genehmigt.

Von 162 Stimmen erhalten im ersten Skrutinium:
Herr von Känel 118 Stimmen-

„ Hauser 25 „
„ Teuscher 11 »

„ Hofmann 8 „
Es ist somit Herr von Känel zum Regierungsstatthalter

deS Amtsbezirkes Aarberg gewählt.

Wahl eines Mitgliedes der StaatswirthschastSkommission
an die Stelle deS demissionirenden Herrn Dictier.

In öffentlicher Abstimmung erhalten von 126 Anwesenden

:



— èlfts

Herr Großrath Schaad

„ „ Erlach

„ „ Ganguillet
„ „ Jndermühle

87 Stimmen.
22

« »
ö

Herr Präsident zeigt der Versammlung an, daß

diejenige Stelle, in der Eilferstraßenkommission, welche
durch den Austritt deS Herrn Karlen erledigt war, in der

Person deS Herrn Großrath Gerber zu Steffisburg wieder
besetzt worden ist.

Bericht der Finanzdirekcion, über daS Gesuch der Zehnt-
gütergemeinde Wilderswyl vom 10. Januar ll. a., eS möchte

ihr, ungeachtet der Unterlassung der gesetzlich vorgeschriebenen
Anzeige die stallgefundcne Ablösung berücksichtigt und ihr von
der ganzen Loskaufsumme die Hälfte abgeschrieben werden.

Die Finanzdirekcion trägt auf Tagesordnung an.

Revel, Negierungsrath, als Berichterstatter. Sie
haben den Gegenstand diese» Jahr schon einmal behandelt
und sind darüber zur Tagesordnung geschritten. Die
Gemeinde Wilderswyl hat die durch da» Gesetz vom 1. September
1810 vorgeschriebene Rothfrist von 11 Tagen behufs
Erhebung von Einsprachen versäumt; gesetzlich ist ms» ihr nichts
schuldig; hingegen erheischt eö die Billigkeit, daß man ihrem
Begehren entspreche; sie hat dona tide gehandelt. Würde
man hingegen von den Grundsätzen des Gesetze» abweichen,
so würden die Reklamationen dieser Art kein Ende nehmen.
Um mit seiner frühern Handlungsweise konsequent zu sein,

trägt der Regierungsrath darauf an, e» möchte über diese

Frage zur Tagesordnung geschritten werden.

S ch l à p p i. Sobald alS die Zehntaufhcbung bekannt

war, fand die Zehntliquidationskommission in WilderSwyl, eS

wäre Zeit, die Zahlung abzuliefern; dieselbe schickte daher ein

Schreiben an Herrn Verwalter Hahn, durch daS sie verlangte,
daß der letzte Drittel bezahlt werde, und daß sie wegen des

nochSchuldigen mit dem Staate in Rechnung treten wolle; die

auf dieses Schreiben erfolgte Antwort war so beschaffen, daß

an den Verwalter ein zweites Schreiben gesandt wurde. Das
ist nun das zweite Mal, daß die Sache vor den Großen Rath
kommt. Wenn ich nicht irre, so bat die Finanzdircklion
erklärt, man werde auf dieselbe Rücksicht nehmen, wenn nachge-
wiesen werde, daß irgend eine Reklamation eriolgt sei. Nun
fand man endlich die zwei Schreiben an den Verwalter, welche
die Reklamation enthielten. Die Zehntliquidationskommission
wollte dieselbe berücksichtigen. Es ist nun die Frage zu
entscheiden ob die beiden Schreiben, in denen Rechnung ange-
boten wird, als Reklamationen gelten oder unbeachtet bleiben

sollen. Ich glaube, man solle gegen diese Gemeinde, welche
die Sache vielleicht nicht so genau kannte, nicht so präcis ver-
fahren; es wäre ungerecht, ihrem Begehren nicht zu entsprechen.

Ich schließe in erster Linie dahin, eS möchten die zwei

Schreiben als Reklamation angesehen werden; sollte dieß

nicht belieben, so geht mein Antrag dahin, der letzte Drittel,
der nicht bezahlt ist, möchte doch wenigstens abgeschrieben
werden.

Herr Berichterstatter. Wie ich bereis gesagt

habe, so geht meine subjektive Ansicht auf Entsprechen; im
Namen des Regierungsrathes muß ich aber auf Tagesordnung
antragen.

Abstimmung.
1) Nach dem Antrage des RezicrungSratheS

zur Tagesordnung zu schreiten 12 Stimmen.
2) Aus die eine oder andere Weise in das

Begehren einzutreten 63 „
3) Die Schreiben als Reklamationen anzu¬

sehen 15 „
1) Nur den dritten Theil zu schenken 56 „

Herr Präsident. Herr Großrath Blösch hat zu
einer Interpellation das Wort verlangt, welches ihm somit
gestattet wird.

Blösch. Herr Präsident, meine Herren! SS ist der
Versammlung bekannt, daß in den letzten Togen die obersten
eidgenössischen Behörden die Frage über die Aufhebung der
Militärkapitulationen mit dem Königreich Neapel behandelt
haben. Nach den öffentlichen Blättern haben sie in verschiedenem
Sinne entschieden; der Nationalrath war für Aufhebung, der
Ständeralh war dagegen. Sowie diese beiden Beschlüsse heraus

waren, so fielen sie dem Urtheile der öffentlichen Meinung
anheim, und Jedermann hatte das Recht, seine Ansicht darüber
auszusprechen. Dieß geschah auch, und zwar in mehreren
Blättern; in einem aber, welches den Namen des „Unabhän-
gigen" trägt, in einer solchen maßlosen Weise, daß wir eS

unmöglich gehen lassen können, ohne daß die Regierung deS
Kantons Bern mir der Ehre der eidgenössischen Behörden ihre
eigene vergesse. Ich will Sie nicht aufhalten mit dem
Ablesen deS betreffenden Inserats; ich weiß nicht, wer den
Unabhängigen redigirt, und wer ihn verlegt und druckt. WaS
aber da» Inserat selbst betrifft, so erlaube ich mir bloß den
Schluß desselben abzulesen (der Redner lieSt). Herr Präsident,

meine Herren! Es kann auf de» heutigen Tag nicht
darum zu thun sein, die Frage über die Militärkapitulationen
zu erörtern; ich erlaube mir auch nicht die leiseste Bemerkung
über dieselben. Allein die Ansicht habe ich, daß, möge man
über die Beschlüsse der obersten eidgenössischen Behörden den-
ken, wie man wolle» man dieselben nicht beschimpfen solle.
Ich stelle daher an Herrn Regierungsrath Jaggi alS Justiz,
direkter einfach die Anfrage, ob die Behörde vom Jnftrate
deS „Unabhängigen" Kenntniß hat, und wenn sie Kenntniß hat,
welche Verfügungen sie zu treffen gedenke?

Herr Justizdirektor. Ich kann darüber die Aus-
kunfl geben, daß weder von der hierscitigcn Direktion noch
vom Regierungsrathe darüber etwas verfügt worden ist. Hin-
gegen ist mir zu Ohren gekommen, daß der BundeSrath sich

mir dieser Angelegenheit befaßt habe. Aus diesem Grunde
will ich in dieser Angelegenheit nichts verfügen, bis ich das
Resultat deS dießfallsigen Beschlusses kenne. SS ist sehr
wahrscheinlich daß der BundeSrath in dieser Sache interpelliren
wird. Aufträge habe ich von demselben noch keine
empfangen.

Herr Präsident. Die Interpellation ist somit als
erledigt anzusehen.

Vo rtr a g des Regierungsrathes über die Reklamation
einer Reiseentschädigung der Herrn Großrath Neichenbach.

Revel, Reg.-Rath, als Berichterstatter. Hier handelt
eS sich um die Auslegung eines Gesetzes. Es ist nämlich die
Rede Von der Entschädigung eines Mitgliedes des Großen
Rathes welches 16 volle Sitzungstage den Verhandlungen der
Behörde beiwohnte und einen Anspruch macht auf eine
doppelte Reisevergülung. Die Finanzdirektion steht an, diese zu
geben, indem sie die bisherige Uebung vor Augen hat, nach
welcher ein Mitglied, das von Anfang der Sitzung an vierzehn

Tage hinter einander die Sitzungen besucht und in dieser

Zeit nicht mehr als zwei Sitzungen versäumt hat, Ansprch auf
eine doppelte Reiseentschädigung machen kann. Das Gesetz

vom 11. November 1816 sagt hierüber Folgendes: „Bei
längerer Dauer der Sitzungen des Großen Rathes haben die

Mitglieder je nach Ablauf von 11 Tagen Anspruch auf die

Ausbezahlung einer Reisecnlschädigung, sofern sie in der Zwi-
schenzeit nicht mehr alS zwei Sitzungen versäumt haben." Herr
Reichenbach ist nun aber erst am Freitag erschienen. Nach dem

französischen Wortlaut deS Dekrets ist hier gar keine Schwierigkeit,

indem eS einen Unterschied macht zwischen session und
séance. Wir nehmen an, sobald ein Mitglied 11 Tage lang
in der sesnce gewesen ist, so gebe man ihm die doppelte
Entschädigung. Da man aber im Deutschen für diese beiden

Begriffe bloß einen Ausdruck hat, so muß hier der Große Rath



daS Gesetz interprctiren. Man hat in den Kontrollen
nachgesehen » wie eS im VerfassungSralhe gehalten gewesen war,
und hat gefunden» daß jedem Mitglied gestallet war, sich

innert je 14 Tagen einmal nach Hause zu entfernen, und in
diesem Falle sich für die Beziehung einer daherigen
Reiseentschädigung zu melden. SS ist hier» wie ich glaube, am Ort,
daß die Behörde selbst den Sinn des Gesetzes auslege.

Bützberger. Ich finde die Reklamation deS Herrn
Reichenbach ganz angemessen und durch daS cilirte Gesetz
begründet; cS he.ßc nämlich ausdrücklich, daß ein Mitglied,
welches 11 Tage lang den Sitzungen beigewohnt und während

dieser Zeit bloß 2 Sitzungen gefehlt hat, Anspruch auf
eine Reiseenlschädigung habe. Die Unterscheidung, welche
der RegierungSrath macht, daß ein Mitglied, um die
doppelte Reiseenlschädigung zu bekommen, Vom ersten Tage
der Sitzung hinweg 11 Tage den Verhandlungen müsse bei-
gewohnt haben, finde ich nicht im Gesetz und kann c» auch
nicht auS dem Geiste desselben entnehmen. Man wollte nämlich

bezwecken, daß die Mitglieder, welche überhaupt 11 Tage
hintereinander den Sitzungen beiwohnten, die Möglichkeit
haben, während dieser Zeit einmal nach Hause zu gehen. Nun
könnte ich nicht einsehen, welcher Unterschied dabei ist, ob

man vom ersten Montag hinweg, an welchem die Sitzung
beginnt, oder bloß vom Dienstag oder Mittwoch hinweg die

Sitzungen 11 Tage hintereinander besuche und warum man
im letztern Falle keine Vergütung haben sollte.

F r i e d l i. Ich war seiner Zeit die Schuld davon,
daß jetzt im Gesetze diese Bestimmung steht. Ich trug damals
darauf an, daß ein Mitglied, welches während 2 Wochen
wenigstens 10 Sitzungen beigewohnt habe, eine doppelte Reise-
encschädigung erhalten solle. Dieser Vorschlag wurde damals
so angenommen, allein dabei deutlich gesagt, daß man nicht
vom ersten Tage einer Woche hinweg 11 Tage lang da
gewesen zu sein brauche.

C ü n i e r. Da dieses Gesuch nach meiner Anficht gerecht
und gegründet ist, so wünsch« ich, daß demselben in Gemäß-
heil deS §. 2 des Gesetzes vom 11. November 1816 entsprochen

werbe.

Zahler. WaS ist der Zweck davon, daß Taggelder
und Reisegelder bezahlt werden? Gewiß nichts anderes, als
daß die Mitglieder sich fleißig im Großen Rathe einfinden.
Wann hat man nun die wichtigsten Geschäfte? wohl zuletzt.
Gibt man nun dem Gesetze diejenige Auslegung» welche ihm
der RegierungSrath gibt, so ist di« Folge, daß alle die Mit-
glieter am ersten Tage eintreffen und bleiben, bis sie der Zeit
«ach Anspruch auf daS doppelte Reisegeld haben, dann aber
fortgehen. Daß aber der Große Rath ein Gesetz gemacht
habe, daS dem Zwecke deS fleißigen Besuchs der Sitzungen
zuwiderlaufe, läßt sich nicht denken. Die Auslegung, welche
Herr Bützberger dem Gesetze gibt, scheint mir ganz richtig zu
<ein, weßhalv ich mich der Meinung anschließe, daß die
Reklamation begründet sei. Sollte dieß nicht erkannt werden,
so stimme ich dann in zweiler Linie zum Antrage, welchen di«
Finanzdireklion schriftlich gestellt hat, nämlich, daß diesem

Irrthum abgeholfen werde.

Scha ad. Ich bin sehr froh, wenn heute der Große
Rath über diese Feage entscheidet. Alle Mal, wenn die Be-
Horde zusammentritt, gibt eS Mitglieder, welche Reklamationen
erheben und zwar gegründete nach meinem Erachten. Mir
scheint es gleichgültig, ob einer 14 Tage hintereinander von
Anfang an da sei ober erst nach einigen Tagen; in beiden
Fälleu soll er auf eine doppelte Reiseenlschädigung Anspruch
machen können. Die Mitglieder meinen dann oft, es hange
von den Stimmenzählern ab, ihnen die Entschädigung zu
geben.

Herr Berichterstatter. Der Regierungsrath st llt
keinen bestimmten Antrag, sondern wünscht bloß eine Weisung,
wie er sich zu verhalten habe. Sr hat bloß Bericht erstattet,
wie es bisher gehalten gewesen; man befolgte nämlich den

ModuS, daß wer am Montag in die Sitzung kam und 14 Tage
lang mit bloß 2 Unterbrechungen den Sitzungen beiwohnte,
die doppelte Reiseenlschädigung bezog ES läßt sich vieles dafür

und dagegen sagen; e» ist auch zweckmäßig, daß die

Mitglieder von Anfang der Session da seien, indem so die Geschäfte,
viel schneller von Stalten gehen.

Abstimmung.
Die Reklamation abzuweisen: 6 Stimmen.
Sie für begründet zu erklären: Gr. Wahrheit.

vo rtr a g des RegierungSratheS, dahin gehend, eS möchte
der Militärdircklion zu Anschaffung von 16 noch vorräthige»
Stücken Posttuch, behufs Verwendung desselben zu 58 Traia-
reilmänteln ein Nachkredit von L. 1811. 50 bewilligt werden.

Revel, Reg.-Rath, als Berichterstatter. Die
PostVerwaltung von Bern war gewohnt, ihre Postangcstellten und
KondukreurS jährlich neu bekleiden zu lassen und halte zu
diesem Zweckee bei Uebergang der Post an die Eidgenossenschaft

noch 31 Stücke Tuch vorräthig. Die eidgenössische
Verwaltung beschloß jedoch, ihre KondukreurS nicht zu bekleiden,

so daß diese Tücher dem Kanton Bern verblieben. ES
fragte sich nun, waS man mit denselben machen solle. Ich
schlug vor, sie zu Militärkleidern zu gebrauchen, allein «S

zeigte sich, daß fie zum Theil von Motten angefressen und
zum Theil von schlechterer Qualität waren als die Musterstucke.

Der dadurch veranlaßte Schaden belauft sich auf
L. 56 10 Btz.; der Schaden dagegen, welchen der Staat durch
die schlechte Lieferung deS TucheS erleidet, beläuft sich bis auf
L. 100, indem die Erperten gesunden haben, daß auf 15
Stück oder 188 Ellen sich ein Minderwerlh von durchschnittlich
6—12 Btz. ergebe. Der RegierungSrath hat genau untersucht,
ob die Vorschriften der Lieferung beobachtet worden seien ode»
nicht Auf dem Postbüreau ist ein eigener Angestellter, welcher

für die Verwaltung der Posttücher erira mit L. 260
besoldet ist. Dieser Beamte soll die Tücher vom Lieferanten
abnehmen, messen und erst nachher fie bezahlen. Dieses ist
nun nicht geschehen. Er hat die Lieferungen abgenommen
und die Gutscheine ausgestellt, ohne dieses Verfahren zu
beobachten. Die Tücher find nie geöffnet und gemessen worden
und die Muster halte man verkauft. Zum Glück waren noch
einige kleine Stücke davon übrig, welche zur Bergleichung
gebraucht werden konnten, und da stellte eS sich dann heraus,
daß von 31 Stücken 16 annehmbar find, 15 andere dagegen
oder 488 Ellen so unter dem Preist stehen, daß man fie nicht
annehmen kann. Die Tücher sind vom Hause Brunner und
Comp. geliefert worden. Ich will diesem Hause nun nicht zu nahe
treten, indem ich nicht weiß, wie eS mit seinen eigenen
Fabrikanten steht. Jedenfalls ist aber bei der Abnahme diese»
Tücher sehr grob gefehlt worden und wir können unS nur an
denjenigen halten, welcher die Tücher abgenommen hat, nämlich

an den Postbeamten, welcher sie nur nach einer genauen
Messung und Prüfung abnehmen und bezahlen sollte. Die
Finanzdireklion trägt nun darauf an, bloß diejenigen IS
Stück« zu behalten, welche, obgleich von den Motten angefressen,
dennoch als annehmbar befunden worden sind, die übrigen 15
Stücke dagegen, welche nicht von der nämlichen Qualität sind und
für die, zu 36 Btz. die Elle, L. 1759 bezahlt wurden, der Post-
verwaltnng, resp. Herr Pelri zur Verfügung zu lassen und ihn
zur sofortigen Rückzahlung dieses Betrages sammt Zins à
1 v/o anzuhalten, weil diese schlechten Tücher nur bei Ver-
uachläßigung der Akkordbettngungen abgenommen werden konnten.

Herr Pelri ist schon mehr oder weniger gedeckt, indem
daö Haus Brunner ihm versprochen hat, ihm in den Rücken
stehen zu wollen, wenn er der Abnahme der Tücher halber an-
gegciff-n oder in Schaden gebracht werden sollte. Ueberdieß
soll er den Schaden der 56 Fr. an den annehmbaren Tüchern
und die Fr. 16 Kosten der Erperlisen ebenfalls an sich tragen.
Vorn Gebrauch der 16 annehmbaren Stück Tücher habe ich mich
selbst überzeugt und mich mit dem Herrn Miütärdireklor dahin
in Einverständniß gesetzt, daß er fie zur Verfertigung von 58



Stück Trainmänteln gebrauchen wolle, da man im Zeughause
gerade keine solchen mehr hat. Man hätte dieses Tuch auch
zu Kapüten gebrauchen können; da indessen daS Zeug am
wenigsten bei solchen Kleidungsstücken leidet, welche am wenigsten

Räthe haben, so ist die Verwendung zu Mänteln zweck-
mäßiger. Ein ordonnanzmäßiger Reitermantel für das Train
kostet nun Fr. 31 Rp. 73. Daran zählt nämlich taS Tucb
Fr. 27 Rp. 90 und daS Futter, Knöpfe, Fa^on zc. Fr. 3

Rp. 85. Der Regierungsrath, resp, die Militäroirektion, stellt
nun bei Ihnen den Antrag. Sie möchten zur Anschaffung obiger
16 Stücke Posttücher zu Verwendung von Trainmänieln einen
Nachkredit von Fr. 1841 Rp. 50 bewilligen. Diese« ist eigentlich

nur zum Schein ein Nachkredit, indem diese Summe auf
der andern Seite dem Staate wieder zu gut kommt. Der
einzige Ausfall, welcher hier entsteht, ist der Macherlohn. Ich
bitte Sie also, den Antrag deS Regierungsraihes zu genehmi-
gen, nur die 16 brauchbar erfundenen Stücke anzunehmen und
dieselben zur Verfertigung von Mänteln zu verwenden, die
übrigen 15 Stücke dagegen, sowie den bei den ersten 16 Stücken
stch ergebenden Schaden durch den betreffenden Postbeamten
tragen zu lassen.

Cüuier. Grundsätzlich bin ich mit dem Antrage deS

RegierungsratheS ganz einverstanden; diese Frage ist nicht ohne
Belang, denn einerseits ist dem Staate ein großer Schaden
zugefügt und anderseits handelt eS stch darum, daß ein Angestellter

dessen Besoldung für den fraglichen Gegenstand sich

nicht über Fr. 20V belauft, vielleicht Fr. 300 verliere. Sine
solche Strafe soll nicht zugefügt werden, bevor man den Schul-
digeu genau und gewissenhaft ermittelt, und, wie ich glaube,
ist er noch jetzt nicht bekannt. SS ist offenbar, daß die Post-
Verwaltung sich eine unverzeihliche Nachläßigknt hat zu Schulden

kommen lassen. Mein Antrag geht demnach dahin, eine
Kommission zur Untersuchung dieser Sache aufzustellen, oder,
wenn man eS vorzieht, daS Ganze an die StaaiswirthschaftS-
kowmission zu überweisen, welche genauer« Nachforschungen an-
zustellen hätte. Wäre nun einmal der Schuldige auSgemit-
telr, dann wäre eS am Orte, ihn^den Gerichten zu überweisen.
SS ist Zeit, daß man solchen Handlungen ein Ende mache,
denn sie wiederholen stch öfters; schreitet man nicht bald
Hagegen ein, so wird eS auf den Staat, so wie auf die Gesellschaft

übel wftkeu. Solche Thatsachen tragen zum Ruin deS

Staates bei und demoralisiren da« Volk, daS davon in Kenntniß

gesetzt wird. SS ist Zeit, sage ich, solchen Veruntreuungen
entgegenzutreten» deßwegen statuire man ein Beispiel und
verhänge eine schwere Strafe gegen den Schuldigen.

Sträub- Herr Präsident, meine Herren! Ich war
Experte bei diesem Geschäft und kann deßhalb einigeHAuêkunft
darüber geben. Vor Allem aus muß ich eS für eine irrige
Meinung erklären, wenn die Sache dahin verstanden werden
sollte, alS wenn daS HauS Brunner und Komp. den Staat
betrogen hätte. Auch haben die Experten in keinem Befinden
vou Betrug gesprochen. Wir konnten nicht zum Voraus wissen,
wer Lieferant dieses TucheS gewesen sei. Im Jahr 1846 wurden

Herr Kommandant Bay und ich auf die Post berufen, um
die dort eingelangten Muster von Tuch zu prüfen. Wir haben
diesem Auftrage entsprochen, die Tücher geprüft und gefunden,
eS sei im Ganzen wenig Auswahl. Auch haben wir den Wunsch
geäußert, eS wäre vielleicht besser, noch einmal eine Ausschreibung

zu machen. Sin Stück hingegen haben wir alS ziemlich
gut erklärt, obgleich eS noch einig» Fehler hatte und nicht ganz
rein war. Man ließ uns später noch einmal kommen und
zeigte uns zum zweiten Wal« daS gleiche Stück, welches nun
ein wenig reiner war. Man sagte uns, die Stücke, welch«
uach diesem Muster geliefert werden sollen, werden dann noch
etwas reiner sein. Später indessen, alS die Lieferungen
einlangten, wurden sie nicht mit dem Muster verglichen, wie dieß
gewönlich mit dem Landjägerzeug der Fall ist. Nachher kam
uoch einmal daS Ansuchen, wir solle» daS Tuch untersuchen,
welches nack dem Muster geliefert worden war, daS man unS
im Jahre 1846 gezeigt halte. Wir fragten dann natürlich
zuerst nach dem Musterstück, allein dieses war schon verbraucht
und daher nicht mehr vorhanden. AuS diesem Grunde konn¬

ten wir nicht mehr ganz genau wissen, wie daS Musterstück
beschaffen gewesen sei. Indessen fanden wir eine Partie von
16 Stöcken, welche dem Musterstück ungefähr gleich gewesen
sein mögen. Daneben fanden wir aber noch 15 andere Stücke
von viel geringerer Qualität zum Preise von 36 Batzen. SS
waren aber darunter solche, welche nicht 26 Btz. werth waren.
Wenn eS der Fall sein sollte, daß dem Hause Brunner nicht
so viel dafür bezahlt worden wäre, wie gesagt wurde, so wäre
unser Befinden unrichtig. So ging die Sache. Der große
Fehler, welchen man beging, lag darin» daß, alS man daS
Tuch anschaffte, man nicht wieder Experten kommen ließ, um
zu sehen, ob eS mit dem Musterstück übereinstimme. Die 16
Stücke waren übrigens in einem ziemlich schlechten Zustande,
indem sich viele Schabenlöcher darin vvlfanden. Wenn Sie
die Sache einer Kommission zuschicken wollen, so mögen Sie
eS thun, ich zweifle aber sehr daran, ob wir hier einen andern
Beschluß fassen können» al« den Antrag deS Regierungsrathes
zu genehmigen, nämlich das brauchbare Tuch für etwa« anderes
zu verwenden. Die Eidgenossenschaft hat ganz vollkommen
recht daran gehandelt, daß sie die Tücher nicht annehmen wollte;
denn sie waren den Schatzungspreis nicht mehr werth und
ich hätte sie auch nicht angenommen. Die 16 Stücke, welche
für Mäntel verwendet werden sollen, find noch ziemlich brauchbar

allein man sollte sich doch noch erkundigen, ob für die
15 übrigen Stücke nicht weniger bezahlt worden sei. Ob man
mit den Herren Brunner nach 2 Jahren nun noch etwas
machen könne, das weiß ich nicht, daran aber zweifle ich, daß
der betreffende Beamte ganz unschuldig sein könne. Wenn er
eine Besoldung von Fr. 200 für sein Geschäft hat, so soll er
auch zur Sache sehen. Ich stimme daher zum Antrag« deS

RegierungSratheS und möchte im Fernern vou einer Kommis.
fion abstrahiren.

Herr Berichterstatter. SS kann sich hier bloß
um die Uebertragung deS Kredit« von der Finanzdirekliau an
die Militärdireklion handeln; daS Uebrige ist Sache deS

Regierungsrathes. WaS die Aufstellung einer Kommission
betrifft, so würde diese Maßregel gewiß zu keinem andern
Resultate führen, alS zu dem vorliegenden. Die Untersuchung
ist gewiß durch sehr unparteiische Männer gemacht worden.
WaS im Uebrigen den Postbeamten betrifft, so wird er gewiß
schon ziemlich scharf mitgenommen, indem er für Fr. 1759
Tücher zu vergüten hat. SS ist bekannt, daß eS im letzten
Sommer sehr heiß machte, und daß auch in Privathäusera,
wo man viele Sorgfalt auf die Kleider verwendet, fich Motten
in dieselben gesetzt haben.

M atth ys. Ich erlaube mir bloß zwei Bemerkungen.
Der RegierungSrath stellt dem Großen Rathe einfach den An-
trag, daß der Militärdireklion ein Nachkredit von Fr. 1841. 5V

bewilligt werde, und ich bin der Anficht, der Große Rath solle
diesen Nachkredit genehmigen. Bon der Untersuchung durch
eine Kommission, wie Herr Cüuier beantragt hat, möchte ich
abstrahiren. Ich bin im Uebrigen sehr froh, daß diese Sache
hier im Großen Rathe zur Sprache gekommen ist, weil in dem
„Beobachter" die ganze Sache einem Unschuldigen, nämlich der
Fiuanzdirektion in die Schuhe geschüttet wurde.

Zahler. Ich möchte den Antrag deS Herrn Cünier
unterstützen. Im Uebrigen thut eS mir sehr leid zu sehen,
daß Sommer und Winter, Tag und Nacht, Motten an unsern
Finanzen fressen.

Wein g art. Ich muß mich gegen den Antrag deS

Herrn Cünier aussprechen. ES scheint mir, daß man dem

Großen Rathe alle« Mögliche aufbürden wolle, waS nicht vor
ihn gehört. DaS ist nicht der Gang einer guten Ordnung. Der
Große Rath ist Gesetzgeber und soll nicht zu Untersuchungen
von Betrügereien in Anspruch genommen werden, eben so wenig

alS er sich mit Verfügungen gegen Zeitungsartikel
beschäftigen soll, wie es schon mehrere Male zum Borschein
gekommen ist. Wir haben zu Solchem eine Srekutivbehörde, weichv
ihre Pflichten erfüllen wird. Hat nun der RegierungSrath die
Voruntersuchung angeordnet, so sollen wir in dieselbe nicht



eingreifen, sonst wäre der Große Rath wie jene Person, welche
sich im Jntelligenzblatt für AlleS anbot, waS man nur wolle.
Ich meine, der Große Rath solle seine Würde als gesetzgebende

Behörde nie auS dem Auge verlieren, und stimme deßhalb

gegen den Antrag des Herrn Cünier.

Herr Berichterstatter. Ich habe weiter Nichts
beizufügen. Der betreffende Beamte ist nicht mehr in unserm
Dienst, sondern wie alle übrigen Postbeamten bereits im
Dienste der Eidgenossenschaft, so daß wir keine Einstellung
gegen ihn verhängen können.

Abstimmung.
Für Bewilligung des Kredite? Handmehr.
Hier zu sistiren Gr. Mehrheit.
Zur Untersuchung der Verhältnisse eine

Spezialkommission niederzusetzen oder
die Staatswirrhschaftskommission
damit zu beauftragen 4 Stimmen.

Herr Präsident. Da der Herr Baudtrektor jetzt
anwesend ist, so wollen wir seine Anficht über die Wahl eines
Oberingenieurs anhören.

Herr Baudirektor. Der Regierungsrath hat Ihnen

seiner Pflicht gemäß für die zu besetzende Stelle eines
Oberingenieurs meinen Vorschlag eingereicht. Es wurde nun
der Wunsch geäußert, eS möchte das Provisorium bis zum
nächsten Jahre beibehalten werden; nach meiner Anficht ist
dieser Antrag keineswegs unbegründet. ES werden in der
Thal nächstes Jahr die obern Behörden der Wiedererwählung
unterworfen, und es wird zweckmäßig sein, daß die obersten
Verwaltungsbeamlen zur gleichen Zeit neuen Wahlen
unterliegen, waS nicht geschehen kann, wenn man den Oberingenieur
gegenwärtig auf vier Jahre ernennen würde. Durch den
Aufschub dieser Wahl wird der Geschäftsgang nicht leiden;
der Ingenieur allein, der jetzt diese Beamtung provisorisch
versieht, hätte ein Interesse daran, auS dieser provisorischen
Stellung herauszukommen; jedoch ist eS nicht gesagt, daß man
immer nach dem Gutdünken der öffentlichen Beamten handeln
solle. Der Große Rath kann also nach seinem Belieben einen
Beschluß fassen, ohne daß ein Uebelstaud daraus erfolgen
wird.

Hebler stellt den Antrag, durch ein» durch den Großen
Rath vorzunehmende provisorische Wahl auf ein Jahr die
Stelle zu besetzen.

Abstimmung.
Für sofortige Vornahme einer definitiven

Wahl (nach dem Antrage des
Regierungsrathes) 17 Stimmen.

Den gefallenen Anträgen Rechnung zu
tragen Entschied. Mehrheit.

DaS vom Regierungsrath gestellte
Provisorium auf ein Jahr fortbestehen zu
fassen 77 Stimmen.

Fur den Antrag des Herrn Hebler 67 „

Vortrag deS Regierungsrathes, dahin gehend, eS möchte
dem Herrn Professor Dr. Bolmar in Anerkennung seiner Ver-
dienste, die er sich durch die Reirerstatue deS Rudolf von Er-
lach erworben, die Kaufsumme, welche derselbe dem Staat für
den an ihn verkauften Pulverthurm bei der untern Thor-
brücke in hiesiger Stadt in Betrag von Fr. 5000 nebst
ungefähr 300 Fr. ausstehender Zinsen gänzlich erlassen und der
Große Rath zu dem Ende einen Kredit von Fr. 5300 zur
Ermunterung der Kunst bewilligen.

Herr E r z i e h u n g s d i r e k t or, als Berichterstatter.
Es ,,t von Herrn Theodor von Hallwyl an den Großen Rath

ein Schreiben gerichtet und an den Negierungsrath, resep.
Erziehungsdirekiion, zur Berichterstattung überwiesen worden,
dahin gehend, eö möchte dem Herrn Volmar eine angemessene
Gratifikation für sein bekanntes Kunstwerk ertheilt werben.
Ich will mich über das Kunstwerk selbst nicht weiter auslassen,
indem Ihnen Allen dasselbe bekannt ist. ES wird Ihnen
ferner bekannt sein, daß Herr Volmar seit Jahren alle seine

Zeit auf dieses Kunstwerk verwendet und deßhalb seines ganzen
übrigen Verdienstes mit Ausnahme seines nicht hohen
Einkommens als außerordentlicher Professor entbehrte. Wenn
auch dieses Gesuch deS Herrn von Hallwyl nicht eingelangt
wäre, so hätte in jedem Fall der RegierungSrath oder die Er»
ziehungödirekcion in ähnlicher Weise «ine Honaralion
beantragt. Ueber den Punkt selbst, daß man dem Herrn Volmar

eine Belohnung zukommen lasse, will ich mich nicht
weiter einlassen, indem Jedermann darüber einig sein wird.
Allein eine andere Frage ist die Art und Weise, wie man ihm
diese Belohnung erlheilen soll, und hier muß ich ein Verhältniß

kurz berühren» welches zwischen Herrn Bolmar und
dem Staate besteht. Er hat nämlich vor einigen Jahren,
um ein Attelier zu errichten vom Staate den Pulverthurm
beim untern Thor zu dem Preise von Fr. 5000 an sich
gebracht nnd hat fich verpflichtet, diese Summe sich jährlich von
seinem Einkommen abziehen zu lassen. Herr Präsident, meine
Herren! die SrziehungSdireklion hat geglaubt, man könne dem

Herrn Professor Volmar am besten dienen, wenn man ihn
dieser Verbindlichkeit entledige, denn dadurch wird er der
successiven Beiträge, welche er durch einen jeweiligen Abzug
von seinem Einkommen, welchen er zu leisten hätte, entbunden.

Die vorgeschlagene Summe mag Ihnen um etwaS hoch
erscheinen, allein Sie dürfen nicht außer Acht lassen, daß eS

dem Herrn Professor Volmar auch geht, wie eS noch fast
allen Künstlern während ihreS Lebens ergangen ist; fie ver-
nachläßigen über ihrer Kunst fast AlleS andere und auch ihre
Familie, so daß sie nicht selten in der größten Noth sind,
während die Welt ihre Werke feiert. Ich will hier nicht in
Spezialitäten eintreten, indem dieses vielleicht dem Manne
weh thun könnte, obgleich es durchaus keine Schande für ihn
ist. Nur soll man keine Bedenken tragen, diese Gratifikation
von Fr. 5300 ihm in der angegebenen Weise zu schenken.
Ich trage in Uebereinstimmung mit dem Regierungsrathe bet
Ihnen dahin an, daß Sie diesen Antrag genehmigen mögen.

von T illter. Wenn Niemand das Wort ergreift,
so bin ich so frei, einen Antrag zu stellen, welcher denjenigen
deS Regierungsrathes erweitert. Ich verdanke dem Regie-
rungSrarhe, daß er dem Grundsatze nach die Anerkennung gegen
den Künstler ausgesprochen hat, und verkenne keineswegs seine
Abficht auf eine würdige Belohnung. Indessen muß ich
doch sagen, daß sein Antrag mir nicht ganz genügend erscheint.
Ich habe mir nämlich sagen lassen der Thurm, welchen Herr
Volmar vom Staate gekauft, sei seiner Zeit von Herrn
Baumeister Funk bloß um 2500 Fr. geschätzt worden, so daß, wenn
wir jetzi dem Herrn Bolmar seine daherige Schuld erlassen,
wir ihm ein größere« Geschenk zu geben vermeinen, als eS
in der Wiiklichkeit der Fall ist. Wenn wir uns nun die
Lage eineS Künstlers überhaupt denken, welcher dem Vaterlande

ein solches Werk schenkt, für das man sonst vielleicht
20,000 Fr. hätte bezahlen müssen, so glaube ich, solle mau
über den Antrag des Regierungsrathes hinaus» dem Herrn
Volmar noch Etwas geben, daß er sich seines LebenS erfreuen
könne. Ich stelle daher den Antrag, daß man ihm überdieß
noch ein Geschenk von 1000 Fr. mache.

F r i e d l i. So leid eS mir thut, so muß ich doch der
öffentlichen Stimmung folgen, welche über diese Sache
herrschen könnte, und einen Gegenantrag stellen. Ich kenne das
Werk auch als ein sehr schönes, allein ich weiß doch nicht,
ob dem Herrn Volmar nichts dafür bezahlt worden ist. Ich
möchte daher darauf antragen, ihm statt der angetragenen
Fr. 5300, eine Gratifikation von 100 Louid'or zu geben.
Ich glaube, dieses ließe fich bei den jetzigen Finanzen noch
gar wohl schätzen und ich müßte gegen mein Gewissen stimmen,

wenn ich mehr geben würde.



Ma rth y S. Der Antrag deS Regierungsrathes gehl
dahin, dem Herr Professor Volmar L. 5000 Kapital und
8. 300 Zinsen zu erlassen, welche er dem Staate schuldig ist
für den Ankauf deS ThurmeS bei der uutern Thorbrücke.
Ich bin mit diesem Antrag vollkommen einverstanden und
stimme dazu; dagegen möchte der Herr Präsident von Tillier
den Antrag noch dahin erweitern, daß überdieß noch 8. 1000
ausgerichtet würden und motivirl diesen Antrag dadurch, daß
er sagt, der fragliche Thurm sei seiner Zeit bloß zu 2500 8.
geschätzt worden, so daß die Summe von L. 5300 welche
dem Herr Volmar verabreicht werde, keine reale sei. Ich
halte nun dafür, wenn der Große Rath dem Herr Volmar
die 5300 L. schenke, so sei ihm für sein Kunstwerk vollkom-
mene Anerkennung gegeben und das Geschenk sei nicht bloß
ideeller Natur, sondern reeller, weil Herr Kerzenfabrikanr
Stengel ebenfalls L. 5000 für diesen Thurm angeboten hat,
und wenn man ihm denselben erlassen hätte, L. 5000 mehr
im Staatssäckel wären.

Siegenthaler. Ich kann mit voller Ueberzeugung
zum Antrage deS RegierungsralheS stimmen, und will bloß
der Versammlung anS Herz legen, daß, wenn man Gratifikationen

geben will, man nicht Katzenjammer über die Finanzen
haben solle, wie eS jetzt geschieht.

Herr Berichterstatter. Es bleibt mir bloß eine
ganz kurze Bemerkung zu machen übrig. Auch dem Regie-
rungsrath wäre eS gewiß angenehmer gewesen, daS zwischen
dem Staat und dem Herrn Volmar bestehende Verhältniß
hätte nicht eristirt und er hätte geradezu den Antrag machen
können, dem Herrn Volmar L. 2—3000 baar zu geben. Da
aber einmal die Sache so ist, so ist eS gewiß im Interesse
des Herrn Volmar, den Antrag deS RegierungsralheS anzu-
nehmen. Ob der Thurm 8- 5000 werth sei oder nicht,
darüber kann ich keine Auskunft geben. Allein auch ange-
nommen, er sei bloß 8. 2500 werth, so ist dieß doch mir dem
Zinse von 8. 300 noch ein sehr schönes Geschenk. Natürlich
muß vom Großen Rathe ein Kredit im Betrag der betreffenden

Summe für die Belohnung der Kunst ausgesetzt werden.
Ich glaube, eS sei am allerbesten, nach dem Antrage, der
vorliegt, zu erkennen.

Abstimmung.
Für den Antrag des RegierungSratheS Große Mehrheit.
Für Bewilligung eineS Kredites von bloß

8. 1600 18 Stimmen.
Hier zu fistiren Große Mehrheit.
Dagegen »och fernere 8. 1000 zu bewilli-

gen 12 Stimmen.

Folgende Strafnachlaßgesuche werden auf den Antrag
des RegierungsralheS und der Direktion der Justiz und
Polizei und der Strafanstalten genehmigt, für:
1) Peter Joseph Damie von Caurehaproir, unterm 15. März

d. I. durch daö bernische Kriegsgericht wegen Desertion
zu 12 Monaten Gefängniß verurtheilt. Demselben wird
ein Dritthnl der Strate erlassen und die übrigen zwei
Drittheile in 8andcSverweisung umgewandelt, in dem

Sinne, daß die bereits ausgestandene Gefängnißstrate von
der Verweisungêstrafe abzuziehen ist.

Christian Blaser von 8angnau, gew. Roßhaarfabrikant,
wohnhaft in Bern, durch das Obergericht am 20. August
1848 wegen mulhwilligen GeldstagS zu einjähriger Kan-
ronsverweisung verurtheilt. Umwandlung dieser Strafe
in OrtSeingrenzung. (Entgegen dem Antrage der Justiz-
direktion.)

3) Niklaus Werth müller, Steinbrecher von Niederösch,

am 12. Februar abhin durch das Obergericht wegen
Fälschung peinlich zu zweijähriger Kantonsvsrweisung
verurtheilt ; ihm wird der Nest seiner Verweisungs- in Ge-
meindSeingrenzungSstcafe umgewandelt.

TaMatt des Große,, Rathes I84S

4) Johann Rudolf Fankhauser von Trub, welcher den
11. September 1847 wegen Diebstahl peinlich zu 2 Jahren
Ketten verurtheilt worden.

5) Kaspar Gerber von 8angnau, den 19. Juni 1847 we¬

gen Diebstahls peinlich zu 2>/z Jahren Ketten verur-
theilt.

6) Johann Boß von 8angnau, den 19. Juni 1847 wegen
DiebstahlS peinlich zu 2«/z Jahren Kelten verurtheilt.

7) Joseph Müller von Wezheim, im Elsaß, den 19. Juni
1847 wegen DiebstahlS zu 2'/, Jahren Ketten und
nachheriger lebenslänglicher KantonSverweisung verurtheilt.

Den vier 8etztgenannten ist der letzte Viertheil ihrer
Enthaliungsstrafe nachgelassen.

Folgende zwei Anzeigen werden verlesen und auf den

Kanzleitisch gelegt:
1) von den Herren Großräthen Mützenberg, Kernen und

Rebmann in Betreff deS Artikels 13 des Dekrets vom
26. Dezember 1846 wegen Ablieferung der Manuale der
bisher b«standenen Untergerichre an die AmlSschreibereien.

2) Von Herr Großrath Kasser in Betreff der Wiedereinräu¬
mung von Kirchenstühlen an die OrtSbeamten und Groß-
rälhe.

Schluß der Sitzung Nachmittags V« auf 2 Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schär er.
B r i n g o l f.

Vierte Sitzung

Donnerstag, den 31. Mai 1849.

MorgenS um 8 Uhr, im großen Kasinosaale.

Präsident: Herr v. Tillier.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Blösch, Dünki, Egger. Freudiger, Geiser Oberst,
Geiser Metzger, Gvgar, Habegger, Hirsbrunncr Kommandant,

Hubler, Kanziger, Känel, Küng zu Hunziken, Moscr,
Müller zu Nidau, Renser, Rirschard zu Oberhofen, Rubin,
Schneeberger zu Herzogenbuchsee und Schüpbach zu Biglen;
ohne Entschuldigung : die Herren Bähler zu Wattenwyl, Car-
rel, Chopard, Docourt, Fenninger, Fleury, Girardin, Grep-
pin, Hofer zu Hasle, Jenni, Küng zu Häutligen, 8enz, 8o-

cher, R-ichenbach, Nesselet, Schneeberger zu 8angenthal,
Schneider, v. Steiger, Streit zu Zimmerwald und Waber.
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Da» Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
ohne Einsprache genehmigt.

Herr Präsident. Da ich sehe, daß der neuerwählte
Präsident deS Regierungsralhcö anwesend ist, so will ich, ehe

wir zur Tagesordnung übergehen, ihn anfragen, ob er die

gestern auf ihn gefallene Wahl annehmen werde.

Herr Stämpsli, neu erwählter Präsident des RegierungS-
rathe». Ich bin bereit, die ehrenvolle Wahl, durch welche
Sie mich gestern zum Präsidenten deS Regierungsraihes er»

nannt haben, anzunehmen, und fühle mich verpflichtet, Ihnen
meinen innigsten Dank abzustatten für das Zutrauen, welche»
Sie mir dadurch bewiesen haben. Es freut mich diese Wahl
um so mehr, weil ich dadurch eine Erwiderung sehe für mein
öffentliche» Wirken und Streben. Herr Präsident, meine
Herren! ES ist nicht angenehm, im öffentliche» Leben einen
solchen Standpunkt einzunehmen, der eS mir sich bringt, daß
fortwährend daö Mißtrauen seiner Mitbürger gegen denselben

gerichtet ist. Ich glaube nun, durch die gestrige Wahl sei diese

Zeit für mich vorüber gegangen, und ich kann in derselben

diejenige Ermunterung finden, welche dem oft Angegriffenen
nothwendig ist, wenn er mit Segen wirken soll. Die neuen
Pflichten, welche ich jetzt übernehme, find besonder» groß und
wichtig durch die gegenwärtigen Verhältnisse der Schweiz und
Europa». Es stehen unS wahrscheinlich ernste Ereignisse bevor,
allein eine große Beruhigung entsteht für mich dadurch, daß
im Kollegium des RegierungSrathe» die vollständigste
Harmonie und Einigkeit herrscht, daß bei allen Mitgliedern der
gleiche Geist und Eifer lebt für daS kantonale Wohl wie für
das allgemein schweizerische. In einem solchen Kollegium ist
es leicht Präsident zu sein, weil sich d e Arbeit desselben gleichsam

auf alle Mitglieder vertheilt. Herr Präsident, meine
Herren! SS ist nicht nöthig, daß ich über meine politischen
Grundsätze eine Erklärung abgebe; ich halte eS für überflüssig

ein Programm über dieselben abzulesen, tenn Sie finden
dieselben in der Verfassung des Jahre» 1846 und in den seither

infolge dersclben erlassenen Gesetzen. Die Grundsätze
dieser Verfassung noch vollständiger durchzuführen, halt« ich
für die Pflicht und die ehrenvolle Aufgabe der bisherigen
Behörden und ich werde während meines VerwaltungSjahre»
mein Möglichstes dazu beitragen. Ich wünsche, daß, wenn
einst die jetzigen Behörden abtreten, sie zum Volke sagen kön-
nen, sie haben da» Ihrige gethan, und ich wünsche auch, daß
Sie, meine Herren! am Ende de» Jahres sagen können: wir
haben unS nicht getäuscht in dem Vertrauen, daS unS zu der
getroffenen Wahl bewogen hat.

Herr Stâm p fli leistet sogleich dem Amtseid.

Tagesordnung.
Anzug von einigen 30 Mitgliedern de» Großen Rathe»,

betreffend die Aushebung der Militärkapitulation mit Neapel.

— SS liegt zugleich ein soeben vorgekommener Vorlrag
de« RegierungSrathe« den nämlichen Gegenstand betreffend,

vor.

N i g g e l e r. Unter dem 27. Merz dieses Jahre» ist
von einer großen Anzahl von Mitgliedern des Großen
Rathe» ein Antrag gestellt worden, den Regierungsrath zu
beauftragen, mir möglichster Beförderung über die Frage Bericht
zu erstatten, ob nicht die zwischen dem Kanton Bern und dem
König von Neapll bestehende Militärkapitulation ohne Weiteres

aufgehoben werten könne, und im Bejahungsfalle der
gesetzgebenden Behörde darüber die geeigneten Anträge zn bringen.

ES wäre wünschenswerth gewesen, und man harre eigentlich
auch bezweckt, diesen Anzug noch während der letztverflos-

senen Sitzung veS Großen RachcS behandeln zu lassen. Diese»

konnte indessen nicht geschehen, weil die Sitzung plötzlich
geschlossen wurde. Die Dringlichkeit von Maßnahmen in

dieser Angelegenheit lag schon damals offen zu Tage. Schon
damals wurden die Schweizerregimenter in Neapel gegen
diejenigen Prinzipien verwendet, welch« hier allgemein anerkannt
sind, nämlich zur Unterdrückung der Volksfreihcit im Königreich

Neapel. Seilher sind die Ereignisse noch weiter vorge-
schritten. Es ist nämlich hauptsächlich durch die Schuld der
Schweizerregimenter ganz Sizilien unterdrückt worden, namenl-
lich infolge de» Kampfe» bei Catania. Man ist indeß noch
Weiler gegangen, indem die Schweizer selbst gegen die römische

Republik verwendet werden. Diese Ereignisse hatten zur
Folge, baß schon die schweizerischen Behörden sich mit dieser

Angelegenheit beschäftigten. Der Nationalrath hat in einer
seiner letz en Sitzungen die Kapitulation mit dem Königreich
Neapel al» mir der Ehre und Würde der Schweiz unverträglich

«klärt, die Kanton» eingeladen, im Sinverständniß mit
den eidgenössischen Behörden die Kapitulationen unverzüglich
zu widerrufen» und endlich die Werbung«» im Gebiete der
ganzen Eidgenossenschaft eingestellt. So ist nun im gegenwärtigen

Augenblick die Angelegenheit weiter vorgerückt, al»
damals der Anzug, welcher gestellt wurde, bezweckte. Man wollte
nämlich bloß den Regierungsralh beauftragen, über diese Sache
Bericht zu erstatten. Der Regierungsrath hat nun von sich
au» die Sache behandelt, und wie ich schon bemerkt hab«,
liegt bereits ein Antrag, bezüglich der Aufhebung der
Militärkapitulation vor. Der Zweck deS AnzugeS, wie er damals
gestellt wurde, ist demnach erreicht, indem nun ein solcher Vor-
trag deS RegierungSrathes vorliegt, und ich kann daher, so

viel an mir liegt, diesen Antrag zurückziehen, unter der
Voraussetzung jedoch, daß an dessen Stelle der Antrag deS

RegierungSrathe» behandelt werde.

Herr Präsident. So eben wird un» der Antrag
de» RegierungSralheS übergeben, von weichem ich Ihnen bloß
den Schluß vorlesen will. (Er lieSt denselben.) Sie werden
sich erinnern, daß am letzten Montag die Behandlung de»
Anzüge» verlangt wurde, der am 27. Merz auf den Kanzleitisch
gelegt wurde, und diesen habe ich heute auf die Tagesordnung
gesetzt. Dieser Antrag deS RegierungSrathe» ist nun ein neue»
Ergebniß in dieser Sache. So viel an mir ist. hätte ich nicht»
dagegen, denselben sofort behandeln zu lassen; allein eS ist,
wenn Sie wollen » nicht ganz reglementarisch, indem der An-
trag erst diesen Morgen eingelangt ist. Wenn daher Opposition

erhoben wird, so habe ich da» Reglement zu handhaben.
Ich will den Herrn Vicepräfldenten um seine Meinung
anfragen.

N i g g e l e r. Dieser Antrag ist seinem Inhalte nach
verwandt mit demjenigen, welcher bereit» angekündigt worden
ist und entspricht demjenigen, was dieser verlangte. Wa»
die Reglemenlöfrage anbetrifft, so ist zwar in der Regel
allerdings vorgeschrieben, daß ein Gegenstand 24 Stunden vorher,
ehe er behandelt wird, auf dem Kanzleitische liegen soll. In-
dessen hat der Große Rath schon mehrere Male in andern
Fällen und namentlich am Ende von Sitzungen Ausnahmen
von dieser Regel angeordnet. Es ist hier um so mehr eine
solche Ausnahme am Platz, al» die Sache eigentlich schon an
der Tagesordnung lag. Ich trag« daher auf sofortige» Sin-
treten an.

v- S rlach trägt einfach darauf an, daß da» Reglement
gchaudhabt werde.

Herr Präsident. Sobald dieses beantragt wird, so
ist e» meine Pflicht, dasselbe zu handhaben.

W e i n g a r t. Ich begreife durchaus nicht, warum
man dem Kinde einen andern Namen geben will, al» e» wirklich

verdient. Diese zwei Anträge sind durchaus da» Nämliche
und betreffen den gleichen Gegenstand, nämlich den Bericht,
welchem durch die Militärkapitulation gerufen worden ist.
Jetzt, nachdem uns der Nationalrath vorangegangen ist und
einen Beschluß gefaßt hat, wird doch die Sache nicht
abgeändert werden. Ich könnte nicht einsehen, warum wir bei
der so kostbaren Zeit die Sache aufschieben wollten, unter



dem Vorwand, es sei durch das Reglement vorgeschrieben.
Ich finde die Sache durchaus reglementSgemäß, denn der von
Mitgliedern der Versammlung gestellte Anzug und der Bericht
des RegierungsratheS treffen durchaus zusammen. Ich trage
deßhalb darauf an, daß der Große Rath die Sache nicht länger

aufschiebe, sondern sogleich eintrete.

V. T a v e l. Ich könnte diesem letzten Antrage nicht
beistimmen. Ich glaube nicht, daß eS ganz daS gleich» sei,
ob man einen Anzug behandle, der schon allen bekannt ist,
oder aber ein Gutachten einer Regierungsbehörde über einen
Gegenstand, der hier noch nicht zur Sprache gekommen ist.
Wenn der Anzug erheblich erklärt worden wäre, so wäre er
an den Regierungsrath gelangt, welcher uns Anträge zu
bringen gehabt häkle. Run bringt der RegierungSrath
allerdings solche von fich aus; allein das Reglement schreibt vor,
daß fie, ehe Üe behandelt werden, 2 mal 24 Gründen auf
dem Kanzleitisch liegen bleiben müssen, damit man fich mit
den Motiven vorher gehörig bekannt machen und nicht zu
übereilten Beschlüssen gelrieben werden könne. So viel an
mir ist, trage ich darauf an, daß das Reglement gehandhabt
werde.

Herr Präsident. Das kann nicht der Gegenstand
eineS Beschlusses sein. Wenn wir auch die Behandlung
aufschieben, so hat dieß keine andere Folge, alS daß der Große
Rath 1 oder 2 Tage länger beisammen bleiben muß. Ich
kann nicht ElwaS an die Tagesordnung bringen, waS gegen
das Reglement ist.

W e i n g a r t. Ich möchte dem Herrn Präsidenten
bemerken, daß wir schon unzählig viele Male vom Reglement
abgewichen find und daß wir über demselben stehen.

Herr Präsident. Nein, das stelle ich in Abrede.
Wie ich Ihnen schon gesagt habe, geht meine Privatmeinung
dahin, daß ich lieber gesehen hätte, der Antrag auf Festhalten
am Reglement wäre nicht gestellt worden. Da eS indessen
geschehen ist, so darf ich einmal nicht eintreten.

M a t t h yS. Ich stelle die Behauptung auf, daß unter
dem gegenwärtigen Präsidium früher anders über die Frage
abgestimmt worden sei, ob ein Antrag in Behandlung gezogen
werden dürfe, wenn er schon nicht während der erforderlichen
Zeit auf dem Kanzleitische gelegen habe. Ich glaube, eS

werde der EideSpflicht des Herrn Präsidenten in keiner Weise

zu nahe getreten, wenn der Große Rath über die Frage
abstimme, ob der Antrag deS RegierungSrathes heute zur
Behandlung kommen solle oder nickt. Der Große Rath ist in
dieser Beziehung souverän und kann um so eher in den Antrag
deS Regierungsrathes eintreten, als der Gegenstand, wenn
auch in einer andern Form, bereits auf die Tagesordnung
gesetzt worden ist. JedeS Mitglied konnt« über diesen Gegenstand

nachdenken und die Meisten haben sich darüber bereits
eine eigene Ueberzeugung gebildet.

Herr Präsident. Davon bin ich vollkommen
überzeugt; allein daS Reglement sagt, daß jeder Gegenstand,
bevor er behandelt werden könne. sogar 2 mal 24 Stunden
auf dem Kanzleitisch gelegen sein müsse. Ich hätte an und
für fich von mir auS nichts gegen ein sofortiges Eintreten.
Sobald man indessen Einsprache dagegen erhebt, glaube ich

das Reglement handhaben zu müssen. Morgen habe ich nichts
mehr zu befehlen; da können Sie machen, waS Sie wollen.
Allein unter meiner Leitung soll dieß nicht geschehen.

N t g g e l e r. Allerdings ist, wie Herr MatthyS
bemerkt hat, im Großen Rathe bereits früher darüber abgestimmt
worden, ob man einen Gegenstand in Berathung nehmen
dürfe, ungeachtet er nicht die durch das Reglement
vorgeschriebene Zeit auf dem Kanzleitisch gelegen, und der Große
Rath hat so und anders entschieden. DaS Reglement
unterscheidet in dieser Beziehung nicht zwischen wichtigen und
unwichtigen Geschäften, sondern sagt einfach, jedes Geschäft

solle 2 Mal 24 Stunden vor seiner Behandlung auf den
Kanzleitisch gelegt werde». Ich glaube demnach, wenn man
in den frühern Fällen beschlossen habe, einzutreten und es
damals nicht gegen das Reglement war, so könne man es
auch auf den heutigen Tag machen. UebrigenS, Herr
Präsident, meine Herren! wenn man auch für heute auf den
Gegenstand nicht eintreten will, so ist dieses an fich ziemlich
gleichgültig. Allein eS bringt den Nachtheil, daß die
Diskussion über den nämlichen Gegenstand 2 Mal stattfinden
muß, nämlich heute beim Anzüge, der schon seit längerer Zeit
gestellt worden, und später, wenn der Antrag deS RegierungSrathes

zur Behandlung kommt.

Z n g old. SS ist noch eine Mahnung deS Herrn Schnee-
berger im Schweikhof vorhanden, welche nicht abgelesen wor-
den ist. Ich verlange, daß dieses geschehe. (Die Mahnung
wird abgelesen.)

MatthyS. Nach dem §. 33 des Berathungsregle-
mentS des Großen Rathes halte ich dafür, der Große Rath
sei befugt, den Vorschlag des RegierungSratheS heute in
Berathung zu ziehen. Dieser Paragraph sagt nämlich: „die
Gegenstände, welche vom Gießen Rathe zu behandeln find,
müssen mit Ausnahme der Mahnungen und Anzüge Tages
vorher auf einer in der Kanzlei aufgehängten Tafel angezeigt
sein." Auf der Tafel, welche an der Thüre angeheftet ist,
steht geschrieben, aus den heutigen Tag sei in Berathung ein
Vortrag, betreffend die Militärkapitulation. Schon am ersten
Tage der gegenwärtigen Session hat überdieß der Präsiden die
Behandlung der Militärkapitulation an die Tagesordnung gesetzt.
Es heißt im Reglement ferner : „überd eß müssen Vorschläge zu
Gesetzen und allgemeinen Verordnungen m>t den dazu gehörigen
Gutachten, und schriftliche Gutachten mit den Anträgen über
wichtigere Gegenstände, wenigstens 2 Tage vor ihrer Behandlung

in der Kanzlei zur Einsicht liegen." ES liegt nun ein
Borschlag zu einem Gesetz und einer allgemeinen Verordnung
vor, und deßhalb glaube ich, auch auS diesem Grunde könne
der Vorschlag deS Regierungsrathes berathen werden. Jedenfalls

halte ich dafür, daß, weil das Präsidium früher in Zwei-
felsfällen an die Meinung deS Großen RatheS appellirr hat,
so soll« er auch heute nicht von fich aus die Mitglieder von
der Geltendmachung ihrer Meinung, resp, der Interpretation
deS GroßrathsreglementeS abhalten.

Funk, Regierungspräsident. Ich bin so frei, die hohe
Versammlung auf einen Borgang aufmerksam zu machen,
welcher den nämlichen Gegenstand betrifft, von welchem jetzt
die Rede ist. Es war am 26. Mai deS vorigen JahreS, alS
durch die öffentlichen Blätter Nachrichten über die Kriegsereignisse

von Neapel einlangten. Damals hatte der
Regierungsrath, nachdem er glaubte, diese Nachrichten seien ganz
zuverläßig, weil sie von verschiedenen Seiten einlangten und
sich durchaus nicht widersprachen, diesen Gegenstand sogleich
in Berathung gezogen. Unmittelbar nach der Vorberathung
im RegierungSraihe hat er daS Ergebniß dem Großen
Rathe mitgetheilt und folgenden Antrag an denselben
gestellt: «S sei die TagsatzungS-Gesandtschaft zu
beauftragen, im Schooße der Tagsatzung dahin zu wirken, daß von
der Eidgenossenschaft all« Schritte in Bezug auf jene Ereignisse

gethan werden, welche die Ehre de« VarerlandeS und der
dabei betheiligten Stände erfordere. Diesen Antrag hat der
Regierungsrath ohne weiteres an den Großen Rath gestellt,
welcher die Tagesordnung deßwegen sogar unterbrach, auf
den Antrag eintrat und in Gemäßheil desselben «inen Beschluß
faßte. Ich erlaube mir über die Frage, ob in concreto daS
Reglement angewendet werden solle oder nicht, kein Urtheil.
Ich glaubte mich bloß verpflichtet, auf diesen Umstand
aufmerksam zu machen.

Herr Präsident. Ich hoffe, daß, belehrt durch den
allgemeinen Wunsch, die Herren, welche Opposition machten,
dieselbe zurückziehen möchten, und ich möchte Sie sogar ersucht
haben, dieses zu thun.

Tscharnervon Kehrsatz. Die Abficht deS Reglements

geht dahin, zu verhüten, daß keine Beschlüsse mit Ue-
bereilung gefaßt werden; eS will dem Präsidenten die Ge-
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legenheit nehmen, auf die Versammlung zu influiren, indem
er an die Tagesordnung Gegenstände fehl, auf welche man
nicht vorbereitet ist, und auf diele Weile die Versammlung
überrumpelt. Ich habe schon oft Versammlungen gesehen, in
welchen auf diele Weise Influenz geübt wurde, obgleich ich
nicht sagen will, daß das Nämliche jetzt hier der Fall sei.

Gerade um eine Sicherheit auszustellen, sind diese reglemen-
rarischen Vorschriften da, und damit man sich mit seinen Freunden

und Kommittenten zu Hause berathen könne. ES ist
übrigen« vielleicht ebenso gut, man lasse die Zentralgewalt
über die Sache zuerst entscheiden, ehe man hier einen Beschluß
fasse. Ich habe schon früher immer den Grundsatz vertheidigt,

man solle von den Gesetzen und Reglementen nicht
abweichen und müßte anch jetzt im höchsten Grade bedauern,
wenn man das Reglement durch die Löcher schießen würde,
wie man sagt.

Herr Präsident. Ich bedaure sehr, daß sich diese

Streitigkeit auf den heutigen Tag erhebt. Ich wünschte auf
der einen Seite, daß die Opposition sich nicht geltend gemacht
hätte, kann aber auf der andern nicht begreifen, warum die

Mehrheit sich alle Mühe geben will, eine Sache heute gegen
das Reglement zu behandeln, während sie morgen dieselbe ganz
reglementsgemäß behandeln darf. ES wird ein fataler Schein
aus unsere Verhandlungen geworfen, wenn wir dieß thun.
ES wäre mir, wie ich bereits bemerkt habt, lieber gewesen,
daß der opponirende Theil seinen Antrag auf Nichtein-
treten zurückgezogen hätte; wenn dieß aber nicht geschieht,
so glaube ich allerdings das Reglement handhaben und
bloß den Anzug behandeln lassen zu sollen. Ich habe au»,
drücklich diesen und nichts anderes an die Tagesordnung ge-
setzt; denn von dem Antrage deö RegierungSralhes hatte ich
damals noch keine Kenntniß.

Nig geler. Ich bin ganz der Ansicht des Herrn von
Tscharner, daß die reglementarilchea Vorschriften da seien,
damit daS Präsidium die Versammlung nicht mit irgend einem
Gegenstände überrumpeln könne, und daß auS dem nämlichen
Grund« der Präsident auch nicht die Tagesordnung willkürlich

abändern dürfe. Allein ElwaS anderes ist e», wenn die

Versammlung von sich au» wünscht, daß ein Gegenstand
sogleich in Berathung genommen werde. Da kann von einer
Ueberrumplung von Seite des Präsidenten keine Rede sein-
Habe man übrigens diesen oder jenen Vorschlag an die TageS-
ordnung gesetzt, so wird man doch dit Sache besprechen, welche
entschieden werden muß.

Herr Präsident. Ich begreife ganz gut » warum
man die Sache heute verschieben will. Wir bleiben nämlich
voraussichtlich nur noch diese Woche beisammen und haben
noch mehrere sehr wichtige Gegenstände zu behandeln, so daß
wir unsere Zeit gehörig zu benutzen suchen müssen. Behandeln

wir nun heute den Anzug und morgen erst noch den
Antrag deS RegierungSralhes, so haben wir voraussichtlich
wei ganz gleichartige Diskussionen, von denen die eineüberflüßtg
st. Wir verlieren so einen ganzen Tag und die andern

Geschäfte werden im Rückstand bleiben oder vielleicht gar nicht
behandelt werden.

C a r l i n. Damit über meine Absichten kein Zweifel
obwalte, so erkläre ich vor Allem aus, daß ich den Kapitu-
lationen, die unter den jetzigen Zeilverhältnissen ein Widerspruch,

ein beklagenswertheö Uebel sind, fremd bin. ES liegt
wirklich nicht in der Natur der Sache, daß die freisinnige
Schweiz ihre Kräfte den Königen leihe, welche die
Demokratie und die daran geknüpften Freiheiten zu ersticken
suchen. Es Handell sich jetzt aber um etwaS ganz anderes,
wir haben eine formelle Frage zu lösen. Will man, ja oder
nein, sich dem Neglcmcnte unterziehen? Nach meiner Ansicht
sollen wir uns keinen Augenblick bedenken; daher schließe ich
mich gänzlich der Meinung des Herrn Präsidenten an, der
nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht hat, dafür zu
sorgen, daß die für unS Regel bildenden Gesetze gehandhabt
werden. DaS Reglement ist ein Gesetz, welches sowohl für

die Minderheit als für die Mehrheit besteht, und der Große
Rath sogar in seiner Mehrheit könnte sich nicht über
dasjenige erheben, waS ihn förmlich bindet. DaS Reglement ist
nicht nur für einzelne Fälle, sondern für immer obligatorisch;
es gilt so lange, als eS nicht aufgehoben und durch ein an-
deres ersetzt wird. WaS mich anbetrifft, so bedaure ich
ebenfalls, daß man die Behandlung heute nicht zugelassen, indessen

haben wir noch drei Tag- bis Ausgang« der Woche, so

daß eS unS an Zeit nicht gebricht. Wäre die Sache dringend
und die Gefahr im Verzüge, so hätte man vielleicht,
gestützt auf eine unumgängliche Nothwendigkeit, eintreten
können. Allein, wenn schon daS gegenwärtige Reglement nichtS
darüber sagt» was als Nothfall anzusehen sei, so steht eS unS
doch nicht zu, die Lücken jetzt auszufüllen; diesen wird durch
das GroßralhSreglement abgeholfen werden. Ich schlage dem.
nach vor, die Diskussion auf morgen zu verschieben, wo dann
die vorgeschriebene Frist abgelaufen sein wird.

Herr Präsident. Somit hoffe ich, man werde nicht
weiter in mich dringen, meine Pflicht zu verletzen. Ich bedaure
c» sehr und hätte, waS mich betrifft, gewünscht, daß man die
Sache bloß einmal behandelt hätte.

Wein g art. Ich möchte bloß ein Wort zu màer Rech»-
fertigung anbringen. Ich bedaure eS sehr, wenn ich im Irr-
lhum war. Ich glaubte nämlich, daß man in dringenden
Fällen vom Reglement abweichen könne, wenn die Versamm-
lung sich dahin ausspreche. Dieß war meine persönliche
Meinung, zu welcher ich um so mehr berechtigt war, alS
solche Fälle bereits vorgekommen find. AlS eS sich z. B.
darum handelte, Truppen in daS BiSthum zu schicken, so

mußte man auch auf der Stelle einen Beschluß fassen und
Niemand hat der Versammlung diese Kompetenz streitig
gemacht. Auf dieß gestützt glaube ich, die Versammlung könne
Abweichungen vom Buchstaben deS Reglements beschließen.

Herr Präsident. Dieß veranlaßt mich zu einer
Erklärung. Ich glaube, das Beispiel, welches Herr Weingart
anführt, passe durchaus nicht hieher. Ja, wenn Aufruhr im
Lande ist, so wird jeder Präsident sagen: jetzt handelt es sich

nicht mehr um Formen, sondern um Thaten. Dieß war also
kein Beispiel, welches auf den gegenwärtigen Fall angewendet

werden kann.

N i g g e l e r. Wenn der Antrag deS RegierungSralhes
auf morgen an die Tagesordnung gesetzt wird» so hab- ich
nichts dagegen, daß man, um eine doppelte Diskussion zu
vermeiden, die Sache morgen behandle.

Herr Präsident. Wenn man sich darüber vereint-
gen könnte, so brauchten wir unS heute nicht mit dem An-
zuge zu plagen.

F u eter. Ich möchte noch den Wunsch beifügen, daß
man den Gesetzesentwurf den Mitgliedern gedruckt mittheile.
Wir haben schon viele weniger wichtige Gesetze berathen,
von denen wir die Entwürfe vor uns hatten. Hier glaube
ich, sei es durchaus nothwendig, die Verbalien vor sich zu
haben.

Herr Präsident. Wenn es der Zeit halber noch
möglich ist, so wird Niemand etwaS dagegen haben, daß
wenigstens die Anträge gedruckt werden. Bei den Motiven wird
es nicht nöthig sein.

Zahler. Ich muß doch fragen, ob es im Reglement
nicht heiße, daß ein Gegenstand nicht bloß ein mal 24, sondern
zwei mal 24 Stunden auf dem Kanzleitisch liegen müsse, bevor
er behandelt werden kann. Wenn dieß der Fall wäre, so weiß
ich nicht, ob der Antrag auch morgen behandelt werden
kann.

Schärz. Ich sehe wohl, man will mit uns das Spiel
treiben. Wenn man heule einen Grund hat, Einwendungen



zn machen, so wird man auch morgen einen solchen finden.
Wenn auf dem Wege der Verständigung der Antrag morgen
in Behandlung kommen soll, so kann ich Hand bieten. Sonst
aber muß ich den Antrag stellen, ihn sogleich heute
vorzunehmen. Ich verwahre mich gegen da» Recht de» Präsidenten,
da» Reglement zu interpretiren. Wo die Versammlung im
Zweifel ist, hat er den Entscheid darüber der Versammlung
vorzulegen ; deßhalb mache ich, falls eine Verständigung nicht
in Stande kommen sollte, den Antrag, daß man abstimme,
ob man die Behandlung deö Antrages uicht sogleich vornehmen

wolle.

Herr Präsident. Zn Berücksichtigung der Umstände,
besonders daß wir eine Sitzung haben, die man abzukürzen
wünscht, und daß man in 24 Stunden hinlänglich Zeit hat,
sich mit dem Gegenstande bekannt zu machen, so wünsche ich,
daß ein« Verständigung zu Stande komme. Wenn Niemand
kaS Wort ergreift, so nehme ich an, man sehe die Sache so

an, als hätte man sich darüber verständigt.

Zahler. Ich wünsche, daß daS Reglement abgelesen
werde. Wenn es bloß ein mal 24 Stunden vorschreibt, so

habe ich nicht» dagegen, daß man morgen die Sache in
Behandlung ziehe; widrigenfalls aber müßte ich auf meinem

Antrage beharren.

Funk, Präsident des Regierungsrathes. Ich glaube,
man solle die Diskussion jetzt schließen. Wenn man sich nicht
verständigen kann, so ist die Versammlung da, die zu
entscheiden hat, welcher Gegenstand morgen an die Tagesordnung
zu setzen sei.

Zahler. Ich für meinen Theil habe gar nichts dage-
gegen, daß die Sache schon morgen behandelt werde, sobald
das Reglement es erlaubt. Ja, es wäre mir sogar lieber heute
als morgen.

Der Herr Präsident liest das Reglement ab.

Aubry. Können wir diese Frage morgen behandeln,
so haben wir auch daS Recht, sie heute vorzunehmen. SS wäre
z« wünschen, man würde einmal sich auS dieser unglücklichen
ReglementSfrag« herauSwinden. Die ganze Frage reduzirl sich

einfach darauf, zu wissen, ob man diesen Gegenstand behandeln
wolle oder nicht; laßt uns also diese Frage erörtern, ohne die
Reglemente stets zu erwähnen.

Herr Präsident. Herr Aubry ist im Irrthum. Der
PassuS deS Paragraphen, den er im Auge hat, betrifft unsern
Gegenstand nicht, sondern bloß allgemeine Gesetze und
Verordnungen. Ich glaube, man werde unS die Zeit nicht weiter
verlieren lassen. Wir haben noch mehrere andere Geschäfte,
zu denen wir hiemit übergehen.

Gefetzesentwurf
über

Errichtung von Pfandobligationen.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Erwägung, daß das Institut der Güllbriefe, wie

dasselbe dermal im Kanton Bern gesetzlich besteht, den Verhältnissen

und Ansichten der Zeit nicht mehr vollständig entspricht,
und eS daher im Interesse des Kreditwesens dringend
nothwendig erscheint, vor der Revision der Hyporhekaorrdnung
dießfalls einige Abänderungen zu treffen,

beschließt:
Art. 1.

Die Satzung 932 C. wird dahin verändert: „Der Titel
zu einem errichteten Pfandrechte auf eine unbewegliche Sache,
welche der Verpfände? in Handen behält, kann in einem Güllbriefe

oder in einem SchadloSbriefs oder endlich in einer
Pfandobligation bestehen."

Art. 2.

Die dermal in Kraft bestehenden Vorschriften über die
Gült- und Schadlosbrtese bleiben unverändert; für die
Errichtung der Pfandobligationen hingegen werden folgende
Bestimmungen aufgestellt:

». Die Errichtung einer Pfandobligation kann, nach der
Uebereinkunft von Gläubiger und Schuldner, stattfinden, mit
oder ohne vorausgegangener Schätzung.

b. Wird auf die Schätzung verzichtet, so ist die
Werthbestimmung des Steuerkatasters der Verpfändung zu Grunde
zu legen; wird aber eine Schätzung verlangt, so findet diese
durch die bestellten Hypothekarkassaschätzer und nach den
Vorschriften der 88. 7, 8, 9, 1t. 12 und 13 deS Gesetzes über
die Hypothekarkasse vom 12. November 1846 statt.

o. In Betreff der nach Borschrift des vorhergehenden
Paragraphen stattgefundenen Schätzungen haben die Schätzer
und die Einwohnergemeinden gegenüber dem Gläubiger die
ihnen durch die 8§. 24 und 25 des angeführten Gesetzes
auferlegte Verantwortlichkeit zu übernehmen; mit der Einschränkung

jedoch, daß die Haftung sich nur auf zwei Drittheile der
Schatzungssumme erstreckt, und mit der fernern Modifikation,
daß der erste Satz teS dritten Alinea des §. 24 folgendermaßen

verändert wird: „Die Einwohnergemeinde hat jedoch dem

„Gläubiger außer dem Kapital und allfälligen Betreibung?-
„kosten in keinem Falle mehr als einen rückständigen und die-
„j nigen Zinse, die während der Eintreibung der Schuld
verfallen, zu bezahlen."

ä. Die Pfandobligation wird nach den Bestimmungen
der 88- 16 und 17 deS angefährten Gesetzes vom 12. Novem-
ber 1846 ausgefertigt und gelangt nach den Bestimmungen der

genannten Gesetzesstellen durch die Bescheinigung deS Empfangs
deS GeldeS von Seite deS Schuldners zur Vollständigkeit. In
Modifikation der Ziffer 2 des §. 16 wird jedoch die Festsetzung
ter Zahlungsbedingungen der freien Uebereinkunft von Gläubiger

und Schuldner anheimgestellt.

o. Endlich finden auch die 88- 13 und 19 deS oft
erwähnten Gesetzes auf die Pfandobligationen ihre Anwendung,
mir der sich von selbst verstehenden Modifikation, daß überall,
wo in jenem Gesetze von der Hypothckarkasse oder den in
ihrem Namen hantelnden Beamten die Rede ist, der Gläubiger
an deren Stelle tritt.

t. Der dem Gesetz über die Hypothekarkasse vom 1. Siov.
1846 angehängte Tarif findet auch für die Errichtung der

Pfandobligationen seine Anwendung.

Art. 3.

In Modifikation der Satzungen 652 ff. und 1039 C. wird
dem Amtöschreiber die Verpflichtung auserlegt, bei der Auf-
nähme deS amtlichen GuterverzeichnisseS die Pfandschuldeu,
welche sich bei der Nachschlagung der Grundbücher (652)
herausstellen, ohne Weiteres und ohne besondere Gebühransätze
unter die Schuldansprachen aufzunehmen. Die Grundpfandgläubiger

werden demnach von der Eingabe befreit, und die

in Satzung 657 vorgeschriebene Avisirung hat, so weit es diese

betrifft, zu unterbleiben.

Art. 4.

Dieses Gesetz tritt sofort für den Landesiheil, welcher
unter der bernischen Civilgesetzgebung steht, vom Tage seiner

Bekanntmachung an bis zur Revision der Hypothekargesetz-
gebung in Kraft Dasselbe soll gedruckt und auf übliche W.ife
bekannt gemacht werde«.



Von der GesctzgebungSkommissiou begutachtet und
empfohlen.

Bern, den 28. Mai 1849.

Der Präsident:
Alex. Funk.

Der deutsche Redaktor:

Niggeler.
Vom RegierungSrath genehmigt und mit Empfehlung vor

den Großen Rath gewiesen.

Bern, den 29. Mai 1849.

Der Präsident:
Alex. Funk.

Der Rathsschreiber,

M. v. Stürler
Nig geler, als Berichterstatter. Herr Präsident, meine

Herren! In der gegenwärtigen Sitzung deS Großen RalheS
haben Sie beschlossen, daS gesammte Hypolhekarwesen einer
Revision zu unterwerfen und zwar auf Grundlage deS Kata-
sters. Dieser Gegenstand wurde von Seile deS RegierungS-
ratheS im EinVerständniß mit der Gesetzgebungskommission vor-
beralhen. Man sah jedoch in diesen beiden Behörden voraus,
daß die Katastrirung der Grundstücke und die Einfährung der

neuen Hyporhckarordnung noch eine ziemliche Zeit in Anspruch
nehmen und daß deßhalb das neue Hypolhekargesetz nicht sofort
in Wirksamkett werde treten können. Auf der anderr Seite
haben aber die vorberarhenden Behörden eben so sehr in
Berücksichtigung g zogen, daß daS gegenwärtige Hypothekarwesen
ohne große Nachtheile für daS Land nicht in der Form fort-
bestehen könne, in w lcher eS gegenwärtig besteht. Es betrifft
dieß hauptsächlich die Vorschriften über die Art und Weise, wie
Pfandrechte errichtet werden können. Unser Gesetz kennt zwar
allerdings vorbehalten? und errichtete Pfandrechte. ES läßt
indessen die Verpfändung von Grundstücken »

die nicht infolg«
eines Veräußerungsvertrages stattfindet, bloß in einer ziemlich
bindenden Form zu Es kann nämlich die Verpfändung eineS

Grundstückes für eine Forderung nur stattfinden infolge eineS
Gültbciefcs oder eine« SchadlosbrtefeS. Diese Gültbriese,
welche bisher die einzigen Titel waren, mit welchen man Geld
auk Liegenschaften erhalten konnte, enthalten aber mehrere
Nachtheile. Der Gläubiger war sehr beschränkt im Zurückfordern

seines Geldes; wenn der Schuldner regelmäßig den
Zins entrichtete, so konnte das Geld gar nicht zurückverlangt
werd.n. Das Institut der Gülrbriefe war lange Zeit sehr
vortheilhaft. Im Laufe der Zeit jedoch machte man die
bekannte Erfahrung, daß auf dieselben gar kein Geld mehr zu
bekommen ist, indem die Kapitalisten keine solchen Titel wollen,
welche man nicht zurückziehen kann. Mag diese Art von Titeln
für das Land noch so vortheilhaft sein, so kann doch derjenige,
welcher Geld darauf gegeben hat und desselben wieder bedürf.
tig wird, sein Kapi al nicht zurückfordern. Die
Gesetzgebungskommission glaubte daher im Interesse deS öffentlichen
Kredites bis zur Revision des HypolhekarwesenS vorläufig
diejenigen Grundsätze annehmen zu tollen, welche man später auch
annehmen wird, nämlich auch Verpfändung an aufkündbare
Titel, sogenannte Psandobligationen, zuzulassen. Man hat
dieses Institut beinahe in allen übrigen Nachbarkantonen und
auch im Jura, wo eS sich als zweckmäßig bewährt hat. Auf
solche Titel erhält man sehr leicht Geld und namentlich in den
Gebirgsgegenden hat man sich schon lange nach einer solchen
Einrichtung gesehnt. Die Gesetzgebungskommission schlägt
Ihnen daher vor, das Institut der Gültbriefe zwar allerdings
unverätt ert beizubehalten, daneben aber auch infolge von Pfand-
obligationen Pfandrechte zu errichten und dazu soll erstens,
waS die Vorverhandlung bei der Errichtung einer Pfandobli-
gation betrifft, je noch der Uebereinkunft von Gläubiger oder
Schuldner eine Schätzung stattfinden können oder nicht. Es ist
nämlich bekannt, daß der Gläubiger oft eine Schätzung des zu
Verpfändenden Grundstücks für überflüssig hält, wenn er z. B.
dasselbe ohnehin genau kennt. ES würden dadurch dem Schuldner

bedeutende Kosten und Umtriebe erspart. Der Gläubiger

dagegen, welcher mit dem betreffenden Grundstück nicht so

genau bekannt ist, wird allerdings «ine Schätzung verlangen, und
da ging denn die Gesetzgebungsksmmission von der Anficht aus,
daß man alle möglichen Garantien gebe. Die Schätzung soll
dann daher, wenn eine verlangt wird, auf gleiche Weise
stattfinden, wie bei der Hypothekarkasse, und der Schätzer soll nebst
der Gemeinde dem Gläubiger für zwei Drittel der Schätzungssumme

haften Was die Errichtung und Ausfertigung der
Pfandobligation selbst betrifft, so glaubte man die Form der
gerichtlichen Fertigung übergehen und daS Pfandrecht durch
die Eintragung in das Grundbuch erwerben lassen zu können.
Diele Form genügt durchaus und hat sich auch bei der
Hypothekarkasse alS praktisch bewährt. Endlich glaubte de
Gesetzgebungskommission auch schon einen Grundsatz in Kraft treten
lassen zu sollen, welchen man bereits bet der Berathung der
Grundlagen der neuen Hypoihekarordnung angenommen hat,
nämlich den, daß bei amtlichen Gücerverzeichnissen die Grund-
psandgläubiger nicht mehr verpflichtet sein sollen, ihre Eingaben
zu machen. Diese sind in Zukunft unnörhig, denn eS wird
dem Amtsschreiber die Verpflichtung auferlegt, bei der
Aufnahme des amtlichen Gülerverzeichniss S die Grundbücher
nachzuschlagen und die Pfandschulden, welche sich bei dieser
Nachschlagung herausstellen, ohne W-iteres und ohne besondere
Gebühransätze unter die Schuldansprachen aufzunehmen und
den Gläubiger davon zu benachrichtigen. Die Eingaben werden

so ganz überflüssig gemacht, und e» wäre eine bloße
Plackerei, die Gläubiger zu zwingen, neben dem, was der Amis-
schreiber bereilS gethan hat, noch die Amtsblätter nachzulesen.
Besonders für Männer, welche größere Geschäfte haben, wäre
dieses sehr lästig, indem fie zu diesem Zweck einen eigenen
Angestellten haben müssen. Während auf diese Weise der Gläubiger

Gefahr läuft, sein Geld zu verlieren, wenn er einen
einzigen Namen übersteht, so hat auf der andern Seite der
Schuldner unnölhige Kosten, indem ihn jede Eingabe 15 und
noch mehr Batzen kostet und überdieß da« amtliche Güterver-
zeichniß dadurch nur vergrößert wird. In die einzelnen
Bestimmungen will ich jetzt noch nicht eintreten. Ich glaube, man
könne da« Gesetz nur alS zweckdienlich ansehen und es werde zum
Kredit deS LandeS bedeutend beigetragen. Aus diesem Grunde
schließe ich dahin, daß auf die artikelweise Berathung eingetreten

werde.

v. T a v e l. Auf das Gesetz selbst will ich nicht näher
eintreten, indem ich glaube, dieß sei ein Gegenstand, welcher
mehr von denjenigen Mitgliedern zu beurtheilen ist, die vom
Lande find. Ohne Zweifel war das Institut der Gülrbriefe
für die Grundeigenthümer von größtem Vortheil, indem fie
nicht gehalten waren, die Kapitalien zurückzugeben, eS sei

denn, daß fie nicht mehr die erforderliche S-cherheit geleistet
hätten. Es ist mehr die Redaktion deS G setze« welche mich
veranlaßt» über diesen Gegenstand das Wort zu ergreifen.
Man beabsichtigt mit dem Gesetze, den Kredit des Lande» zu
heben, und es wird sich erst später zeigen, ob man diese
Abficht damit erreiche oder nicht. Allein ein Umstand wird diesem

hinderlich in den Weg treten, nämlich der, daß tie
Redaktion nicht einfach und nicht so gehalten ist, daß daS Gesetz

selbst spricht, und daß Jedermann sich einen klaren Begriff
davon machen kann; denn es find aus andern Gesetzen ähnliche

Bestimmungen nur in der Weise von Citationen
aufgenommen. Wenn man sich einen Begriff über die Rechtshandlung

machen will, die man vorzunehmen gedenkt, so muß mau
neben dem vorliegenden Gesetze noch das Civilgesetz und di«
Hypothekargesetze nachschlagen. DaS kann nicht Jedermann
mir der Leichtigkeit thun, wie z. B. ein Anwalt oder
Rechtsgelehrter, indem der einzelne Privatmann, welcher ebenfalls
daS Gesetz klar zu begreifen wünscht, nicht jedesmal die ganze
Gesetzessammlung dnrchstöbern kann, und daher in der Gefahr
steht, daS Gesetz nicht richtig aufzufasseu. WaS mich betrifft,
so möchte ich zwar wohl in die Sache eintreten, wenn fie in
einer andern Form und bestimmter und deutlicher hieher gebracht
würde. Allein wie das Gesetz jetzt ist, scheint eS mir nicht
deutlich genug zu sein und zu viel auf andere Gesetze zu
verweisen, die wörtlich aufgenommen werden sollten. Ich trage
deßhalb darauf an, das Gesetz zu einer andern Redaktion in



dem bemerkten Sinne an die Gesetzgebungskommission
zurückzuweisen.

Herr Justizdirektor. Da diese Materie zu
denjenigen gehört, welche auch in daS Gebiet der Justizdirekrion
einschlagen, so erlaube ich mic ebenfalls einige Worte. Herr
Präsident, meine Herren Wenn Sie irgend ein wohlthätige«
Institut inS Leben rufen können, so ist es das vorliegende
über die Errichtung von Pfandobligationen. Die Gültbrief-
ordnung war früher ein sehr guteS Gesetz und ist es zum
Theil noch jetzt, indem eS vor Adkündigungen schützt, welche
auS bloßer Leidenschaftlichkeit geschehen. Allein anderseits find
eben diese Gültbriefe neben den Schadlosbriefen der einzige
Weg, auf welchem man gegen Liegenschaften Geld bekommen

kann, so daß e» gegenwärtig beinahe unmöglich ist, selbst auf
die solidesten Unterpfänder Geld zn erhalten. Man sucht
deßhalb die Gültbriefordnung zu umgehen, und hat zu diesem
Ende daS Mittel der Wiederlosungskäufe eingeschlagen, da
diejenigen, welche Geld geben wollen, dasselbe nicht für immer
dahin geben wollen. In der Regel werden diese Wiederlo-
sungSkäuse unter einem viel geringern Preise, als der wahre
ist, abgeschlossen. Der Schuldner ist oft in der Unmöglichkeit,

die ihm gestattete Frist zu benutzen, und verliert auf diese

Weise sein Eigenthum. DieleS, Herr Präsident, meine Herren

ist ein ungeheurer Nachtheil, und gerade diesem Nachtpeil
soll durch dieses Gesetz abgeholfen werden. Sin gain ähnliches

Verfahren hatte man schon früher im Stadtbezirke Viel,
wo die Pfandobligalionen schon lange in Uebung find. Dort
ist aus diesem Grunde keine solche Geldno h, wie im alten
KantonStheil, wo man nur einen Weg hat, um Geld auf
Grundpfänder zu bekommen. Durch das vorliegende Gesetz

wird nicht im Geringsten beabsichtigt, die bestehenden Gültbriefe

zu derogiren. Diejenigen, welche bereits Güllbriefe
besitzen, werden in ihren Rechten nicht im Geringsten gefährdet.
Es wird durch dieseS Gesetz bloß »in Mittel gegeben, um mit
Umgehung von Kosten und weitläufigen Formen Geld zu er-
halten. Wenn man durch das Projekt auch bloß dahin kommen

würde, Kosten und Formen zu vermeiden, so wäre dieß

schon ein großer Vortheil. Derjenige, welcher Geld auf eine

Liegenschaft erhalten will, braucht bloß vor demjenigen, welcher

ihm dasselbe geben will, seinen Adquisitionstitel vorzuweisen.

Auf dies« Weise, Herr Präsident, meine Herren! würden
Sie im alten KantonStheil der Geldnoth, welche eigentlich bloß
scheinbar ist, gewiß abhelfen. SS liegt gewiß hier in Bern
Geld genug, allein man will dasselbe nicht herausgeben, weil
dieses nur auf eine Weise geschehen kann, daß eS unmöglich
wird, dasselbe zurückzufordern. Wenn Sie dagegen daS

Institut der Pfandobligationen errichten, so werden Sie sehen,

daß die Kapitalien, welche hier in der Stadt liegen, auch auf
daS Land hinauskommen, sobald die Kapitalisten nur nicht
risquiren, dasselbe nicht wieder zurückzuerhalten- Zch möchte
daher im Interesse deö Landes daS Eintreten in den DekrelS-
enrwurf dringendst empfohlen haben. DaS Gesetz könnte
sogleich in Kraft treten und bedürfte keiner zweimaligen
Berathung, indem es bloß vorübergehend ist bis zu dem Zeitpunkt,
wo die neue Hypothckarordnung in Kraft tritt.

S t e t t l e r. Zch sehe mit Vergnügen, daß der Große
Rath von einem Grundsatz zurückkehrt, welchen er seit längerer

Zeit ftetS verfolgte. Er scheint jetzt einzusehen, daß man
nicht bloß für den Schuldner, sondern auch für den Gläubiger
sorgen muß. Die Folgen dieses bisher befolgten Grundsatzes
find nun eingetreten, und man hat sich überzeugen müssen,

daß dadurch der Kredit zu Grunde gerichtet wurde.
^

Ich
wiederhole jetzt, waS ich schon früher gesagt habe, nämlich, je

mehr man für den Gläubiger sorgt, desto sicherer ist der

Schuldner. Allein wie es gewöhnlich geht, wenn solche Fehler

begangen worden find, so geht es auch jetzt. Es tritt
nämlich eine Reaktion ein, und man geht nur zu weit. Man
will jetzt nur zu sehr für den Gläubiger sorgen und verläßt
auf diele Weise die goldene Mittelstraße. Ich erlaube mir
diese Bemerkung bloß deßhalb, weil ich sehe, daß das alte

und schöne Institut der Gültbriefe zu Grunde gerichtet wird;
ich bedaure, daß es dazu kommen mußte. Die Interessen deS

Schuldner« waren durch die Gültbriefe insofern sicher gestellt,
alS der Gläubiger sein Kapital nicht aufkünden konnte, wenn
er wollte. Man übersehe nicht, daß die Haupt-rwerbSmittel
unseres Landes Ackerbau und Viehzucht find. Der Lantmann,
der Küher können, selbst wenn sie Vermögen besitzen, dasselbe
nicht jeden Augenblick realistren. Wenn Handel und Verkehr
stockt, so befindet er sich in der Unmöglichkeit, dieß zu thun.
Wenn in solchen Augenblicken ein Landmann oder ein Küher
bedrängt wird. so kann er vielleicht über den Haufen geworfen

werten. Diesem wollte die alte Gesetzgebung dadurch
vorbeugen, daß sie dem Schuldner alle möglichen Garantien gab.
Man hat nun in der letzten Zeit geklagt, es sei viel aufge-
küodet worden. Zch lege nun der hohen Versammlung
die Frage vor : wenn man da« Institut der Gültbriefe

nicht gehabt hätte, wie viel hundert Mal mehr wäre
nicht aufgekündet worden. ES ist aus diesem Grunde von
sehr großer Wichtigkeit, daß wir nicht ohne Ueberlegung
in daS vorliegende Gesetz eintreten, und daß wir unS bewußt
werden, welch« Folgen dasselbe nach sich ziehen werde. Ich
bin nicht grundsätzlich gegen das Eintreten; ich glauve, daS
Gesetz werde momentan sehr günstig auf den Zinsfuß wirken.
Allein überlegen wir wohl, waS geschehen wird, wenn einmal
die Zeit eintritt, wenn man 100 und 100 Titel auf ein Mal
auskünden kann. Ich glaube, wir sollten in dieser Sache an
diejenigen Mitglieder appelliren, welche Grundeigenthümer
find, und welche wissen, wie weil dieses Institut mit der
Sicherheit bestehen kann, welche e» gewähren soll. Ich für meine

Person hätte gewünscht, daß statt der Pfandobligalionen das
alte ehemalige Institut der Gültbriefe, wie es urprünglich
bestund, wieder eingeführt würde. Warum gibt man jetzt auf
Gültbriefe kein Geld mehr? Weil man an diesem Institut gestickt hat.
Man hat in den 30ger Jahren nur zu viel für die Schuldner
gesorgt und dadurch den Gläubiger veranlaßt, sein Geld lieber

auf aufkündbare Titel zu geben. Ich zweifle indessen

nicht daran, daß eS bei der neuen Hypolhekarordnung schwierig

sein wird, wieder auf die Gülibrire zurückzukommen.
Allein ich bedaure eS im Interesse de» Landes, welches sich ganz
gewiß im Laufe der Zeit dadurch bedrückt fühlen muß. Ich
hätte gewünscht, daß ein GesetzeSentwurf Von solcher Wichtigkeit

längere Zeit vor der Berathung dem Volke mitgetheilt
worden wäre; ich bin überzeugt, daß viele Mitglieder die

Sache noch gar nicht haben überlegen können, und so eigentlich

unvorsichtig hineinspringen. Ich will indessen auf den

heutigen Tag keinen Antrag stellen, sondern äußere bloß mein
Bedauern über die Schnelligkeit, mit welcher man in dieser

Vsrsammlung solche Gesetze behandelt, indem man leicht später

zur Ueberzeugung kommt, daß man anders gestimmt hätte,
wenn man nicht übernommen worden wäre. Es gehl hier,
wie es mit dem Betreibungsgesetz gegangen ist, an welchem
wir geflickt haben und noch mehr flicken werden müssen. Ich
möchte auS diesem Grunde dem Großem Rathe einige Tage
Zeit zur Ueberlegung geben, und will mir jetzt nur noch ei-

nige untergeordnete Bemerkungen erlauben. Wenn dieser

GesetzeSentwurf in'S Leben tritt, so werden von Stunde an die

Gültbriefe werchlos, insofern jeder Inhaber von solchen sich

die Mühe geben wird, sich derselben zu entledigen. Wenn man
bei Pfandobligationen die nämliche Sicherheit hat, wie bei

den Gültbriefen, so müssen diese ganz nitürlicher Weise in
Abgang kommen. Ueberlegen wir wohl, daß es eine

nothwendige Folge der Pfandobligationen ist, daß der Gläubiger
dem Schuldner zumuthen wird, den alten Titel zu löschen und
eine Pfantobligation zu errichten. Ich behaupte, daß infolge
dieses Gesetzes mit reißender Schnelligkeit die Gültbriefe ganz
aufhören werden. Die Bemelkung des Herrn v. Tavel,
bezüglich auf die Deutlichkeit der Redaktion des Gesetzes, finde
ich ganz richtig. Man sollte nie einen Gesetzesentwurf vsrte-

gen, welcher nicht ein vollständigss Ganzes ist. Auch hier

muß man, um die Sache klar zu begreifen, eine ganze Menge
Paragraphen nachschlagen. Man könnte eine AuShülfe viel-
leicht darin finden, daß man bei der Ausfertigung des

Gesetzes die betreffenden Paragraphen noch an den Rand schreibt,
so daß man sich dieselben vergegenwärtigen könnte, ohne
nachzuschlagen. Das Verfahren, welche» überhaupt bei den

Psandobligstionen eingeschlagm worden, finde ich im GapM



genommen sehr zweckmäßig, indem für den Schuldner bedeutend

weniger Kosten verursacht werden. Ebenso glaube ich,
e» solle bei der Errichtung von Pfandrechten die Fertigung
ganz wegbleiben können. Indessen will ich dem Herrn Ge-
setzeSredaklor bloß die Frage vorlegen, ob er glaube, daß auch,
so lange die alten Verhältnisse noch fortbestehen, die Fertigungen

wegbleiben können. Ich weiß wohl, daß bei der großen
Sicherheit der neuen Hypothekarordnung die Fertigung als
eine unnörhige Formularträt wegbleiben könne. Ob dieß aber

auch der Fall sei, so lange sie noch nicht in's Leben getreten
ist, darüber bin ich noch im Zweifel. So viel im Allgemeinen

über die Eintretensfrage. Ich für meine Person trage
durchaus kein Bedenken einzutreten, und stelle auch keinen

Antrag. Ich wollte bloß den Großen Rath auf die Folgen
aufmerksam machen, welche sich an dieses Gesetz knüpfen
werden.

Bützberger. Herr RegierungSrath Jaggi hat
bemerkt, das Gesetz brauche nicht einer zweimaligen Berathung
unterworfen zv werden. Dieses veranlaßt mich zu einer
Bemerkung, indem ich diese Ansicht nicht theile. Der §. 30 der
Verfassung sagt nämlich erstens: „Jeder Gesetzesentwurf
soll vor seiner endlichen Berathung zu rechter Zeit dem
Volke bekannt gemacht werden" und dann weiterS: „jeder
Entwurf eines bleibenden Gesetzes soll üderdieß einer
zweimaligen Berathung durch den Großen Rathe unterworfen
werden, und zwar so, daß die letzte Berathung wenigstens

drei Monate nach der ersten stattfindet." Ich bin nun
der Ansicht, daS vorliegende Gesetz sei ein bleibendes, denn
cS bleibt so lange, bis der Große Rath es abändert.
Der Zeitpunkt, von welchem an eS sein« Gültigkeit verliert,
ist darin nicht angegeben. Es hängt also vom Großen Rathe
ab, ob er dasselbe l0, L0 oder 30 Jahre lang will fortbestehen
lassen. Wenn nur eine Berathung startfinden soll, so möchte
ich fragen, wie es dann mit der Bekanntmachung an daS
Volk, die vor einer jeden endlichen Gesetzesberathung stattfin-
den muß, gehalten werden soll.

Herr Berichterstatter. Ich will auf diese Frage
sogleich antworten. Ich bin allerdings auch der Ansicht, daö
Gesetz sei kein bleibendes, sondern ein bloß einstweiliges, welches

nach dem Buchstaben der Verfassung sogleich in Kraft
treten kann. ES soll nicht für unbestimmte Zeit oder für mehrere

Jahre erlassen werden, denn in der gegenwärtigen Sitzung
deS Großen RathcS sind die Behörden mit der Revision der
Hypolhckarordnung beauftragt worden, und nur bis zum
Inkrafttreten derselben hat das vorliegende Gesetz Gültigkeit.
Indessen werden Sie am Ende der Berathung zu entscheiden
haben, ob Sie dasselbe einer zweiten Berathung unterwerfen,
oder aber sogleich in Kraft treten lassen wollen. Dieß wäre
dann im Art. 4 zu bestimmen. Ich möchte daher hier nichrS
entscheiden, sondern bis zum Ende der Diskussion warten.

I n g o l d. Ich unterstütze durchaus den Antrag deS
Herrn Bützberger. Ich glaube, man müsse sich vor der Hand
klar machen, ob der Gegenstand einer zweimaligen Berathung
unterworfen werden solle. In diesem Falle würde eS sich von
selbst verstehen, daß man eS dem Volke mittheilen könnte.
Sollte aber bloß eine Berathung stattfinden, so muß man eS noch
nach dieser dem Volke mittheilen, und zwar vor der endlichen
Bekanntmachung.

Herr Präsident. Diese letztere Ansicht muß ich als
Peâfiîent unterstützen und glaube, wenn die Sintrcteuöfrage
erledigt sei, so müsse man sich auch darüber in'S Reine
setzen.

Herr F i n a n z d i r e k t o r. Ich erlaub, mir einige
Wo; te darüber, ob eS zweckmäßig sei oder nicht, daß man daS
Güllbnefeninstitut ganz fallen lasst. Ich glaube, man könnte
dieses Institut unmöglich länger aufrecht erhalten. Früher
gab eö vorzüglich 2 Formen, in welchen ein Kapitalist sein
Gelo anlegen konnte. Die erste Form war die, daß man Zehnt-
ì nd Bodcnzinse konstituirle, sei eS, daß man sie direkt errich-

tete oder von Jemand anderm kaufte. Die andere Form war
diejenige der Gültbriefe. Später als durch den Einfluß de»

Christenthums die Wucherideen keinen Eingang mehr fanden,
kamen auch Zinskäufe vor. So lange man bei diesen fleißig
den ZinS entrichtete oder die Sicherheil nicht schlechter wurde,
sollte der Gläubiger nicht aufkündigen können. Dieses war
in früherer Zeit ganz recht, allein namentlich seit Anfang
dieses Jahrhunderts haben sich die Verhältnisse ungeheuer
verändert, indem besonder« durch Akcienunternehmungen die

Kapitalien Abfluß fanden, so daß die Kapitalisten Geldanwendungen

machen konnten, welche früher unmöglich waren.
Dieses hatte zur Folge, daß der Kapitalist sein Geld nicht
mehr gern so anlegte, daß er dadurch absolut gebunden war.
Bei dieser Auffassungsweise wird dem Kapitalisten ein große»
Dienst geleistet, wenn man eS ihm fakultativ stellt, sein Geld
so oder anders anzulegen; und dieses ist gerade die Idee deS

vorliegenden Entwurf». Ich glaube auch, es werden nach
und nach keine Gültbriefe mehr errichtet werden, allein bereit«
haben Korporationen, z. B. die eidgenössischen Kriegssond«
und wie ich glaube, auch die schweizerische Nationalvorsichts-
kasse die Vorschrift, daß sie kein Geld auf Gültbriefe geben
dürfen und zwar einfach auS dem Grunde, weil solche
Anstalten leicht in den Fall kommen können, über größere Kapitalien

zu verfügen und daher natürlich müssen aufkündigen
können. Auch «in Privatkapitalist wird gewiß nicht gern sein«
Gelder unablösbar anlegen wollen. Im Kanton Solothurn
hat man übrigens daS Institut ebenfalls, wie auch in Frankreich

und anderwärts.

Sträub. Ich erlaube mir ebenfalls einige Worte.
ES heißt in diesem Gesetze, die Einwohnergemeinden haben
die gleiche Verantwortlichkeit, wie nach dem Gesetz über die
Hypoihekarkasse, d. h. sie müssen bezahlen. Dieser Fall ist bereits
eingetreten. Man sollte die Verantwortlichkeit der Einwohnev-
gemcinden auS diesem Gesetze herausnehmen. Wenn eine
zweimalige Berathung deS Gesetzes statt finden soll, so kann
ich zum Eintreten stimmen, sonst aber nicht; denn es ist doch

billig, daß, wen» man den Gemeinden eine Verantwortlichkeit
auferlegen will, man ihnen Gelegenheit gebe, sich darüber au»,
zusprechen.

Herr Berichterstatter. Ich habe den betreffenden

Paragraphen der Verfassung soeben nachgesehen und mich
überzeugt, daß allerdings daS Gesetz noch dem Volke vorgelegt

weiden muß. Ich bin daher einverstanden, daß durch eine

zweimalige Berathung der VerfassnngSvorschrist in dieser Beziehung

Genüge geleistet werden könne. Da indessen da» Gesetz
ein bloß vorübergehendes ist und auS diefem Grunde die zweit«
Berathung kein gesetzliche» Erforderniß bildet, so glaube ich,
man sei an die dreimonatliche Frist nicht gebunden.

S t e t t l e r. Ich theile völlig diese Ansicht deS Herrn
B.rtchlerstatter»; streng rechtlich ist eine zweite Berathung
nicht erfordert, sie findet bloß statt, weil so ein zweckmäßiger
Weg gegeben wird, um dem Volke daß Gesetz noch vorzulege«.
Weil wir eigentlich eine zweimalige Berathung nicht schuldig
sind, find wir auch nicht an die dreimonatliche Frist gebunden.

I n g o l d. Wenn eine zweimalige Berathung erkennt
und das Gesetz dem Volke noch mitgetheilt wird, so möchte ich
den Antrag machen, daß min die auS andern Gesetzen zitirten
Paragraphen herausschreibe, indem sonst daS Volk auS dem
Projekt nicht klug werden kann.

Herr Berichterstatter. Es ist vorerst, waS die
Redaktion des GesetzesentwurfeS betrifft, bemerkt worden, e«
sollten die in demselben bloß zitirten Paragraphen anderer
Gesetze ganz herausgeschrieben werden. Es ist über diesen

Punkt schon in der Gesetzzebungskommission gesprochen worden;
allein man glaubte, es sei nicht nöthig und man vermeid»
bloß Wiederholungen, zumal da diese Bestimmungen leicht
nachgeschlagen werden können und daS Volk im Allgemeinen
und namentlich die Behörden mit dem betreffenden Gesetze,
das zilirt ist, viel umgehen. Das zirirle Gssetz ist nämlich
daêjînige über die Hyporhekarkasse, das sehr viel angewender



wird und für welches man eigene Formularien hat. Wenn
«an indessen finder, die betreffenden Artikel des Gesetzes über
die Hypothekarkasse seien aufzunehmen, so habe ich durckau»
nichts dagegen. ES ist dieß eine Arbeit, welche durchaus
keine weirern Hindernisse mit sich bringt, und dieß ist also
kein Grund gegen daS Eintreten. Von anderer Seile ist
bemerkt worden, eS sei nur zu viel für den Gläubiger gesorgt
und daS Gülrbriefeninstirut werde ruinirt. Ich bedaure auch,
daß man nicht mehr beim alten Gülrbriefenverhältniß bleiben
kann, allein die Sache ist einmal veraltet und man bekommt
auf Gülrbriefe schlechterdings kein Geld mehr. ES ist bereits
gesagt worden, man dürfe nicht außer Acht lassen, daß in
der ganzen Umgebung de» Kanton» Bern daS Institut der
Gültbriefe abgeschafft sei. WaS ist die Folge davon? daß
der Kapitalist sein Geld lieber da anlegt, wo er ungenirter
ist, dasselbe wieder an sich zu ziehen, mit andern Worten,
daß da» Geld auS dem Lande wandert. Man fleht, daß
die hiesigen Kap talisten auch im Kanton Soloihurn und
Baselland Anlegungen machen, weil ihnen dort größere
Sicherheit in der Nealisirung ihrer Titel geboten wird. Auch
gewisse Anstalten find beinahe genöthigt, ihre Gelder außer
Landes anzulegen. Herr RegierungSrath Stâmpfli hat in
dieser Beziehung bereit» auf die eidgenössischen Kriegsfonds
aufmerksam gemacht. Allein auch bet der Nationatvorfichls-
kosse ist diese» der Fall. Der Verwalter derselben hat mich
erst vor einigen Togen darauf aufmerksam gemacht, daß

unlängst einige hunderttausend Franken au» diesem Grunde
au» dem Lande gewandert find. Ich glaube daher, da»
Aufgeben deS bisherigen System» sei vollkommen durch
die Zeit und die Gesetzgebung der andern Kantone
geboten. Man hat eingewendet, durch daS Institut d d

Pfandobligationen werden die Gültbriefe abkommen. Allein
schon jetzt ist da» Streben eingetreten, der Gültbriefe
gegen andere Anlegungsarten so viel al» möglich loszukommen.

Dabei kommt der Schuldner in eine doppelt schwierige

Stellung: denn einen Güllbrief will Niemand m-hr
und zur Errichtung eine» andern Titel» ist ihm k-ine
Möglichkeit gegeben. Nach dem vorliegenden Gesetz dagegen
könnt« «r mir Leichtigkeit Geld auf seine Liegenschaft bekommen.

Herr Stettler hat gefragt, ob e» nicht gefährlich sei,
jetzt schon die Fertigung abzuschaffen und wünscht zu wissen,
wie e» in dieser Beziehung bet der Hypothekarkasse gehalten
worden sei. Ich habe hierüber folgende» zu bemerken: nach
d«m Gesetz über die Hypolhekarkasse wird die Schätzung, wenn
eine solche stattfindet, dem Gemeindsrath vorgelegt und dieser

hat al» die eigentliche FerligungSbehörbe die Nachtragungs-
Pflicht. Diese» findet auch bei den Pfandobligationen start.
EtwaS anderes wäre es, wenn eine Schätzung stattfinden wüßte.
Diese ist aber nicht immer nöthig, weil e» in der Willkür de»

Gläubigers liegt, eine solche zu verlangen ober nicht. Wenn
der Gläubiger alle Verhältnisse kennt und weiß, daß der Mann,
welcher sich ihm präsentirt, derjenige ist, für welchen er sich

ausgibt und daß daS Grundstück nicht weiter verpfändet ist,
al» angegeben worden, so seht ich wahrhaftig nicht ein, wa-
rum in einem solchen Falle die Fertigung bleiben sollte. Herr
Sträub hat noch bemerkt, die Kalasterschatzungen seien im
Allgemeinen zu hoch und wenn die Gemeinden dafür haften
müssen, fie oft in Verlegenheit kommen werten. Hier bemerke

ich, daß wenn die Katasterschatzung einem Kaufe zu Grund«
liegt, die Gemeinden nicht dafür zu haften brauchen. Etwas
andere» ist es aber, wenn die Schätzung durch die Schätzer
der Hypothekarkasse statt findet. ViS tahin hat man übrigens
im Allgemeinen die Erfahrung gemacht, daß die Schätzer der
Hypothekarkasse nicht so schätzen, daß die Gemeind>n dabei
etwas risquiren, und man ficht oft. daß die Schatzun-
gen unter die Katasterschatzungen fallen. Eine Garantie
von Seite der Gemeinden ist aber gut im Interesse des

Kredits; dieses hat sich auch in andern Kantonen gezeigt.
Auch werden die hiesigen Schätzer dadurch aufmerksam gemacht
auf ihre Verantwortlichkeit und auf die Wichtigkeit der Hand,
lung. Der Gläubiger wird auch, wenn er weiß, daß eine
solche Verantwortlichkeit statt findet, viel leichter Geld geben,
als wenn er eine Schätzung hat, welche eigentlich keine
Garantie darbietet, als daß man auf Treue und Glauben der

Tagdlatt deS Grcßeu Rath?» litt»

Berechtigte« gehe. Ich trage hiemit auf daS Eintreten in
die arrikelwetse Berathung an, vorausgesetzt natürlich, daß
der GesetzeSenrwurf dem Volke noch bekannt gemacht werde
und eine zweite Berathung statt finde.

von Tavel zieht seinen Antrag auf Nichteintreten
zurück.

Art. 1.

Herr Berichterstatter. Hier ist wenig zu bemerken.
E» handelt sich nur um «ine Abänderung oder vielmehr
Erweiterung der Satzung 932 c, welcher natürlich durch da»

Institut der Pfandobligationen eine größere Ausdehnung
gegeben werden muß.

Der Art. 1 wird durch da» Handmehr genehmigt.

Art. 2.

Herr Berichterstatter. Ich glaube, e» wär« am
besten, hier nicht artikelwetse, sondern nach den Ziffern in der

Berathung vorwärts zu schreiten. In dem Eingang zu diesem

Paragraphen und unter litt, a find zwei Bestimmungen,
nämlich t), daß die dermal in Kraft bestehenden Vorschriften
über die Gült« und Schadlosbriefe unverändert bleiben. Solch«
Titel können auch in Zukunft errichtet werden und die bereit»
bestehenden bleiben wie sie find. Dieß ist eine Bestimmung,
welche sich wohl von selbst verstehen wird; 2) daß die Errichtung

einer Pfandobligation noch der freien Übereinkunft von
Gläubiger und Schuldner mit oder ohne vorausgegangene
Schätzung statt finden kann. Ich habe bereits die Ehre
gehabt, zu bemerken, daß, wenn der Gläubiger und Schuldner
einverstanden find, eS sei keine Schätzung nothwendig, ihnen
auch nicht die Verpflichtung auferlegt werden soll-, eine solche

abzuhalten und so auf »«nöthige Weise die Kosten zu
vermehren.

'S t r a u b. Ich komme auf das zurück, wa» ich schon

früher bemerkt habe. Ich glaube, wir sollen einmal bei der

Katasterschatzung bleiben, denn bei jeter Errichtung eine»

Pfandbriefes wird der Gläubiger eine besondere Schätzung
verlangen, weil er dadurch die Garantie der Einwohnergemeinde

erhält. Warum können wir eS nicht auch so machen,
wie es in andern Kantonen ist, nämlich, daß die Kataster-
schatzang die GruudbafiS von allen Schätzungen bildet? Ich
»rage darauf an, daß die Schlußlinie der litt, a gestrichen
werde

M alt h y ». Ich muß diesen Antrag bekämpfen. Die
Bemeikung deS Heirn Sträub wäre ganz richtig wenn die

Katasterschatzung bereits eingeführt wäre. Allein dieß ist in
Wirklichkeit noch nicht der Fall.

Mützenberg. Da» vorliegende Gesetz ist zwar kein

langes; allein dennoch wird «S von wichtigen Folgen sein.

Deßhalb ist e» nöthig, daß namentlich die Mitglieder vom
Lande sich über dasselbe auSsprechen. Beim Betrcibungsgcsetz
haben wir gesehen, daß über Gesetze, welche auf den Kredit
Bezug haben, oft nur zu schnell und leicht weggegangen wird.
Ich begrüße den vorliegenden Gesetz-Sentwurf auf der einen

Seile als eine große Wohlthat, auf der andern Seite da-

gegen -rweckt er bei mir einige Besorgnisse, welche» die

nämlichen find z welche bereits Herr Stettler ausgesprochen hat.
Für dm ersten Augenblick wird daS Gesetz gewiß sehr wohl-
thätig wirken; allein in späterer Zeit, wenn die Psandobli-
gationm nach dem freien Willen deS Gläubigers aufgekünde»
werden können, wird eS von schweren Folgen sein. Ich
begreife auch sehr wohl, daß man vom Gültbriefeninstitut ab-

strahirm muß, allein ich glaube, eS wäre noch ein anderer

AuSweg, den man im Interesse deS VolkcS einschlagen könnte.

Ich meine zwar nicht, daß die Pfandobligationen etwa unab-
löSlich erklärt würden, allein man sollte doch gesetzliche Ab-
lösungStermine festsetzen; denn sonst wird der Gläubiger den

Schuldner ganz in seiner Gewalt haben, was gewiß g-.täh -
lich wo??. Wen» eS etwa einen Krieg eeb.n sollte, so würde
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diese Folg» gewiß eintreten und ich frage, ob eS nicht Grausen

erregen muß, wenn man an solche Folgen denkt. Es könnten
so selbst große Gutsbesitzer ruinirl werden. Ich möchte daher
jetzt nicht in das andere Ertrem verfallen und bloß für den

Gläubiger sorgen. Ich möchte fragen, ob eS nicht möglich
wäre zum Schutze deS Schuldners Termine festzusetzen, so

daß der Gläubiger bloß das Recht hätte, sein Kapital zu Dril-
theilen aufzukünden. Es würde so der Zweck der Pfandobli-
gationen gleichwohl erreicht. WaS die Schätzungen betrifft,
so glaube ich allerdings, daß, wenn man eS fakultativ läßt,
der Gläubiger jedesmal eine verlangen wird; denn er wird
denken, sie koste ihn NichtS und gebe ihm doch mehr Garantie.
WaS endlich dann die Fertigung anbelangt, welche hier nicht

Vorgeschrieben ist, so glaube ich, fie solle nicht von dem
Umstände abhängen, ob eine Schätzung nöthig sei oder nicht.
Ich glaube, dieselbe gebe Garantie in Bezug auf die Identität

der Person und der Sache. Ich trage also darauf an,
daß man irgend eine Bestimmung über die lerminenweise
Ablösung der Kapitalien aufnehme.

Herr Berichterstatter. Bloß eine Ordnungs-
bemerkung. Ich glaube, der letzte Antrag des Herrn Mützen«
berg gehöre unter litt, ä, ws ebenfalls sein Antrag über die

Fertigung zu behandeln sein wird-

S t e t t l e r. Ich bin vor Allem aus prinzipiell gegen
eine zu große Beschränkung eines solchen Instituts und möchte
mich besondecs für die Verantwortlichkeit der Einwohnerge-
meinden ausgesprochen haben. ES kann leicht der Fall
eintreten daß man ein Zeugniß von Schätzern ausweist, nach
welchem das Grundstück mehr werth wäre, als die Kataster«
schatzung verzeigt. In diesem Falle wär« eS ganz natürlich,
daß die Einwohnergemeinde für die Schatzung haftet. Man
hat mit dieser Sache schon einen abscheuliwcn Mißbrauch
getrieben. D-r Gläubiger muß doch irgend eine Garantie haben,
welche eS ihm möglich macht, fich auf die Schatzung zu
verlassen. Der Kredit wird dadurch nur bef-stigt, so daß ich

glaube, es liege bloß im Interesse deS Schuldners, daß diese

Schätzungen eingeräumt werden. Die Verantwortlichkeit der
Einwohnergemeinde tritt ja nur da ein, wo die Schätzung
höher heraus kommt als die Katasterschatzung. Wo dieß
nicht der Fall ist, bleibt natürlich die Verantwortlichkeit weg.

F r i e d l i. Ich glaube, im Art. 2 sei der wichtigst«
Abschnitt des vorliegenden Gesetzes. Lassen wir ihn stehen,
wie er ist, so wird in gewissen KantonSrheilen der Schaldner
kein Geld finden, wenn nicht die Einwohnergemeinden iür die
Schätzungen Verantwortlich find. An vielen Orten, z. B.
gerade in meiner Gemeinde, gibt eS Heimwesen, welche schon

jetzt nicht mehr so viel werth find, als ihnen durch den
Schätzungswerts» beigelegt worden ist und die stet« noch an Werth
verlieren. Man sollte den Paragraphen dahin abändern, daß
bis zur Revision einer neuen Schatzung ein Grundstück je-
weilen durch die Schätzer der Hypothckarkasse geschätzt werden
soll. Wenn man dieß nicht annehmen will» so sollten jeden«
falls die Eiwohnergemeinden für die bisherige Schätzung nicht
verantwortlich gemacht werden.

M a t t h y s. Es waltet gewiß in der Versammlung
ein großer Irrthum über die litt, a und ti des Artikels 2.
Ich setze den Fall, daß ich ein Heimwesen habe von IC Juch«
arten Land. Ein Kapitalist will mir Fr. 5000 ans eine
Pfandobligation geben, in welcher ich ihm dieses Hei-nwcsen
verpfände. Ich frage ihn, ob er Verlange, daß dasselbe ge«
schätzt werde oder nicht. Verlangt er es nicht, so gebe ich
ihm dasselbe ohne Weiteres zum Pfand. Verlangt er aber
«ine Schätzung, so haben die Schätzer der Hypothckarkasse
eine solche vorzunehmen. Ich sehe nicht ein, warum man an
dieser Bestimmung Anstand nehmen kann.

Herr I u st i z d i r e k t o r. Ich möchte die Bestim«
mung, welche in litt, a einhalten ist, sehr unterstützen. ES
ist mir ein Fall in Erinnerung, welcher mich von der
Nothwendigkeit derselben überzeugt. SS wollte nämlich vor einiger

Zeit Jemand einen Gültbrief errichten und verlangte dazu
keine Schatzung, weil ein oder zwei Jahr« vorher über de«
gleichen Gegeustrnd ein Güllorief errichtet und bei dieser
Gelegenheit eine Schatzung vorgenommen worden war. Der
Notar errichtete den Gülcbrief und die Stipulation wurde
gemacht. Allein der Amtsschreiber verweigerte dessen Einschreibung,

weil keine Schatzung da sei. Die Sache kam vor den

Regierungsralh, welcher nach dem Gesetz ganz zu Gunsten deS

AmtSschreiberS entscheiden mußte. DicseS hakte zur Folge,
daß dem Schuldner bloß Kosten verursacht wurden. WaS
gibt eS für eine bessere Schatzung, als wenn man dem Gläubiger

den AdquifitionStilel nebst dem Objekte vorlegt. Da
kann er selbst ermess-n, ob der Geaenstand den Werth habe,
welchen man 'hm beigelegt hat. Dieses gibt größere Gewißheil

als di« Katasterschatzung oder als die Schatzung durch
die Schätzer der Hypoihekarkasse. Ich weiß Gegenden, wo
die Zucharte Land sur 1000 Fr. verkauft wird und doch bloß
zu Fr. 4—500 geschätzt ist. Ich möchte deßhalb der Willkür

deS Gläubigers anheim stellen, eine Schatzung zu verlangen

oder nicht. Herr Mutzeuberg hat gesagt, er theile di«

Besorgniß des Herrn Srerrler, daß daS Institut der Gültbriefe

verkümmere. Herr Präsident, meine H?rren daS Gül»-
bciefverhällniß nähert sich durchaus dem Feudalverhältniß,
indem eS eine Summe hingibt, welche bloß unter gewissen
Voraussetzungen wieder zurückgezogen werden kann. Ich theil«
die Besorgnisse, welche einige Redner geäußert haben, durchaus
nicht, sondern glaube, man setze den Schuldner durch dieses

Institut bloß in die Möglichkeit, noch auf andere Weise Geld
»u erhalten, al» eS bisher der Fall war.

M ô s ch i n g. Die Srlassnng deS gegenwärtigen G»-
setzeS scheint mir ganz zeit- und zweckgemäß. WaS lán. a
des Art. 2 betrifft, so war ich Anfang» nicht dezi^irt, ob ich

dazu stimmen wolle, allein ich bin des Nähern belehrt worden
und stimme jetzt dazu.

F r i e d l i. Herr MatthyS glaubt den Schluß ziehe«
zu können, wenn keine Schatzung staltgefunden habe, so b»-
stehe keine Verantwortlichkeit; ich glaube aber wohl: mau
wird immerhin diejenigen Schätzungen annehmen, welche für
den Grundsteuerkalastcr angenommen find.

Sträub. Herr MulhyS meint, es sei noch kein
Kataster vorhanden. Nun so haben wir Grundsteuerscbatzun-
gen, waS ungefähr auf daS Gleiche hinauskömmt. Auf die
Schatzung könnte man ganz gut verzichten. Ich will der
Möglichkeit vorbeugen, daß man nur einen Drittel desjenigen
bekomme, waS man zu erhalten glaubt. Im Jura weiß jeder,
daß er gesichert ist, wenn er auf eine Katasterschatzung zwei
Drittel gibt.

R o t h a ch er spricht, unter Anführung mehrerer
Beispiel«, für den Paragraphen.

Herr Berichterstatter. Die über >nl. s gefalle-
n«n Ansichten widersprechen fich; von der einen Seite möcht«
man gar keine besondere Schatzung, wohl aber von der andern
Seit,. Ich glanbe, der Vorschlag sei zweckmäßig. Man sagt
zwar, wenn man eS fakultativ stelle, ob eine Schatzung ein-
treten solle, so werden in den meisten oder allen Fällen
Schätzungen verlangt werden, indem man nur dann von ein.r
Verantwortlichkeit der Schätzer und der Sinwohnergemcinden sprechen

könne. Ich gebe zu, daß eine Schätzung in sehr vielen
Fällen wird verlangt werden, glaube aber, daß der Gläubiger
oft auf die Schatzung verzichten werde, und so würde fich
nach und nach ein Ucbergang bild-n. Herr Sträub möchte
nur den Grundsteuerkataster zu Grunde legen, daS wäre aber
ein allzu großer Sprung und würde dem Kredit eher Schaden
als Nutzen bringen. Ich bin nicht zu sehr für allzu große
Fortschritte und Sprünge; wir hatten bisher obligatorisch«
Schätzungen; würde man nun vorschreib«», daß gar keine mehr
nöthig seien, so würde es bei den Gläubigern neues
Mißtrauen erwecken; dieselben würden sagen, fie Härten gar keine
Sicherheil mehr und müßten entweder jedes Grundstück selber



besichtigen, oder dazu Jemand auf ihre oder deS Schuldner»
Kosten beauftragen. Statt daß dem Schuldner ein paar Batzen
erspart würden, müßte derselbe ebensoviele Fünffränkler für Er-
perlen bezahlen. Unsere Grundsteuerschatzungen sind noch nicht
so genau, daß der Gläubiger mit Sicherheit darauf bauen
könnte. Man kann im Allgemeinen annehmen, die Grundstücke

seien durchschnittlich um ein Bedeutende» zu wohlfeil
geschätzt, allein es ist auch möglich, daß ein einzelnes Grundstück

in einer Klasse viel zu hoch geschätzt ist. Daher muß
dem Gläubiger ein Mittel an die Hand gegeben werden, nach
welchem er die Grundsteuerschatzung verifiziren kann. Herr
Friedlt ist übrigens von einer irrigen Ansicht oder Interpretation

deS Gesetzes ausgegegangen, wenn er glaubt, man
solle die Gemeinden für die Grundsteuerschatzungen
verantwortlich machen. Ich gebe zu, daß eine bestimmtere Redaktion
unter là. c gemacht werde. ES ist vom Regierungsrathe eine
Aenderung in dem Entwürfe gemacht worden, welche den Tert
desselben in etwas modisiztrte; der RegierungSrath hat nämlich
den ursprünglichen Art. 2 in là a, b, c, <l, e, f gespalten,
so daß jetzt der Anfang der là. c, wo eS heißt „in Betreff
der Vorschrift deS vorhergehenden Paragraphen" nicht
ganz paßt. Unter Vorbehalt verbesserter Redaktion trage ich
auf Annahme deS Art. 2, là s an.

Abstimmung.
l) Für den Antrag des Herrn Berichterstatters Gr. Mehrheit.
A) Für Erheblichkeit der andern Bemerkungen 3 Stimmen.

là. d.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Diese bestimmt zunächst, was einlrelen soll, wenn
auf die Schätzung verzichtet wird. ES wird dann der
Verpfändung die Werthbestimmung deS Steuerkatasters zu Grund«
gelegt; wenn aber eine Schätzung stattgesunden hat, so treten
die bestellten Hypolhckarkasseschätzer ein und es wird nach den gleichen

Vorschriften Versahren, welche in Betreff der Hypolhekarkasse
ausgestellt sind. Diese Bestimmungen find sehr geeignet,
dem Gläubiger Garantien zu bieten- Die Schätzer müssen in
eine genau« Beschreibung des Gegenstandes eintreten und jedes
Grundstück nach seinem wahren Werthe schätzen; zudem tritt
noch eine Bestätigung des Einwohnergemeinderaths ein, der
die Schätzung zu verifiziren hat. Hier würde die Frage ent-
stehen, ob man die zitirten Paragraphen des betreffenden
Gesetzes ausdrücklich aufnehmen wolle, oder ob eS beim Eitale
seine Bewendung haben solle. Ich glaube, eine bloße Berufung
könnte aus den bereits angeführten Gründen genügen. Im
Allgemeinen ist man mit den Bestimmungen des Gesetze» über
die Hypothekarkasse genau vertraut; diesem sind auch Forum-
lare angehängt, nach welchen man die geeigneten Ausfüllungen
machen kann.

Cünier. Nach meiner Ansicht soll ein Gesetz stetS

vollständig sein, waS mit dem vorliegenden nicht der Fall ist,
denn, wie Ihr seht, verweist der in Frage stehende Paragraph
nicht auf einen andern Paragraphen deS nämlichen Gesetzes,
sondern auf ein ganz anderes Gesetz; sollte eine solche Bestimmung

öfters vorkommen, so müßten wir alle unsere Gesetzbücher

zur Hand nehmen, um ein einziges Gesetz genau
aufzufassen. ES ließ« sich nun vielleicht der Sinwurf machen,
daß dieser Mangel hier nicht zu beachten sei, indem daS Gesetz

nur provisorisch wäre; allein diese Argumentation gibt mir
keinen Grund ab, um von meiner Ansicht abzuweichen. Ich
glaube also, es müsse dieser Paragraph ergänzt werden, damit
man nicht ein anderes Gesetz nachzuschlagen brauche.

S t e t t l e r. Ich möchte diese Ansicht unterstützen und

trage darauf an, daß die betreffenden Paragraphen am Fuße
der Pagina aufgenommen werden.

I n g o l d. Ich glaube, der Herr Berichterstatter werde

zugeben, daß anstatt der Worte: „und nach der Vorschrift der

7, 8, 9, 11, 12 und 13 des Gesetzes über die Hyporpe-

karkasse vom 12. November 1316" einfach der Tert der
betreffenden Paragraphen tu den Artikel 2 aufgenommen
werde.

Herr Berichterstatter. Ich gebe zu, daß die
quästtonirlichen Artikel angeführt werden; in welcher Art» ist
Redaktionssache. Ich glaube, es sei um so nöthiger, die
Paragraphen vollständig aufzunehmen, da daS Gesetz nach
gemachter Beschlußnahme dem Volke mitgetheilt werden soll,
solche Mittheilung aber nicht weit führen würde, wenn man
nur auf die Artikel hindeutete.

Abstimmung.
Die zitirten Artikel wörtlich in den Tert auf¬

zunehmen Enlsch. Mehrh.
Dagegen 7 Stimmen.

là. c.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Im Interesse der Hebung des Kredits hielt man
es für nothwendig, für die staltgefundenen Schätzungen die
Verantwortlichkeit der Gemeinden eintreten zu lassen, wie dieß
auch bei der Hypolhekarkasse der Fall ist, natürlich immer bloß
für diejenigen Schätzungen, welche von den durck die Gemeinden

bezeichneten Schätzern vorgenommen worden sind. Es wird
daher auch eine deutlichere Redaktion in diesem Sinne
stattfinden müssen, worauf von mir aus angetragen wird. Infolge
des so eben angenommenen Vorschlage» wird der Art. 2 in
mehrere Artikel zerfallen und dann gesagt werden: „In
Betreff der nach Art. vorgenommenen Schätzungen". Die
Verantwortlichkeit hat sich bisher in unserm Kanton und auch
in andern bewährt. Wie Herr Srettler richtig bemerkt hat,
so ist dieselbe auch im Aargau und wenn ich nicht irre auch
in Solothurn und Baselland ausgesprochen. Ich ließ mir iu
dieser Hinsicht berichten, daß auch am letzten Ort eine sehr

vortreffliche Wirkung eingetreten sei. Wie bekannt, war
Baselland, nach dem Abfall von Baselstadt, in einer sehr

großen Geldkcisis, indem die Kapitalisten von Basel die auf
den Kanton Baselland ausgestellten Schuldforderungen
aufkündeten. Baselland half sich damit, daß eS «ine sichere

Hypothekenordnung aufstellte und die Gemeinden für daherige
Schätzungen verantwortlich machte; da bekam es Geld, woher
eS wollte. Allerdings trat dort für die Gemeinden eine
Verantwortlichkeil ein, allein diese ist zunächst nicht so groß, denn
sie ist schon durch das Gesetz selbst eingeschränkt und findet
nicht statt, wenn durch Entwerthung des Grundeigenthums
die ursprüngliche Schätzung nicht mehr gerecht ist. Die zuerst
Verantwortlichen sind immerhin die Schätzer; als solche werden

aber nach gemachten Erfahrungen solch« Leute gewählt
werden, welche einige Garantien bieten. Dieselben werden
die Schätzungen wohl so vornehmen, daß fie nicht leicht
verantwortlich werden. Ich glaube daher, die Verantwortlichkeit

der Gemeinden sei in der Wirklichkeit nicht so groß,
hingegen die damit verbundenen Vortheile so bedeutend, daß

man jedenfalls in die Sache eintreten solle. Wir dürfe»
übrigen» nicht außer Acht lassen» daß durch Hebung deS Kredits

das Gemeindewesen im Allgemeinen gewinnt und eine

Art Solidarität sich leicht rechtfertigen läßt. Nach dem bereits
gefaßten Beschlusse werden die betreffenden Gesetzesbestimmungen

speziell aufgenommen werden.

Sträub frägt, ob die Verantwortlichkeit die gleiche
sei, auch wenn die Angaben der Schätzer nicht mit dem Sceuer-
kataster übereinstimmten.

Herr Berichterstatter. Ja, die Gemeinden sollen
im Allgemeinen für die von den ernannten Schätzern gemachten

Schätzungen bis auf zwei Drittheile der Schätzungssumme
verantwortlich sei». Gehen die Schätzer über oder unter die

Schätzungen des Steuerkatasters, so ist es gleich.

Cünier. Ueber den Inhalt des Paragraphen selbst

habe ich nichts zu bemerken; er enthält jedoch eine Bestim-
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mung, infolge deren man in große Verlegenheit gerathen,
abgesehen davon, daß sie dem Kredit nachlheilig sein könnte.
Ich glaube, eS ließe sich dieser Paragraph bedeutend vereinfachen

und daS Gesetz dadurch deutlicher machen, ohne daß

deßwegen die Garantien de« Gläubigers vermindert, wohl
aber die Verantwortlichkeit der Schätzer und der Einwohner»
gemeinden geringer würde. Zst diese Verantwortlichkeit zu
groß, so werden ihr die Gemeinden, wie die Schätzer
dadurch entgehen, daß fie die Schatzungssumme sehr gering an-
schlagen; dieß wird aber zur Folge haben, daß man keine

Kapitalien wird ausrreiben können, indem man sie in der
Fremde anlegen wird; der Kredit wird übrigens dadurch auch

zu Grunde gerichtet. Ich trage demnach darauf an, diesen

Paragraphen abzuändern wie folgt: „Die Schätzer und die

Einwohnergemeindcn sind für die Hälfte der Schätzungssumme
verantwortlich."

Mützenberg. Nach den gemachten Erläuterungen
find also die Gemeinden selbst dann verantwortlich, wenn
die Katasterschatzungen überschritten werden oder nicht, während
dieselben nicht veranrwortlich sind, wenn gar keine Schätzung
verlangt worden ist. Ich würde dieselben nur dann
verantwortlich machen, wenn die Schätzungen der Katasterschatzung
von den Schätzern überschritten worden sind. Ich möchte dann
noch fragen, ob der Einwohnergemeinderath Rückgriff auf
die Schätzer habe, wie dieß bei den Hypothekarschätzern der
Fall ist; nach der vorliegenden Redaktion ist dieß nicht deut,
lich gesagt.

M atth yS. Der Antrag deS Herrn Mützenberg kann
nicht angenommen werden, warum nicht? weil wir keine
Katasterschatzungen haben. Wir haben Schätzungen zum Zw< cke

deS Vermögenssteuerbezugs, aber wie der Herr Berichterstatter
berei s früher bemerkt hat, so können diese Schätzungen

nicht maßgebend sein, weil nicht die einzelnen Grundstück«
geschätzt worden sind. Der Antrag deS Herrn Mützenberg
kann aber bet Srlassung der Hypothekarocdnung
berücksichtigt werden. Ich bin überzeugt, daß dannzumal die Ka-
lasterschatzungen, unter Vorbehalt periodischer Revision, werden
zu Grunde gelegt werden. Ferner glaube ich, daß auch der
Vorschlag deS Herrn Cünier nicht angenommen werden soll»,
warum? weil sonst der Kapitalist bloß bis auf die Hälfte
deS Werthe« leihen würde; eS wäre dieß nicht im Interesse dSs
Landes. Wen« die Gemeinden bei ihren Versammlungen ihre
Pflichten erfüllen, d. h. alS Schätzer Männer erwählen, welche
hinsichtlich ihrer Moralität und Rechtlichkeit Garantie bieten,
so riskiren die Gemeinden durchaus nicht, daß sie wegen diesen

Bestimmungen werden b-nachtheiligt werden. Bis zur
gegenwärtigen Stunde ist ein einziger Fall vorgekommen, daß
ein« Gemeinde einstehen mußte, ohne daß sich jedoch nachtheilige

Folgen daran knüpften. Im März 1847 ist nämlich im
Amtsbezirke Sefligen von den Hypochekarkasseschätzern eine
Schätzung vorgenommen worden, die, wenn mich daS
Gedächtniß nicht trügt, bis auf L. 2500 ging, da« Gelddarlehn
betrug 1200 Fr. Im Herbst deS gleichen Jahre« kündigt«
der Schuldner den GeldStag an, und die nämliche Liegenschaft,
welche im Frühjahr auf 2500 Fr. geschätzt worden war, würd«
nun auf 1700 Fr. geschätzt; bei der GeldScagSsteigerung bot
Niemand so vicl, deßhalb wurde das Unterpfand der Hypo-
lhekarkasse kür 1200 Fr. an ZahlungSstatl überwiesen. Die
betreffende Gemeinde mußte nun die Fonds einlösen und wurde
so Eigenthümerin des HauSwesens; sie hatte zwar auch keinen
Nachtheil, weil dasselbe mehr als 1200 Fr. werth war; sie

mußce sich bloß mit der Verwaltung der Hypolhekarkasse
rücksichtlich der Verwaltung der betreffenden Summe ins Einver-
siändniß setzen.

Herr B eri ch ter st a t ter. Mit dem Antrage deS Hrn.
Cünier könnte ich mich nicht einverstanden erklären. Ich
glaube, die Gesetzgebungskommisfion habe ziemlich daS richtige
Maß getroffen. Wenn die Gemeinden bloß bis auf die Hälfte
verantwortlich gemacht würden, so bekämen entweder die
Schuldner so zu sagen nie daS nöthige Geld, oder die Schätzer
würden gewissenlos in ihren Schätzungen zu hoch gehen, die

Sicherheit deS Gläubigers also gefährdet sein, während de«
Schuldner nicht geholfen wäre. Es gibt auch nach bisheriger

Uebung «in vorsichtiger Gläubiger nicht mehr alS 2/,
der Schatzungssumme. Herr Mützenberg möchte zunächst kein«
Verantwortlichkeit, so lange die Schätzer über die Steue»-
schatzung nicht hinausgehen; dann glaubt er, die Verantwortlichkeit

s«i nicht deutlich autgesprochen. WaS da« letztere
betrifft, so bemerke ich, daß da» Gesetz auf die 8§. 24 und
25 des Gesetzes über d!« Hypolhekarkasse verweist, wo die
Verantwortlichkeit ganz bestimmt auSgeiprochen ist. Di« betreffenden

Paragraphen sollen also auch hier aufgenommen werden.

WaS die erstere Bemerkung betrifft, so könnte ich Hrn.
Mützenberg nicht beipflichten. Wenn der Gläubiger ein«

Schätzung verlangt, so ist nicht da» gleiche Verhältniß
vorhanden wie wenn er keine verlangt; in diesem Falle wär«
eigentlich keine Schätzung nöthig, eS genügte zu sagen, dieses
Grundstück wird dem und dem verpfändet. EtwaS anderes
ist «s, wenn der Gläubiger eine bestimmte Schätzung v-rlangt;
wenn man hier einfach sagen würde, die Schätzer haften nicht,
so lange sie nicht über die Sreuerschatzung hinausgehen, so

würden dieselben nie darunter gehen, der Gläubiger könnt«
also auch nichts auf die Schätzung geben, eS wäre ganz gleich,
ob man ihm bloß die Sreuerschatzung vorlegte, oder eine

Schätzung, welche dasselbe Resultat böte- Ich trage also,
unter Borbehalt der Aufnahme der betreffenden
Gesetzesbestimmungen, auf uuv«rändert« Annahme der litt. 0. an.

Abstimmung.
1) lütt. e. unverändert anzunehmen Große Mehrheit.
2) Auch den andern Bemerkungen Rechnung

zu tragen 15 Stimme».

là. ä.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! ES würden auch hier die betreffenden Ge'etz-Sstelle«
aufzunehmen sein. In Modifikation der Z ffer 2 deS z. IS
würde die Festsetzung der Zahlungsbedingungen der Ueberein.
kunft deS Gläubigers und Schuldner» anheimgestellt werden.
Man glaubte, diese Bestimmung sei für den Schuldner
gefährlich. Ich gebe zu, daß eS im Allgemeinen b.quemer für
den Schuldner sei, wenn die Zahlungsbedingungen weit hin-
auSgerückt sind, wenn er dem Gläubiger gar nicht oder schwer
au'küaden kann; allein man muß hier nicht außer Acht setzen,
daß bei jedem Gelddarlehn, wie bei jeder andern Verhandlung,
die Stellung der Parteien Regel macht. Es besitzt jemand
schöne Liegenschaften, oder bietet gute Pfänder an, er ist alS
wohlhabender Mann b-kannt und verspricht ann-hmbare ZinS-
bedingungen; da« Geld ist nicht sehr gesuchl ; er g hc zn
einem Kapitalisten und sags: Wollen Sie mir daS Geld
geben, allein ich sage Ihnen zum Voraus, daß ich nicht in den
erste« Jahren g-plagt sein will; wir wollen bestimmen, daß
Sie mir vor 20 oder 30 Jahren nicht aufkänden. Der Gläu-
biger wird antworten: Ich habe Geld vorräthig, ich gebe eS

Ihnen. Anders wird sich die Sache gestalten, wenn ich be-
drängt bin, wenn daS Pfand nicht ganz sicher ist, wenn de»

Gläubiger auf Verschlimmerung Rücksicht nehmen muß, oder
selbst im Falle ist, in kurzer Zeit Geld zu brauchen. Dann
wird er sagen, ich geb« Ihnen daS Geld, aber nicht auf diejenigen
Titel, welche Sie mir präsentirt haben. Run glaube ich, es
wäre dem Schuldner wenig damit gedient, Geld unter diesen
Bedingungen zu erhalten. Durch Beschränkungen, welcher
Art sie immerhin sein mögen, erreichen wir den Zweck nicht,
den wir uns vorgesetzt haben; wir müssen, wie bei andern
Verhältnissen, die Umstände ins Auge fassen und die Ueber-
einkunft zwischen Gläubiger und Schuldner Regel sein lassen.
Man wendet zwar ein, in einer allgemeinen Krisis sei dies sehr

gefährlich, ein Schuldner könne so überstürzt werden; man
weist auf die letzte Zeit hin. Ich glaube aber, die letzte Zeit
spreche gerade gegen diese Anficht. Wenn ein Gläubiger eine«
Titel in Händen hatte, den er jeder Zeit aufkünden konnte,
so wartete er ab, nicht aber im umgekehrten Falle; solche
Aufkünduogen fanden übrigens nicht viele statt. Der Schuld-



«oe, der eine aufkündbar« Summe schuldig war, konnt, stch in
der Regel kehren und anderswo Geld erhalten; hingegen ein
Anderer, der auf einen Gültbrief schuldig war, konnte dieß
nicht. Ueberhaupt find Titel, welche bloß in gewisser Zeit
zahlbar find, schwerer anzubringen, als andere. Wenn wir
da« Interesse des Schuldners wahren wollen, so müssen wir
alles der Transaction überlassen.

Möschig fragt, ob auch noch andere Folgen deS in
litt, à citirten Gesetz»« eintreten sollen.

Herr Berichterstatter. Was die Verzichtleistung der
Ehefrauen und deren Borrecht betrifft, so soll es damit in
gleicher Art, wie bei andern Pfandbriefen gehalten sein. Die
Bestimmungen deS HypolhekargesetzeS find bereits durch das
Gesetz über die Einwohnergemetndrälhe und deren Verrichtungen

als FertigungSbehôrde abgeändert. Dort ist gesagt, daß
die Verzichtleistungen der Ehefrauen nicht mehr vor dem Untergericht

oder dem Gemeinderath, sondern bloß vor Notar und
Zeugen stattfinden soll; infolge dessen ist nun auch der betreffende

Artikel dahin gefallen. Dagegen ist im Art. 16
ausdrücklich gesagt, daß in den Pfandobligationen oder den
Pfandbriefen die V-rzichtleistungen der Ehefrauen in der
gesetzlichen Form aufgenommen werden soll; dieß soll auch hier
stattfinden. Bei der Aufnahme deS betreffenden Artikels wird
auf daS Gesetz verwiesen werden.

Cünier. ES sei mir erlaubt, zu bemerken, daß der
französische Tert einen UebersetzungSfehler enthält; am Ende des

Paragraphen heißt es von Gläubiger und Schuldner: ls
vrß»ncier et le âêlateur, statt àêditenr.

Stettler. Ich bin im Allgemeinen mit dem Grundsätze

dieses Paragraphen einverstanden. Ich stelle bloß den

Antrag, eS möchte ergänzungsweise gesagt werden, daß vor
der Einforderung deS Kapitals eine AufkündungSfrist von 3
Monaten stattfinden solle.

Mützenberg. Es ist eben der Antrag gestellt worden,
daß «ine obligatorische Aufkündungsfrist von 3 Monaten
stattfinden könne, und ich möchte daher selbe in erster Linie
auf 6 und, wenn dieß nicht geht, auf 4 Monate stellen. In
der Negel ist der Gläubiger nicht so bedrängt, während in
«nserer Landesgegend eine längere Frist von Nutzen sein würde.
Ich möchte im ferneren die Bestimmung aufstellen, daß im
Falle, wo die Summe L. 1600 übersteigt, der Schuldner das
Kapital in Terminen abbezahlen könne.

MatlhyS. Ich bin der Ansicht, der Antrag deS Hrn.
Mützenberg werde angenommen werden, nach welchem die

Zahlungstermin« im Gesetz fcstgest-lll werden sollen; dann
würde aber daS Gesetz den vorgesteckten Zweck nicht erreichen.
Wenn ein Gläubiger ein Kapital von L 1000 ficher bei einer
Person anlegen kann, so wird er es nicht in zwei Theile
spalten, um bei zwei Personen L. 500 anzulegen. ES ist
ihm nichts so sehr zuwider, als wenn dasselbe zerstückelt wird,
«ud er «S in verschiedenen Raten zurücknehmen muß. Ich
glaube daher, wir sollen vom Antrag deS Herrn Mützeoberg
abstrahiren. Wenn man im fernern die Anträge auf
dreimonatliche Aufkündungsfrist annähme, so würden stch hieran kein«

«achtheiligen Folgen knüpfen; allein ich glaube, es sei

zweckmäßiger, den Zahlungstermin dem freien Willen von Gläubiger

und Schuldner zu überlassen ; dieselben können denselben
auf 50 Jahre, oder auf 1 Monat stipnliren, darnach hat
Niemand etwa» zu fragen.

F riedli. Ich möchte auch gar sehr bitten, daß man
in daS Gesetz nichts Bindendes aufnehme. Ein sehr
bedeutender Herr von Basel hat mir gesagt, wir sollten bei unsern
Reformen nichts Bindendes machen; das Geld sei wie eine
Taube wenn man auch pfeife, so stiege eS dennoch fort.

Stettler. Ich muß vor Uebertreibungen warum.
Wie soll der Landmann seine Verpflichtungen von einem Tag
zum ander« realifiren? will man, daß er seine Produkte zn
jedem Preise losschlage. Der Gläubiger wird in der Regel

gar keine Aufkcnbigungsfrist festsetze«, der Schuldner Nme
dadurch in den größten Nachtheil.

Cünier. Nach meiner Ueberzeugung ist der freie V,r-
kehr daS beste Mittel zur Feststellung des Kredit«. Was am
dringensten verlangt wird, ist das Recht, sich die Zurückbezahlung

zur jeden Zeit auSbedingen zu können. Für den Handel,

wie für die Industrie ist diese Freiheil von der größten
Wichtigkeit. Die durch Herrn Stelller geäußerten Besorgnisse

find unbegründet, indem der Gläubiger ohne vorherige
Ausforderung die Zurückbezahlung nicht verlangen wird. Den
Parteien müssen die ihnen durch den Paragraphen gewährten
Rechte zustehen, daher ich keinen Anstand nehm«, in diesem
Sinne zu stimmen, ohne nur irgendwie die Besorgnisse des
Herrn Stettler zu theilen.

Siegenthaler. Ich unterstütze den Antrag deS Hrn.
Stettler, daß man wenigstens eine Aufkündigungsfrist von drei
Monaten festsetze: ein Schuldner, der in der Noth ist, wird
alle ihm vom Kapitalisten gestellten Bedingungen eingehen;
dir Wucherer könnte ihn so von heute auf morgen überrumpeln.

v. Kä » « l unterstützt diese Anficht ebenfalls.

Herr Berichterstatter. Dem Antrag deS Herrn
Stettler auf dreimonatliche Aufkündungsfrist kann ich
beipflichten ; ich gehe von der Anficht aus» ein reeller Gläubiger
werde jedenfalls daran kein Hinderniß finden, ein Darleihen
zu machen; in Prart wurde biS jetzt meisten« eine dreimonatliche

Au'kündung angenommen. Die Bestimmung hat auch noch
daS Gute, daß dadurch allfällige Wuchergeschäft« verhindert
werden; nähme man hier keine Beschränkung auf, so würde
ein unredlicher Kapitalist häufig bloß in der Absicht leihen,
daS Grundstück im Augenblicke, wo die Aufkündung am
wirksamsten wäre, an sich zu ziehen. Weitere Ausdehnung auf 4
oder 6 Monate würde zu weit führen; für den Schuldner
würde fie wenig oder keinen Vortheil gewähren; der Gläubiger

möchte sich an der weitern Aufkündungsfrist stoßen. Von
Herrn Mützenberg ist insbesondere den Antrag gestellt worden,
auch Termine f-stzuietzen damit der Schuldner nicht verpflichtet
sei, daS ganze Kapital auf «inmal zurückzuzahlen. Dieß würbe
dem Kreditwesen eher schaden, als nützen, denn der Gläubiger
hat ein Interesse daran, sein ganzes Kapital wieder auf einmal

zurückzuerhalten, um es wieder so anlegen zu können;
er würde sonst daS Geld außer Landes geben. Ich trage auf
Annahme des litt, à mit den von Herrn Stettler vorgeschlagenen

Modifikation an.

Abstimmung.
1) lâlt. à mit der von Herrn Stettler vor¬

geschlagenen Modifikation anzunehmen Gr. Mehrheit.
1) Auch den andern Bemerkungen Rechnung

zu tragen 9 Stimmen.

lütt. o.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herren! Dieses I-ittera sagt, daß die Bestimmungen der 88.
18 und 19 deS oft angeführten Gesetze» vom 12. November
1846 auch auf die Pfandobltgationen Anwendung finden. Ich
glaube, man solle diesen Paragraphen auch hier aufnehmen.
Eine nochmalige Fertigung ist auch hier nothwendig.

F r i e d l i. Ich weiß nicht, wie es mit denjenigen
Stücken gehalten sein soll, welche noch gar nicht gefertigt und
also nicht eingeschrieben worden sind.

Herr Berichterstatter. Der VerPfänder muß sich

natürlich vorher zufertigen lassen; denn er muß sich beim
Grundbuchführer als Eigenthümer ausweisen.

F r i e dli. Dieß sollte hier gesagt werden.

Durchs Handmehr wird litt, o unverändert angenommen.



IÜU. k.

Herr Berichterstatter. Nach diesem lüttora soll

der Tarif, der für die Hypothekarkasse anwendbar ist, auch

für die Errichtung der Pfandobligaiionen gelten. In der
Gesetzgebungskommission hat man geglaubt, mit diesem Tarife
könne man nicht wohl bestehen; im Namen der Mehrheit der-
selben trage ich auf Festhaltung der Ansätze an. Zu bemerken

ist noch, daß sich im vorliegenden Satze ein Druckfehler
befindet : statt 1. November soll es heißen 12. November.

M a t t h y S. Das Mitglied, daS in der Gesetzgebungskommission

gegen den Tarif opponirte, bin ich. Im Arr. 4
deS Tarifes für die Hypothekarkasse ist bestimmt, daß der
Amtsnolar für die Ausfertigung deS Pfandbriefes von jeder
eingeschriebenen Seit« 1 Fr., und von jeder ferneren Seite
5 Btz. beziehen könne, wenn der Pfandbrief mehr alS eine

enggeschrieben« Seit« habe; daß er die Hälfte mehr beziehen
könne, wenn daS Darlehen Fr 1500 übersteige, und daß seine

Emoluments das Doppell« betrügen, wenn die Summe Fr.
4000 übersteige. Ich bin hierbei nicht bctheiligt, aber ich

glaube, die Entschädigung stehe in keinem Verhältniß zur Ar.
beit, welche der Amlsnotar leisten muß. Derselbe hat näm.
lich vorerst zu untersuchen, waS die Identität und die Hand-
lungsfähigkeit betrifft, ob sich der betreffende Schuldner zur
Sache legitimiren könne, ob er Eigenthümer derjenigen
Liegenschaft sei, welche er zum Pfand einsetzen will; er muß deS

Langen und Breiten mit dem betreffenden Manne sprechen,
nur bis er in Erfahrung bringen kann, waS derselbe eigent.
lich wolle; er muß ferner für den Pfandbrief ein Konzept
abfassen und nachdem dieses ausgenommen und beglaubigt ist,
die Erpedition des Pfandbriefes vornehmen. Hiermit sind
seine Geschäfte noch nicht beendigt: er muß dieses Aktenstück
in sein Stipulationsprorokoll eintrogen, den Akt dreimal schrei-
den, und dann bekommt «r, wenn das Darlehen 1500 Fr. nicht
übersteigt, bloß 1 Fr. Obschon ich nun weiß, daß man im
Allgemeinen gegen die Smolumente ist, so halt« ich dennoch
dafür, diese Bezahlung sei in keinem Verhältniß zu den
Arbeiten des Notars. Denn berücksichtigen Sie wohl, wenn eine
Perlon in einem Tage sechs Folioselten schreiben will, so

muß sie schon ziemlich arbeiten. Hiefür bekommt sie ein« Gc-
bühr von Fr. 2. Wenn ein Holzhauer in hiesiger Stadt ein
Klafter Hol; spaltet, so hat er ebenso viel, und in einem Tage
spaltet er ein Klafrer Holz. Ich stelle daher den Antrag,
daß dem Notar für Aufnahme de« Konzeptes, Expertise und
Einschreibungen Fr. 2 bezahlt werden.

S i e g e n t h a l e r. Ich bin so frei, den Paragraphen
in Schutz zu nehmen, wie er vorliegt; ich finde, die Arbeiten
deS Notars seien gut genug bezahlt; er hat nicht so viel zu
arbeiten, alS Herr MalthyS behauptet; er braucht die Identität

der Personen nicht herzustellen, denn dieß thut bereits
der Schätzer und der Gemeinderath. UebrigenS bemerk« ich,
daß er die Identität durchaus nicht herstellen kann, denn er
kennt die Parteien nicht. Die Notare, nist denen ich
gesprochen habe, finden, daß sie es mit dem Tarife vom 12.
November 1846 machen können; eS würde keinen guten
Eindruck auf das Land machen, wenn man denselben erhöhte.

F r i e d l i. Ich glaube doch, man könn« diesen Tarif
hier nicht ausnehmen. Man muß die Hypothekarschätzer da
nehmen, wo man sie findet; die meisten haben ihre Arbeiten
bereits vollendet, sie würden sich deren entledigen, wenn sie

nicht mehr erhielten. Sie mußten oft noch 1 Fr. auS ihrer
Tasche hinzulegen, anstatt für ihre Arbeit entschädigt zu wer-
d«n. Ich äußere nur den Wunsch, ma» möchte den Tarif
bei der zweiten Berathung hier spezifizirt aufnehmen.

M a t t h y S. Herr Siegenthaler irrt sich gar sehr, wenn
er meint, der Amrsnotar habe die Identität nicht zu prüfen. Ein
Notar, der auf Zeugniß eine« Einwohnergemeinderalhspräsi-
denken eine Stipulation vornimmt, ohne zu wissen, daß die
betreffende Person diejenige fei, für welche das Zeugniß aus.
gestellt ist, mit andern Worten, ohne sich über die Identität
ki.izul'.ssen, handelt gewissenlos. Wenn ihm nicht wenigstens

ein Ehrenmann die Identität demselben beurkundet, so würd«
er durch daS Gericht von seiner Stell« entsetzt werden. Diese
Frage ist schon früher zur Sprache gekommen. ES hat be-
kanntlich ein gewisser Gottlieb Sluder von Thun hiesige No-
tare getäuscht; diese mußten Fr. 5000 ersetzen und wurden
eingestellt. In jüngster Zeit ist ein zweiter Fall vorgekommen,
wo ein Notar gegenüber dem Staate Verantwortung nehm««
mußte.

Sieg«nthaler. Ich geb« zu, daß die Notarien
die betreffenden Individuen kennen sollen, aber ich weiß auch,
daß es Fälle gab, wo ihnen dieselben nicht bekannt waren;
übrigens bedarf eS keiner großen Untersuchung, um die Identität

herzustellen.

B r u n n e r. Ich will durchius nicht auf die Pflichten
der Notarien eintreten, wie Herr MatthyS e« gethan bac; ich
glaube, baß dieselben gewissenhaft erfüllt werden müssen, bin
aber nicht damit einverstanden, daß man den Tarif erhöhe.
Frage man, ob man das wünsche: Ueber die Emolument«
wird gerade noch am meisten geklagt. Daß die Notarien so

schlecht bezahlt seien, glaube ich nicht; daß fie hinlänglich
bezahlt sind, beweisen mir die häufigen Eramen, die alle Tag«
gemacht werden; es scheint mir, daß sie immer noch gehörig
zu leben haben. Ich bin mit Herrn Siegenthaler
einverstanden.

Herr Berichterstatter. Es handelte sich nicht
um eine Tariferhöhung, auch wenn der Antrag des Herrn
MatthyS angenommen würde; auch nach diesem würde ein»
bedeutende Gebührherabletzung vorgenommen werden müssen.
Wir müssen berücksichtigen, daß bis dahin alle Pfand« und
Gültbriefe nach dem Werth« deS betreffenden Gegenstandes,
oder der ausgenommenen Summe, bezahlt wurden, so daß
dieselben auf 60—100 Fr. konnten zu stehen kommen. Weil
überall über allzuhohe Tarife geklagt wird» so glaubt die

Gesetzgebungskommission dm Tarif der Hypothekarkasse annehmen

zu müssen. Wenn sich allfällige Uebelstände zeigen sollten
und die Tarife zu gering befunden würden, so kann man bei
einer allgemeinen Revision der Tarife Modifikation derselben
vornehmen.

Abstimmung-
1) Für unveränderte Annahme der litt, k Gr. Mehrheit.
2) Für Erhöhung des Tarifs 1l Stimmen.

Art. 3.

Herr Berichterstatter. H rr Präsident, mein«

Herren! Die bisher angenommenen Bestimmungen sind im
Allgemeinen Modifikationen deS bisherigen Gesetzes über Ecnch-
thung von Pfandrechten. Art. 3 enthebt den Gläubiger von
der Verpflichtung der Eingabe in amtliche Güterverzeichnisse.
Die Eingaben find wirklich überflüssig; denn in allen Fällen
muß der Amtschreiber Nachschlagung der Grundbücher
vornehmen und daS darüber aufgenommene Protokoll dem
amtlichen Güterverzeichnisse beifügen. ES könnte zwar vorkommen,

daß auf amtlichen Gülerverzeichnissen Schulden stände,,
welche bezahlt, aber nicht gelöscht sind; ein Uebelstand wird
sich jedoch in der Wirklichkeit nicht herausstellen; die Bestimmung

wird in Hinsicht dir Hebung deS Kredites wohlthätig
wirken. Ich weiß, daß die bisherige Verpflichtung zur Eingabe

äußerst lästig war, daß man keine Gelder in Kantone
gab, wo eine Eingabe in amtliche Güterverzeichnisse erfordert

war. Der Amtschreiber soll demnach ohne weiterS und
ohne Kosten die betreffende Forderung aufnehmen. Im Schlußsatze

wurde eine kleine RedakcionSänderung zu machen sein.
Es heißt nämlich: „die Gruutpfandgläubiger «erden demnach
von den Eingaben befreit." Diese Redaktion könnte zu weit
führen; es ist nämlich zu berücksichtigen, baß in den betreffenden

Büchern noch nicht alle Grundpsandgiä»big«r
eingetragen sino und es nr/ch älter« Titel gibt, wo die Eintrag mg
noch nicht stattgefunden hat. Diese Glaubigcr müßten v»r-



aalait werden, entweder einzugeben, oder ihre Pfandtitel
nachträglich einschreibe» zu lassen; jedenfalls dürfte man den
Amtschreiber nicht verantwortlich machen für Eintragung
von Forderungen, welche in Büchern, die er nachzuschlagen
hat, nicht verzeichnet find. ES sollte also gesagt werden:
die genannten Grundpfandgläubiger.

Karlen von Diemrigen. Bekanntlich müssen bei den

Güterabtretungen die Amlschreiber in den Grundbüchern
nachschlagen, auch wo keine Abtretungen stallfinden. Ich möchte
dem AuSsührer der Masse den gleichen Auftrag geben, wie
hier dem Amtschieiber, Im Uebrigen kann ich nicht einsehen,
warum der Gläubiger vou der Avifirung befreit sein soll.

R o t h a ch e r. Ich muß den Herrn Berichterstatter
fragen, wer ersetzt denn daS Kapitel, wenn der Amtschreiber
auS Nachläßigkeil vergessen hätte, Kapitalien in daS Güler-
verzetchniß aufzunehmen? Ist eS der Gläubiger oder der
Amlschreiber? Wenn es der Amtschrciber wäre, so hätte er
Kaution zu leisten. Bekanntlich bietet aber nicht jeder
Amlschreiber deS KantonS hinlängliche Garantie dar, daß ihm große
Kapitalien anvertraut werden könnten.

W ö s ch i n g. Wenn der Artikel unbedingt angenommen

würde, so erreichte man thellweise den Zweck der amtlichen

Güterverzeichnisse nicht, der darin besteht, Soll und Haben

auSzumitteln. Ich anerk-nne zwar den Zweck, den man
sich hier vorgesetzt hat, nämlich Kosten und Mühe zu
ersparen.

Herr Berichterstatter. ES ist von Herrn Rotha-
cher gefragt worden, wie eS mit der Verantwortlichkeit gehal-
tin werden soll. In dieser Hinficht bleibt eS wie bisher;
wenn sich der Amlschreiber im Nachschlagen versehen hatte,
und Schaden entstand, so mußte er Ersatz leisten. BiS dahin
konnte der Gläubiger ganz ruhig zuwarten, bis die Avifirung
erfolgte; wurde diese nicht gemacht, so war der Amlschreiber
verantwortlich.

S t e t t l e r. Die Bemerkungen deS Herrn Rolhacher
waren sehr am Orte. ES ist sehr wichtig, sich daS Verhältniß

zwischen Amlschreiber, Schuldner und Gläubiger klar zu
machen. Vom Augenblicke an, wo man den Gläubiger von
der Eingabe befreit, soll er durch Nichkavifirung des Amtschrei-
berS eine Sicherheit, die er hat, nicht verlieren und bloß
persönliche Sicherheit erhalten; man sollte festsetzen, daß der

Gläubiger durch alliällige Nachläßigkeil beS Amlschreibers in
Rachschlagung der Grundbücher und Anführung der Grund-
pfandschulden nicht benachtheiligt werden soll, sondern daß
der Amlschreiber zur Verantwortlichkeit gegenüber der
Erbschaft deS Schuldners verpflichtet sei. Im Art. 3 ist bestimmt,
daß der Amtschreiber diese Nachschlagungcn ohne irgend eine

Gebühr zu machen habe. So lange wir nicht vom Staate an,
gestellt« Grunbbuchführer mit firen Besoldungen haben, ist es

unbillig, dem Amtschreiber zuzumulhen, alle Nachschlagungen
gratis zu machen, und eine Verantwortlichkeit, welche in Tausende

geht, ohne irgend eine Entschädigung zu übernehmen.
Wer große Verantwortlichkeit trägt, soll auch einigermaßen
entschädigt werden. Es sollte also der Artikel in dem Sinne
verändert werden, daß der Amtschreiber gewisse Nachschlagsge-
bühren solle beziehen können.

Bützberger. Ich stelle den Antrag, den Art. 3

ganz zu streichen. Die von Hrn. Slettler angeführten Gründe
find ganz richtig; der Gläubiger kann nicht auf die Persönlichkeit

des Amlschreibers verwiesen werden. Hat derselbe ge^

wissenloS gehandelt, so soll sich der Schuldner an den Amlschreiber

halten. Ich möchte es bei den bisherigen Bestimmungen
bewenden lassen. Wenn wir zu viele Bestimmungen ausstellen,
so tritt am Ende ein solcher Rechlszustand ein, daß man nicht
mehr weiß, woran man ist.

F r i e d l i. Ich muß diesen Antrag unterstützen; ich

sehe nicht ctn, waS es nützt, wenn der Amlschreiber nachwei¬

sen kann, wie viele Zinse ausstehen. Wenn ein Amtschreiber
ein« bedeutende Summe nickt ausnehmen würde, so könnte da-
durch der Schuldner in große Nachtheile kommen.

Mütze n b e rg. In sehr vielen Fällen muß auch die
VormundschaflSbehöede handelnd auftreten; wo ist dann diese

zu Hause? Wegen der Unsicherheit, in die dieselbe versetzt
würde, möchte ich den Paragraphen streichen, oder ihn wenigstens

zur bessern Redaktion zurückweisen.

S t e t t l e r. In Bezug auf den Schuldner ist doch die

Stellung nicht ganz gleich, wie in Bezug auf den Gläubiger.
In der Regel weiß doch der Schuldner, welche Grundpfand-
'chulden vorhanden find. Wenn die Erbschaft angewiesen wird,
fich an den Amlschreiber zu hallen, so würbe dadurch kein
materieller Schaden erwachsen. Ich möchte den Artikel stehen
lassen mil dee Modifikation, daß der Gläubiger zeder Verpflichtung

enthoben werde.

Siegenthaler. Ich muß den Art. 3, wie er vor-
liegt, ohne Ausnahme unterstützen. Der beantragte Zusatz deS

Herrn Slettler, daß der Amlschreiber noch für das Nachschla-
gungSzeugniß bezahlt werde, ist nicht nöthig, denn derselbe

vergißt nie, die daherigen Gebühren zu beziehen; wer für
einfache Einschreibung Btz. 5 bezieht, ist genug bezahlt.

Herr Berichterstatter. Man hat vorerst ge-
fragt, warum die Avifirung uichl stattfinden sollte, der Gläubiger

müsse doch immer wissen, woran er sei. Ich muß
bemerken, daß die Avificung immerhin bei Handänderungen statt-
finden muß; wenn die Erben theilen und sich die Sache
zufertigen lassen, so muß es dem Gläubiger angezeigt werden.
Nur die Eintragung in daS AmtSgüterverzeichniß soll unterbleiben.

Man bemerkt ferner, warum nicht daS gleiche Verfahren,
wie bei den Güterablrelungen und Liquidationen eintreten solle.

Dagegen ist einzuwenden: die Eingabe muß nach dem bisherigen

Veriahren durch den Amtschreiber besorgt werden; hingegen

muß der Gläubiger seine Forderungstitel einlegen, damit
man wisse, ob die Schuld noch eristire, oder fich in den Hält-
den deS Gläubigers, der angegeben ist, befinde. Herr Stelt-
ler bemerkt, eS wäre doch unbillig, wenn die Nachschlagungen
vom Amlschreiber ohne Gebühr vorgenommen werden müßten.

Ich wäre auch dieser Meinung, wenn der Artikel wirk-
lich diesen Sinn hätte, allein er geht offenbar nur dahin, daß

der Amlschreiber nicht noch für besondere Eingaben Gebühren
anschreiben, sondern fich mir den gewöhnlichen begnügen solle.

Dieß läßt sich rechtfertigen, denn er hat bloß daS Rachschla-

gungszeugntß auszufertigen und die Pfandodligalionen in daS

Buch einzutragen. Bei Anlaß der Verantwortlichkeit d S

AmlschreiberS bemerkt man, dessen Nachläßigkeiten könnten
entweder für den Gläubiger oder Schuldner sehr gefährlich
werden. Ich bin mit dem Antrage de» Herrn Slettler
einverstanden, daß der Gläubiger nicht darunter leiden soll, sondern
daß der Amlschreiber verantwortlich erklärt werde. Man läßt
den Gläubiger einfach in seineu wohlerworbenen Rechten und
ändert am Bisherigen nichts. ES tritt allerdings eine Veränderung

der Parteien dann ein, wenn eine Löschung stattfindet.
Daß auch der Schuldner gefährdet werden könne, ist möglich;
wenn man auf Möglichkeiten gehen will, so läßt fich überall
ein Schaden denken. Wenn der Amtschreiber weiß, daß er für
die Richtigkeit der Nachschlagung verantwortlich ist, so wird er

gehörig Acht geben. Es kamen bis dahin wenig Fälle vor,
daß der Amtschrciber eine Schuldansprachc Übergängen hatte,
im Gegentheil, ich weiß auS eigener Erfahrung, daß man
die Ansprachen im Zweifel eher ausnimmt als ausläßt; der

Schuldner oder der Gläubiger kommt dann sckon und weist

nach, daß sie auf dem betreffenden Grundstücke nicht haften.
Unter Aufnahme eines Beisatzes im Sinne des von Herrn
Srettler gestellten Antrages trage ich auf Annahme deS Ar-
tikclS an.

Nach den vom Herrn Berichterstatter gegebenen Erläu-
terungen zieht Herr Karlen von Diemtigen seinen

Antrag zurück.



Abstimmung.
1) Den Artikel 3 mit dem zugegebenen

Antrage anzunehmen Mehrheit.
2) Denselben zu streichen 3 Stimmen.

Art. ä.

Herr Berichterstatter. Dieser Artikel bestimmt,
daß vorliegendes Gesetz für den LandeStheil, der unter der
bernischen Civilgesetzgebung stehe, vom Tage der Bekanntma-
chung an bis zur Revision der Hypothckarordnung in Kraft
treten soll. Das Wort „sofort* am Eingange ist zu streichen.

Die Zeit der Promulgation ist erst bei der zweiten
Berathung zu bestimmen, wie wir bereis im Eingange beschlossen

haben.

Durch« Handmehr mit Auslassung des Wortes „sofort"
genehmigt.

Eingang.
Herr Berichterstatter. Infolge der Annahme

deS Art. 3 erleiden jetzt die ErwâgungSgrûnde einige Modifi.
kationen. DaS Gesetz war bloß auf da« Institut der Güll-
brieie berechnet; nach den gemachten Beschlüssen nun ist eine
angemessen» RedaklionSveràuderung vorzunehmen.

T a v e l. Ich glaube, daß daS Gesetz mehr umfasse als
bloß Psandobligationen; durch die Annahme deS Art. 3 wird
daSlelbe ausgedehnter, als der Titel anzeigt; ich glaube daher,
di, Gesetzgebungskommission werde einen Titel aufnehmen, welcher

AlleS umsaßt.

Herr Berichterstatter. Ich bin hiermit einver-
standen. Wie ich bereits bemerkt habe, so war Art. 3 nicht
im Gesetz, daher dessen Verschiedenheit.

Der Eingang wird unter Vorbehalt einer anderen Re-
daklion der ErwâgungSgrûnde und deS Titels durch» Handmehr
genehmigt.

Umfrage überZusatzartikel.
F r i e d l i. Ich glaube, man solle einen Zusatz der

Art machen, daß bei Errichtung von Grundpfandobligationen
die bisherigen Obgligationen gleich wie bet der Handänderung
auch Unterpfand erhalten können; sonst möchten ziemlich all«
aufgekünbet werden.

Herr Berichterstatter. Daß man ältere Titel
in Psandobligationen umwandeln könne, muß natürlich
stattfinden können und ist auch so verstanden, aber eine Art Ueber-
bund zu machen, und unter diesen Titel andere Obligationen
zu bringen, möchte doch nicht wohl angehen, und der Glaubt,
ger muß einen bestimmten ForderungStitel haben. Sine wei-
«er gehende Bestimmung und ein Zusatz, wie er vorgeschlagen

worden ist, würde zu nichts führen.

F r i » d l i. Ich glaube » man könne dieß so machen,
daß solche Obligationen den Grundpfaudobligationen nachgtu-
gen; es würde dann vom Gläubiger weniger aufgekünder
werden.

M a t t h y s. Wenn die bisherige Obligatton dem Gläu-
biger Sicherheit gewährt, so wird er dieselbe nicht ausküuden;
gewährt sie ihm aber keine, so wird er immerhin von
seinem Kündigungsrecht Gebrauch machen; wenn eS ihm bloß
daran gelegen ist, Sicherheil zu erhalten, so wird er vom
Schuldner, anstatt der bisherigen, bloß persönliche Sicherheit
einer Pfanvobligation verlangen. Sin Ueberbund ist rechtlich
nicht denkbar, weil keine Handänderung stattfindet.

Herr Berichterstatter. Ich beziehe mich auf daS
bereits Bemerkte; ich glaube, es könne auf die Art, wie Herr

Friedli beantragt, die Errichtung eines Pfandrechts nicht statt-
finden; eS ist auch gar nicht denkbar, daß der Schuldner
sagen könnte, die und die Schulden sollen auch noch Pfandrecht
haben, wenn er einen Titel zu Gunsten deS Gläubigers
machte. Wenn er dem andern Gläubiger Pfandrecht einräumen
will, so setzt dieß voraus, daß er mit ihnen über Pfandrecht«
übereingekommen sei; dieß muß urkundlich erklärt und prol0-
kollirl werden.

Für die Erheblichkeit deS Antrages erklärt
sich bloß 1 Stimme.

Herr Präsident. Somit find auf dea heutige»
Tag meine Verrichtungen alS Präsident zu Ende. Ich kan»
nicht umhin, Ihnen für die mir geschenkte Nachsicht im Lauf«
d-S Jahres, wo so viele Sitzungen stattgefunden daben, zu
danken; dieselbe wird bei mir stelS in dankbarer Erinnerung
bleiben.

Schluß der Sitzung t'/» Uhr.

Für die Redaktion:

K Schär er.
B r i u g o l f.

Fünfte Sitzung

Freilag, den 1. Juni 184S.

Morgen» um s Uhr.

Unter dem Vorsitze theils de« Herrn Präsidenten R t g geler,
theils des Herrn Vizepräsidenten Carli«.

Beim Namensaufrufe sind abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Dünkt, Egger, Freudiger, Geiser Oberst, Geist,
Metzger, Habegger, Hirsbrunner Kommandant, Jenni» Kan-
zinger, Moser, Müller zu Nidau, Renter, Ritschard zu Obe,-
hofen, Rubin, Schneeberger zu Herzogenbuchsee, Schneeberge,
zu Langenthal, Streit zu Köniz; ohne Entschuldigung r di,
Herren Aebersold, BaUchelet, Büeche, Bühlmann, Bürkt, C».
rel, Shopard, Docourt, Fenninger, Fleury, Fueter, Girardin,
Grevpin, Keller» Kernen in Bern, Küng zu Häutligen, Lenz,
Messerli, Reichenbach, Roff-ler, Rüedi, Schlâppt, Schneid«,
alt-RegurungSrath, Tieche, Zahler und Zaugg.

DaS Protokoll der gestrigen Sitzung wird verlesen und
nach einer Berichtigung deS gewesenen Präsidenten, Herr»
Tillier, genehmigt.

Tagesordnung.
v o r t r a g des Regierungsrathes über die Aufhebung de«

Militärkapitulationen mit dem Königreiche Neapel.

Die Anträge deS Regierungörathes laute» folg»ud«r-
maßen.



„Es möchte der Große Rath, in Bnückstchiigung, daß
die Kapitulation mit dem Königreiche Neapel fich mit der Ehre
und Würde der Schweiz und beziehungsweise deS KantonS
Bern nicht verträgt, beschließen:

1) Die Anwerbungen für den neapolitanischen Militärdienst,
welch« seit dem 5. Juni 1843 eingestellt gewesen sind,
sollen nicht wieder eröffnet werden.

2) Der Regicrungsrath ist beauftragt, für die Auflösung
der Kapitulationen und die Rückkehr der im Dienste Rea-
pelS stehenden bernischen Truppen und die Wahrung und
Besorgung ihrer Interessen die nöthigen Schritte zu thun,
und in dieser Beziehung in das nöthige EinVerständniß
mit dem BundeSrathe oder den Regierungen der übrigen
kapi ulirendcn Kantone zu treten.

SZ Im Falle von finanziellen Opfern hat der RegierungS.
rath dem Großen Rathe weitern Bericht zu erstatten und
geeignete Anträge zu stellen."

Funk, Regierungsrath, als Berichterstatter. Herr
Präsident, meine Herren! Die Angelegenheit, die der obersten
Landcsbehörde eeS KantonS Bern abermals zur Berathung
und zur Fassung eines Entscheides vorgelegt wird, ist in mehrfacher

Beziehung von größter Wichtigkeit; nicht bloß deßwegen,
weil der Kanton Bern beiheiligt ist bei der Miltiärkapirula-
lion, die im Jahre 1828 von der damaligen Regierung, resp,
dem Großen Rathe deö KantonS Bern mit der Krone von
Neapel abgeschlossen wurde, und die noch zur heuligen Stunde
besteht, sondern auch deßwegen, weil die Milicärkapitulalionen
an und für sich schon verwerflich sind. Diese Verwerflichkeit
wurde schon seit vielen Jahren anerkannt und zwar schon im
Jahre 1831, wo man in den meisten schweizerischen Kantonen,
die sich neu konstituirten, daö Verbot der Wilirärkapitulationen
aussprach und dasselbe ausdrücklich in die Verfassungen auf.
nahm. Schon damais ging man in den RathSsälen und im Volke
einmülhig von der Ansicht aus, daß Abschließung von Mili-
tärkapitulationen mir der Ehre und Würde des Schweizervolkes

unverträglich seien. Herr Präsident, meine Herren!
Diese Angelegenheil ist aber auch von der größten Wichtig,
keit in Hinblick auf die gegenwärtigen Zustände in den größten
und meisten Ländern Europa'S. Schwetzertruppen, die infolge
abgeschlossener Militärkapitulationen in fremden Kriegsdiensten
verwendet werden, stehen durch den von ihnen geführten
Kampf gerade im Gegensatze mit denjenigen Interessen und
Zwecken, welche das schweizerische Volk in seiner eigenen Hei-
math pflegt und anstrebt. Herr Präsident, meine Herren!
Man muß fich daher nicht wundern, wenn zur heuligen Stunde
alle Erwartungen gespannt sind, sowohl die Erwartungen der
Gegner der Militärkapitulationen und deS fremden Kriegs,
dienstes, alS auch die Erwartung der Anhänger und Freunde
der fremden Dienste, und zwar aus entgegengesetzten Ansichten und
Motiven. Wir treffen diese gespannte Erwartung nicht nur
in der Schweiz selbst an, sondern auch bei den Schweizern im
Auslande ES hat fich überall daS Gefühl kund gegeben, die
heimathlichen Behörden möchten dahin wirken, daß die Militär,
kapitularionen mir dem Auslande wo möglich aufgehoben wer-
den. H-rr Präsident, meine Herren! Der vorliegende An-
trag deS RegierungSratheS hat die Militärkapitulationen tu
ihre« Zwecke im Auge; man würde sich sehr irren, wenn man
glaubte, der Antrag, oder der Regierungsrath, wolle die Ta-
pserk it, den Heldenmuth und die Hingebung der schweizerischen
Wehrmänner im Auslande in Zweifel ziehen, soder sich über
dieselben irgend ein mißbilligendes Votum erlauben. Man
muß die schönen Eigenschaften deS schweizerischen WehrmanneS
voU vom Zwecke unterscheiden, für welchen er seine Kräfte
und seinen Muth verwendet- Die vorliegende Angelegenheit
befindet sich heute in einem ganz andern Stadium der Ent-
Wicklung, als noch vor einem Jahre, wo die Nachrichten aus
Neapel die peinlichsten Gefühle erwecken mußten, wieder in
Hinsicht auf den Zweck, zu welchem Schweizertruppeu ver-
wendet worden waren. Immer lauter gab fich der Wille
kund, solche Militärkapitulationen möchten aufgehoben werden.
Das Ergebniß dieser Stimmung und der während 3 Tagen
ununterbrochenen, gründlichen, ernsten und würdevollen B?»

Tagblatt des Großen Rathes I8i9.

rathung im Nationalrathe ist Ihnen bekannt. Wer glaubt,
daß die Angelegenheit, einmal auf diesem Punkt angelangt,
wieder könne rückgängig werden? ich glaube Niemand. Wie
die Frage über die Ausstoßung der Jesuiten und die Auflösung

des SonderbundeS im Volke immer größere Wurzeln
gefaßt hat, so wird es auch mit der Frage über die Militär-
kapitularionen sein. Herr Präsident, meine Herren I Ich habe
geglaubt, diesen Standpunkt im Allgemeinen berühren, in den
allgemeinsten Zügen bezeichnen zu sollen, um die Wichtigkeit
der Angelegenheit inS Gedächtniß zu rufen. Ich will nun
darüber Bericht erstatten, was im Kanton Bern von den
Behörden auS in die.ser Angelegenheit seit einem Jahre gethan
worden ist; ich will bloß im Vorbeigehen berühren, worauf
ich allerdings auch ein besonderes Gewicht lege, daß von ver-
schieden»» Seiren her an den Großen Rath und an den Re-
gierungSrath Eingaben gelangt sind, die dahin gingen, man
möchte die im Jahre 1828 mit dem Könige von Neapel abge-
schlossenen Kapitulationen aufheben; ich erinnere an ähnlich
lautende Petitionen, die in einem weit größer« Zahlenverhälc-
nisse an die schweizerischen Bundesbehörden gerichtet worden
find. Herr Präsident, meine Herren! Ich erinnere vorerst
an einen Beschluß deS Großen Rathes vom 26. Mai 1843,
der infolge der eingelaufenen Nachrichten über die Ereignisse
in Neapel g-saßt wurde. Damals gab der Große Rath der
Gesandtschaft des KantonS Bern auf die Tagsatzung den Auftrag,

dahin zu wirken, daß in Bezug auf jene Ereignisse von
der Eidgenossenschaft alle Schritte gethan werden möchten,
welche die Ehre des schweizerischen Vaterlandes und die
Interessen der dabei bethrtltgten Berner erfordern. Diese
Beschlußnahme deS Großen Rathes war für den Regierungsrath
ein Fingerzeig in seinen Weilern Schritten und Vorkehrungen.
Schon am folgenden Tage, am 27. Mai, beschloß der Regie-
rungSrath, es sei der M lftärdirektion den Auftrag zu errhei-
len, daß dieselbe die Frage begutachte, ob nicht die Werbungen

für Neapel suspendirt werben sollen, bis die Angelegenheit
der Militärkapitulationen in der Tagsatzung behandelt

und erledigt worden sei. Ungefähr gleichzeitig beschloß die
Tagsatzung, der Vorort sei einzuladen, den wahren Sachverhalt

über daS Benehmen der im Dienste von Neapel stehenden
Schweizerregimenter bei den Ereignissen deS IS. Mai genau
zu untersuchen und der Tagsatzung und den eidgenössischen
Ständen Bericht zu erstatten. Es ist Ihnen bekannt, daß
hierauf von der Tagsatzung ein« UntersuchungSkommisfion ab-
gesendet wurde; diese legte ihr einen Bericht vor, auS dem fich
ergibt, daß die gegen die Schweizerregimeruer erhobenen
Klagen in den wesentlichsten Punkten übertrieben feien. Im
Weiceru beschloß die Tagsatzung: »Der Vorort ist einzuladen,
fich mit denjeigen Kantonen, welch« mit dem Königreiche von
Neapel Kapitulationen abgeschlossen haben, inS Einverständ-
«iß zu setzen und wo möglich auf dem Wege der Unterpand-
lung eine Auflösung der Kapitulationen zu «> zielen " Das
hat die damals oberste eidgenössische BundeSbehorde beschlossen;
mithin hat dieselbe schon damals im Prinzip anerkannt, daß
daS Ziel zu verfolgen sei, die Militärkapitulationen aufzuhe-
bett. Ungefähr gleichzeitig traf der damalige Militärdirektvr
die vorläufigen Maßregeln, daß die im Kanton Bern ange-
wordenen Rekruten nicht abreiSlcu, sondern zurückgehalten
wurden. Am 2. Juni legte die Militärdirektion dem Regie-
rungsrathe zwei Gutachten vor, dahin gehend, daß die Wer-
bungen eingestellt, die mit dem Könige von Neapel im
Jahr 1828 abgeschlossene Militärkapitulaliou aufgehoben
und daS Berncrregiment zurückberufen werden solle; daS gleiche
Gutachten ging noch dahin, der Staat habe gegenüber dem
Regimenke die Pflichten deS Königs von Neapel zu übernehmen.

Der RegierungSralh beschloß » eine definitive Entscheidung

über dieses Gutachten zu verschieben, bis daS Ergebniß
der von der Tagsatzung angeordneten Untersuchung vorliegen
werde und dann der eidgenössischen Kommission in Neapel den

Auftrag zu erlheilen, eS möchte dieselbe über das Verhalten
deS BernerregimenteS Erkundigungen einziehen und fich auch
auf allfällige Unterhandlungen über Aushebung der Militäe-
kapitulationen einlassen, so wie zugleich eine onnähernde
Berechnung aasstellen zu weichen fi mnzicllen L istangcn der

Kanton Bern aüfäMg in Anspruch genommen werden könne.
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Diese Berechnung wurde indeß niemals vorgelegt. Am 5.

Juni beschloß der Negierungsrarh, die Werbungen einzustellen,
bis amtliche Berichte vorlägen, daß den Truppen der Durch-
paß gestattet und dieselben auf dem Marsche keinen Unbilden
ausgesetzt seien. Infolge der Ereignisse von Neapel trat
nämlich das Hinderniß ein, daß die Truppen nicht den Weg
nehmen konnten, welcher durch die Kapitulationsverträge vor»
geschrieben worden war, d. h. durch die sardinischen Staaten
über Genua; sie hätten also ihren Weg durch die Lombardei

oder durch das französische Gebiet nehmen müssen. Der Re-
gierungörath glaubte, daß die Vorschriften d-r Militärkapitu-
lationen sehr bestimmt seien, und wie der König von Neapel
unter seine Truppen keine österreichische Soldaten oder StaatS-
burger aufnehme, so wolle er auch nicht zugeben, daß in Bern
angeworbene Schweizeriruppen durch österreichisches Gebiet

geführt würden. Herr Präsident, meine Herren! Es wurden
ferner verschiedene Schritte bei den Militärbehörden der übrigen

kapitulirenden Kantone gethan, in Hinblick darauf, daß

mit Ausnahme von Bern die Werbungen für den neapolitanischen

Militärdienst überall fortgesetzt wurden. Hieraus
mußte für den Kanton Bern ein finanzieller Nachtheil entstehe»,

denn viele vom Staate ausgerüstete Militärpflichtige
benutzten die Gelegenheit, bald in Freiburg, Luzecn oder

Soloihurn sich anwerben zu lassen, ohne ihre militärische Be-
kleidung, ihre Ausrüstung und Waffen den Militärbehörden
abzugeben; ohne dieß wäre auch teilweise die Maßregel d.r
Einstellung der Werbungen ohne Erfolg geblieben. Der Re-

gierungSrath wirkt« also dahin, daß die Werbungen auch von
den andern Kantonen eingestellt wurden; allein seine

Verwendung fand keine Beachtung. Ecst nach dem mörderischen

U herfalle in Chiavenna und nach einer Mahnung des Bnn-
desrathS wurden die Werbungen auch in den andern Kanro-
nrn eingestellt. Herr Präsident, meine Herren! Es fanden

noch einige andere untergeordnete Verhandlungen statt. Die
weitern Kriegsercignisse in Messina, Catania und bet Rom

veranlaßten nun den RegierungSrath, Ihnen die vorliegenden
Anträge zu stellen. In Bezug auf den ersten fragt es sich,

ob die seit dem 5. Juni 18l8 eingestellten Werbungen wieder
eröffnet werden sollen o ter nicht. Ich glaube, wenn man
hierüber die öffentliche Meinung konlulrire, so könne kein Zweifel
obwalten, daß die Werbungen, welche einmal so lange geschlossen

waren, nicht wieder eröffnet werden sollen; ich seh« dieß als
reine Unmöglichkeit an; gegen die Einstellung ist aus dem Volke
keine Reklamation erhoben worden, zwar ist wohl eine Beschwerde

eingegeben worden, aber von einer Seite her, welche beim
Fortbestände der Kapitulationen und der Werbungen zu unmittelbar
betheiligt ist, so daß die Regierung glaubte, darauf nicht
Rücksicht nehmen zu sollen. Ich soll auch daran erinnern, daß

bis zur heutigen Stunde die Reise über Genua immer noch

unmöglich ist, und daß auch seil einiger Zeit die Reise durch

den Kanton Tessin nicht mehr unternommen werden kann,

weil das tessinische Volk beim Durchgehen der Rekruten jedes-

mal in die größte Aufregung kam, so saß sich der Bundesrarh
veranlaßt sah, den Kantonen, wenn auch nicht den Befehl,
doch die Einladung zukommen zu lassen, si.- möchten die Re-

kruten über Bünden und Eleven instradiren. Nach Art. 2

sell der Regierungsrath beauftragt werden, in Betreff der

Aufhebung der Kapitulationen und der Rückkehr der im Dienste

Neapels stehenden bernischen Truppen Unrerhanolungen
anzuknüpfen, aber auch für die Wahrung ihrer Interessen die nöthigen

Schrille zu thun ; er soll sich mit dem Bundesrath, sowie

auch allfällig mit den Kantonen der Schweiz, welche sich im

ähnlichen Falle wie Bern befinden, inS E,«Verständniß setzen.

Das Ergebniß dieser Unterhandlungen müßte immerhin später
der obersten Landesbehörde mitgetheilt werden, so daß der

RegierungSrath nicht ermächtigt wäre, definitiv zu handeln. Im
Falle von finanzsillcn Opfern müßte der Regierungsrath dem

Großen Rathe weitern Bericht erstatten und geeignete Anträge
stellen, so daß also der Große Rath immer nvch freie Hand
hätte. Ich trage darauf an, Sie möchten auf die Anträge des

Regierungsratheö eintreten, und dieselben zum Beschlusse

erheben.

Blösch- Ich glaube, es sollte nur eine einzige Abstim¬

mung gleichzeitig über das Eintreten und über die Annahme
der Anträge stattfinden, damit keine Berwirrung in die

Berathung komme. Die Frage, die heute vorliegt, ist gewiß sehr

wichtig, dieß wird Jeder zugeben, mag er auf einem Standpunkt

stehen, auf welchem er wolle; Jeder fühlt das Bedürfniß,

sich über dieselbe auszuspreche». So unangenehm eS mir
ist, das Worr zu ergreifen, so machte ich es mir doch in dieser

Beziehung zur Pflicht und spreche meine Ansicht aus, werde

sie aufgefaßt, wie sie woll?. Die Militärkapitulations-
frage kam seiner Zeit im Verfassungsrathe vor, damals aber
auf eine grnz andere Art als heute. Die überwiegende Mehrheit

theilte damals die Ansicht, daß die Kapitulationen aufzulösen

seien. Prinzipiell vertheidigte ich dieselben, obschon ich
mit der Mehrheit einverstanden war. Ich theile auch den

Wunsch, daß der Schw-izer seine Kräfte und seinen Heldenmuth

nur für die Vertheidigung tes eidgenössischen Vaterlandes
anwenden möchte; wenn er aber einmal in fremde Dienste
getreten ist, so ist es mir vollkommen gleich, ob er seine Tapferkeit

seinen Heldenmuth dem HanS oder Benz leihe. Herr
Präsident, meine Herren! Warum hatte ich dcssenungeachtet
daS Wort über die Militärkapiculaiionen ergriffen? Ich bin so

frei, darüber nur zwei Worte auszusprechen. Härce ich die

Ueberzeugung gehabt, daß nach dem Verbot der Militärkapitu«
lationen künftig kein Schweizer mehr in ausländische Dienste
treten würde, so häcke ich zu denselben gestimmt; ich glaube
aber, daß rie Schweiz r in fremde Kriegsdienste treten werden,
ob man dieselben gestatte oder verbiete; die Thatsache wird
fortbestehen, nur in einer andern Form. Dann glaubte ich,
man sollte Werth darauf sitzen, daß dieß eher in dieser, als
in einer andern Form geschehe, weil ich dafür halte, unsern
Mitbürgern, welche in fremde Militärdienst« treten, sei es eine

große Wohlthat, wenn sie als Schweizer in einem Schweizerkorps,

unter Schweizeroffizieren, unter der Gesetzgebung, der
Kontrole und Garantie ihrer Schweizerregierungen stehen, au-
sta-r aller ri ser Bortheile zu enlbeh en. Ich glaube ferner,
es sei für den Staat nicht gleichgültig, ob seine Staatsangehörigen,

welche in fremde Kriegsdienste treten, ihm vollständig
entzogen und entfremdet werden, oder ob er sie unter den Händen

behalte, wie eS derm len der Fall ist. In den
Kapitulationsverträgen ist aufgestellt, daß die Regierungen im Falle
des Krieges befugt seien, die Regimenter von heute auf morgen
zurück,uberufen, und dieselben für eigene Dienste in Anspruch
zu nehmen; Neap.l muß selbst die Reisekosten bis Genua bezahlen.
Jetzt stehen wir auf einem garz andern Boden; wir haben die

gegebene Regel in der Verfassung und im Bundesvertrage;
beide stimmen mit einander überein: Militärkapilulalionen
dürfen nach dees.lben nicht mehr abgeschlossen werden. Dabei
bleibt eS. Ader wie verhält eS sich mit denjenigen Kapitulationen,

welche geschlossen sind und deren vertragsmäßige Dauer
nicht abgelaufen ist Bon diesem durchaus sp ziellen Gesichtspunkte

der bestehenden Verträge haben wir heute das Verhältniß
auS-inande zusetzen. J H erliube mi-, mich ganz offen über

die Weise zu beschweren, w e der Gegenstand hier zur Bera-
thung gekommen ist. Im Traktanden irkular stand kein Wort
davon. Beim Beginnen dieser Sitzung war die Berathung
eines hinsichtlich der Militärkapiwlation gestellten AnzugcS
vom 2 März angekn dgt. Am Mittwoch verließ ich die
Sitzung und enchchuldigte mich für den Rest derselben; ich
konnte nicht wissen, daß dieser Gegenstand heute zur Berathung
kommen würde. Ist daS nun die Art und Weise, wie eine so

wichtige Frage zur Berathung kommen soll. Man wird mir
sagen, die Amräge, die heute in Berathung liegen, seien gestern
auf den Kanzleilisch gelegt worden. Ich will von der gestrigen
Sitzung, der ich nicht beiwohnte, absehen. Sind aber 2 mal
24 Stunden verflossen, wenn man gestern einen Antrag deponirte
»nd nun denselben heute in Berathung zieht? Ich stelle keinen
weitern Antrag » aber ich wollte meine Anficht frei und offen
aussprechen. Was die Anträge deS RegierungSraths selbst
betrifft, so erlaube ich mir mit zwei Worten den Schluß zu
stellen^ daß der Große Rath aus den h.utigen Tag in die
Berathung dieser Anträge nicht eintrete. Herr Präsident, meine
Herren! Es ist mir und Ihnen Allen bekannt, daß die nämliche

Frage in den eidgenössischen Behörden auch behandelt
worden ist, und bin ich richtig belehrt, so wird sie im Stände-



rathe heute ebenfalls berathen. Nun könnte man sehr
abweichender Ansicht sein, ob die eidgenössischen Behörden in Bezug
auf die Militârkapitulationen einen für die einzelnen Kancone
verbindlichen Beschluß fassen dürfen. Ich will diese Kompe-
tenzf aze heute nicht erörtern oder entscheiden; ich hal e mich
b oß an die Thalsache, baß die Sache vor den eidgenössischen
Behörden liegt, wo sie so oder anders wird entschiede« werden.
ES scheint mir unpassend, daß wir jetzt schon berathen, bevor
wir wissen, wie dieselben entschieden haben. Haben sie einen
Entscheid gefaßt, so haben wir, sei derselbe nun so oder anders
formuiirt — ich erwarte den Beschluß ziemlich im Geiste und
Sinne des Vorschlags — eine Grundlage, auf den wir pro-
gred'.ren können. Es ist selbst d.nkbar, daß wir nackmalS
nichlS mefr zu beschließen haben werden, daß sich die Regierung

des Kantons Bern einfach an den Emscheid der obersten
BundeSbehorden zu halten hat. Würde die Frage gleichzeitig
an beiden Orten behandelt, so wäre es leicht möglich, daß
sich die Beschlüsse widersprächen. Es handelt sich nun bei der

Behandlung der Frage auch über den finanziellen Punkt. Wer
die Auflösung der Regimenter ausspricht, wird wahrscheinlich
an die dabei Betheiliglen Entschädigung zu bezahlen haben;
wird die Auflösung von der Eidgenossenschaft ausgesprochen,
so halte ich dafür, daß die Bezahlung an ihr liege; wird die

Auflösung von den Kantonen ausgesprochen, so nehmen wir
die Entschädigung der Eidgenossenschaft ab und legen sie auf
eigene Rechnung. Dieses sind die kurzen Bemerkungen, die

ich hier in Bezug auf das Gintreten mache. Den Schluß, den
ich stelle, ist der Schluß auf sogenanntes Verschieben in das
Eintreten. Ich würde die Berathung nur für so lange suSpen-
diren, bis die eidgenössischen Behörden einen Beschluß gefaßt
hätten; so bald düser gefaßt wäre, Härte ich gar nichts
dagegen, daß uns der Regierungsrath seine Anträge wieder
vorlege; dieselben könnten dann den Beschlüssen der eidgenössischen
Behörde angepaßt werden. Will sich die Mehrheit dieser
Anficht nicht anschließen, sondern ungeachtet der gleichzeitigen
Berathung im Ständcrathe und hier heute definitiv entscheiden,
so muß ich mich dann dem Antrage selber widersetzen. Herr
Präsident, weine Herren Vorerst könnte man über den Gang,
den die Sache bis jetzt genommen hat, ein paar Worte
anbringen. Der Regierungsralh hat im Juni vorigen JahreS
die Werbung eingestellt. Dazu hatte er vom Großen Rathe
keine Autorisation und keinen Auftrag; die Einstellung der
Werbungen war nach meiner Anficht ein Bruch des VsrlragS;
der RegierungSrath hätte sich diesen Bruch, ohne Willen und
Zustimmung des Großen Rathes, nicht erlauben sollen. Eine
andere Frage ist es, ob die Einstellungen begründet gewesen
seien; allein die Kompetenz dazu konnte ich dem Regierungsrath

nicht einräumen. Die Molion des Regierungsrathes
bestand darin, die Reiseroute über Genua sei vertragsmäßig,
eine jede Abweichung sei untersagt und vertragswidrig. Ich
müßte mich sehr irren, aber ich glaube nicht, daß sich eine
einzige Bestimmung ausfinden lasse, die vorschreibt, daß die
Reise über Genua stattfinden müsse. Der betreffende Artikel
der Militärkapitulation lautet so: „Sr. Majestät bewilligt
für den Transport der Rekruten von dem Hauptocte des
KantonS Bern bis in den Depot zu Genua eine Reiseentschädigung

von 20 Centimes." Ist damit irgend wie
vorgeschrieben, daß die Rekruten über Genua gehen müssen?
Schlechterdings nicht. Wenn der Kanton Bern die Reiseroute von
sich aus abgeändert, so hätte der König von Neapel sagen
können: ich habe mich verpflichtet, eine Entschädigung vom
Hauptorte deS Kantons Bern bis Genua zu bezahlen, eine
weitere Entschädigung zahle ich nicht. Ich will hingegen den

Punkt nicht weiter erörtern; eS waren dringende Umstände
vorhanden; der vollziehenden Behörde will ich ziemlich weite
Kompetenz einräumen; ich wollte auch im Verfassungsrath der
vollziehenden Behörde nicht Hände und Füße binden. Gehe
ich zu Antrage selber über, so hätte ich denselben etwas
bestimmter und deutlicher gewünscht. Wäre der Antrag vom
2. März behandelt worden, der die Kapitulationen definitiv
aufheben will, so hätte ich, obschon ich dessen Motive nicht
theile, auch dazu gestimmt, weil ich weiß, was er will; die
Anträge des Regierungsrathes sind aber so unbestimmt, so vag
und lassen so verschiedene Jnte»pretationen zu, daß ich nicht

weiß, waS sie wollen. Der Herr Berichterstatter ließ zwar
die Aeußerung fallen, dieselben seien ganz und gar unvor-
greiflich; demnach sollte man glauben, man wolle bedingt
unterhandeln, man spreche die Aushebung der Kapitulationen
prinzipiell aus, leite Unterhandlungen ein und behalte sich
dann vor, nach denselben die Auflösung wirklich zu beschließen.
Hieße es, „der Regierungsrath hat Unterhandlungen
einzuleiten," so würde ich damit einverstanden sein; aber so lautet
es nicht. Dem Wortlau'e des At. 2 nach ist der Grundsatz
der Auflösung anerkannt, ohne daß man es sogt; denn der
Regierungsrath soll beauftragt werden, die nöthigen Schritte
für deren Auflösung zu machen, nicht aber zu unterhandeln.
Wie reimt sich die Ziffer 2 mit Z ffer 1, die ganz kurz auS-
spricht, die Anwerbungen für für den neapolitanischen Militärdienst,

welche seit dem 5. Juni 1848 eingestellt gewesen sind,
sollen nicht wieder eröffnet wersen? Durch diese Bestimmung
bricht man den Vertrag und durch die zweite gibt man den
Auftrag zu Auflösung der Kapitulationen, ohne zu sagen, daß
man den Vertrag breche. Ich kann mich deßhalb mir diesen
Anträgen nicht einverstanden erklären Herr Präsident, meine
Herren! die Frage hat eine politische, eine rein rechtliche und
eine durchaus materielle Seite. Was die erste betriff?, so will
ich darüber hier keine Worte verlieren. Der Herr Berichterstatter

sagt, man anerkenne die Tapferkeit, die Aufopferung
und den Heldenmuth der Schweizer in Neapel. Es ist nur
zu bedauern, daß wir in dieser Hinsicht nicht den gleichen Sinn
haben, wie die Franzosen; denn wenn dort Mitbürger kämpfen
und fallen, so frohlockt doch keine Partei, wenn sie auch vom
äußersten Ertrem ist. Wenn ich aber die politische Frage bei
Seite lasse, so bitte ich hingegen, nicht den rechtlichen Standpunkt

außer Acht zu lassen. Darin find wir alle einverstanden,
daß zwischen dem Kanton Bern und dem Könige beider

Sizilien ein Bertrag eristirt, dem gegenüber die Frage
entsteht, ob wir ein Interesse daran haben, ihn zu verletzen, oder
eine Pflicht, ihn zu halten. Nun hörte ich in neuester Zeit
häufig, eine Regierung sei nicht schuldig, Verträge der vorher-
gehenden anzunehmen, insofern sie nicht beide auf den gleichen
politischen Grundsätzen beruhen. Herr Präsident, meine Herren

Ich gehe vom Grundsatze aus, es gebe in der Welt nur
eine Moral, nur ein Recht, und Moral »nS Recht reduziren
sich am Ende aus den gleichen Satz.- „waS du willst, das dir
die Leute nicht thun, das thue auch ihnen nicht." Ich kann
durchaus nicht zugeben, daß Privaten schuldig seien, Verträge
zu halten, hingegen die Regierung berechtigt sei, dieselben zu
verletzen; daß Republiken dazu nicht verpflichtet seien, wohl
aber andere Regierungen; sonst glaubt man am Ende, die
Wahrheit sei aristokra isch. Ich hoffe, ich werde hier nicht
ein einziges Wort hören, daß man Verträge verletzen dürfe.
Dahin geht der Vorschlag deS RegierungsratheS, wenn auch
nicht der Intention, doch dem Wortlaute nach. Stellen wir
uns die Wirkung auf das Volk vor, wenn die Regierung das
Beispiel von Mißachtung der Verträge gäbe; wenn aus dem
Schooße der obersten gesetzgebenden Behörde, ich will nicht
sagen durch Beschlüsse, wohl aber durch Worte, solche Grund-
sätze ins Volk geschleudert würden. Worauf beruht der ganze
Bestand deS Staates? auf der Achtung der Personen, die
regieren, auf der Achtung der Gesetze, deS gegebenen Wortes
und deS geschlossenen Vertrages; grabe man nicht am eigenen
Fundamente, säge man nicht am Aste, auf dem man sitzt!
Wer will die Verantwortlichk-it auf sich nehmen, wenn man
in dieser Beziehung die Begriffe deS Volkes irre macht? Man
klagt über den Ruin unsers Lande« ; ich bin auch nicht erfreut
über den traurigen Bestand der Finanzen, allein das ist in
meinen Augen nicht das größte Uebel; so lange wir jährlich
5 Millionen für fremden Wein und die Schweizer jährlich
12 Millionen für Tabaksblätter ausgeben, ist mir um den
Bestand unsers Staate» nicht bange. Wichtiger ist der Mangel

an Achtung deS Gesetzes, deS gegebenen Wortes, und
diese ist zu meinem größten Bedauern beim großen Theile
unseres Volkes verloren. Es liegt eine Frage vor, bei der
ungefähr 1400 unserer Staatsbürger betheiügt sind; ich bitte,
diese Zahl nicht außer Auge zu lassen. Es ist ein Recht der-
selben, daß man nicht zu leichtfertig durch einen Beschluß ihre
Existenz gefährde; die Leute haben sich nun einmal dem Bs-
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rufe dcS SôldnerdiensteS gewiedmet; fie find auf Treu und
Glauben in den Dienst getreten. WaS sollen fie denn anfangen,
wenn sie zurückkehren sollen, können Sie ihnen einen andern Beruf
geben? Aber nicht nur daS tägliche Brod dieser 1400 Staatsbürger

liegt in Frage, das sie haben, wenn sie im Dienste
bleiben, sondern auch die Pensionen, die ihnen der Bertrag
zusichert. Sie erhallen nämlich als Pension für 20 Dienstjahre

die Hälfte ihres SoldeS, für 25 Jahre 2/3, für 30
Jah^e 2/4 und für 35 Jahr» den ganzen Sold lebenslänglich;
lpeilweise auch auf Wittwen und Kinder übertragbar, wenn
der Beireff-nse verwundet wird oder stirbt. Dieß liegt in
Frage; aber auch noch andere materielle Interessen. Mit der
Kapitulation find am Schlüsse mehrerer Zusatzartikel verbunden

; ich will fie anführen: »Se. Maj. wird den Schweizerhandel,
oder wenigstens den Vertrag der mit dem Königreich beider
Sizilien kapitulirenden Kantone mit möglichster Begünstigung
behandeln u. s. w." Unterdessen bewilligt Seine Majestät
das Borrechr, in dem Umfang des HafenS von Messina
abgesondert« Magazine zu haben und daselbst ausschließlich die
erwähnten Erzeugnisse niederzulegen. Seine Majestät wird ferner

erlauben, raß die kapitulirenden Kantone im Fall einer
Theurung Ankäufe von Getreide und Lebensmittcln in ihren
Staaten machen können u. s. w." — Ich habe kein» Kennt,
ruß davon, welches der Stand der kommerziellen Erleichterungen

ist, die der Kanton Bern heute genießt, aber solche eri-
stiren, und wenn auch nichts als die vertragsmäßige Zuffche-
rung gegeben wäre, in TheurungSjahren in Sizilien Lebensmittel

ankaufen zu können, so wäre dieses ein Interesse, daS
nicht durch einen leichtsinnigen Beschluß verletzt werden sollte.
Wenn ein Beschluß gefaßt wird, so hoffe ich, cS werde doch
den Betreffenden kein materieller Schad« zugefügt. Findet
man d«nn die Auflösung der Kapitulationen dem Interesse und
der Würde des KanlonS angemessen, nun gut, so wird unsern
Kanton kein Vorwurf treffen, werden fie aber aufgelöst, waS
ist das wahrscheinlichste Resultat? Werden die Leute
heimkehren? Ich weiß eS nicht. Ich weiß, wie eS sich in
Verhältnissen ähnlicher Art machte. Als im Königreich der
Niederlande, in Folge politischer Ereignisse, der KapitulationS-
vertrag ebenfalls, allein Vom Könige der Niederlande, gebrochen

wurde, ließen sich l00 und 1000 Bürger der Schweiz
und namentlich deS KantonS Bern in Nationaldienste
aufnehmen; das gleiche würbe auch hier geschehen: die Leute
würden in Neapel bleiben und dennoch der gleichen Sache
dienen, der sie nach der Ansicht der Mehrheit nicht dienen
sollten. Dieß Faktum ist nun einmal da, wir aber haben den
Bertrag verletzt. Kehren fie aber zurück, in welcher Lage
werden sie sein, wen:: man sie nicht vollständigt entschädigt
und alle Verpflichtungen deS Vertrags übernimmt? Ich werde
dadurch nicht sehr berührt; ich habe unter den Betreffenden
keinen Menschen, der mich nahe angeht, die Ortschaft,
der ich angehört, auch nicht; aber die ärmern Gemeinden
werden darunter zahlreiche Mitglieder finden und dieselben so
oder ander« erhalten müssen. Ich will Sie nicht länger
aufhalten; wenn ich eS nicht für mein« Pflicht gehalten hätte,
mich auSzusprechen, so hätte ich ohnehin lieber gar nichts
gesagt. Meine Ansicht stimmt mit derjenigen deS RegierungSra-
thes insofern überein, alS ich auch wünsche, wir hätten gar
keine Kapitulationen und keine Schweizer weder in diesem noch
in jenem fremden Lande in Kriegsdiensten, wir mischten uns
nicht in fremde Verhältnisse, wie Andere eS auch nicht sollten.
Aber gegenüber dem bestehenden Vertrage trage ich in erster
Linie darauf an, daß über den vorliegenden Gegenstand nicht
eingetreten werde, bis derselbe von den eidgenössischen Behörden

erledigt ist. Erledigen sie ihn heule »
so kann man ihn

morgen berathen; ich will nur nicht vorgreifen, und die
Auslösung der Kapitulationen auSsprech.-n, während sich die Eid-
genossenschaft mit der gleichen Frage befaßt. Will jedoch die
Mehrheit ohne Rücksicht darauf in dieselbe eintreten, so trage
ich darauf an, daß die vorliegenden Anträge verworfen werden.

Werden sie angenommen, so hätte ich einige kleinere
Modifikation zu beantragen. Den ersten Antrag würde ich
verwerfen; ich will nicht positiv auSsprechen, daß die Werbungen
nicht wieder eröffnet werden sollen, — dieß kann Gegenstand
einer besondern Beschlußnahme sein — aber dieselben auch

nicht definitiv ausschließen; denn dieß wär« ein Bruch des

Vertrages von unserer Seite, während wir einem Beschluß d«,
eidgenössischen Behörden entgegen seh»n, der die ganze Verans-
wortlickkeit auf sich nimmt. Den zweiten Antrag würde ich
stehen lassen, jedoch mit folgender kleiner Abänderung;
anstatt die Worte: „die nöthigen Schritte zu thun" möchte ich

sagen: „Unterhandlungen einzuleiten." Dann haben wir
unsere Ansicht über das Prinzip und auch den bestimmten Willen

ausgesprochen, eS solle behufs der Auflösung unterhandelt
werden, aber wir behalten unS vor, die Auflösung auszusprechen

oder abzuwenden; nach der jeßigen Redakllion ist, weun
ich deutsch verstehe, die Auflösung bereis acr ptirt.

Wein g art. Nachdem ein Redner eine Sache von so

hoher Wichtigkeit mit vielem Talente nach seiner Weise ent-
wickelt hat, so sollte die Bescheidenheil einem andern, dem di»-
ses Talent, diese Beredisamkeit nicht zu Gebore steht, fast
verbieten, daS Wort zu ergreifen. Allein eben, weil die Sache
wichtig ist, weil sich daran Folgen höherer Bedeutung knüpfen,
so werden Sie auch nicht daS Wort eines schlichten Manne«
verschmähen. Herr Präsident, meine Herren! Ich frage mich
vor Allem auS, waS soll den Großen Rath, waS soll
überhaupt die Behörden bei Behandlung dieser Frage leiten? Die
Antwort liegt auf flacher Hand: der Wille des Volkes. Wir
sind die Repräsentanten desselben, diejenigen, in deren Schooß
daS Volk seine wichtigsten Interessen legt. Auf allen Punkten

deS Landes haben sich nun in jüngster Zeit die vernünf-
tigsten Stimmen erhoben» um die Auflösung der Milttärkap».
tulationen mit Neapel zu verlangen. Alle öffentlichen Blätter
der ganzen Schweiz haben sich der Frage bemächtigt und
dieselbe allseitig besprochen und beleuchtet. Eine Masse von
Bittschriften aus allen Kantonen, die, wie der Rapport sagt, über
15,000 Unterschriften enthalten, haben in energischen, ja ich
möchte sagen, Flammenzügen die Kapitulationen verdammt,
und von den Bundesbehördcn gebieterisch die Auflösung
derselben verlangt. Haben dieselben die Wünsche des Volkes
verschmäht? haben sie etwa geglaubt, eS liege nicht in ihrer
heiligsten Pflicht, dieselben zu berückfichiigen? Nein! Die hohe
Wichtigkeit der Sache unter den jetzigen Zeitverhälnissen
berücksichtigend, und den Wünschen so vieler Bürger Rechnung
tragend, hat der Nationalralh in einer drei Tage lang
andauernden gründlichen Diskussion die Sache behandelt und
endlich mit 60 gegen 37 Summen den B-schluß gefaßt, der Ihnen
Allen bekannt ,st. Was folgt daraus Doch wahrhaftig nichts
anders, alS daß man die Nothwendigkeit erkannt hat, den Wünschen
der Nation Rechnung zu tragen und gleichsam den Willen des
Volkes zu vollziehen. Ueber die Verwerflichkeit der K-pitula-
tionen, des Söldnerdienstcs. war im Nati onalrathe nur ein«
S imme. Diejenige», welche für die Fortdauer der

Kapitulationen sprachen, benahmen sich gerade, wie heute einige N d-
nec; sie bemühten sich, die in fremden Diensten befindlichen
Schweizertruppen gegtn jeden Vorwurf in Schutz zu nehmen.
Herr Präsident, meine Herren! Dieß ist durchaus Überflüsse
und Niemand ist so unverständig, den blinden Instrumenten
eines Königs Vorwürfe zu machen; aber eS handelt sich
jetzt nicht um daS, sonde n einzig und allein um die Verwerflichkeit

deS Instituts des Kapitulationen und der sich daran
knüpfenden Folgen. Herr Präsident, meine Herren! Der
aufgeklärtere Theil deS Volkes hat über diese Kapitulationen
schon längst sein Vcrdammungsurtheil ausgesprochen. Wenn
wir heute den Anträgen deS RegierungSratye» beipflichten und
also, waS der verehrte Herr Präopinanr gesagt hat, im Prinzip

die Auflösung der Kapitulationen aussprechen, so thun wir
durchaus nichts anders, alS im Sinne und Willen, im
wohlverstandenen Interesse zur Ehre deS Vaterlandes
handeln. Man muß sich nur wundern, daß die Sache so lang«
auf sich beruhen konnte, und daß dieselbe von den Behörden
nicht früher an die Hand genommen worden. Denn nach
meinem innigsten Dafürhalten gibt eS in der ganzen Welt
nichts, daS mit unserer Nationalehre, den Grundsätzen de»
Moral, der Gerechtigkeit, der Menschlichkeit, der Ehre, der
Tugend im schroffern Widersprüche steht, als gerade diese
schmählichen Militärkapitulationen. Will man daher noch
einigen Anspruch auf Wahrheit und Gerechtigkeit macheu, so



muß mau dieselben auflösen. Der Herr Präopinant hat
gefragt, ob die Wahrheit aristokratisch sei. Das glaube ich nicht,
aber sie wird aristokratisch, wenn man auf die eine Waagschale

daS Blut unschuldiger Menschen, die unS nie etwaS zu
Leide gethan, und auf die andere daS schnöde Geld legt;
wenn man den Grundsatz: „Thue einem Andern nicht, was
du nicht wolltest» daß man dir^häte" so anwendet, als gälte
«r nur zu Gunsten der Tyrannen und Despoten, und nicht
auch der Völker; wenn man diese in der menschlichen Gesell,
schaft nicht achtet, und glaubt, dieselben seien nur der
Könige willen da. Das Prinzip unseres Staates beruht aber

ganz auf dem allgemeinen Willen des Volkes, auf der Souve-
ränetät deS Volkes, auf dem SelbstkonstituirungSrecht. Wir
find auf diese Grundsätze stolz, und diese heiligen Güter, die

«ir über AlleS schätzen, die unS über Alle« theuer find, treten
wir bei einem andern Volke mit Füßen! Welcher
Widerspruch, welche Verläugnung unserer Herkunft! Wir find die

blinden Werkzeuge des Despotismus. Wenn ich sage: „wir"
so meine ich die Schweizerbürger; wir find also die bezahlten
Diener eines VolksmörderS, der mit Tigerwuth sein Volk
schlachtet, eine« Regenten, der vergißt, daß daS Volk der Born
aller Autorität und Gewalt ist. Wenn sich der König, dem
daS Volk sein Mandat entzogen hat, nicht inS Privatleben
zurückzieht, sondern sich mit Bajonetten umgibt, so ist er ein

VolkStyrann; wenn wir aber so handeln, ist es eines gerechten,

eines moralischen, philantropischen, tugendhafte», christli-
chen Volkes würdig? Ich glaube da» nicht! Heißt daS Neu-
tralität behaupten, wenn man andere Völker, die nach Freiheit

ringen, bekämpft? Ich glaube daS auch nicht!
Gereicht dieß dem Schweizervolke zum Ruhme oder aber zur
Schmach? Beurtheilen Sie, Herr Präsident, meine Herren! Wer
hat nicht seiner Zeit mit Thränen heißer Wehmuth und Schmerz
die blutigen, schauerlichen und freiheitSmörderischen Scenen
vernommen, die in Neapel, Messina und Catania vorgefallen
find. Und es find die Söhne des freien HelvetienS, welche
die blutige Geißel über das unschuldige für Freiheit und Recht
kämpfende Volk geschwungen; es find die Söhn« deS freien
HelvetienS, welche daS Weib, den Gatten, den Sohn, den
Greisen mit silbergrauen Haaren niederhieben, und zwar dem

Könige zu Gefallen. Ist da» moralisch? Gereicht unS daS

zur Ehre oder aber zur Schande? DaS Volk, daS sich also

erhob, um daS schwächliche Joch der Tyrannei zu brechen und
den Fuß der Despotie von seinem Nacken zu wälzen, dieß

Volk muß also untergehn und zwar durch die Waffen der

ältesten Republikaner, durch diejenigen, welche so stolz auf
khre eigene Freiheit find. Ist daS Recht? Heißt daS den

Grundsatz befolgen: „Thue einem andern nicht, waS du

nicht wolltest, daß man dir thäte"? WaS würden wir sagen,
wenn allenfalls eine Horte fremder Folterknechte unS überfiele

und unS auf diese Weise unterjochte? Würden wir
nicht über Ungerechtigkeit schreien und unS im Innersten des

Herzen empören? Aber es ist nicht genug, daß das Volk
Von Neapel und Sizilien unterdrückt werde» man geht weiter,
was deutlich beweist, daß der Kampf ein Prinzipienkampf ist.
Man zieht gegen Rom, weil eS die Republik proklamirt hat,
weil daS Volk dort einig geht und das Glück der Freiheit
zu genießen anfängt; man will ihm einen König ausdringen,
den es nicht mehr will, und abermal werden dazu Schweizer
Verwendet; man will die bestehende Freiheit im Blute der

edelsten Bürger ersticken, die sich für das Wohl deS Volkes
opferten und daS Joch der Tyrannei abschütteln wollen; man
will die Republik vernichten und die Menschenrechte mit Füßen
treten, und wir sollten das zugeben? Haben wir daS

eingegangen, daß unsere Truppen auf so schmächliche Weis« miß-
braucht werden? Angenommen, eS komme ein vornehmer
Herr zu einem Hausvater, der viele Söhne hat, und sagt zu

ihm: ich will einige derselben in Sold nehmen, aber unter
der Bedingung, daß sie mir passiven Gehorsam leisten, mich
schützen u. s. w. ; der Hausvater wird sagen: wohlan, ich
habe gerade nichts dagegen, fragen Sie mein« Söhne und
wenn fie sich dazu bestimmen können, so widersetze ich mich

nicht. Der Vater würde sich aber widersetzen, wenn er
vernähme daß dieser Herr seine Söhne mißbrauche, mit ihnen
Handel treibe und fich ihrer alS Mörder ehrlicher Leute be¬

diene. Oder, »m allgemeiner zu reden, angenommen, der
König von Neapel lasse sich einfallen, einen Religionskrieg
zu beginnen, den Protestantismus zu bekämpfen, oder umgekehrt,

den Katholizismus, wenn er Protestant wäre; würden
wir zugeben, daß unsere Truppen Hand dazu böten? Würden
wir dieselben nicht zurückverlangen und den Vertrag auskünden?

Ich frage ferner, wohin kommen wir, wenn die Sache
so fortdauert, wenn die Schweizertruppen aller Orten dazu
verwendet werden können, um die Freiheit und die Republiken
zu bekämpfen? Stehen wir nicht im Dienste des Absolutismus?

Kehren wir nicht gerade die Waffen gegen unS selbst?
Angenommen, die Schweizertruppen hätten am 15. Mai
verflossenen JahreS das Volk nicht niedergehauen, so wäre
jetzt der König von Neapel nicht mehr König, Neapel und
Sizilien wären nun Republiken, die toskanische und die rö-
mische Republik stünde fest, Radetzky wäre nie mehr nach
Mailand zurückgekommen. Die Schweizertruppen in Neapel
kämpfen also gegen unser Lebensprinzip, gegen unsere Existenz.
Der Herr Präopinant hat ganz besonders den reellen Standpunkt

entwickelt; ich bin nicht Jurist, ich kenne nur ein Recht
und daS ist dasjenige, waS er angeführt hat: „Thue einem
Andern nicht, waS du nicht wolltest, daß man dir thäte "
Da ich nun nicht möchte, daß man uns unterjochte,
unterdrückte, lyrannisirte, so möchte ich auch nicht helfen, andere
Völker in diese Lage versetzen. WaS die Schreckbilder
anbetrifft, die man uns hinsichtlich deS GeltpunkleS vor Augen
gesetzt hat, so fürchte ich dieselben nicht. Wer wird zurück-
kommen? diejenigen, welche zu Hause etwas besitzen; wer da-
selbst nichts befitzt, wird sagen: waS soll ich zu Hause thun,
ich will lieber im Dienste bleiben; di-jenigen, welche zu Hause
etwa« Schlechtes begangen haben, kehren auch nicht zurück,
sie find einer schlechten Handlung willen fortgegangen und
werden deßhalb fortbleiben. Ganz gewiß werden also, wie
der Herr Präopinant bemerkt hat, die meisten im Dienste von
Neapel bleiben. Aber daS ist gerade der Unterschied, daß fie
dann nicht mehr mit der Einwilligung und Sanktion der
Bundesbehörden und deS KantonS Bern dort find, daß fie
dann nicht mehr unter der eidgenössischen Fahne stehen; dann
haftet kein Makel mehr an unserer Ehre. Der geringste Theil
der Söldner wird also zurückkommen und wie vielen wird
man allenfalls eine Vergütung geben müssen? gewiß den
wenigsten; denn denjenigen, die vor 4 ode k Jahren Handgeld

genommen haben, werden doch gewiß nicht auf Entschä-
digung Anspruch macheu, und deren, die vor L0 oder 30
Jahren in Dienst traten, sind sehr wenige, dieselben sind fast
so selten, wie die weißen Raben. Dem möchte aber auch sein,
wie ihm wollte, die Eidgenossenschaft muß au ihre Tristem
und ihr« Zukunft denken. Herr Präsident, meine Herren!
Der große Hammer der Zeit hat auf der Freiheitsglocke die
Stunde deS Erwachens zum neuen Leben und der Befreiung
der Völker geschlagen, und die nämliche mysteriöse Hand, die
einst dem Könige Belsazar sein Verdammungsurthcil an die
Wand schrie», hat auch daö Verdammungsurtheil der Monarchie

^geschrieben. Die im Blute der Bürger aufgerichteten
Throne find wurmstichig und können sich nicht länger halten;
die Zivilisation und der Hauch der Wahrheit wird sie
zertrümmern und sie, wie Strohhalme, allen Winden Preis
geben. Aus dem Schooße der alten Welt wird eine neue
Sozialordnung hervorgehen; halten wir uns also dazu bereit.
Alle Völker rüsten sich zum Kampfe, aber, so Gott will, zum
letzten, zum Kampfe zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen
Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Knechtschaft und
Freiheit. Die Zeit ist erfüllt, der GeniuS der Freiheit trägt
die Fahne voran, wehe denen, die die Zeit richt erkennen und
meinen, die Zeit solle ihnen nachlaufen! Mit wem wollen
wir eS nun halten, mit einer Hand voll Monarchien oder
mit den Völkern? Wenn wir jetzt andere Völker bekämpfen
und die Tyrannen beschützen, laden wir dann nicht den Haß
der ganzen zivilisirten Welt auf unS? Wer wird vergessen,
daß wir uns auf solche Weise mißbrauchen ließen! Wer seinen
Eid an Throne und Monarchien bindet, der baut auf Sand
und hängt fich an ein morsche» Tau. Die Zeit der Regen,
ten, die von GotteS Gnaden regieren, ist abgelaufen urd
gehört der Vergangenheit, wir aber sollen Männer der Zu-



kunfc sein, unter deren Fahne uns schaaren. Man sage uns
nicht, daß wir diesen Kontrakt nicht aufheben können; denn
ich frage: haben wir je vorausgesehen, was kommen werde;
sollen wir unser Vaterland in Gefahr bringen, und mit allen
Völkern in Krieg verwickeln? Was würden wir thun, wenn
allfällig unsere in Neapel befindlichen Truppen gegen die

französische Republik ziehen müßten und diese erklärte, wenn
Sie dieselben nicht augenblicklich zurückrufen, so betrachte ich

eS alS Kriegserklärung? Dem Willen des mächtigen Frankreichs

würden wir uns fügen müssen. Man hat schon viele
Kontrakte aufgehoben, aber nicht von Seite der Völker, waren
eS nicht immer die Fürsten, die anfingen, fie zu brechen?

Fragen Sie Krakau, Polen, ToSkana! Die Völker find
immer treu geblieben, es sei denn, daß man fie mißbrauchte.
Was würden wir thun, wenn allfälltg die Regierung von
1830 ein Schutz- und Trutzbündniß mit Oesterreich abgeschlossen

hätte? Es wäre unmöglich, einen solchen Vertrag zu

halten. Wenn wir Konzessionen für Spielhäuser und anderer
Häuser der Demoralisation e-theilt hätten, sollten wir den

Vertrag aufrecht halten? Dieß wird Niemand verlangen.
In Bezug auf die Völker verlangt man immer passiven
Gehorsam, in Bezug auf die Könige hingegen nie, bei diesen
ist Solidarität, warum auch nicht bei jenen? Wir müssen unS
einmal auSiprechen, die Leute müssen wissen, woran sie sind;
wir können nicht mit einer Haud auf dem Altar der Freiheit,
mit der andern auf demjenigen deS Despotismus opfern. Der
Rationalrath, der nicht die Herren und Regierungen, sondern
die Nation repräsentirt, hat bereits einen ähnlich lautenden
Antrag, wie der des Regierungsraths, zum Beschlusse erhoben;
der Sränderath, der nicht viel anders als die alte Tagsatzung
ist, ist darüber zur Tagesordnung geschritten. Ich stimme
zu den Anträgen des Negierungsratheö.

Kurz. Bei der Lage der Dinge, bei den Gesetzen, die
eristiren, beim ausgesprochene» Willen der Mehrheit des

Schweizervolkes, kaun kein Zweifel darüber obwalten, daß die

Kapitulationen nicht mehr im Geiste der Zeit sind, und ich
will mich daher nickt zu weitläufig in dieser Hinsicht aussprechen.

Etwas anderes ist es, einen KapitulationSvertrag, der
seiner Zeit von der obersten gesetzgedendenden Behörde
eingegangen worden, aufzuheben und zu brechen. Wenn auch in
neuester Zeit durch die Verfassungen von 1831 und 1816 und auch
durch die neueste Bundesverfassung die Kapitulationen als
unverträglich mir dem schweizerischen Staatsvertrag erklärt
worden find, so hat man doch überall nur die Eingehung
von Kapitulationen im Auge gehabt, weil man wohl fühlte,
daß bereits eingegangene Verträge nicht mit einem Federstrich
aufgehoben werden könnten. Hat sich in der Sache bis auf
heute irgend etwas geändert? Als die Kapitulationen
eingegangen wurden, beabsichtigte man, den Schweizern, die nun
einmal, sei es aus Lust zu Kriegsdiensten, oder auS
Nothwendigkeit in fremde Militärdienste treten wollten, die
Möglichkeit hiezu zu geben und ihnen einigen Schutz zu
gewähren. Glaubte man im Jahre 1830, 1816 und 1813, daß
die Schweizer darum nur in neapolitanische Kriegsdienst« treten,

um in Neapel àcrbernni zu essen? sah man damalt nicht
voraus, daß die Truppen» im Falle des Kriegs, die Verpflichtungen

erfüllen müßten, Behufs welcher sie in Dienst genommen

wurden? Hätten die angeführten Verfassungen irgend etwaS
anderes wollen» so hätten die Kapitulationen schon von ihnen
alS unverträglich mit der Würde der Schweiz erklärt und
aufgelöst werden müssen. Aber man sah wohl ein, daß man
diejenigen, welche im Frieden während 20 Jahren den Sold
bezogen, die nun einmal ihre Bestimmung erfüllen mußten,
nun nicht so ohne weiters nach Hause rufen konnte. Ich sehe
tie Sache von einem doppelten Standpunkte aus an: Vertrag
mir der Regierung von Neapel, Verhältniß zu den Einzelnen»
die sich in fremden Kriegsdiensten befinden. Ich weiß, daß
die Könige in gegenwärtiger Zeit, wie man zu sagen pfl.'gt,
agf dem zweideutigen Platze sind, daß sich auf der andern
Seite schlimme Grundsätze Bahn brechen, so daß man glaubt,
denjenigen, welche nicht der gleichen politischen Farbe zugethan

seien, brauche man nicht Wort zu halten- Ich für meine
Person möchte keine Verträge mit Königen abschließen; aber

sind diese einmal abgeschlossen, so möchte ich sie auch halten.
Ich lege kein Gewicht auf diesen Standpunkt, sondern bitte,
die Zeit zu betrachten, in welcher wir leben. WaS den andern
betrifft, so gebe ich Ihnen, Herr Präsident, meine Herren!
zu bedenken, daß eine Masse unserer Angehörigen unter
der Eristenz von Kapitulationen, die im Gesetze standen, und
unter dem Schutze dieses Gesetzes, in die Dienste von Neapel
traten, dort gewisse Vortheile erwarben und gewisse Rechte in
Anspruch nehmen können. Man hat sie daher von vorn herein

verleitet, um mich dieses Ausdruckes zu bedienen, in diesen
Dienst zu treten, und eine Nahrungsquelle zu wählen, die sie

für die ganze Zukunft sicher stellt. Sollen wir unsern eigenen
Leuten diese Sicherheit, welche ihnen bis zur heutigen Stunde
garantirt war, auf einmal entziehen und zu denselben sagen:
eS ist wahr, Ihr durftet Euch Rechte erwarten und gute
Ausfichten in die Zukunft haben; allein wir erkennen nun heute,
daß die Kapitulationen grundsätzlich und thatsächlich aufgehoben

find und nehmen daher auf Euch keine weitere Rücksicht?
Ich glaube, dieß sollen wir unter keinen Umständen thun, um
>o weniger, alS der größte Theil derjenigen, welche von
unsern Gesetzen verleitet, diesen Nahrungsstand wählten, Männer

find, denen dieser Nahrungsstand unumgänglich nothwendig
ist und die, wenn fie ohne Pension zurückkehren sollen, verloren
find. Weitaus die Mehrzahl dieser Männer bctrachte ich alS
Kinder der Zeit. Wenn die Fürsten, alö Ueberbleibsel einer
vergangenen Zeit, die Sympathien nicht mehr für sich haben,
so sorge man doch für diejenigen, für welche man gerade
sorgen will, nenne man sie nun Prolerarier oder anders, und
hüte sich wohl, dieselben einer unsichern Zukunft Preis zu
geben. Es wird immer Leute geben, welche Die, ste suchen
müssen, sei es nun beim Militärstande odec beim Civilstande.
Ich bin daher, ich sage eS unverholen, gar nicht dagegen,
daß sich Leute durch Kriegsdienste in fremden Ländern zu
ernähren suchen. Lasse man jeglicher Sympathie freien Lauf.
Wenn Jemand der nämlichen Republik dienen will, so lasse man
ihm seinen Willen, aber ebenso auch dann, wenn er in Dienste
des Königs von Neapel treten will. Freilich gibt es
Sympathien verschiedener Art; eS gibt solche, welche Ausfluß der
Hökern Leidenschaften sind; dieser find abe- wenige: Die meisten

find Resultate der Berechnung und der Notwendigkeit:
Mancher tritt in Dienste, nicht weil er die Sache, für die er
kämpft, hochhält, sondern weil er nun einmal leben muß.
Ich möchte nicht das Wort anwenden, das Einer gebraucht
hat, als Jemand eine Stelle verlangte, nämlich: „ich sehe die
Notwendigkeit nicht ein." Dieses Wort möchte ich weder im
Munde des Herrn von Talleyrand, noch im Munde von
Republikanern anerkennen. Wenn Jemand glaubt, daß seine
Sympathien am meisten in Neapel befriedigt werden, so soll er
dahin ziehen dürfen, ohne vaß er deßwegen ein schlechter Mann
ist, der jedoch, der nach Rom geht, ein ausgezeichneter. Will
Jemand der deutschen Bewegung zu Hülfe ziehen, so soll eS

ihm erlaubt sein, nur mit dem Unterschied, daß es auf eine
Weise geschehe, durch welche die Eidgenossenschaft nicht kom-
p.omillirt werde. Nun glaube ich, die Anträge deS Regie-
rungsralheS, zum Theil wenigstens, entsprechen diesem Standpunkte

nicht. Der erst« derselben geht dahin, daß man die
Werbungen Verbielen soll. Ich betrachte dieß von vorn
herein als einen Bruch deS KapitulationSvertrags. Wenn eS
auch heißt, die Regierung von Bern werde für die Vollzähligkeit

deS von der Republik anerkannten Regiments nicht
verantwortlich gemacht, so steht doch eine ganz bestimmte Vorschrift
im Art. 9, nämlich: „das Regiment wird in Bern ein Werb-
büreau haben." Wenn man dieses schließt, so ist dteS eine
Verletzung der bestimmten Kapitulationövorschrist. Ich frage
nun, wohin führen die Unterhandlungen, wenn man von der
einen Seite sagen kann: waS wollt Ihr, Ihr habt ja die
Kapitulationen bereits gebrochen; ich habe keine Verpflichtungen

mehr gegen Euch! — dann stehen wir auf einem schlimmen

Boden. Dagegen kann ich zum zweiten Punkte stimmen.
Wenn ich auch anerkenne, daß solche Verträge ihre Gültigkeit
haben sollen, so halte ich eS doch an der Zeit, dafür zu sorgen,
daß dieselben aufgehoben werden, jedoch auf eine Weise, die
den Rechren und Interessen unserer eigenen Leute nicht zu
nahe tritt. Die Frage der Auflösung der Kapitulationen ist



nu» einmal eine Idee, die man in das Volk wirft; im
Anfange faßt fie nicht hinreichende Wurzel, mit der Zeit aber
gehl sie in das Bewußtsein deS Volkes über; eS ist vollständig
wahr, wa« Göthe sagt: „man befrachte diese Ideen wie
vorgeschobene Steine in dem Damenspiel: sie werden geschlagen,
aber sie leiten auch Spiele ein, welche gewonnen werden."
ES wird mir dieser Frage wie mit andern sein, die so lange nicht
behandelt werden, bis sie als Nothwendigkeil anerkannt waren.
Wenn ich aber auch dazu stimme, daß man sein Möglichstes
thun solle, um diese Kapitulationen aufzuheben, so steht
dennoch meine Anficht fest, daß man dabei möglichst gerecht
verfahren solle, denn das Recht brechen hat nie gute Folgen,
selbst gegenüber dem Gegner nicht. Ich hätte den zweiten
Antrag ohne Redakcionsänderung annehmen können, indem
ich glaube, er habe keinen andern Sinn, alö auch Herr Blösch
mit seiner Verbesserung will; allein weil dieß eine Verbesserung
ist, so kann ich auch zu seinem Antrage stimmen. Den dritten
Punkt betrachte ich eigentlich als RalifikationSvorbehalt des
RegierungSraihes. In dieser Beziehung stimme ich auch zum
drillen Artikel. Auch ich hätte gewünscht, daß man mit dieser

Diskussion gewartet hätte, bis der Entscheid der obersten
Bundesbehörde eingetroffen wäre; wenn die Entschädigungsfrage

von ihnen gelöst wird, so ist es überflüssig, ja,
nicht recht, daß wir es auch thun. Ich begreife aber auch,
daß man die Sache auf die Tagesordnung gesetzt und einen
Antrag gebracht hat, der die Ansichten der BundeSbehörden
unterstützt. Ich glaube, weitaus die Mehrheit dieser Versammlung

werde heute einen definitiven Entscheid treffen wollen,
jedoch immerhin unter Vorbehall des Entscheides der obersten
Bundesbehörden. Aus der Aeußerung deS Herrn Berichterstatters
glaube ich schließen zu können, daß dieß auch in der Ansicht
des RegierungsrathcS liege, so daß es nicht nöthig ist, in
dieser Hinficht einen speziellen Antrag zu stellen. Hingegen
wünsche ich, daß von einem Mitglied» des NegierungsratheS
im Schlußrapporre hierauf Rücksicht genommen werde. Ich
wü de gerne sehen, wenn man den Entscheid vollständig
verschieben würde; da eS aber nicht geschehen wird, so werde ich
zu Art. 2 und 3 stimmen. Ich habe der Versammlung nur
noch den Wunsch anö Herz zu legen, doch den Soldaten, wenn
auch nicht dem König von Neapel (was ich Niemanden zu-
muthen will) Wort zu halten; denn sie find Kinder der Zeit
und von unserem Fleisch und Blute.

Bützberger. Herr Vizepräsident, meine Hc-ren! Es
ist nach metner Ansicht über den vorliegenden Gegenstand nicht
weitläufig einzutreten, weil derselbe sowohl von der Presse als
der schweizerischen Bundesversammlung erschöpfend behandelt
worden. Allein ich finde wie Herr Blösch, eS sei Pflicht, mit
wenigen Worten anzugeben, warum man so oder anders stimme.
Herr Blösch hat zunächst den Antrag gestellt, nicht einzutreten,
oder den Gegenstand zu verschieben. Dieser Antrag ist bis
j tzt noch nicht bestritten worden; ich bestreike daher denselben
vor Allem aus, damit nicht durch Handmehr darüber entschieden

werde. Ich finde die Motive, welche Herr Blösch für
Verschiebung angebracht hat, seien total unrichtig, nämlich daß
das bei der Sache eingeschlagene Verfahren nicht reglemen-
tarisch gewesen, und daß die Redaktion der Anträge etwas dunkel

sei. Ich finde hingegen, diese Anträge seien sehr klar.
Art. 1 sagt unbedingt, daß Werbungen nicht wieder eröffnet
werden können; Art. 2, daß der RegierangSrath ermächtigt
sei, die Milirärkapitulationen aufzuheben. Man kann hierüber
keinen Zweifel hegen; diejenigen, welche nicht für Aufhebung
sind, sollen nicht dazu stimmen. Was das erste Motiv betrifft,
so ist zwar richtig, daß der Antrag deS Regierungsrath nicht
2 mal 24 Stunden auf dem Kanzleitische lag; allein dieß ist
nicht nothwendig. Gestern hat man sich darüber verständigt
und stillschweigend angenommen, daß die Sache heute behandelt

werden solle. Nach dem Réglemente sollen nur solche

Gesetze und Vorschläge während 24 Stunden auf dem Kanzleitisch

liegen, welche allgemeiner Natur find- Dieser Vorschlag
betrifft aber einen speziellen Gegenstand; er müßte nach dem

Réglemente bloß einen Tag vor der Verhandlung auf der Tafel
angezeigt werden; dieß ist geschehen. Um einen Verschiebnngs-
antrag zu begründen, wendet nun Herr Oberst Kurz ein, die

gleiche Frage werde heule auch im Stände ath behandelt; es
wäre daher zweckmäßig, dessen Entscheidung abzuwarten. Vorerst

sage ich, daß dieser Gegenstand von der ganzen Schweizer-,
ja von der liberalen Presse von ganz Europa tnhandelr worden

ist; ich glaube, daß unsere heutige Diskussion ziemlich
unfruchtbar sein werde; denn Jeder weiß, woran er ist. Beide
Räthe haben auch die Frage sehr umständlich und ausführlich
behandelt. Der Nationalrath hat bereits mit bedeutendem
Mehr beschlossen, die Militä-kapitulationen aufzuheben. Mir
genügt dieß: wenn auch der Ständ«rath konsequent mit seinem
ersten Beschlusse, denjenigen des Nationalraths nicht annähme,
so würde ich dennoch heute oder morgen dafür stimmen. Uebergehend

zur Hauptsache, so finde ich einige Einwürfe, welche
gerade für die Aufhebung der Kapitulationen sprechen. Herr
Blösch sagt, der Vertrag sei zu Ausreckihaltung der bestehenden

Ordnung in Neapel abgeschlossen worden; das ist wahr.
Allein, Herr Präsident, meine Herren! werden nun die
Regimenter zu diesem Zwecke Verwender? Nein! In Neapel ist die
Ruhe wieder hergistellt; Sizilien ist wenigstens der Hauptsache
nach wieder unter den Szepter des Königs zurückgekehrt. Jetzt
braucht man diese Regimenter auch gegenüber freien Staaten;
es ist also der König von Neapel» der den Vertrag bricht,
indem er die Truppen dazu v-rwendet, wozu wir ihm sie nicht
gegeben haben. Man führt auch an, du ch die Aufhebung
der Kapitulationen würden die Handelsinteressen gefährdet:
auch dieser Punkt scheint mir un rheblich; renn nach den
Korrespondenzen auS Neapel, Messina und S zilien sind es gerade
Handelshäuser, welche gegen die Kapitulationen auftreten,
warum? weil sie finden, eS sei wirklich eine Schmach für die
Schweiz und den Kanton Bern, solche Kapitulationen fortbe-
stehen zu lassen ; weil sie find?«, g.rade dadurch werden ihre
Handelsinteressen am meisten gefährtet. Man sagt ferner:
man muß Jedem freie Hand lassen. Auch ich bin tiefer
Anficht; ich will die individuelle Freiheit durchaus nickt beschränken;

wenn I mand einem Despoten dienen will» so mache er
eS mit seinem Gewissen ab. Dagegen aber streitet der
Borschlag des Regicrungsrathes durchaus nicht; er geht dahin, es
sollen die Kapitulationen, die der Staat abgeschlossen hat,
aufgehoben werden; wenn dann die betreffenden Individuen,
die in Kapirulationsdienste getreten find, in Neapel bleiben
wollen, so haben fie freie Hand; allein dann ist lie Schmach,
die durch die Kapitulationen auf den Staat geworfen wird,
ausgemerzt, und uns trifft dann kein Vorwurf wehr. Ich
betrachte nun die Frage auS einem doppelten Gesichtspunkte:
aus dem der Gefah-dung der öffenll chen Ehre und aus dcm
der Verletzung des Prinzips des Selbsterhaltungsreck ts. Ich
finde nämlich, durch die Fortdauer der Mitirärkapiculationen
werde dieEristenz der Schweiz und auch diej nige des KantonS
Bern gefährdet. Was liegt vorerst im Interesse einer
Republik? Doch offenbar das, daß die G.U"dlagen, auf welchen
der gegebene Staat b ruht, in der B völkerung nach und nach
Anerkennung finde, daß die republikanischen Institutionen mehr
und mehr verbreitet werden, mit einem Worte, daß die Staatsform,

zu welcher wir uns bekennen, anderswo ebenfalls
verwirklicht werde. Wenn die republikanischen Institutionen überall
angefeindet und beschränkt we-den, so müssen auch wir darunter
leiden. Lassen Sie nur die Freiheilsbrstrebungen, die fich in
Italien, Deutschland und Ungarn geltend machen, zu Grunde
gehen, dann werden wir nicht nur indirekt, sondern direkt
angegriffen werden; die Manifeste der Kaiser von Rußland und
Oesterreich und das deS Königs von Preußen in Bezug auf
die von ihm unternommenen Interventionen stimmen alle darin
überein, man müsse den Verschwörungen der Demagogen (d. h.
den freiheirSanstrebenden Völkerschaften, wie ich dieselben
bezeichne) gegen die Monarchie, entgegentreten. Der Kampf
erstreckt sich also nicht nur auf das einzelne Land, sondern muß
auf ganz Europa ausgedehnt werden. Wenn nun die Kaiser
von Rußland und Oesterreich und der König von Preußen diese

Ansicht haben, so werden sie nicht ruhen, sondern die
„anarchischen" Bestrebungen in allen Ländern unterdrücken wollen.
Dann frägt es sich, ob nicht auch die Schweiz angegriffen
werde; an Anlässen dazu fehlt es durchaus nicht; einer liegt
ganz nahe und dieser wird auch als Motiv eines Angriffs
benutzt werden. Dies ist nämlich der Kanton Neuenburg. Als



dieser fich vor kurzer Zeit fru gemacht hatte, hat der König
von Preußen daS Selbstkonstiluirungsrecht nicht anerkannt,
er hat erklärt, er wolle seine Souveränetälsrechte einstweilen
nicht ausüben, sondern dieselben geltend machen, wenn bessere

Zeilen kommen Er wird seine „wohlerworbenen" Reckte vin-
dtziren, wenn alle KretheitSbestrebungcn unterdrückt sein wer-
den. Dann haben wir zwei Parteien im Lande. Die Historiker

werben sagen, eS ist dies ein legitimes Recht deS Königs
Von PreußtN; die Regierung von Neuenburg ist ihm tribm-
pflichtig. Diese Mißverhältnisse werden zu einem unheilvollen
Kampfe führen, und wer weiß, waS dessen Resultat sein wird.
Anerkennen wie also, daß das Prinzip der Militärkapitula-
lionen unser Land gefährdet, so kann ich nicht begreifen, daß

man für die Kapitulationen spricht. Ich komme zu dem zweiten

Gesichtspunkte, zu dem der öffentlichen Ehre. ES gibt
zwar über diesen Punkt verschiedene Ansichten, die Einen
behaupten die Kapitulationen seien nicht nur nicht der Ehre
zuwider, sondern sehr ehrenhaft. Die Herren vom Berner-
regimenre von Neaptt haben eine Beschwerde an uns gerichtet,
in der sie erklären, die Mililärkapitulationen seien zu jeder Zeit
ehrenhaft gewesen, und sie hätten bei jedem Auftreten ihre Ehre
gewahrt. Bon ihrem Standpunkte auS verdenke ich ihnen
diese Sprache nicht, allein vom meinige» auS urtheile ich
gerade umgekehrt. ES fragt fich nun, waS man unter öffentlicher

Ehre verstehe. Herr Blösch erklärt in Bezug darauf,
der Begriff von Ehre und Moral sei in der ganzen Welt
der gleiche. So sehr ich dieses in Bezug auf Privatehre
anerkenne, so sehr muß ich es in Bezug auf öffentliche Ehre be-
streiten. Diese charakterisier sich nach dem Zwecke und den

Mitneln des Staates; so sehr die monarchische Regierungsform
verschieden ist von der republikanischen, so sehr differirt

der Begriff der öffentlichen Ehre in den Monarchien von dem

in der Republik. WaS dort zur öffentlichen Ehre gerechnet
wird, zieht hier oft Schmach und Schande nach sich. Wenn
wir zugeben, daß die Schwcizerregimenler verwendet werden

zur Anfeindung solcher Institutionen, welche wir gerade als
die rechtmäßigen anerkennen, zu Unterdrückung von
Völkerschaften welche gerade anstreben, waS auch wir anstreben,
welche das Gut genießen wollen, daS auch wir hier schätzen,
so finde ich es unehrenhaft, wenn wir jenen daS Wort reden.
Ich könnte Jemanden auS der Versammlung anführen, dee

längere Zeit in Neapel gelebt hat, der zwar gegen den Antrag
des RegierungsratheS sprechen, dennoch aber bezeugen wird,
daß in ganz Italien und in Neapel vorzüglich Abneigung ge-
gen die Schweizer-Söldner herrscht, daß man ihnen die schmählichsten

Sachen nachruft, die man nicht nur auf die Soldaten,
sondern auch auf die Heimathregierungeu überträgt Sollen wir
dulden, daß man unsere Ehre dermaßen Preis giebt? Soviel
an mir, nicht. Ich stimme daher unbedingt zu den Anträgen
deS RegierungSrathcs. In Hinsicht VcS finanziellen Punktes,
auf den Herr Kurz vorzüglich aufmerksam gemacht hat, ist von
einem Mitglied? des NationalralheS sehr scharssinnig nachgewiesen

worden » daß eigentlich von Entschädigung nicht die
Rede sein könne. Ich will diesen Punkt nicht untersuchen,
weil er nicht in Frage liegt, diejenigen, welche gegen die
Aufhebung nur auS materiellen Gründen stimmen würden, können
nichts desto weniger für den Antrag deS RegierungSrathcS
stimmen; denn der Art. 3 verpflichtet sie zu keinem Geldopfer
und läßt ihnen immerhin noch freie Hand.

v. Tillier. Meine Herren! Wenn ich auf den heutige»
Tag bloß kurz daS Wort ergreife, um meine Anficht zu
entwickeln und zu vertheidigen, so geschieht eS keineswegs in der
Absicht, Jemanden zu belehren oder zu tadeln, der eine andere
Ansicht hat, sondern bloß um diejenige zu rechtfertigen, zu
welcher ich mich selbst bekenne. Wenn der Nationalrath Ver-
handlungSblättcr Härte, wie wir hier solche haben, so hätte ich
kein Wort gesagt, sondern lediglich gestimmt, wie damals.
Da dieß aber nicht ist, so sehe ich mich im Falle, meine
Meinung hier öffentlich auszusprechcn, indem ich kein Freund der
fremden Kapitulationen bin, sondern ein Gegner. Als vor
20 Jahren die Kapitulation geschlossen wurde, und eS mehr
Muth brauchte, um derselben entgegenzutreten, als eS jetzt
braucht, so habe ich fie ost getadelt. Wenn ich diese Bemer¬

kung vorausschicke, so geschieht eS nicht deßwegen, weil ich
etwa verkenne, daß sie seiner Zeit allerdings elwaS Gutes
gehabt haben. Die Kapitulationen sind eine Art von Heilmittel
gegen die ReiSläuferei, welche nach meinem Dafürhalten in ihrer
Ausartung, wie sie fich im löten Jahrhundert zeigte, viel gefährlicher

war, als die spätern Kapitulationen. Sie haben seiner Zeit das
Bedürfniß nach Dienst und Kampf und kriegerischem Ruhm.daS
den Schweizern von jeher eigen war, regularistrt. Die Schweizer

waren im fremden Dienste mehr oder weniger im eigenen
Dienst, unter eigenen Fahnen geblieben und waren dem Vaterlande

vorbehalten unter gewissen Bedingungen. Die Schweiz
war dadurch im Stande, eine sehr bedeutende Anzahl von
Kriegern auf fremde Kosten zu bilden und, wenn sie selbst in
Noth kam » zur Vertheidigung deS eigenen Landes zurückzurufen.

Dieß der Vortheil der Kapitulationen, während sie

gewiß viele andere Schattseiten haben, die ich in Schrift und
Wort schon vielfach berührt habe. Wenn ich auf den heutige»
Tag nicht den Anträgen deö RegierungSrathcS beistimme »

so

ist eS nicht, weil ich sie von seinem Standpunkte aus nicht für
angemessen hielte, sondern eS geschieht aus dem Grundsatze
der Gerechtigkeit, welcher uns auch bei den eifrigsten Wünschen

niemals ganz verlassen soll. Man hat gesagt, die
Kapitulation mit Neapel sei ein Machwerk der aristokratischen
Regierung, und man sei auS diesem Grunde nicht an dieselbe
gebunden. Ja, meine Herren, allerdings wurde sie seiner Zeit
unter der aristokratischen Regierung abgeschlossen und würde
mich gewiß am allerwenigsten verbinden, weil ich nie zu der-
selben gestimmt habe. Allein find die folgenden Regierungen
nicht auch Mitschuldige? AIS unter der Regierung von 133l
die Kapitulationen für die Zukunft verboten wurden, hatte man
gewiß recht. Allein der damalige Verfassungsralh und Regie-
rungSraih hat gesagt: wir haben dieses Erbe von der
aristokratischen Regierung unbedingt angenommen. Wir haben einen
Schatz von 10 Millionen gefunden, den wir mit Dank
angenommen haben. Wir haben aber auch Kapitulationen gesunden,

welche ein schlimmes Erbe sind. ES war allerdings
damals die Rede davon gewesen, sie aufzuheben, indem man ge-
sagt hatte, man habe sie auf keine Weise garanlirt. Allein
während der ganzen Zeit der Verwaltung vom Jahre 1831 war
die Kapitulation immerhin vollzogen worden, wie vorher. Wenn
also Jemand, welcher früher in den Dienst getreten war,
damals die Fahnen hätte verlassen wollen, zu denen er unter dem

Schutze der kapitulirenden Regierung getreten und zu denen

er geschworen hatte, so hätte man ihn ausgeliefert und er wäre
auf die Galeere gekommen oder erschossen worden. Allein
auch die Regierung von 1816 halte an diesem Vertrage ge-
hallen und einem solchen wäre wieder daS gleiche begegnet.
Ich frage nun: haben wir nicht Alle die nämliche Schuld zu
tragen, welche im Jahr 1823 beim Abschluß der Kapitulation
begangen wurde. Ich glaube wohl, wenigstens gegenüber diesen

Leuten, die in Dienst getreten find. Und gegenüber diesen
wollen wir nun von einem Tage zum andern sagen: wir haben
euch 20 Jahre lang da behalten und die Kapitulation unterstützt

; nun aber heben wir sie auf; behüte euch Gott. Und
dieses zwar, nachdem wir euch noch vor 13 Monaten auf die
Galeere geschickt hätten, wenn ihr von selbst den Dienst hättet
verlassen wollen; allein jetzt sollt ihr unserer Ehr« wegen
zurückkommen. Ich frage: läßt fich dieß mit der Gerechtigkeit
vereinigen? DaS ist eS, was meinem Gefühle widerspricht und
waS mich bewegt, wenn der Grundsatz der Entschädigung nicht
klar und deutlich ausgesprochen wird, gegen die Anlräg« deS

RegierungsratheS zu stimmen, obgleich ich dem Grundsatze der
Kapitulationen durchaus entgegen bin. Man hat den Schwei-
zerlruppen in Neapel allerlei vorgeworfen, sowohl im Nationalrath

als auch auf den heutigen Tag Pier. Ich glaube nicht,
daß diese Vorwürfe in die Stimmung der hohen Versammlung
übergegangen seien und ich verdanke dem Herrn Berichterstatter
des Regierungsrathes, daß er sich in einem ganz andern Sinn«
ausgesprochen hat. Ich habe stetS denjenigen Schweizern
Gerechtigkeit widerfahren lassen, welche dem gegebenen Eid und
Wort treu gewesen find. Wer selbst in Italien gelebt hat,
wird gut begreifen, daß die italienischen Völker wünschen,
andere Regierunzen zu haben. Dazu ist bei den Italienern
ein ganz natürlicher Grund vorhanden. Allein, daß die Schwei-



jer so entsetzlich dabei gehandelt haben, daS kann ich nicht
finden. Bor Allem auS haben fie i« Neapel beim Kampfe am
12. Mai nicht die absolut« Monarchie, sondern die konstitutionelle

Monarchie vertheidigt. ES ist gewiß Niemand mehr
dafür als ich, daß wir unsere Jnstiutionen selbstständig aufrecht
erhalten. Aber wollen wir jetzt Handkchrum andern Völkern
Vorschreiben, wie fie sich konstiluiren sollen? Damit wäre gewiß
dem Sinrte deS bernischen Volkes wenig entsprochen; und «S

würde dieß gewiß ein wenig an die alte Fabel vom Frosch
mahnen, welcher steh gegen die ganze Well aufblähte. Ob
übrigens diejenigen, welche damals ausstunden, zur Freiheit
und Einheit Italiens beigetragen haben » darüber könnte die

Geschichte anderer Meinung sein. Wer hat verhindert, daß
die italienischen Fahnen nicht bei Vicenza mitfochten? DaS
war nicht der König von Neapel, sondern ganz andere Leute.

Ich habe auch in Neapel gelebt und merkwürdig ist es, der
einzige Neapolitaner, welcher mir gegen das Prinzip der
Kapitulationen gesprochen hat, war der Fürst Gagliardi, der
Prästoent deS Ministerrathes » welcher sein ganzes Leben der
Freiheit opferte und w lcher in der Konstitution von 1321

war, welcher also wahrscheinlich auch am 12, Mai nicht
für die Sache deS Absolutismus fechten wollte. Allein
er hat mir oft gesagt: „Die armen Schweizer find hier,
um unS an demjenigen zu verhindern, waS fie selbst
haben." Ich erinnere mich noch an daS Propos eineS
freifinnigen Franzosen, welcher lange mit mir in Neapel war.
Dieser disputirre auf dem Dampfboot mit einem russischen
Obersten, welcher sagte, man könnte vielleicht von einem Tage
zum andern in ganz Europa und auch in Neapel die Republik
sehen. Der freisinnige Franzose sagte darauf: „vom gleichen
Tage an, wo in Neapel die Republik proklamirl wird, packe

ich ein und gehe mit den Schweizern fort." Ich bedaure sehr,
daß unsere Leute in diesem Augenblick für Kämpfe verwendet
werden, welche unS ganz fremd find. Ich könnte noch für die
Aufhebung der Kapitulation stimmen, wenn ich sehen würde,
daß der Zweck, den man zu erreichen sucht, auch wirklich
erreicht würde, und daß die Aufhebung mit Gerechtigkeit ver-
bunden wär». Allein daS finde ich nicht einmal, indem ich
dafür halte, daß wir die Kapitulation ganz ohne Noth
brechen. Wir setzen diese Leute nur in ein nachrheiligereS Ber-
hältniß, alS dasjenige ist, in welchem fie bisher waren. Wir
geben fie noch mehr dem König in die Hand, alS bisher.
Wenn vielleicht diejenigen, welche fich heule am eifrigsten für
die Aufhebung auösprcchen, in Friedenszeit 15—20 Jahre lang
gedient hätten, unddannam Vorabendeiner Schlacht dieBotschaft
erhielten, nach Hause zurückzukehren, fie würden vielleicht auch
anders denken, als fie vielleicht jetzt hier denken. Da hätte
man daS Brod eineS Königs so lange in FriedenSzeit genossen
und im Augenblick der Gefahr sollte man ihn verlassen. Wenn
man zu französischen Kriegern so sprechen würde, so würde
eS gewiß keiner annehmen, und wird man zu Schweizern sprechen

so werden fie ebenso wenig dafür danken. Ich wenig.
stenS möchte ihnen gewiß nicht die Zumuthung machen,
zurückzukehren in einem Augenblick, wo wir gewiß wissen, daß fie
nicht entsprechen können. Ich finde, man mache gerade hier
einen Hauptfehler in der Sache; wir wissen zum voraus, daß
wenn unsere Truppen in Neapel auch zurückkehren wollten,
sie doch mit Ehre ihrem eigenen Wunsche nicht enispere H-i können.
ES ist mir daher ganz gleichgültig, ob der Sländerath sich dem Nalio-
nalrath anschließe oder nicht; das ändert an meinen Ansichten nichts.
Ich wollte ja freilich die Kapitulationen ausheben, je eher
desto lieber, wenn es fich mit Gerechtigkeit thun läßt. Allein
dieses ist jetzt nicht der Fall. Jetzt machen wir lediglich eine

leere Demonstration, welche nur zur Folge hat, daß unsere
Leute in eine noch abhängigere Stellung gerathen, alS sie jetzt
sind. Noch ein anderer Umstand ist nicht außer Acht zu lassen.

SS ist ein Artikel in der Kapitulation, welcher unS da«Recht
gibt, wenn wir angegriffen werden, daS Regiment zurückzurufen

zu unserer Vertheidigung. Das scheint mir nicht so ganz
unwichtig. Ist denn Europa so ruhig, daß wir mit Sicherheit
voraussehen können, daß vielleicht nicht schon in der nächsten

Zeit wir in einen solchen Fall kommen? Was wird
daS Volk sagen, wenn wir unS in die Unmöglichkeit setzen,

im Augenblicke der Noth eine solche Hülfe zu haben? WaS)it

Tagblatt deS Großen Rathes. ISIS

Zustände in Italien betrifft, so ist wahrscheinlich der Kampf
erledigt, wenn wir hinschicken, und unser Beschluß ist unnütz.
DaS Schicksal von Rom wird entschieden sein, ehe unser
Beschluß nur dahin kommt. Nun sehe ich die Zeit voraus, wo
Neapel schon in einigen Wochen Ruhe haben wird, und dieß
scheint mir dann ein viel besserer Augenblick. Dann können
unsere Truppen, d. h. diejenigen, welche wollen, mit Ehre
zurückkommen. Dieß scheint mir viel geeigneter, wenn man
den Zweck erreichen will, den man sagt. Allein nachdem man
bis vor 13 Monaten die Truppen unter dem Schutze der Re-
gierung sogar gezwungen hat, in Neapel zu bleiben, so könnte
ich nun auf den heutigen Tag unmöglich dazu stimmen, zu
sagen: jetzt sollt ihr nach Hause zurückkehren ohne Anspruch
auf die Belohnungen, welche Euch in Aussicht stunden. Ich
kann dieß unmöglich mit meinen Gefühlen für Gerechtigkeit
vereinigen, und bet dem schlichten Sinne, der, wie ich glaube,
auch unter dem Volke herrscht, wird die Sache gewiß so

beurtheilt werden. Ich weiß zwar nicht, ob dieses die allgemeine
Volksüberzeugung ist, denn ich habe nicht mit Allen gesprochen.

Allein in der letzten Zeit habe ich doch mit vielen Land-
leuten gesprochen, und Keiner hat mir etwaS davon gesagt,
daß man so heftig wünsche, die Kapitulation aufzuheben, so
daß ich glaube, dem größer» Publikum der Landleute werde
dieß ziemlich gleichgültig sein. Im Nationalrath wurde gesagt,
da» Volk wünsche nicht, daß diese Leute zurückkommen. Wenn
man fie aber auf der einen Seite nicht zurückwünscht, auf
der andern Seite aber fie doch zurückruft, so verfällt man
in einen Widerspruch mit sich selbst. Wenn ich stecS gegen die
Kapitulationen gesprochen habe, und auf den heutigen Tag
doch nicht eintreten will, so bitte ich, dieses den angegebenen
Gründen zuzuschreiben. Sollte man aber doch eintreten, so
habe ich einige kurze Bemerkungen zu machen. Statt zu
sagen : in Berücksichtigung, daß die Kapitulation mit dem
Königreiche Neapel „mit der Ehre und Würde" der Schweiz und
beziehungsweise deS Kantons Bern fich nicht verträgt w.,
möchte ich lieber sagen : „mit den gegenwärtigen Verhältnissen."
Denn wenn «S der Ehre und Würde des Schweizervolkes
Nicht angemessen ist, so geben wir unS selbst eine viel heftigere

Ohrfeige, al» unsere Gegner. Ich glaube, der Beschluß
läßt sich eben so gut anders moliviren, ohne daß wir, wie eS
bei der gegenwärtigen Motivirung herauskäme, einen Tadel
gegen uns selbst aussprechen. Vom ersten Artikel der Anträge,
die Werbungen betreffend, hätte ich lieber gar nicht« gesagt,
und nicht einen Grundsatz ausgesprochen, welcher unseren
Unterhandlungen von vorn herekn entgegentritt. Ich möchte lieber
davon im Dekret gar nichts sagen und in dieser Beziehug den
Regierungörath machen lassen.

Herr Direktor deS Innern. Die nämliche«
Gründe, welche schon andere Redner angegeben haben, bewegen

auch mich, das Wort zu ergreifen. Die Wichtigkeit deS

Gegenstandes selbst macht eS mehr oder weniger zur Nothwendigkeit
fich über die eigenen persönlichen Molive auszusprechen,

warum man so oder anders stimmen wolle. Ich halte dafür,
daß allerdings die Frage, welche wir heute zu entscheiden
haben, eine der wichtigsten ist, die es für uns geben kann. ES
handelt fich darum, einen bestehenden Bertrag aufzuheben; daS
leugne ich nicht. Nun ist bereits darauf aufmerksam gemacht
worden, wie wichtig und nothwendig eS überhaupt für Nationen

und Privatleute ist, daß Verträge, welche man überhaupt
einmal eingegangen hat, gehalten werden. Darin bin ich
überhaupt mit den vorhergehenden Rednern in dieser Angelegenheit

durchaus einverstanden: eS ehrt und adelt einen Privatmann

und eine Nation nichts so sehr, als daß sie Verträgen,
welche sie eingegangen hat, Folge leistet, als das Einhalten
deS gegebenen Wortes, wenn eS auch dem Todfeind gegeben.
Ich weiß auch, daß wer Verträge muthwillig bricht, die man
eingegangen hat, jedesmal dafür früher oder später bestraft
wird. Denn kann man dieses auch bei Privatverträgen nicht
immer nachweisen, so lehrt eS uns doch die Geschichte der Völker,

und namentlich die Geschichte der letzten Zeiten zeigt unS
deutlich, was die Folgen der Verletzungen von Verträgen
find, welche zwischen Nationen abgeschlossen wurden. Ich er-
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innere an die dreimalige Theilung Polens. ES ist dieß
die Büchse der Pandora, aus welcher alle die Uebel der neuern
Z-tr ausgegossen wurden — nue ohne die Hoffnung — die

Quelle aller politischen UnglückSfälle, welche sich in Europa
seit 60 oder 80 Jahren ereignet haben. Wer daS Schicksal
von Polen kennt, wer weiß, welche heiligen Verträge der
dreimaligen Theilung von Polen vorausgegangen, die von
russischen Fürsten und Fürstinnen, von einer heiligen Maria
Theresia und von einem Friedrich dem Großen unterzeichnet,
von allen aber auf infame, heuchlerische Weise gebrochen
waren — wer weiß, wie sich diese Verletzungen an Nußland
biS auf die heutige Zeit, au Oesterreich und Preußen noch

jetzt fortbestrafen, der wird anerkennen müssen: wir nationale
Verträge verletzt, bekommt dafür früher oder später die Slrafe.
Ich will nicht die ganze Geschichte der Epoche seil jenem
unglücklichen Ereigniß durchgehen; allein Napoleon, welcher auch
mit Verträgen spielte, strafte damit sein Volk und mußte auf
Helena dafür büßen. Ich will nicht die Vertragsverletzungen,
welche in der jüngstenZeit von allen Fürsten mehr oder weniger
begangen wurden, erwähnen ; die nicht eingehaltenen Versprechungen
derselben rächen sich blutig bis zur Stunde ; sondern ich wollte
mit dem bereits Vorausgeschickten bloß sagen, daß ich mich
zweimal besinne, ehe ich dazu stimme, einen Vertrag, den die

Eidgenossenschaft oder im Speziellen der Kt. Bern abgeschlossen

hat, zu brechen. Ich bin nicht in die Sache hineingesprungen,
wenn ich in dieser Beziehung zu einer Ueberzeugung gekommen
bin, auch Härte ich vielleicht von mir auS die vorliegende Frage
nicht angeregt; allein da sie einmal angeregt ist, so habe ich
es mir zur Pflicht gemacht, dieselbe zu untersuchen. Wir haben
allerdings in dem Kapitulationsvertrag einen Vertrag zwischen
dem Kanton Bern und dem Könige von Neapel Ich komme
zunächst auf die Frage: haben die damaligen Verhältnisse und
Voraussetzungen, welche bei Abfchließung deS Vertrages
bestanden haben, sich verändert, oder sind sie die gleichen geblieben?

Sind die Voraussetzungen, welche man damals beim
Vertrage hatte, sind die völkerrechtlichen Grundsätze» von denen

man damals ausging, noch heutzutage von allen Nationen
anerkannt? Wenn dieses ist, so sageich: wir haben kein Recht,
den Vertrag zu verletzen, wenn nicht Gründe àuS dem Vertrag

selbst genommen werden können. Allein ich halte dafür,
daß nicht nur die äußern Verhältnisse und Umstände, sondern
auch die Voraussetzungen, welche die kontrahirenden Theile
damals hatten, in dem gegenwärtigen Augenblick gar nicht
mehr eristiren. Wenn Sie auf die Geschichte der Entstehung
deS Kapitulationsvertrages mit Neapel zurückgehen, so finden
Sie, daß die verschiedenen Auftritte, welche im Jahr 1822 in
Neapel stattfanden, die Oesterretcher veranlaßten, daselbst zu
intervenircn und zwar infolge deS Kongress-S von Troppau-
Laibach. Die Intervention der Oesterreicher geschah, ausgehend
Von dem damals infolge der heiligen Allianz allgemein
anerkannten Rechte der Intervention der einen Nation in die innern
Angelegenheiten einer andern, und zwar in absoluter Anerkennung

und zum Schutz der Legitimität. Infolge davon hatte
Oesterreich seine Truppen eine Reihe von Jahren in Neapel,
und Frankreich und England mußten dieftS zugeben, obgleich
England nie vollständig der heiligen Allianz beigetrelen war.
WaS war die Folge davon? Die Mächte sagten: wir wollen
unS durch die guten Schweizer vom Dienste in Neapel ablösen
lassen. Davon werden Sie sich überzeugen, wenn Sie die
damaligen Verhandlungen der Tagsatzung nachlesen. Es war
der französischen und englischen Regierung darum zu thun,
den sogenannten legitimen Thron von Neapel ohne die
österreichischen Truppen» ohne österreichischen Einfluß aufrecht zu
erhalten, und wir Schweizer haben uns damals allerdings dazu
brauchen lassen. Gelten nun diese Grundsätze der Legitimität
und der Intervention gegenwärtig noch? Wenn diese Grundsätze

heut zu Tage noch von irgend einer Nation beachtet würden

so wollte ich von der Aufhebung der Kapitulation ab-
strahiren. Allein wenn der Grundsatz der Legitimität heutzutage

noch Geltung hätte, so hätten alle Völker und Fürsten,
welche den Wienerkongreßakten beigetreten, den auSgetriebenen
Karl X. in Frankreich wieder auf den Thron setzen müssen.
Wenn der Grundsatz der Legitimität noch jetzt eine völkerrechtliche

Bedeutung hätte, so Härten der ausgejagte Herzog von

Braunschweig in Deutschland, schon infolge der speziellen
Bestimmungen in der deutschen allgemeinen Bundesverfassung,
und der König von Holland in Belgien wieder eingesetzt we?»
den müss-n. Sie sehen also, meine Herren, daß sowohl aklio
alS passiv von den giößern, wie von den kleinern Fü-sten
der Grundsatz der Legitimität nicht mehr beobachtet wird.
Allein es wurde auch von mehreren Regierungen, wie von
Frankreich, England, Spanien und Portugal, förmlich
ausgesprochen daß sie diesen Grundsatz nicht mehr anerkennen.
Wenn ich auf den Grundsatz der Intervention komme, so

sagen Sie vielleicht, man sehe setzt Rußland, das intervenire.
Allein ich behaupte, der Grundsatz der Intervention hat seit
dem Jahr 1830 weder in der Schweiz, noch in Europa
Geltung. Wenn man in der Schweiz selbst in den einzelnen
Kantonen intervsnirle, so geschah dies immer so, daß man den
Kantonen ihr Konstituirungsrechl ließ. Kein Volk wurde seil
dem Jahre 1830 durch ein anderes gezwungen, eine andere
Konstitution anzunehmen. Wenn daher Gründe der Humanitär

oder auch andere die Veranlassung dazu gegeben haben,
daß ein Volk daS Gebiet des andern militärisch besetzte, so

blieb diesem doch das freie Konstituirungsrechl. Frankreich
und England haben Truppen nach Belgien geschickt, allein
man drang den Belgiern keine Verfassung auf. DaS Nämliche

war in Portugal der Fall, und so ist auch die Inter-
v.'ntion von Rußland in Ungarn, wenn man fie so nennen
will, nicht als eine Intervention zu betrachten in dem Sinne,
welchen man dftsem Begriffe beilegte; denn Rußland kommt
bloß auf die Einladung von Oesterreich und mischt sich nicht
in die innern Angelegenheiten Oesterreichs. Die zwei Haupt-
Prinzipien, welche Veranlassung zur Kapitulation mit Neapel
gegeben habe«, und auf welchen der Vertrag sowohl nach den
vorausgegangenen Verhandlungen, als nach dem Wortlaut deS

Vertrages selbst beruht, sind gegenwärtig völkerrechtlich nicht mehr
anerkannt. Die Grundlage und Basis der Kapitulation
besteht also nicht mehr. ES ist vom Herrn Präopinanten
gesagt worden, man habe gleichwohl die Kapitulation seit 1830 fort-
bestehen lassen und sie somit anerkannt. Allein wenn man
den Vertrag stillschweigend forrbtstehen ließ, so geschah dieß
bloß in dem Sinne daß die Kapitulation ihre Anwendung
nur im Geist der neuen völkerrechtlichen Grundsätze der Nichr-
inlervention finde, daß sie somit nur zur Vertheidigung deS

Königreiches gegen äußere Feinde und zum Schutz der Behörden

niemals aber zur Intervention in die Angelegenheiten
anderer Staaten dienen soll. DaS Recht, den Vertrag
vollständig aufzuheben, ist dadurch, daß man ihn nicht schon 1830
aufgehoben hat, durch den längern Bestand keineswegs
verwirkt, nur ist eS unsere Pflicht, ihn aufzuheben, sobald der
König von Neapel ihn für Interventionen in andern Ländern
mißbrauchen will. Sehen wir aber von Allem diesem ab, waS
ich bereits gesagt habe, und kommen wir nun auf den Bertrag

selbst zu sprechen. Herr Präsident, meine Herren, ich
behaupte, der Vertrag ist ein unmoralischer, und zwar unmoralisch

deßwegen, weil er die Möglichkeit zugtebt, daß wir eine
uns nahe verwandte Nation vurch unsere eigenen Leute
bekriegen lassen. Nehmen Sie ten Fall an, daß ein Vater seinen
Sohn in ein solches Dienstverhältniß zu einem Dritten setzt,
infolge dessen der Sohn genölhigt wird, am Freunde seines
Vaters zum Mörder zn werden, so haben Sie daS gleiche
Verhältniß, wie wir jetzt in der Kapitulationsfrage. Denn waS
sagt der Bertrag? „Die Schweizerregimenter in Neapel können
in allen Theilen Europa's gebraucht werden, außer gegen ihr
eigenes Vaterland." Und wir sollten einen solchen Vertrag
noch eine Viertelstunde länger aufrecht erhalten? Allein er ist
nicht bloß unmoralisch, sondern auch ungerecht und unmenschlich

und zwar unmenschlich gegen unsere Soldaten selbst,
welche in Neapel find. Was sagt der §. 4 der Kapitulation?
„Man wird so viel als möglich vermeiden, die Truppen
auszusetzen sich gegen ihre im Dienste anderer Mächte stehenden
Landsleute schlagen zu müssen." Also bloß „so viel als
möglich", wenn der Fall eintreten sollte, sich nicht gegen ihre
eigenen Brüder zu schlagen. Allein eS ist nicht gesagt, daß
dieses nicht geschehen könne; denn wie leicht hätte dieseS n:cht
eintreten können, wenn die römischen Soldaten im römischen
Dienste geblieben wären? Da hätten denn infolge eines Ver-



lrageS Schweizer sich gegen Schweizer schlagen müssen. Wenn
die in Rom engagirtcn Schweizer in den letzten Treffen
gewesen wären, so wäre dieser Fall eingetreten. Ist daS moralisch?

Ist das menschlich Nein! und das wird Jeder bekennen
müssen, welcher nicht befangen oder ungerecht ist. Allein der
Vertrag ist auch ein unnatürlicher, und zwar namentlich seit
dem Jahre 1830. WaS ist der Zweck dieser Kapitulation?
Er findet sich gelegentlich in einigen Verlornen Paragraphen
und in den Verhandlungen, welche denselben vorausgegangen
find, dahin ausgedrückt: „den legitimen Thron von Neapel
aufrecht zu erhalten." Ist daS etwa« Natürliches? Finden
Sie auch nur eine Spur von Natur darin, daß ein Volk,
welches fich zu den Grundsätzen der Demokratie bekennt, sich

zum Werkzeuge hergibt, um einen Thron aufrecht zu erhalten
Nein, das ist eine volle Unnatur, so gut als es unter Privatleuten

unnatürlich wäre, wenn Jemand, welcher für eine Sache
moralisch lief überzeugt ist, fich für die Anficht eines Andern
schlagt, von der er die U-berzeugung hat, daß eS eine moralisch

schlechte Anficht, eine Lüge ist. Herr Präsident, meine

Herren, der KapitulationSvertrag ist auch unpolitisch, und

zwar unpolitisch, weil er mit dem Prinzip unserer formell an-
erkannten völkerrechtlichen und neutralen Stellung mit unsern
eignen wiederholten Erklärungen darüber im grellsten Wider-
sprach steht. Auf waS beruht die Anerkennung der
Eidgenossenschaft? Ich gehe hier über den Werth der Sache selbst

weg und antworte: auf dem Prinzip der Neutralität. Sehen
Sie den Wicncrkongreß nach und Sie werden cS selbst finden.
Neutral sein und einem Könige von Neapel 11000 Man» zur
Disposition stellen, mit der Befugniß, daß er mit denselben
in ganz Europa herumvagiren kann — was ist das für eine

Neutraltität? Die KapitulatioSfcage steht daher im grellsten
Widerspruch mit der BafiS unserer völkerrechtlichen Anerkennung.
Welche Folgen können daraus entstehen? Daß wir unter
Umständen sehr leicht in einen Krieg verwickelt werden können.

Denken wir nur an die Verhältnisse Frankreichs in
Italien. Ich möchte sehen, waS die Franzosen dazu sagen
würden, wenn unsere 14,000 Schweizer Vielleicht im römischen
Gebiet eine französische Armee schlagen. Die Kapitulation
ist daher nicht nur unpolitisch, sondern auch im höchsten Grade
gefährlich und bildet vielleicht schon heule für uns eine Frage
des Krieges und kann unter Umständen unsere Existenz ge-
fährden. Allein, Herr P.äfibent, meine Herren! abstrahiren
Sie wiederum ganz von demjenigen, waS ich gesagt habe, und
denken Sie, ich habe noch gar keine Gründe angeführt. Ich
will aus einen andern Punkt übergehen. Ich behaupte, der

König von Neapel hat den Vertrag bereits schon lange ge-
brachen, und in dieser Beziehung will ich gerade dem Herrn
alt Landammann Blösch antworten. ES heißt deutlich im
Vertrage, daß wir vorzugsweise in allen Handelsverhältnissen
mit Neapel begünstigt sein sollen. Wo ist nun diese Begünstigung

Besteht fie etwa darin, daß wir von allen Waaren,
welche wir im Königreich Neapel einführen, 30«/« bezahlen
müssen? Ich wollte noch NichlS sagen, wenn wir in dieser

Bc.iehung gehalten wätvn, wie andere Nationen. Allein es

bestehen Verträge mit Frankreich und England, wonach diese

gegenüber allen andern Nationen und auch gegenüber Bern
von Neapel um 10°/o begünstigt find. Vom gleichen Augenblicke

an, wo dies« Handelsverträge abgeschlossen wurden,
hat der König von Neapel unsern Vertrag verletzt, weil er

uns nicht das gleiche Recht einräumte, wie den beiden genannten

Mächten. Ich will über den besondern Vertrag mit
England für die Ausbeutung des Schwefels nicht eintreten,
weil dieses historisch fich weiter hinaus erstreckt. Aber auch
das vertragsmäßige Versprechen, daß wir in theuren Zeilen
Getreide in Italien kaufen können, wurde 1840/47 mit einem

allgemeinen Ausfuhrverbot beantwortet. Ich frage nun,
können und dürfen wir gegenüber diesen Thalsachen einen
solchen Vertrag länger hallen? Besteht irgendwo eine
Vorschrift oder kann irgendwie Jemand angehalten werden, einen

Vertrag länger zu erfüllen. von welchem er die Ueberzeugung
hat und von dem sich die öffentliche Meinung schon längstens
dahin ausgesprochen hat, daß er unmoralisch und ungerecht
i.i, einen Vertrag, den wir nach völkerrechtlichen Grundsätzen
durchaus nicht vecpfl-chlet find, länger zu halte»? Man sagt,

der Vertrag sei nun einmal abgeschlossen und daher verbindlich

; die Regierung vom Jahre 1826 habe den Vertrag
damals abschließen können und sei berechtigt dazu gewesen. Ich
behaupt, sie war nicht berechtigt, einen verbindlichen Vertrag
abzuschließen, der unmenschlich, ungerecht, unnatürlich und
unmoralisch ist. Kann ich einen verbindlichen Vertrag mit
Jemanden abschließen, wonach andere Personen oder ich oder
sogar meine Nachkommen zu einer unmoralischen Handlung
gezwungen werden? Wenn ich einen unmoralischen Vertrag
abschließe, durch welchen meine Kinder zu etwas Unmoralischem
gezwungen werden — glauben Sie, unsere Civilgerichte würden

zugeben, daß er erfüllt werde? Nein, dafür haben sie

gesorgt und die gleichen Grundsätze, welche in civilrcchtlicher
Beziehung für die «inzelnen Menschen zu einander gelten, gelten

auch im Völkerrecht. Man hat im Nationalrath zu
Gunsten der Aufrechthallung der Kapitulationen einen Schriftsteller

zitirt, welcher über Völkerrecht geschrieben und den
namentlich die konservativen Diplomaten gerne als Autorität
anführen. Ich will so frei sein, auS dem nämlichen Schrift-
steiler, dessen Ansichten bei denjenigen, welche die Kapitulationen

vertheidigen, gewiß nicht verdächtigt sein können, auch
einige Citate anzuführen. Dieser Schriftsteller ist Vattel. Er
sagt Theil II. Seite 118, §. 10> Nichtigkeit der für eine
ungerechte Sache gemachten Verträge. „Aus dem nämlichen
Grunde, auS Mangel an innerem Gehalt, ist ein Vertrag,
welcher zu einem ungerechten oder moralisch nicht erlaubten
Zweck geschlossen wird, durchaus nichtig, indem Niemand sich

verpflichten kann zu Dingen, welche dem Naturgesetz zuwider
laufen. So kann oder soll vielmehr ein Angriffsbündniß,
daS geschlossen wird, um eine Nation zu berauben, von der
man nicht beleidigt worden ist, aufgelöst werden." DaS ist
also die Bcstäiigung von demjenigen, waS ich vorhin gesagt
habe, und daS sagt, wohl verstanden, der nämliche Schriftsteller,
welchen man zu Gunsten der Kapitulationen angeführt hat.
Ich zitire eine andere Stelle auf Theil II-, Seite 193: „Aber
wer soll Richter sein, wenn ein König auf gesetzliche oder auf
gewaltthätige Weise entsetzt worden ist. Eine unabhängige
Nation erkennt keinen Richter an. Wenn die Gesammtnalion
erklärt, daß der König seines Rechtes bar sei, weil er
Mißbrauch davon machen wollte, und ihn absetzt, so kann sie dieß
mit vollem Rechte thun, wenn ihie Klagen begründet sind,
und keine andere Macht hat darüber zu urtheilen. Der
persönlich mit diesem König Verbündete soll ihm daher durchaus
nicht gegen die Nation beistchen, welche bloß von ihrem
Rechte Gebrauch gemacht hat, indem sie ihn absetzte. Wenn
er dieses unternimmt, so fügt er der betreffenden Nation ein
Unrecht zu." Diese Stelle findet namentlich auf die letzten
Ereignisse in Sizilien Anwendung. Sizilien hat sich für eine

Zeit lang unabhängig gemacht, den König entsetzt und fich

ander« konstituirt. Allein wenn wir dem Könige von Neapel
11,000 Mann zur Hülfe schicken, um die Sizilianer zu
bekriegen welche ihn entsetzt haben, so fällen wir auch ein
Urtheil darüber, ob die Sizilianer dazu daS Recht gehabt
haben. Wir waren dazu nicht befugt, so wenig als England,
Frankreich u. A. sich seiner Zeit ein Urtheil darüber anmaß,
ten, ob die Belgier den König von Holland mit Recht abgesetzt

haben. Ich will eine dritte Stelle zitiren in Bezug auf
dasjenige, waS ich im Eingang bemerkt habe. Theil II-,
Seile 3lì, 8 296: „Der Grundsatz, welcher auS einem
Versprechen geschöpft wir?, soll die Frage lösen. Wenn cS

gewiß und klar ist, daß die Betrachtung der gegenwärtigen
Verhältnisse die Ursache bildet, aus welcher daS Versprechen her-
rührt, wenn das Versprechen in Rücksicht und in Folge dieser

Verhältnisse gemacht worden ist, so hängt es davon ab, ob diese

Verhältnisse die gleichen bleiben. Das ist klar, indem das
Versprechen mir in dieser Voraussetzung gegeben worden ist.
Sobald daher die Umstände, welche das Versp.echen bedingen
und ohne die eS gewiß nicht gegeben worden wäre, fich

ändern, so fällt auch das Versprechen mit seinen Gründen dahin;
und in den besondern Fällen, wo die Verhältnisse, welche daS

Versprechen hervorgerufen oder doch dazu beigetragen haben,
auf eine Zeit nicht mehr die nämlichen sind wie damals,
findet eine Ausnahme statt." Wenn man fich also auf
Autoritären beriefen will, so ensscheidet namentlich diejenige, auf
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welche man fich gestützt hat, dahin, daß wir gegenüber dem

Könige von Neapel berechtigt sind, die Kapitulation aufzuheben.

Allein ich komme noch auf einige ander« Punkte- Ich
spreche meine volle Ueberzeugung auS, wenn ich sage, daß wir
im Interesse deS König» Von Neapel handeln, wenn wir
unsere Truppen von dore zurückziehen. ES ist zwar möglich
daß, wenn wir sie zurückberufen, der König fortgeschickt wird;
wenn wir sie aber nicht zurückberufen, so dürfte ihm wohl
viel Schlimmere» geschehen, ehe die 10 Jahr« der Kapitulation
abgelaufen sind. Hätte Ludwig XVl, keine Schweizer bei fich

gehabt, so hätte er sich nicht auf sie verlassen, und er und
sein Hof hatten nicht die Rolle gespielt, die ihn am Ende auf
da» Schaffst brachte. Unsere Leute in Neapel werden gewiß
den Gang der Dinge nicht aufhallen, aber sie werden dazu
beitragen, den König gegenüber den VolkSwünschen und der

Richtung de» Zeitgeiste» verstockter zu machen. Der Söldner-
dienst fiel am Ende immer zum Nachtheil der Fürsten, die sich

desselben bedienten.au»; Machiavello hat un» namentlich au»

Italien mehrere Beispiele gesammelt. Daß wir im Interesse
de« Volke» von Neapel handeln, wenn wir die Truppen
zurückziehen, wird wohl Niemand bezweifeln, und ich kehre hier
den Satz deS Herrn Landammann Blösch um: Was Ihr
wollt, daß Such Andere thun, da» thut auch JSnen. Wenn
wir hier einen Fürsten hätten, umgeben von 14,000 italienischen

Söldnern, waS würden wir wünschen? Ich will dem

Volke von Neapel thun, wa» wir unter andern Umständen
wünschen würden, daß e» un» auch thun und will dabei ein

eben so guter C)rist sein, als derjenige, welcher dieser Satz
auf andere Weise geltend gemacht hat. Endlich glaube ich,

wir handeln auch im Interesse unserer eigenen Truppen, welche

in Neapel sind- Wenn ich nicht fürchtete, Sie zu lange
aufzuhalten, so würde ich Ihnen an der Geschichte der letzten 80

Jahre nachweisen, daß fich alle unser« Kämpfe um da» Prin-
zip der Legitimität und Intervention einerseits, und der

Demokratie und Nationalitär anderseits drehen, und daß da»

Letztere, da» sich aus die öffentliche Meinung und. höhere

Intelligenz des Volkes gründet, nicht zur Ruhe kommen wird,
biS e» in ganz Suropa, bis nach Petersburg gesiegt hat.
Wa» wird dabei da» Schicksal unserer Truppen sein? Gewiß
der Untergang. Deßhalb möchte ich sie noch au« der Gefahr
erretten, wenn eS möglich ist. Ich will Keinen zwingen,
zurückzukehren; allein ich möchte ihnen wenigsten» die

Gelegenheit geben, sich noch zu retten. Ich habe im Jahre 1833
von dem gleichen Standpunkt au» meine Ansichten über die

wahrscheinliche Zukunft Europas im Druck herausgegeben;
sie ist im VerfassungSfreund erschienen, und in derselben sind

als nothwendige Folge der Bewegung der öffentlichen Meinung
alle gegenwärtigen Erschütterungen bi» zu den Kämpfen von
Italien, Ungarn und Böhmen vorausgesagt. Jetzt gebe ich

nicht mehr 10 Jahre für die Dauer der Kapitulation in
Neapel. Ich möchte unsere Truppen dort nicht hinausjagen
lassen, und hier komme ich nun auf den Ehrenpunkr zu spre-
chen, den auch schon ein anderer Redner berührt hat. Ich
weiß gar gut von andern Völkern und namentlich von Franzosen,

daß wenn sie fich einmal für eine Sache erklärt haben,
sei sie nun gerecht oder nicht, sie dieselbe durchführen, um
ihrer vermeintlichen Ehre NichtS zu vergeben. So haben sie

eS gerade jetzt in Rom; sie wollen fich von den Römern nicht
schlagen lassen und wollen dieselben doch auch nicht schlagen.
Gerade in einer ähnlichen Lage befinden auch wir uns. Allein
unsere Ehre wird viel weniger kompromittirt, wenn wir
unsere Truppen zurückziehen, alS wenn sie alle ermordet werden.

Man hat den Sntschädigungspunkt berührt und gesagt,
man solle gegenüber den Soldaten, welche im Vertrauen auf
den Vertrag nach Neapel gegangen seien, keine Handlung
bornehmen, die ihnen schade- Herr Präsident, meine Herren!
Die Anträge, welche Ihnen der Regierungörath vorlegt,
greifen der Entschädigungsfrage durchaus nicht vor. Sie
haben später noch durchaus freie Hand, in dieser Beziehung
zu verfügen, waS Sie für zweckmäßig halten. Entweder
kommen diese zurück und werden ihre Entschädigung geltend
machen. In diesem Falle erkläre ich, daß ich sie recht gerne
entschädigen will. Bleiben sie aber in Neapel, so bleiben sie

halt, weil sie finden si, haben daselbst größere Vortheile als

hier. Ich glaube daher, man könne die Anträge de» Regie-
rungSralheS heute allerdings annehmen. Zum Schluß der
Worte, welche ich zu Ihnen gesprochen, möcht« ich noch an
Etwas erinnern. Wir haben seit 200 Jahren und noch länger
Kapitulationen mit andern Mächten abgeschlossen und das
Schweizerblut floß im Söldnerdienst in Strömen; von Portugal
bi» Moskau sind alle großen Schlachtfelder damit getränkt,
und, welche Schande für unS, zu welchem Zweck? zu keinem
andern, alS die Völker zu unterdrücken, jeden Fortschritt zu
verhindern, die Freiheit in Fesseln zu legen. Haben wir nicht
zu fürchten, daß die erwachten Völker un» darüber zu Rechenschaft

ziehen, und wa« hätten wir zu erwarten, wenn fie un»
das Unglück alleS, da» die Söldner über sie gebracht,
vergelten wollten? ES ist Zeit, Herr Präsident, meine Herren!
daß wir dieses Unrecht ausheben uns gut machen, wir find
eS der Menschheit, dem Höchsten schuldig, wa» wir unS denken

können. Säumt daher keinen Augenblick machen wir
dieser Schande der Eidgenossenschaft ein Ende und erklären
wir: das Schweizerblut, da» Blut der Berner, gehört von
heute an nur der Schweiz und ihrer Wohlfahrt, dem
allgemeinen Fortschritt, und wo e» Noth thut, auch der Freiheit
und der Wohlfahrt der andern Völker an.

von Steiger. Der Gegenstand, welchen wir heut«
berathen, ist ein solcher, daß Zeder zu seiner Ueberzeugung
und zu dem, wa» er für wahr und recht hält, stehen muß.
Herr Präsident, meine Herren! über den Grundsatz der
Kapitulationen im Allgemeinen ist bereits pro und contra so ziemlich

Alle» gesagt worden, so daß ich mich in dieser Beziehung
vor allen Wiederholungen ziemlich hüten werde. Ich spreche
mich von vorn herein gegen den Antrag deS RegierungSrathe»
au». Worin besteht eigentlich die Substanz diese» Antrags?
Der erste Artikel verhängt unbestreitbar einen Bruch der
Kapitulation. Erst nachher will man dann nachsehen, wa» allen-
fall» von den materiellen Interessen der bei der Kapitulation
Betheiligten noch zu wahren set. Dec zweite Artikel könnt«
einigermaßen insofern beruhigen, al» der RegierungSrath
den Grundsatz angenommen hat, daß die Rechte der in der
Kapitulation Betheiligten sollen und müssen gewahrt werden.
Ich bitte in dieser Beziehung nicht au» den Augen zu lassen,
daß e» unmöglich ist, diese Interessen zu wahren, nachdem
man angefangen hat, die Kapitulation theilweise zu brechen
und nachdem man auf dies« Weise dem andern kontrahirenden
Theil unbest eirbar da« Recht gegeben hat» sein« Pflicht.«
gegen die Betreffenden, welche durch die Kapitulation berhei-
ligt sind, nicht zu halten. Da» ist klar. Sobald wir die
Werbungen verbieten, wird der König von Neapel einer schweren

Pfl-cht entbunden, nämlich der Ausbezahlung der k pim-
lationSmäßig bestimmten Pensionen. Dieser Theil deS

Vorschlages ist daher ganz illusorisch, denn ich habe Nicht»
davon gehört, daß der RegierungSrath eine beruhigende Garantie
in dieser Beziehung gegeben hätte. Bor Allem aus stimme
ich aus diesem Grunde zum Nichteintreten. Sollte aber, woran

ich nicht zweifle, dennoch eingetreten werden, so sollt«
doch wahrhaftig bill'gecweise, wenn wir nicht gegen unser«
Mitbürger im höchsten Grade gewissenlos handeln wollen, ein«
Garante für ihre kapitulationsmäßigen Rechte ausgesprochen
werden. Wenn wir sie zwingen, ihre Lsrriöre aufzugeben, so

müssen wir doch dafür sorgen, daS ste nicht G-fahr laufen,
daß man ihre Zukunft und ihre durch langen Dienst erworbenen

Rechte durch einen Strich mit dem nassen Finger
vernichte. Ich kaun mir nicht denken, daß die oberste Landes-
behörde unsere» Kantons so unbillig und lieblos sein könnte,
die Zurückoerufung zu beschließen, ohne den Betheiligten
wenigstens diese Garantie zu geben, und daß sie auf diese Weise
die treue Pflichterfüllung und heldenmäßize Aufführung der
Ihrigen belohnen wollte. Herr Präsident, meine Herren!
eine Behauptung kann ich nicht umhin vor Allem au» zu
widerlegen. DaS Motiv, welches der RegierungSrath für seinen
Beschluß anführt, ist das, daß die Kapitulationen mit der
Ehre und Würde der Schweiz unverträglich seien. Warum
sie aber unverträglich mit der Ehre und Würde der Schweiz
seien, das ist, waS man uns schuldig bleibt. Die Presse und
einige Redner haben es zwar übernommen, dieses „warum"



mehr oder weniger auszuführen. Man sagte, eS sei
unverträglich mit der Ehre und Würde der Schweiz, Truppen im
Dienste deS Königs von Neapel zu haben, weil tie in diesem
Dienste dem Despotismus dienen und die Volkssouveränerät
unterdrücken. Wenn daS wahr wäre, so wäre ich der erste,
welcher sagen würde, man wolle dazu nicht helfen. ES ist
daher nöthig, daß man diese Behauptung etwaS näher
tn'S Auge fasse und, wenn eS möglich wäre, ohn« politische
Leidenschaft prüfe. Für wen haben unsere Truppen am
15. Mai 1848 in Neapel gekämpft? Für den König. Wer
ist dieser König? ist eS ein absoluter Fürst, wie der Zaar von
Rußland? Nein, sondern ein konstitutioneller Fürst, welcher
seine« Bolke von freien Stücken eine der freisinnigsten
Verfassungen gegeben hat, welche je einem Volke gegeben worden
find. Unsere Schweizer haben auch diese Verfassung beschworen,

mit Treue und Hingebung in jeder Beziehung angenommen
und mit Gut und Blut beschützt. Wer b Häupten dürste,

daß uusere Truppen am 15. Mai in Neapel für den Despotismus

gekämpft haben, der müßte der Wahrheit in'S Geficht
schlagen. Uwere Leute haben für die Aufrechthaltung der
Verfassung gekämpft, gegen Leute, welche durch die verworfensten

Mittel die Herrschaft an ßch reißen wollten. Der
König von Neapel hat mit konstitutionellen Mitteln sich gegen
eine Faklion vertheidiget, welche ihm mit Gewalt seinen Thron
rauben wollte. Man hat diesen Fürsten dargestellt als einen

Bluthund und der Himmel weiß, als waS AlleS. Man muß
blind sein gegen die Wahrheit, um nicht zuzugeben, daß der
Fürst nur eine zu große Milde bewiesen hat. WaS hat er
gemacht mit den vielen hundert Gefangenen, die von seinen
neapolitanischen Soldaten beinahe niedergemacht worden wären?
Ehe 3 Tage verflossen waren, hat er fie alle laufen lassen.

Hat er etwa blutgierige Rache genommen? Nein, nur wenn
man den italienischen Lügenblättern, welche doch als solche

hinlänglich bekannt sein sollten, Glauben beimeffen wollte, so

wäre eS anders. Herr Präfisent, meine Herren! unter der
Masse von Unwahrheilen, welche ausgestreut wurden, um die

öffentliche Meinung irre zu führen, ist es vielleicht eine der
größten, daß man einen Fürsten, welcher eher ein schwacher
Mann ist, als einen blutdürstigen Tyrannen gelten lassen

will. Ja, wenn diejenigen, welche diesen Mann so schildern,
an seinem Platze gesessen wären, so hätte ich sehen mögen, ob
fie diejenigen, welche nach ihrem Regiment oder nach den
neuen Sesseln getrachtet hätten, so milde würden behandelt
haben, daß fie stet« wieder von neuem sich hätten verschwören
können. Wenn ich mich umsehe unter unsern freundeidgenös-
fischen Radikalen in der Schweiz, so sehe ich Vieles, wo ich
keinen Zweifel habe, daß unsere Regierungen nicht 100 und
100 Mal strenger gehandelt haben, alS der König von Neapel
gegen die Banditen, welche ihn von seinem Throne stoßen
wollten. WaS die Vorwürfe betrifft, daß unsere Schweizer
gegen daS Volk in Sizilien so sehr gewüthet haben, so wird
man wissen, daß der größte Theil der Leute, gegen die fie
kämpften, entlaufen« Schallenwerker waren. DaS waren die
Edelsten deS Volks, mit denen fie zu thun hatten, denn z. B.
in Catania kämpften fie gegen die Fremdenlegion, gegen ein
zusammengelaufenes Gefindel auS ganz Europa. Wo bleibt
so das Verbrechen unserer dortigen Mitbürger? — -- —
(Herr Stockmar verlangt daS Wort; allein der Redner
fährt fort:) Daß fie ihrem Eide treu geblieben, daß fie

für ihre geschwornen Pflichten bis in den Tod gegangen
find, ist eS etwa daS? Wären fie meineidig gewesen statt
treu und zu den Insurgenten übergegangen, ja, dann Härte
man fie bis in den Himmel erhoben. Ist das wahr » oder

nicht? DaS ist eben das traurigste an der gegenwärtigen
Verirrung der öffentlichen Meinung, daß man so über die

Tugend urtheilt; der Dank des Vaterlandes sei ihnen hier
ausgesprochen, trotz aller Verleumdung. Allein eS gibt eine
antzere Ehre und eine andere Schande, wenn man erleben
muß, daß in der obersten Landesbehörde der Treubruch und
der Meineid zur Tugend erhoben werden -

(Der Redner wird durch viele Stimmen unterbrochen: zur
Ordnung; das ist zu arg; er soll jetzt fertig sein; eS ist lange
genug gegangen.) —

Der Redner fährt fort: Ihr habt kein Recht, mich zu
unterbrechen

Herr Präsident. Hr. Steiger hat nicht daS Recht,
Mitgliedern der Versammlung Meineid und Treubruch
vorzuwerfen. Er wird hiermit zur Ordnung gewiesen.

v. Steiger. Ich will nur sagen, daß, wenn die
Truppen zum Volke übergegangen wären, die Kapitulation

wahrscheinlich noch lange recht gewesen wäre; dann hätte
man unsere Soldaten gewiß dort gel-ssen. Allein ich frage:
ist eS recht, fo zu handeln? Nein, Herr Präsident, meine
Herren, und es wird noch eine Zeit kommen» wo eS anders
wird. ES ist jetzt radikale Mode geworden, Mitglieder der
Behörden und Regierungen, welche nicht mehr cristiren, zur
Verantwortung zu ziehen. Diese Zeit könnte möglicherweise
für uns auch kommen, und seien Sie überzeugt, fie kommt
gewiß noch einmal. Mancher wird dann denken: hätte ich
mich doch nicht hinreißen lassen, zu einer blinden Leidenschaft
meine Stimme zu geben. JH will nicht länger aufhalte«;
allein auch ich mußte meine Ueberzeugung frei und offen auS-
sprechen. Ich wußte, daß meine Meinung Andere empfindlich
berühren werde, und eS schmerzt mich, daß ich es thun mußte.
Allein ich hatte kein« Personen im Auge und wollte Niemanden

beleidigen und habe eS auch mit Wissen und Gewissen
nicht gethan.

Herzog. Wenn ich jetzt daS Wort ergreife, so bin ich
von der Wichtigkeit der Frage ebenso sehr überzeugt, als
diejenigen Redner, welche in dieser Sache bereits aufgestanden
find; nur ist die Anschauungsweise, nach welcher ich die

Bedeutung deS heutigen TageS bemesse, eine andere, als die
bis jetzt hier ausgesprochene Die Bedeutung deS heutigen
Tages liegt nach meiner innigsten Ueberzeugung darin, daß
die siegreiche Demokratie deS KantonS Bern den letzten Hafen,
den letzten Brückenkopf der gefallenen Aristokratie, auS
welchem fie noch daS Eiland der schweizerischen VolkSfreiheit
bedroht einzunehmen hat. Durch den fremden Dienst ist die

Aristokratie reich und stark geworden und hat sich Jahrhunderte

lang in der Schweiz gehalten; im fremden Dienst hat
fie ihre letzte Zuflucht gefunden. Ich mache mich anheischig,
meine Behauptung zu beweisen. Man hat von einer gewissen
Seite her im Eingang der Rede an den Präsidenten des Re-
gierungSratheS den Dank ausgesprochen, daß er vor Allem
auS die Tapferkeit, die treue Pflichterfüllung deS Bernerregi-
mentS in Neapel anerkannt habe. Auch ich achte die schweizerische

Tapferkeit ebenso sehr überall, wo sie sich findet. Aber
es ist ein wesentlicher Unterschied zwischen der Tapferkeit eineS

Mannes, welcher sein Weib und seine Kinder, seinen Heerd,
HauS und Hof verläßt, um für die Freiheit, für die
Unabhängigkeit und Selbstständigkeit seines Vaterlandes zu kämpfen
und für diese hehren Güter sein Herzblut zu vergießen —
diese Tapferkeit ist zu ehren—; oder aber zwischen einem Manne,
welcher aus dem Kriegführen sein Handwerk macht, seine Haut
um Geld verkauft und die Fehde seines Herrn auskämpft,
unbekümmert, um was es gilt. Wer diese» Unterschied nicht
fühlt, nicht anerkennt, der ist in meinen Augen kein ächter
Republikaner. Dieser Kampf, welchen wir heute hier auSfech-
ten, ist schon 19 Jahre lang verschoben geblieben. Es ist

zwar allerdings wahr, daß die Verfassung vom Jahre 1831
den Grundsatz aufstellt, „eS darf keine Milikärkapitulation mit
einem fremden Staate geschlossen werden" (8. 28 der Verf.);
allein was war die Schuld, daß diesem Beschluß nicht auch
die That folgte? Ich will eS sagen: die Kurzsichtigkeit und
Schwachheil der damaligen Volksführer. Die Kapitulation
mit dem Königreich Neapel wurde am 6. Okt. 1828 mit König
Franz 1. abgeschlossen; die neue Verfassung wurde angenommen

am 3t. Juli 1831. Der neapolitanische Kriegsdienst war
also damals noch nicht 3 Jahre alt. Die privatrechtlichen
Verhältnisse, auf welche man jetzt so großes Gewicht legt
und allerdings auch legen kann und soll, eristirten damals
noch nicht. Es wäre also damals leichter gewesen, dem junge»
König« von beiden Sizilien und Jerusalem, Ferdinand v.,
zu sagen: wir haben unser Gemeinwesen auf'S Neue auf demo«-



kcalischen Grundlagen aufgebaut, der Fremdendienst ist damit
unverträglich, die Kapitulation hat aufgehört zu sein; und die

Antwartschaften auf Entschädigungen wären schon dadurch
weggefallen. Allein Kurzsichtigkeit und Schwachheit haben die

Aufhebung der Kapitulation verhindert. Es war offenbar bloß

Furcht vor der eben gestürzten aristokratische» Partei, daß man
diesen Schritt nicht wagte. Man konnte weder mit einiger
Gewißheit den Gang der politischen Entwickelung voraussehen,

noch halte man die Festigkeit der Demokratie schon

erprobt. Auch gab bald darauf die bekannte Erlacherh»f-Ver-
schwörungsgeschichte, wobei sich besonders Viele, die im frem-
den Kriegsdienste gewesen, dazu brauchen lassen wollten, um
die neue Ordnung der Dinge zu stürzen, einen eklatanten
Beweis, zu waS sich solche Söldlinge fremder Fürsten dann im

eigenen Vaterlanbe gebrauchen lassm. Dazu waltete auf der

andern Seite eine kurzsichtige aristokratische Ansicht, einerseits

über daS BevölkerungsoerhUmiß deS KantonS selbst, und
andererseits über daS Heranbilden von Osfiziren. ES wurde

gewöhnlich gesagt, wir haben im Kanton arme Leute genug,
und eS sei gut, wenn man einen Abzugskanal sue dieselben

lasse. Allein im Hintergrunde lag etwaö ganz Anderes. ES

waren nicht die armen Leute, für die man sorgen wollte, son-

dern die Söhne der Patrizier, welche seil J zhrhunderten eigentlich

nur das Kriegshandwerk getrieben hatten. Auch haben

die Kapitulationen von jeher für die Soldaten bei weitem

nicht so gesorgt, wie für die Ossiziere. Die Soldaten selbst

wurden dabei gewöhnlich als Nebensache betrachtet und ihre
Interessen verkümmert. Wer die Verwaltungen der
Regimenter in fremden Diensten kennt, namentlich diejenige des

ersten Schweizerregiments in Neapel, üdcr welche vor 4 oder

5 Jahren bei der heimatlichen Behörde und bei der BundeS-
behörde förmlich Klage geführt wurde, ohne AbHülse zu
verlangen » kann sich davon überzeugen. Wohin hat nun diese

politische Halbheit, welche man sich im Jahre 1831 zu Schulden

kommen ließ, geführt? Das ist jedem auch nur einigermaßen

Hellsehendem ganz klar- Wir find durch die
Zeitenwende, durch die ganze politische Umgestaltung in Europa
dahin gekommen, daß wir jetzt unter veränderten Umständen
diese Kapitulationsfrage lösen und entscheiden müssen. Man
hat von verschiedenen Seiten Manches angebracht über die

Vortheile der Kapitulationen und sich dabei auf die Geschichte

berufen. Ich erlaube mir ebenfalls, die verschiedenen Gesichtspunkte

zu berühren, auS welchen der Kapitulationsdienst be-

leuchtet und untersucht werden kann. Es ist bekannt, daß die

ersten Kapitulationen infolge deS Heldengeist s, welchen die

Schweizer im Jahr 1444 bei St. Jakob an der Birs zeigten,
abgeschlossen wurden, indem namentlich der französische König,
weicher sie daselbst als Dauphin Halle kennen lernen, Schwei-
zcrfäuste brauchen wollte, um seine Nebenbuhler, die Herzoge
von Burgund» zu bezwingen. SS ist bekannt, daß die Schweizer
dieses auch thaten, und zwar mit solchem Erfolg, daß sie bald
für die besten Krieger galten, welche es seit den alten Zeiten
Griechenlands und RomS gegeben hat. Hierauf wurde der

sogenannte ewige Friede mit Frankreich den 7. Dez. 151V
abgeschlossen, wonach sich die Eidgenossenschaft verpflichtete, eine

größere oder kleinere Anzahl von Kriegern stets in französischen
Sold zu geben. Es wird berechnet, daß vom Jahre 1474 bis
1715 nicht weniger als 700,000 Schweizer in Frankreich
gedient haben. Aber einzig in Italien find in einem sehr kleinen

Zeitraum von 1503 bis 1528 von diesen 700,000 Mann
24,000 gefallen, ohne diejenigen zu rechnen, welche mit
zerrütteter Gesundheit, arm und zerlumpt zurückkehrten und an
den Folgen der italienischen Feldzüge hier im Lande starben.
Deßwegen konnte der schweizerische General Stuppa dem

französischen Minister Ludwigs XIV., Louvois, als dieser bemerkte,
daß die Schweizer die Krone von Frankreich schon so viel
gekostet hätten, daß man mit der Summe eine Straße von Paris
bis nach Basel mit Thalern pflastern könnte, m.t Recht ant-
worren: das Blut, welches die Schweizer in diesem Zeitraum für
die französischen Könige vergossen haben, würde einen schiffbaren
Kanal von Basel bis nach Paris ausfüllen. Ja, die Schweizer
haben ihr Blut um Geld und äußere Ehre hingegeben, und
während sie für die Zwecke der Könige, oft sue die Erhaltung
derselben, im Auslande k.i:nptten, halsen sie die Freiheit des

Volkes im eigenen Vaterlande unterdrücken. In det Schweiz
gab es ursprünglich keine Aristokratien, sondern diese find erst
im Laufe der Zeit entstanden. So war auch Bern ursprünglich
eine freie Gemeinde, und erst im Lause der Zeit hatte sich der
Abschluß der regierenden Geschlechter gebildet; und daß diese
sich hallen konnten, daran war hauptsächlich der fremde Kriegsdienst

schuld. Dieser beschränkte sich aber nicht bloß auf den

Dienst in Frankreich, sondern im 10. und 17. Jahrhundert war
bald kein Monarch, kein Staat mehr in Europa, welcher nicht
Schweizer in seinen Dienst genommen hätte. Diese Dienste
wurden oft blos von einzelnen angesehenen Männern auf
eigene Faust kapitulirt, was namentlich mit einzelnen spanischen

und sardinischen Regimentern geschah. SS war dieß ein«
vorzügliche Goldgrube für die Patrizier in den Aristokratien
und für die Oligarchen in den demokratischen Kantonen. I«
Gefolge dieser Kapitulationen waren dann die sogenannten
Pensionen, Ehrengelder, Ehrenkelcen w., und dieß ging so

weit, daß sich sogar an diesen fremden Kriegsdienst Vorrechte
für Stellen im Vaterlande und namentlich für die Erhaltung
von Landvogteien :c. knüpften. SS war also ganz natürlich,
daß überall in den Aristokratien und auch in den Demokratien,
wo starke Oligarchen regierten, der fremde Kriegsdienst fort-
erhalten und unterstützt wurde. Man hat noch im vorige«
Jahrhundert, wenn «in junger Luzerner in den Dienst trat,
gesagt: er studirt dort oder dort auf dem Degen. Ich erinnere

mich noch selbst ganz gut, daß wenn am Chorherrenstift
in Münster eine Stelle vakant wurde, der schon in der Wiege
dazu bestimmte Srspektant schnell aus dem fremden Dwnst
heimkehrte, M«sse lesen lernte und dann als ein ehrwürdiger
Chorherr aufcitt, d. h. installirt wurde und eine Besoldung
genoß, die betnahe einer landvögtlichen gleich kam ES ist
demnach ganz begreiflich, warum ein so große« Gewicht darauf
gelegt wurde, daß die jungen Leute in fremden Kriegsdienst
gehen. AIS die erste französische Revolution ausbrach, hatt«
cie Schweiz nicht weniger als 10 Regimenter von zirka 14,000
Mann im französischen Kriegsdienste, und diese tragen
hauptsächlich die Schuld daran, daß die Schweiz in jenen Kamps
verwickelt wurde, in welchem namentlich der Kanton Bern so

bedeutend gelitten hat. Es ist vielleicht bekannt, daß eines
der 10 Regimenter, das Regiment Chaleauvieur, daS in Nancy
lag und hauptsächlich aus romanischen Schweizern zusammengesetzt

war, nicht eben so ganz treu an den König hielt, son-
tern sich auf die Seite des Volks neigte. Es war, um in
der modernen Sprache zu reden, von liberalen Ideen angesteckt.

Die Soldaten dieses Regiments besuchten die
Volksversammlungen lasen revolutionäre Schriften und stellten
endlich nach dem Beispiele der französischen Regimenter Wünsche
an ihre Obern. Da wurden zwei schweizerische und mehreie
fcanzösi'che Regimenter von Metz nach Nancy abgesendet, um
das Regiment zum Gehorsam zu bringen. Es entspann sich

zwischen den königlichen Truppen deS Generals de Bouille
und den Aufständilchen in Nancy, französi'chen und Schweizer-
soloaten und Nationalgarden, ein blutiger Kampf, in welchem
diese unterlagen. Nach dem Kampfe » in welchem Schweizer
gegen Schweizer fochten — die Soldaten der Regimenter Vigier
und Cast-lla gegen die von Chateauvieur—wurde ein Kriegs,
gericht aus Offizieren der beiden erstern Regimenter niedergesetzt

und vom letztern, Soret, ein Genfer, zum Rade, 22
andere zum Galgen, 41 zu 30jähriger Galeerenstcase und
einige 80 zu G-fangenschafl verschiedener Dauer verurtheiir
und das Urtheil sofort vollzogen. DaS französische Volk sah
dieses aber nicht mit gleichen Augen an, wie ein Herr
d'Affly und andere aristokratische Offiziere, sondern es
verlangte wiederholt die Freilassang der Verurlheillen, welche
auf den Galeeren in Brest schmachteten. ES erzwäng endlich
ihre Befreiung und die 4l zur Galeere Verurlheilten kamen
in der Uniform der Nationalgarde von Brest nach Paris und
eihilten am 0. April 1702 in der gesetzgebenden Versammlung

die Ehre der Sitzung. Infolge dieser Ereignisse hatte
sich damals der Schweizerkiubv in Paris gebildet, und dieser
ist es hauptsächlich, welcher das Waadlland, daS UnterwalliS
und andere Theile der französischen Schweiz revolution«?!«.
Hätte man damals mit mehr Vorsicht und Klugheit gehandelt,
hätte man damals, als das französische Volk im Kampfe



gegen den Despotismus der Krone stund, die 10 Regimenter
zurückgerufen, so wäre die Schweiz von den damaligen KriegS-
ereignissen wahrscheinlich lange unberührt geblieben. Man
muß aber, um die damalige Regierung in ihrer Aengstlichkeit,
Befangenheit und Kurzsichtigkeit kennen zu lernen, die
Korrespondenzen lesen, welche vom Jahre 1790 hinweg der
geheime Rath von Bern mit den geheimen Räthen von Zürich,
Basel und andern Städten geführt hat. ES ist indessen nur
ein kleiner Theil derselben gedruckt und dem Publikum bekannt
geworden. Man sieht auS diesen Briefen, was die damaligen
Regierungen von den Interessen deS Volkes gedacht haben.
Die Revolution hat dieses Verhältniß geändert. Nachdem
die aristokratische Schweiz im Kampfe mit Frankreich und dem

eigenen Volke unterlegen und die helvetische Republik sich

gebildet halte, trat sie in ein Schutz - und Trutzbündniß mit
Frankreich, wodurch sie gezwungen wurde, eine Anzahl von
Soldaten, anfangs 18,000 Mann, in die Reihen der französischen

Heere zu schicken. So haben denn auch die Schweizer
vom Jahre 1799 bis zum Jahre 1813 alle Kämpfe der Fran-
zosen mitgefochten und sich überall als tapfer« Verbündete
Frankreichs und deö Kaisers bewiesen. Das sprechen viele
Tagsbefehle Napoleons aus. Allein das Verhältniß in diesem

Dienst war ein ganz anderes, als dasjenige der frühern ka-

pitulirten Dienste; zum Offizier avancirre jeder, welcher tapfer
und tüchtig war. Ich kannte einen, welcher als Mühlekarrer
i» Dienst trat und als Gardehauptmann zurückkehrte, und
ähnliche Beispiele haben wir in der Schweiz aus dieser Zeit
sehr viele. Die Tapferkeit machte ihren Weg. Als Napoleon
im russischen Feldznge nach dem Unglück von Moskau den

General Rapp, der die Schweizer kommandirte, fragte, was
die Schweizer thun würden, antwortete er: „Eire, sprechen
Sie zu ihnen und sie fechten!" Und sie haben gefochten,
indem sie auf dem denkwürdigen Rückzug einen Theil der

Nachhut bildeten und bei Polopk das Vertrauen ihres Führers

durch wahren Heldenmmh ehrten. Gleichzeitig wie die

Schweiz ihre Truppen nach Frankreich senden mußte, stunden
auch Schweizer auf der entgegengesetzten Seite bei England,
Spanien w., und nicht selten traf eS sich, daß Schweizer gegen
Schweizer kämpften und wenn auch mir gleicher Tapferkeit
doch nicht mit gleichem Glücke. So in Italien, in der Schlacht
hei St. Enphemin, in der Nähe von Wonteleone, wo das
erste französische Schweizerregiment dem Regiment von Wat-
tenwyl im englischen Solde gegenüber stand; so bei der
Einnahme der Insel Capri, wo Schweizer des ersten Regiments
unter den Angreifenden und zwei Kompagnien Schweizer unlee
den englischen Vertheidigern waren; so in Spanien, wo daS

Regiment Reding für die spanische Sache gegen die Franzosen
kämpfte. Hier war es, wo Reding, als sein Regiment im
harten Kampfe einen Augenblick schwankte, vor die Front
ritt und die bezeichnenden Worte an dasselbe richtete: „Schweizer,

wollt ihr denn ewig leben ?" und sie so sehr mit neuem
Muthe belebte, daß sie nicht wenig zum Siege beitrugen. Dieß
sind allerdings Züge der Tapferkeit; eS ist nur schade, daß sie

einer andern Sache galten, als der deS eigenen Vaterlandes.
Mit der Periode der Restauration kehrte auch das alte Uebel
der Kapitulationen zurück. ES wurde mit Holland und mit
Frankreich kapitulirt und endlich wurde vom Jahre 18s5 hinweg

auch eine Kapitulation mit Neapel betrieben und zwar
hauptsächlich von Seite Oesterreichs, damit der König von
Neapel auf seinem legitimen Throne sicher sei. Damals wurden

aber die Stimmen des Volkes gegen den Fremdendienst
sehr laut, und eS kostete einen harten Kampf, bis die
Kapitulationen zu Stande kamen. Selbst in den Urkantonen, wo
doch die Oligarchen ohne Rücksicht auf daS, was sie der Ehre
schuldig, stets bereit sind, Geld zu nehmen, machte die
Bevölkerung viele Einwendungen. Im Jahre 1826 kapitulirte Lu-
zern, Schwyz und die übrigen kleinen Kantone. Bern trat
damals noch gegen die Kapitulation auf, und erließ sogar eine
scharfe Verordnung gegen Werbungen in fremde nicht kapitulirte

Dienste in seinem Gebiete, am 23. April 1826. Die Regierung

schritt augenblicklich im Oberlande ein, als sich daselbst
unter jungen Leuten Neigung zeigte, nach Unterwalden und
Luzern hinüberzugehen, um sich dort für Neapel anwerben zu
lassen. Ich kenne aus dieser Zeit sogar Prozesse, welche mau

gegen einzelne Männer einleitete, welche man dieser Sache
wegen im Verdacht hatte. Allein zwei Jahre nachher änderte
sich die Ansicht der gnädigen Herren und Obern von Bern
und sie kapitulirten selbst mit dem Könige von Neap-l für ein
Regiment. Indessen mm- ich zur Entschuldigung anführen,
daß die Kapitulation erst im Jahre 1828 zu Stande kam, weil
die holländische Kapitulation vom torl-gen König einseitig
aufgehoben worden war. Dieß ist der Verlauf der Kapitulationen.

Wie die französische bet Anlaß der Julirevolution im
Jahre 1830 ein Ende nahm, ist Jedermann bekannt. Ich
gehe über zur Begutachtung der Kapitulation aus dem moralischen

Standpunkt. Hier kann ich mich ziemlich kurz fassen,
da der Gegenstand schon oft behandelt worden ist. Vor allem
aus Halle ich dafür, daß die Kapitulationen für fremden Kriegs-
dienst mit einem Könige, wie die bisherigen Kapitulationen
alle waren, den republikanischen Sinn zerstören und ebenso
den Sinn für Arbeit, Häuslichkeit und Einfachheit der Sitten.
Man könnte dafür Tausende von Beispielen anführen;
namentlich find diese Frcmdendienste in Friedensznten im Müssig.
gang und Schlendrian deS KasernenlebenS noch schädlicher.
alS im eigentlichen Kriege. Belege dafür könnten, wenn man
die Register Vollständig besäße, einzelne Erscheinungen liefern.
Ich habe mir einige Daten gesammelt. So finden Sie im
neapolitanischen Kriegsdienste im vierten Regiments eine be.
deutende Sterblichkeit der Soldaten, namentlich durch Selbst,
mord. In 16 Jahren, von 1832 bis 1817 inclusive sind von
den Regimentern, dessen Stärke auf 1452 Mann bestimmt ist,
1040 Soldaten gestorben und davon 103 durch Selbstmord.
Man muß bedenken, daß diese Soldaten, der großen Mehrzahl
nach dem Lebensalter vom 20. bis 40. Jahre angehören und
gewöhnlich gesund und kräftig in Dienst gehen. Aber bald
fallen sie als Opfer der Lungenschwindsucht, der Auszehrung,
der Lustseuche, des hitzigen Fiebers und anderer Krankheiten.
Ein eben so trauriges Resultat bieten die Register der
Verurteilten dar. Es gibt sehr viele Berner, welche lange Zeit
auf den Galeeren von Neapel geschmachtet haben und zwar
manchmal wegen sehr geringer Vergehen, z. B. wegen In-
subordinationsfällen, zu denen sie vielleicht durch einen harren,
brutalen Offizier gereizt worden find. In den zehn Jahren
Vpn 1838 bis und mit 1847 wurden 3 zum Erschießen und
94 zum Wegjagen, zur Einsperrung mir und ohne Eisen und
zur Galeere, Kugelschleppen :c. verurtheilt. Nun find zwar
in neuerer Zeit die zur Galeere verurtheilten Schweizer besser
d'ran, indem man au» ihnen «in eigenes Bataillon gebildec
haben soll, das in Catanto verwendet worden sei. Ebenso
zeigen die Kontrollen d»r hiesigen Strafanstalten, welche Früchte
die Kapitulation mit Neapel bringt. Viele dieser Leute kehren
nämlich zurück, obgleich wohl ein Dritlheil dort stirbt, oder
sonst zu Grunde geht. Aber wie häufig mit zerrütteter
Gesundheit, mit verkrüppelten Gliedern, schwach und arbeitsscheu,
an Müßiggang gewöhnt- Und wohin führt dieser? zu
Vergehen und inS Zuchthaus. ES sind von 1838 bis heute, mei-
stens wegen Diebstahls verurrheilt, in der hiesigen Sirafan-
statt 39 Berner, 4 Solothurner, 2 Luzerner und 1 Genfer,
die sämmtlich im neapolitanischen Dienst waren, zusammen also
46 Individuen enthalten werden. Diese Zahlen find indessen
nicht ganz genau, indem nicht bei allen Sträflingen angegeben
ist, ob sie in fremden Diensten gewesen sind und man somir
bei Vielen, die alS Vagabunden aufgegriffen werden, dieses
nicht wissen kann. Man kann wohl annehmen, daß der sechste
Theil der in den Strafanstalten sich befindlichen Gefangenen
in fremden Kriegsdiensten gestanden sind. Doch genug von
diesen bekannten Folgen deS fremden Kriegsdienstes. Dafür,
daß republikanischer Sinn und Verstand in dem fremden Kriegsdienste

verloren geht, dafür haben wir vor einiger Zeit ein
schlagendes Aktenstück erhalten. Kein wahrer Republikaner,
welcher weiß, was er einer durch den Will-n des Volkes
eingesetzten Regierung schuldig ist, wird so an dieselbe schreiben,
wie der Verwaltungsrath des vierten Regiments unter dem
2. März von Messina auS an den Großen Rath geschrieben
hat. Wenn Einwendungen gegen dieses Urtheil gemacht werden,

fo will ich nur mit Gründen antworten, die ich diesem Schrei,
den selbst entnehme. Wenn auch keine andern Thatsachen vorhanden
wären, als die Verwandlung gebornsr Republikaner zu enischie«



denen Absolutiste», so wäre dieses Grund genug, den Antrag zu
stellen, die Kapitulation sofort aufzuheben. Allein an dieses
Aktenstück knüpft sich noch ein anderes; denn das Schreiben,
welches der schweizerische Beobchter Nr. 30 vom 10. März,
unter dem Datum deS 22. FedruarS ebenfall« au« Messtna
gebracht hat, kommt ganz entschieden auS der gleichen Küche.
Ich bitte um Entschuldigung, wenn ich Ihnen dasselbe theil-
weise vorlese, eS geschieht nur, weil nur wenige von Ihnen
das genannte Blatt lesen und die Mehrzahl der Versammlung
auS diesem Grunde daS Aktenstück nicht kennen wird. Da
heißt eS: „Diese 5000 Braven (die Schweizer in Neapel)
scheinen einzig uns vor dem gänzlichen innern Ruin zu retten»
und die Patrone der „Berner-Zeilung" nach der Vorsehung
Willen hiezu daS Werkzeug sein zu sollen! Wir hier im
Lande vermögen unS nicht aufzuraffen, um die bekannte Sipp-
schafl der „Berner-Zeilung" von unserm Racken zu schütteln,
in den si- steh eingebissen. Wir find friedsame Leute, die fich
lieber Tag für Tag ins Glstcht schlagen, mit Koth bewerten,
die Taschen leeren lassen, als daß fi« einmal bis zum Faustballe

fich verirren. Drum meinen auch wir: „wem untere
eigenen Verhältnisse theuer find, sollte entschieden auf die Rück-
berufung der Truppen dringen." Diese wissen die Sache
anzufassen und wir vielleicht dann auch. Freilich haben fie
vor der Hand noch elwaS dringenderes zu thun» Italien von
seinem Radikalismus, halb „Bajazzo", halb „Bandit" zu be-
freien, und diese Mission werben fie erfüllen, aller Propaganden

und After-Volksvereinen zum Trotz Die Leute,
welche die ersten in Europa, die Unüberwindlichkeit der Re-
volurionsbarrikaden zerstört, werden auch daS schöne Italien
auS den Bluikrallen der Nfterfrecheit erlösen. Ruft fie also
nur heim, aber ja durch Aufhebung der Kapitulation ohne
Entschädigung, damit fie recht deutlich wissen, waS man will,
und waS sie wollen sollen. WaS giltS, in 14 Tagen haben
fie bewiesen, daß wem unsere Verhältnisse theuer
sind, auf die Rückberufung der Truppen hat drin-
gen sollen! ES ist doch eine elende Komödie, welche in
dieser KapitulationSfrag« mit den Schweizern gespielt wird.
Da kommt so ein Sendling von PariS oder Frankfurt und
bringt die Parole: „Rückberufung der 6000 Schweizer aus
Italien, denn sonst gelingt es nimmermehr, daß die 25
Millionen unserer italienischen Brüder den VeitStanz mit uns
durchmachen!" Und die Soldblätter stoßen ins Horn, und
die bekannten Bärenführer organifiren Komires um die Schwei-
zerkühe aufzurütteln. O der Schmach! Ouougguo tanckvm
Latilins akutere patienlia nostra? Doch Uebermuth kommt
Vor dem Fall! Darum nur agilirt, agitirl und wieder agi-
tirt, von Tücke zu Tücke und von Schloiter zu Schlotter; fie
sollen hall daS Gericht fich selbst bereiten! Inzwischen werden

alle diejenigen guten Vereinter, welche fich bei Zeiten ihr
Brücklein bauen wollen, dringend ersucht, fich diejenigen
genau zu merken, welche die Sache in Fluß gebracht, damit am
Abrechnungstage nicht Unschuldige für die Schuldigen leiden
müssen." Diese verständliche Drohung ist auS der gleichen
Feder geflossen, von welcher das Schreiben herrührt, das hier
abgelesen worden ist. Allein trotz solcher Drohungen spreche
ich »»verholen meine Anficht gegen die Kapitulation aus;
Furcht ist nur die Eigenschaft des Sklaven; ein freier Mann
fürchtet sich vor solcher Tapferkeit nicht. — Sie sollen nur
kommen, wir werden den Kampf mit ihnen nicht scheuen! —
ES ist übrigens hier in der Versammlung aus Verschiebung
angetragen und gesagt worden, man solle noch einen bis zwei
Monate warten, die Sache werde sich dann von selbst machen.
Ich will Ihnen dafür, daß die Angelegenheit ohne Gefährdung
der vaterländischen Interessen nicht verschoben werden darf,
einen deutlichen Fingerzeig geben. Man hat bekanntlich im
großherzoglichen Kabtnel in Karlsruhe, welches der Großherzog

und die Minister etwas eilfertig verlassen mußten,
verschiedene Aktenstücke gesunden, welche ganz schöne Absichten
dieser konstitutionellen Herren, welche aber nie Wort gehalten
und stets mit dem Absolutismus geliebäugelt haben, verrathen.
DaS Aktenstück lautet folgendermaßen: „Ist die Frankfurter
Versammlung aufgelöst, dann werden massenhafte Streilkcäfte
die Demagogen im südlichen Deutschland vernichten. Die,
welche wir nicht vertilgen können, werden fich an der Rhein¬

seite nach Frankreich und der Schweiz werfen, was unS den
besten Vorwand geben muß, einen Einfall in beide Länder
zu machen. Denn «S ist vorauszusehen, daß »»erachtet der
guten Absichten der Regierung daS französische Volk fich nicht
so tief erniedrigen wird, unS alle Flüchtlinge ohne Ausnahme
auszuliefern, was wir jedoch gebieterisch, unter Androhung des
Krieges thun werden." ES spricht fich also in diesem
aufgefundenen KabinerSstück deutlich auS, waS Rußland, Preußen
und Baiern, überhaupt der Absolutismus, für Absichten haben,
wenn sie Meister werden. ES würde unS ungefähr gehen,
wie im Jahre 1813. DieseS, die Hoffnung auf dergleichen
Hülfe mag der Grund sein, warum man gar nicht auf die
Sache selbst kommen will, und ich begreife dieß von Leuten,
welche auSsprechen können, der schönste Tag ihreS LebenS werde
sein, wenn der Feldmarschall Radetzky an der Spitze einer
österreichischen Division in Bern einrücke. Ich glaube gern,
daß diese Leute, die auch die Siege Radetzky's über
Sardinien feierten, und ihn sehnsüchtig als den MessiaS ihrer
Erlösung von der Demokratie über die Alpen wünschen, nichts
von der Aushebung der Kapitulation der neapolitanischen
Regimenter, welche für den Absolutismus, ihren eigenen politischen

Anhaltspunkt fechten, wissen wollen. — AuS dem gleichen
Grunde, weil fie dem Absolutismus dienen, möchte ich auch
nie auf ihre Hülfe für die Schweiz bauen; ich «rrinnere nur
daran, daß im letzten Fcldzuge viele Neapolitaner auf der Seite
deS SonderbundeS gegen die Eidgenossenschaft standen. Gewiß

diejenigen, welche es aufrichtig mit der Neutralität meinen,

und die Freiheit und Selbstständigkeit ihres Vaterlandes
zu erhallen wünschen, müssen vorsichtig Alles zu vermeiden
suchen, waS zu einer Verwicklung mit dem Auslande Anlaß
geben könnte. Und wie leicht wäre eine solche möglich, gerade
jetzt, wo ein Theil der Schweizer im neapolitanischen Dienste
verwendet wird, um die Republik Rom, mit welcher wir im
Frieden und in freundlichen Beziehungen leben, der wir Sieg
und Dauer wünschen, zu bekämpfen. Wie, wenn eines Tages
die Politik des französijchen Voik-S auch diejenige des Kubi-
netS wird?I Herr alt Landammenn Blösch hat zwar den
Grundsatz der Fremdenkapitulation nicht vertheidigt, allein er
hat doch im Verfassungsrathe für die Fortdauer der bestehenden

gepsrochen, und vertheidigt fie auch noch jetzt. Er führt
dafür an, daß die Thatsache fortbestehen werde, wenn man
auch die Kapitulation selbst aufhebe. ES ist möglich, daß es
solche Offiziere und Soldaten gibt, die zurückbleiben wollen.
Allein da» Schweizervolk, und namentlich unsere Regierung,
find nicht mehr als solche dabei betheiligt, was einen wesentlichen

Unterschied macht. Daß durch die Aufhebung der
Kapitulation für daS Volk bloß schlechter gesorgt werde, diese

Anficht kann ich nicht theilen. Ich bemerke übrigens noch,
daß, wenn schon im Jahre 1811 der Kapi ulationsdienst
aufgehoben worden wäre, nicht der hundertste Theil von denen,
die jetzt im Dienste find, fich hätten anwerben lassen. Auch
Basel, Zürich und andere Stände hatten früher Kapitulationen
und jetzt, wo fie aufgehoben sind, gehen bloß noch sehr Wenige
in Kriegsdienst. Ebenso verhält es fich mit Aargau und
St. Gallen. Man hat sich wieder mehr dem Ackerbau, den
Handwerken und Gewerben zugewendet. Hier dagegen findet
sich daS Institut und verlockt viele junge Leute. Wie mancher
junge brave Mann, der vielleicht durch irgend einen Zufall
in Verlegenheilen kommt, sucht leine Zuflucht in dem neapoli-
tanischen Bernerregiment und geht dort zu Grunde. Wie
mancher brave junge Bauerssohn geht nach Neapel, der nicht
gegangen wäre, wenn er nicht gewußt hätte, daß es ein
Bernerregiment dort gibt und er LandSleute dort findet. Man
hat zwar im Kanton Bern die Uebslstände der Werbungen so

Viel als möglich vermindert, aber dessen ungeachtet unterliegen
noch viele junge Leute der Verführung. ES geht mit dem

Anwerbenlassen gerade so, wie e» in mancher Gemeinde geht,
wo ein großer Spital ist, und fich Jeder damit tröstet, daß er
im schlimmsten Falle noch dahin kommen könne; so sagt auch

Mancher: am Ende gehe ich nach Neapel, da nährt und kleidet

mich der König Herr Blösch hat bemerkt, baß wir 1452
Staatsbürger zu entschädigen haben, wenn wir die Kapitulation

aufheben. Allein bekanntlich bestimmt der Art. 5 der
Kapital lion, daß bei Kriegözeiten auch eine gewisse Anzahl



Ausländer angeworben werden dürfen, und dann weisen auch
die Register nach, daß von 1400 Mann gewöhnlich höchstens
zwei Drittheile Berner sind. Der gegenwärtige Stand d S

Regiments wird sich wohl auf nicht mehr als 600—700 Mann
belauen. Die Uevrigen sind Schweizer aus andern Kantonen,
aus Freiburg, Waadr, Reuenburg und Genf. Ich will nicht
länger aufhalten- Ich kann die Kapitulation weder vom hi.
storicchen, noch vom politischen oder moralischen Gesichtspunkt
auS als gerechtfertigt anerkennen- WaS aber den Enrschäti--
gnngspunkc anbetrifft, bin ich der gleichen Ansicht, wie Herr
Regierungsrath Schneider. Ich will, so wie ich frei sein will,
auch gerecht sein.

Sträub. Nachdem nun mehrere Herren gesprochen
haben, sei cS mir, als einem Bauer, auch erlaubt, ein Wort
zu sagen, wie er die Sache ansehe. Wenn die Herren finden,
sie müssen sich aussprcchen, so wird man wohl das Gleiche einem
Landmann nicht übel nehmen. In dem frühern Verfassungs-
rathe, von welchem ich auch Mitglied war, habe ich nie zu
den Kapitulationen gestimmt. AU in diejenigen, welche einmal
vorhanden waren, habe ich auch geholfen anzuerkennen, wie
sie die jetzige Regierung auch anerkannt hat Ich habe kein
Interesse weder durch Verwandtschaft noch durch Bekanntschaft
an dem kapitulirten Regiment. ES ist Niemand bei demselben,
welcher mich anginge. Bor Allem auS muß ich dem Herrn
Direktor deS Militär» danken, daß er den Männern dort volle
Gerechtigkeit hat widerfahren lassen für ihre Pflichterfüllung.
Allein einem andern Redner bin ich noch viel mehr Dank
schuldig. Dieser hat gesagt, wenn die paar hundert Schweizer
nicht wären, so wäre ganz Italien frei und vielleicht hätte
Radctzky, oder wie man ihm sagt, nicht einmal die Piemon-
lescn überwinden können. Es ist ein schöner Rahm für die
Schweizer, wenn fie AlleS dieses haben erwehren können, und
darum Respekt vor ihnen! Allein man hat auch von republi-
kanischen Ideen gesprochen. Ich glaube, wenn tie Herren
Italiener wi.klich reif wären fur Republik, so sollten sie 6000
Schweizer nicht fürchten. Ich habe in der Schweizergeschichte
gelesen, ich glaube, eS war die von Zschokke ober sonst einem
Andern, daß die Schweizer, als sie sich frei machten, sich nicht
vor 6000 Mann und auch nicht vor viel größer» Heeren ge-
fürchtet haben. Es scheint mir daher, sie seien dort zur
Republik noch nicht reif. Ich habe gehört, wenn man eine gute
Republik haben wolle, so müsse man auch Republikaner haben;
aber es scheint mir, dort seien sie in diesem Srüek noch ziem,
lieh zurück. SS ist auch viel von der öffentlichen Meinung
gesprochen worden. Ich bin vom Lande und höre auch ErwaS
davon; allein wenigstens da, wo ich wohne, haben Wenige
verlangt, daß diese Leute zurückkommen. Die Bauern haben
gesagt: wir haben Arme und Arbeitslose und vielleicht auch
Müßiggänger genug; wir wollen nicht noch mehr. Wir würden

vielleicht gern noch Mehrere fortschicken. Ich glaube,
wenn man abstimmen würde, so würde diese Ansicht vielleicht
die Mehrheit erhalten. Man spricht freilich von 15,000
Unterschriften, welche eingegangen seien zur Aufhebung der Kapi-
rulationen. Allein dieß ist doch noch eine kleine Minderheit
gegen die übrige gesammte Bevölkerung; und wenn man diesen

15,000 gesagt hätte, es solle ein Jeder etwa ä oder 10
Fr. dazu beitragen, damit man die Regimenter zurückberufen
könne, so würden wahrscheinlich die Unterschriften nicht so

zahlreich erschienen sein. Es ist von einem Redner gesagt worden

— ich will dieses nur zwischen hineinschicken — die Schweizer

seien nicht weiter engagirt, als um für den König von
Neap l und sein Land zu fechten. Ich glaube aber doch, iÄ
habe in der Kapitulation gelesen, man solle sie nicht Weiler als
Europa und auch nicht zur See gebrauchen. Wenn ich mich
darin geirrt habe, so wird man es mir schon sagen. Man
hat von der Ehre und Würde de: Eidgenossenschaft gesprochen

; allein ich bin noch nicht so weit vorgerückt, daß ich

glaube, man solle einen Bertrag, welcher feierlich abgeschlossen

worden ist, zur Ehre und Würde der Schweiz aufheben, sonde

n ich bin ein alker Mann und habe meine alten Ansichten:
ein Mann ein Wort, und waS man versprochen hat, soll man
halten. Unsere ältere Regierung hat dieses versprochen. Die
Dreißigerregierung hat cS übernommen, und ich will cs halten
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helfen. Ich bin auch ein alter Militär; nun ist es eine gac
kuriose Sache mir dem Militär; nach »meiner Anficht soll der
Militär nur seinen Obern gehorchen und sich in alles Uebrige
nicht inischen. So glaube ich, haben es auch unsere Militärs
in Neapel, und es dünkt mich, wenn sie einen andern Grundsatz

aufstellen wollten, so wäre es nicht gut. Ich wenigsten»
w>U beim alten Grundsatz bleiben; cs wäre sonst ziemlich
schwierig, Kommandant zu sein. Man hat gesagt, der Antrag,
welcher vorliege, sei nicht deutlich; ich finde ihn ziemlich deutlich.

Wenn wir ihn annehmen, so ist halt die Kapitulation
aufgehoben. Schon nach dem Art. 1 geben wir dem Regie-
rungsra h die Vollmacht, die Anwerbungen eingestellt zu lassen
und so die Kapitulation zu brechen (Der Redner wird
unterbrochen, indem aus d-m Kasinoplatze ein Esel so heftig
zu schreien ansängt, daß sich die Versa,nmlung für einige Zeit
der größten Heiterkeit hingibt.) Der R-dner fährt fort: DaS
war auch Einer vom Land, allein den wollen wir draußen
lassen. — Wenn wir den Antrag deS RegierungSralheS an-
nehmen, so möchte ich denn doch, damit dem Regimente in
Neopel»die gehörige Sicherheit gegeben werde und der
Regierungsrath für dasselbe sorge, den Antrag stellen, daß man
unumwunden den Grundsatz der Entschädigung auSspreche.
Die Leute dort haben, wenigstens nach meiner Ansicht, bloß
gethan, waS man ihnen befohlen hat. Sie sind auf Treu und
Glauben in den Dienst getreten, welchen wir sanktionirt hat-
ten, und wollen wir ihn aufheben, so sollen wir diese Leute
alich entschädigen, daß sie nicht darben müssen, wenn sie

zurückkehren. Freilich ist dieß ein wmig ein heikler Punkt bei
unsern gegenwärtigen Finanzen, und deßhalb wollte ich fragen,
ob man eS machen könne ohne eine Steuer auszuschreiben.
Natürlich, wenn eine Steuer ausgeschrieben wird, so werden
die Landleute sie bezahlen müssen; denn diese können ihre
Grundstücke nicht verstecken, wie die Herren in der Stadt ihre
Titel. Wenn kein Vorrath im Staatsschatz« ist, woran ich

zweifle, so werden wir wohl bezahlen müssen. Allein ich will
roch lieber bezahlen hellen, als eine Ungerechtigkeit begehen.
Wenn wir glauben, eS sei für die Ehre und Würde des
Vaterlandes nothwendig, daß die Regimenter zurückkommen, so

will ich sie lieber entschädigen helfen, als sie zurückrufen und
dein Elende Preis g-chen. Nakü.lich werden wir dann blechen
müssen; allein ich wenigstens will dessenungeachtet lieber von
vornherein den Grundsatz aufnehmen, daß eine Entschädigung
gegeben werten solle. Meine Herren! Es ist freilich im letzten

Artikel gesagt, daß tiàS später kommen »verde. Allein
wenn einmal daS Regiment aufgelöst ist, so steht es nicht
mehr in unserer Hand zu sagen, was wir wollen. Da ich auch
Einer bin, welcher wird müssen bezahlen helfen, so wird man
mir nicht übel nehmen, wenn ich antrage, d^ß alS Zusatz zu
dem Antrage deS RegierungSralheS bestimmt aufgenommen
werde, daß man daS Regiment entschädige, wenn es
zurückkommt.

Ea rlin. Es wird vielleicht der Versammlung über-
flüssig erscheinen, daß ich auf die hinreißenden, von mehreren
Mitgliedern des Großen RaiheS, und namentlich von Herrn
Schneider, Direktor deS Innern, gehaltenen Reden noch
Einige? über die Kapitulationen erwähne. Ich erkläre vor Allem
aus, daß ich die Anträge deS Regiernngsrathe« unterstütze,
jedoch mit einigen Versetzungen und Abänderungen derselben.
Meine Ansicht ist diese: ES handelt sich heutzutage in ganz
Europa um einen Prinzipienkrieg; wir sehen auf^ der einen
Seite die Demokratie, für welche die Völker zu kämpfen
gesonnen find; auf der andern aber den Despotismus und
die Könige mit ihren Armeen, um die alte Lage der Dinge
in Schutz ZU nehme». Der Kampf wird andauernd und blutig

sein. Bereits hat er in Ungarn, i:> Italien und in Deutschland

begonnen, und wird erst nach der Niederlage der einen
oder andern Partei sein Ende erreichen. Für welchen Zweck
soll nun die Schweiz sich schlagen, für die Demokratie oder

für den Despotismus? Ich denke, sie wird nicht anstehen, sie

wird nicht lange zögern; ihr liegt es ob, die Grundsätze, in

Gemäßheit welcher sie ihre Freiheit errungeu, aufrecht zu Hal-
ten. Ihr seht also, meine Herren, daß es sich bei der vorliegenden

Frage um das Leben oder den Untergang unseres Va-
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terlandeS handelt. Denn wenn die Despoten auS dem

heutzutage gegen die Demokratie gelieferten Treffen als Sieger

hervorgehen, so werden sie unser Vaterland» den Ursprung
und den Schutz der demokratischen und republikanischen Institute

nicht schonen Kann nun die Schweiz solchen Verhältnissen

und Ereignissen gleichgültig zusehen, kann sie dulden,
daß ihre eigenen Kinder unter den Fahnen ihrer furchtbarsten
Feinde dienen? Darf sie dulden, daß ihre Kinder für die

Könige ihr Blut vergießen, daß sie ihr Leben opfern, um die

republikanischen Institute zu Grunde zu richten, um Männern
dm Todesstoß zu geben, deren Streben dahin geht, die Institut«

ins Leben zu rufen, deren wir selbst schon lange genießen.
Würde die Schweiz solches dulden, so würde sie ihrem Triebe
nach Fortschr« ten entgegenhandeln sie würde sich selbst die

Grube graben; eS hieße dieß, ihre eigene Existenz angreifen
und sich selbst morden. ES muß also die Schweiz diese

Kapitulationen aufheben ; allein wie wird sie eS thun? welches
wird ihr Verfahren sein, um der Billigkeit nicht entgegenzutreten,

um die Grenzen des Rechts und der Gerechtigkeit nicht
zu überschreiten? Vor Allem stelle man sich die Frage-, waS

find die Kapitulationen? Diese Frage kann man auf mehrfache

Weise beantworten, denn die Kapitulationen können unter

verschiedenen Gesichtspunkten aufgefaßt werden. Die Ka-
pitulationen sind durch den Staat genehmigte Verträge, di«

durch Vermittlung von St:at«bürgern mir einem andern
Starte abgeschlossen werden. Bon diesem Gesichtspunkte
aufgefaßt, können die Kapitulationen aufgehoben werden; denn
es steht dem Staate zu, der Sicherheil und deS allgemeinen
Wohle« seiner Bürger willen einen zum Schutz einiger kapitu-
lirtcn Militärs eingegangenen Vertrag abzuändern oder sogar
aufzuheben. Spricht man dem Staate dieses Recht ab, so

beraubt man ihn auch deS Rechts, irgend eine Reform seiner

eigenen Institute vorzunehmen. Aber die Kapitulation kann
auch als ein unter zwei Staaten abgeschlossener Vertrag
ausgefaßt werd n. Ich erkläre von vorne herein, daß Niemand
mehr als ich ein gegebenes Wort zu halten pflege; ich habe
eine bewndere Achtung vor den im guten Glauben abgeschlos-
«enen Verträgen; ich will, daß man vie B rträge aufrecht
halte, wenn die Gegenpartei alle da in aufgestellten Bedingungen

erfüllt bat. War dieß aber der Fall bezüglich des Königs
von Neapel? Rein! Ihr habt so eben gehört, wie Herr
Schneider das Gegentheil bewiesen; dieser Redner hat auf eine

unwiderlegbare Weise dargethan, in welchem Maße diese Ver-
träge unmenschlich, unpolitisch und unmoralisch find, und mit
den demokratischen Grundsätzen im Widerspruch stehen. Alles
dieses sind eben so viele Gründe für die Aufhebung der
Kapitulationen. Allein die Lösung der Frage, wie wir fie zuletzt
gestellt, wird schwierig, fie gehört nicht inS Civilrechl; würde
es sich damit so Verhalten, so würde sie an ein Civilgsricht
gewiesen und bald zu unserer Zufriedenheil und zu unserem Vortheil

entschieden werden ES handelt sich um einen zwischen

zwil Staaten abgeschlossenen Vertrag; die Frage gehört also
r» taS Staatsrecht, und die daraus entstehenden Anstöße müssen
zwischen den konlrahirenden Theilen erledigt werden. Wir
können wohl, gestützt auf unsere Rechte, die Kapitulationen
aufy-ben, aber wird dann der König von Neapel unsere
Beschlüsse genehmigen? Ich glaube eS nicht, meine Herren, er
wird dieselben als ein Bruch deS Vertrages ansehen, und waS
wird die Folge davon sein? Hält sich der König von Neapel
für mächtig genug, so wird er die Sache als «inen easus Kolli
auffassen und uns den Krieg erklären. Ja, Krieg werden wir
zu führen haben gegen Neapel und seine Alliirten. Neapel
wird nun nicht gegen den Kanton Bern allein auftreten, aber

gegen die ganze Eidgenossenschaft. Dieß ist der Grund, warum
ich den Amrägen deS RegierungsralheS ohne Beschränkungen
nicht beistimmen kaun. Durch diese Anträge brechen wir
ausdrücklich die Kapitulationen. ES find auch hiemit die im
Vertrage geiväyrlcisteten Werbungen eingestellt, oder besser gesprochen,

für immer untersagt. Ihr seht es, meine Herren, wir
übernehmen eine Verantwortlichkeit» die der Eidgenossenschaft
zukömmt. Laßt uns also die Kapitulationen als aufgehoben
erklären, ohne die Grenzen unserer Rechte und Pflichten zu
überschreiten. Ich schlage demnach vor, daß der erste Paragraph

der Anträge deS Regierungsrathes an die Stelle des

zweiten gesetzt würde, und daß nach den Worien: „die Wer-
bungen" beigesetzt wü-de: „unter den jetzigen Umständen." In
Folge dieser so abgeänderten Anträge werben die Kapitulationen

zwar aufgehoben, allein die Ausführung diescS Dekretes bleibt
der Eidgenossenschaft anheimgestellt. Indem wir auf diese Weise
unser« Pflichten gegenüber dem Vate lande und gegenüber un-
fern kapitulirten Regimentern erfüllen, so haben wir denn doch
alle Eventualitäten vorgesehen.

H e i l m a n n. Ich hätt« wahrscheinlich das Wort nicht
ergriffen, indem schon von Anfang meine Ansicht gehörig auS-
einander gesetzt worden ist, wenn nicht Herr Bützberger gesagt
hätte» daß ich für die Kapitulationen gesprochen habe. Er ist
in dieser Beziehung im Irrthum. Ich habe mich schon früher
gegen alle Kapitulationen ausgesprochen und zwar aus
Erfahrungen, welche ich während 15 Jahren in kapitulirten Dien-
sten gemacht habe. Ich bin daher durchaus nicht für die

Kapitulation, sondern erkläre mich ganz für den Antrag deS

Regierungsrathes und wünsche, daß dieser die nöthigen
Unterhandlungen treffen möge, um die Kapitulation aufzuheben.
Indessen muß ich mir doch einige Bemerkungen erlauben.
Ich glaube, es wäre im wohlverstandenen Interesse der
Unterhandlungen» wenn nicht geradezu ausgesprochen würde, daß
keine Werdungen stattfinden sollen; denn dieß enthält einen
offenen Bruch deS Vertrages und stellt uns von vorn herein
in eine schiefe Stellung zu demjenigen, mir welchem wir
unterhandeln wollen. ES ist gerade, als wenn wir den König
von Neapel seiner Verbindlichkeiten entheben wollten. Er wird
auf unsern Beschluß einfach sagen: so lange ich die Leute noch
brauche, will ich sie bezahlen und behalten; sobald ich fie aber
nicht mehr brauche, so bin ich auch nicht geHallen, ihnen die
Entschädigungen zu geben, welche ihnen gehören, sondern ich
kann fie dann lrakriren, wie meine andern Regimenter. Sie
können übrigens die Werbungen nicht aufhalten, wenn der
König von Neapel gerne Rekruten will. Denn er braucht
nur an der Grenze ein Werbdepot zu errichten, wie fie kür
die Regimenter in Rom find. Noch mehr; nach dem Art. 5 der
Kapitulation können bis 430 Mann Fremde in jedem Regiment« enga-
girt werden. Wenn nun hier da» Verbot der Werbungen
ausgesprochen wird, so wird der König dem Regiment« erlauben,

so viele Leute als man nöthig hat, anzuwerben, wo sie

fie finden, und wären e» am Ende Albanesen. So wäre die
ganze Stellung deS Regiments dahin und die Regierung in
Bern bliebe doch in gewissen Verpfl chtungen gegen dasselbe.
Es wäre am besten, die Unterhandlungen einzuleiten und di«
Werbungen tacite einzustellen Dieses gebe ich zu bede-ken.
Ich möchte alles Mögliche thun, damit die Regimenter je
eher desto lieber zurückgerufen werden. Sie werden sich
erinnern, daß im vorigen I ehre der König von Neapel dem Volk
eine Konstitution gegeben hat und daß in Neapel eine allgemeine

Freude und Jubel war. Die Kammern traten damals
zusammen und trugen daraus an, daß man die Schweizerregimea-
ter zurückkehren lasse. Die Versammlung sprach diesen Grundsatz

aus, weil sie glaubte, der König werde sich auf den Arm
seiner eigenen Leute verlassen können. Allein die Versammlung

dekcctirte nicht schlechthin, daß die Regimenter auf einmal

entlassen seien, sondern sie sah ein, daß man unterhandeln
müsse, indem die Verpflichtungen des Königs von Neapel
gegen die Regimenter gehalten werden müssen. Es gab dann
auS der ganzen Sache Nichts, weil am 15. Mai in Neapel
der Putsch und die Unruhen ausbrachen. Wenn wir jetzt
diesen Vertrag zuerst von unserer Seite brechen, so wird sich
der König von Neapel auch nicht mehr als durch denselben
gebunden betrachten. Ich muß noch Einiges bemerken. ES
find viele Aeußerungen gefallen über das Regiment. Ich
könnte Vieles auf dieses erwiedern, will aber bloß EineS
anbringen. Was die Stellung der Regimenter im Lande selbst
betrifft, so werden Sie, Herr Präsident, meine Herren! wohl
wissen, daß die Kapitulation nach dem Kongreß von Verona
errichtet wurde, weil es der König von Neapel gerne gesehen
hätte, daß die 20,000 Blutsauger, möchte ich beinahe sagen,
d. h die Oesterreicher, welche damals im Lande waren,
hinausgehen. Die Oesterreicher mußten mit großen Kosten stets
auf dem Kriegsfuß gehalten werden und die andern Mächte



sahen fie überdieß nicht gerne in Neapel. Deßhalb wurde die

Kapitulation vom neapolitanischen Volke mit Freuden
aufgenommen, weil es dadurch der Oesterreicher los wurde, die
alleö Geld auS dem Lande nach Oesterreich spedirten. während
die paar 1000 Schweizer unverhälcnißmäßig weniger kosteten
und auch wenig Geld nach Hause schickten, im Gegentheil eher
noch zusetzten. Ich kann nun gewiß sagen, daß in der langen
Zeit, während welcher ich in N apel war, ich nie bemerkte,
daß wir ungerne gesehen wurden und zwar deßwegen, weil
die Bevölkerung im Allgemeinen wohl fühlte, daß die
neapolitanischen Truppen nicht im Stande seien, die Ruhe aufrecht
zu erhalten. Gerade die Negotianten und Kaufleute find durchaus

nicht gegen die Schweizerregimenter, im Gegentheil; ich
könnte mehrere Zeugnisse dafür aufweisen, daß gerade die

Kaufleute sich oft dahin aussprachen, es wäre ohne die

Schweizerregimenter in Neapel keine Sicherheit. Bloß die neapolitanischen

Militärs waren gegen uns, weil die Schweizer bessere

Besoldung hatten und dabei überhaupt bessere Soldaten waren
als die Neapolitaner. DaS ist auch ganz natürlich; im Usbri-
gen aber kann ich versichern, daß zwischen den Bürgern und
unS nie Unannehmlichkeiten statt fanden. ES wurde ferner
«och unsern Soldaten vorgeworfen, fie verlieren im Dieust
ihren republikanischen Sinn. Allein auch das kann ich
versichern, daß alle Schweizer im Auslande Schweizer geblieben
sind und in ihrem Herzen dem Baterlande treu waren. DaS
haben sie schon im Jahre 1330 bewiesen, als nach den
Barrikadenkämpfen in Paris unsere Regimenter aus Frankreich
zurückgeschickt wurden. Damals schickten einzig die Hauptleute
unseres Regiments Fr. 2900 auS ihrer Kasse zur Unterstützung
der Berwundeten und der Hinterlassenen. Wo sich nur ein
Unglück in der Schweiz ereignete, hat sich daS Regiment durch
Kollekten ausgezeichnet; so hat man z. B. beim BaSlerputsch
400 Fr. gesammelt für die unglücklichen Verstümmelten beider
Parteien, und das Motiv dazu war kein anderes als das
Mitgefühl für daS Vaterland. DaS Regiment hatte diese Summe
auf der Stelle zusammengesteuert und ich muß bekennen, daß

mehr als die Hälfte von den Soldaten gegeben wurde. Ich
habe selbst die Unterschriften gesammelt und weiß daher, daß
Keiner auch nur im Geringsten gezwungen wurde, sondern
daß sich alle freiwillig unterschrieben. DaS beweist doch

Theilnahme. Als in den kleinen Kantonen Unglücksfälle
durch Ueberschwemmungen statt fanden, so wurde auf eine
ähnliche Weise die Theilnahme bewiesen. Was noch einige
andere Bemerkungen betrifft, die hier gefallen find, z. B. daß
die Schweizerregimsnler nicht verpflichtet seien, sich gegen
andere Völker zu schlagen, so bemerke ich, daß fie allerdings
dazu verpflichtet slid; fie können nach der Kapitulation in
ganz Europa verwendet werden, nur soll man fie nicht gegen
Schweizerlruppen und nicht zur See verwenden. Der König
darf fie in ganz Suropa brauchen und zwar zu was?
Natürlich zum Krieg und nicht um eine prcimenaà militaire zu
machen. Wenn übrigens das Unglück vom 15. Mai nicht
gewesen wäre, so wären unsere Regimenter statt nach Sizilien
nach Oberitalten marschirt; da hätten sie dann auch bei Vi-
eenza geschlagen und wären mit Lorbeeren gekrönt worden.
Zu allen Zeilen hat die Schweiz nationale Tapferk-it bewiesen,
sei eS jetzt für diese oder jene politischen Ansichten. Als fie
sich im Jahr 179Z in Paris gegen die Republikaner schlugen,
hat die Eidgenossewchafr sie deßwegen verpönt? Nein, im
Gegentheil ihre Treue und Tapferkeit geehrt und zum Denkmal

dafür den sterbenden Löwen hingegraben, mit dem Pfeil
im Herzen. Damals fragte man auch nicht, ob eS in der

Stellung der Schweizer sei, sich gegen repu.blikan sch Gesinnte

zu schlagen, sondern man sagte einfach, sie waren ihrer Pflicht
treu. Was man ferner gesagt hat, daß die Schweizer sich bei
den verschiedenen Gelegenheiten in Neapel und Sizüi n
Grausamkeiten erlaubt haben, so berufe ich mich hier einfach auf
den Bericht der damals abgesandten Kommissarien und auf die

Aeußerungen deS Herrn Fcanscini, welcher ihnen volle
Gerechtigkeit hat widerfahren lassen. In Catania haben die

Schweizer sogar plündernde Aufrührer anS den Häusern getrieben,

und ich könnte viele Zeugnisse aufweisen, daß sie, obgleich
fi: noch die ganze Nacht b'.vouakirten, sich keine Excesse

erlaubten. Allein daS ist der Charakter der Italiener, daß sie

Andern die Fehler aufbürden, welche fie selbst immer begehen
Sie werden mir verzeihen, daß ich Sie aufgehalten habe, allein
mein alteS schweizerisches Soldatengefühl hat mir nicht erlaubt,
bei dieser Gelegenheit stille zu bleiben. Ich resümire mich kurz
noch dahin, daß man nicht geradezu erklären solle, die
Kapitulation sei aufgehoben, so itern daß man sonst die Verhandlungen

anbahne. Es ist dieß im wohlverstandenen Interesse
des Regimentes, welches doch von der einen oder andern Seite
entschädigt werden muß.

Bützberger. Bloß eine Berichtigung. Ich habe
mich in meinem Votum auf ein ehrenwerthes Mitglied der
Versammlung berufen, und Herr Heilmann hat gemeint, ich
habe ihn darunter verstanden. Er ist aber hier im Irrthum,
indem ich durchaus nicht ihn im Auge gehabt habe.

G y s i. Herr Bützberger hat in der That sich auf mich
berufen wollen, und durch ein Mißverständniß hat Herr Heil-
mann geglaubt, er sei gemeint. Dieß ist aber nicht der Fall.
Ich habe gestern dem Herrn Bützberger eine konfidentielle
Mittheilung gemacht, die Art und Weise betreffend, wie daS
italienische Volk sich über uns ausspricht. Ich glaubte indessen,
wenn Herr Bützberger von dieser Mittheilung Gebrauch
machen wollte, so Härte er mich zuerst fragen sollen. Allein was
ich gesagt habe, ist Wahrheit. Ich habe lange Zeit in Neapel

gelebt, und zwar unter dem Volk, nicht unter den höhern
Regionen. Da habe ich aber keine Sympathie gefunden,
sondern im Gegentheil nur goße Antipathie. Ich will nicht
AlleS repetiren, was ich gestern dem Herrn Bützberger gesagt
hab«. Ich bemerke nur, daß man nicht Tadel ausgesprochen
hat über die Tapferkeit der Schweizer, welche überall respek-
tirt war, sondern darüber, daß sie stch um Geld einem Fürsten
oder dem Papste verkaufen, und an andern Orten die Prinzipien

vernichten, welche in ihrem Vaterlande überall anerkannt
find. Ich will mich nicht weiter einlassen, sondern bloß noch
einen Irrthum berichtigen, welchen Herr Bützberger begangen
hat. Er hat gesagt, ich habe mich mehrere Jahre lang in
Neapel aufgehalten. Dieses muß ich dahin berichtigen, daß
ich mich weniger in Neapel, als in andern italienischen Städten

aufgehalten habe» was Herr Bützberger überhört haben
wird, und muß noch beifügen, daß ich in Neapel einen solchen
Tadel weniger habe aussprechen hören, als z. B in d.n päpstlichen

Staaten. Uebergehend zum Antrage des Regierungsra-
theS, so muß ich demselben im Ganzen beistimmen, weil ich
grundsätzlich gegen alle Kapitulationen bin. Hingegen möchte
ich, daß der §. 2 mit den von Herrn Blösch vorgeschlagenen
Modifikationen angenommen und der §. 1 gestrichen werde.
Er enthält nach meiner Ansicht einen völligen Bruch der
Kapitulation, und ich glaube, daß ein Vertrag ein heilige Sache
ist, welche eine jede rechtliche P.-rion, sei eS nun ein Privat-
mann oder eine Regierung, respekcwen soll. Dagegen möchte
ich alles Mögliche thun und die nöthigen Schritte einleiten,
damit wir dieser letzten Kapitulation» welche noch auf uns la-
stet, so bald alS möglich los zu werden. W S die Anwerbungen

betrifft, so möchte ich auch, wie Herr Blösch es angetragen
hat, ohne von denselben etwa« zu sagen, eS auf dem Fuße

mit ihnen halten, wie es bisher gewesen ist, nämlich fie
eingestellt lassen. Ich möchte im Fernern noch zum Antrage deS
Herrn Sträub stimme», daß, im Falle die Truppen infolge
der Unterhandlungen zurückkommen, schon jetzt der Grundsatz
der Snschädigung ausgesprochen werde.

B r u n n e r. Ich möchte bloß vom Herrn Präopinan-
ten vernehmen, was er denn über die Truppen in Rom g«.
hört habe Ich bin es der Ehre meiner Kameraden und der
meinigen schuldig, darüber Auskunft zu verlangen.

G y s i. Ich habe nichts Nachtheiliges über die Haltung
der Truppen gehört und meinerseits daS beste Lob über ihre
ehrenhafte Ausführung ausgesprochen. Allein daS habe ich
gehört, daß eine allgemeine volkSthümliche Antipathie gegen
diese Truppen herrsche.

v. T a v e l. Ich will nicht lange aufhalten. Die Sache
ist von beiden Seiten hinlänglich erörtert worden, und ich will
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keinen Einfluß auf die Stimmung der Versammlung auszuüben

versuchen, da die Meinung der Einzelnen gewiß schon

früher f.stgestellt war. Ich glaube, mcineMeinung aus den h.u-
li^en Tag bloß aussprechen zu sollen, weil cS auch Andere
gethan haben. Ich pflichte dem Antrage bei, welcher auf
Nichleinlreten gesteUl worden ist, weil ich nicht dazu helfen
will, einen Vertrag aufzuheben, welcher in aller Form
geschlossen worden ist. Ich ergreife das Wort bloß mit Rücksicht

auf die Beschwerdeschrift, welche vom Vcrwaltungs-
rathe in Neapel dem Regierungêraihe eingegeben worden ist.

Ich glaube, die Beschwerdeschrift verdiene den Tadel nicht,
welcher gegen dieselbe ausgesprochen worden ist, und die

Versammlung sei nicht im Fall, sich mißbilligend über den Ton
auszusprcchen, in welchem sie gehalten ist. Auch billige ich nicht,
daß diese Beschwerdeschrift von Hrn. Grvßcaih Herzog in Verbin.
dunz gebracht worden ist mit Aktenstücken, über derenÄuthenlizilät
Nichts vorliegt. Man muß sich in die Stellung des
Regiments versetzen, zur Zeit, als diese Schrift abgefaßt wurde.
Die Kapitulation wurde damals eingestellt weil der Transport

der Rekruten nicht mehr stallfinden konnte, da Hindernisse

auf der durch die Kapitulation bezeichneten Route eingetreten

waren. Es hat sich aber später gezeigt, daß die
Rekruten doch an den Oct ihrer Bestimmung gelangt sind,
obgleich die Einstellung der Werbungen doch noch durch einen

zweiten Beschluß deS RegierungsraiheS verhängt blieb. DaS
Regiment mußte an diesem Beschluß gewiß großen Anstoß
nehmen. Nachdem eS in jeder Beziehung und unter den
schwierigsten Verhältnissen eine Pflichterfüllung und Tapferkeit
an den Tag gelegt hatte, welche selbst bei den Gegnern
Anerkennung gefunden, so fand es im Valerlande nichr diejenige
Anerkennung und Unterstützung, zu welcher es berechtigt und
befugt gewesen wäre. Sie führten deßhalb Beschwerde, weil
fie in der getroffenen Maßnahme einen Bruch deS Vertrages
erblickten, wie man selbst hier denselben bekannt hat. Sie
sahen dadurch ihre eigene Erust-n; gefährdet und glaubten sich

deßhalb berechtigt, bei derjenigen obersten LandeSbehôrde
Beschwerde zu führen, welche noch dem Regi-rungSralhe vorgesetzt

ist. Die Sprache ist nun allerdings zwar ernst; allein
weit von der Sprache fremder Söldlinge ist sie vielmehr die

Sprache freier Männer, welche von ihrer LandeSbehôrde das
Zutrauen sucht, zu dem fie befugt sind. Ich glaubte gegenüber

der Beschwerde deS Herrn Prof. Herzog, die Beschwerdeschrift

zu vertheidigen, da die Betreffenden selbst sich auf den
heutigen Tag nichr vertheidigen können. Ich will die Zeit
nicht weiter in Anspruch nehmen, sondern einfach e>klären,
daß ich dem Antrage beistimme, welcher auf Nichleinlreten
gestellt worden ist. Sollte dieß nicht daö Mehr erhalten, so

stimme ich dann zu denjenigen Anträgen, welche dieser
Meinung am nächsten kommen.

B e u t l e r. Ich erlaube mir auch eine Bemerkung über
diese Sache zu machen, könnte aber die Beschwerdeschrift nicht
so sehr unterstützen» wie es diesen Augenblick geschehe» ist,
namentlich aus dem Grunde, weil es chrenwerlhe Offiziere
seien. Es sollte doch Jedermann einschen, daß die Schweizer
in Neapel als Söldlinge zu Unterdrückung eines Volkes bei-
tragen. Es find zwei Gründe vorhanden, von denen der eine
für die Aufhebung spricht, der andere aber dagegen. Der
erstere ist aber überwiegend. Derjenige, welcher gegen die
Aushebung spricht, ist schon auseinandergesetzt worden, nämlich
daß im Volke die Meinung herrscht, es werde eins große Zahl
Leute nach Bern zurückkommen, wie wir si- schon zur Genüge
im Lande haben. Damit bin ich zum Theil cinoerstonden.
Allein ich glaube auch, es werden nicht so viele zurückkommen,
wie man meint, und wenn sie kommen, so wird eS in einem
zugehen mit den andern. Allein der andere Grund ist nach
meiner Meinung der bessere. Wenn man sieht, daß sie gegen
die Freiheit kämpfen müssen, und daß sie, sobald es nur der
König von Neapel befiehlt, für die Niederdrückung deS frei-
finnigen Prinzipes sich schlagen müssen, welches wir hier mit
vieler Mühe errungen haben, so muß eS uns schmerzen. W-nn
man sieht, wie auch die Ungarn für die Freiheit kämpfen g-gen
die Oesterrcicher, und wie schändlich cS ist, daß den Oester-
reichecn setzt noch die Russen helfen, so wollen wir in Italien

nicht daS Gleiche machen; und obgleich ich nicht Einer
derjenigen bin, welche sie S meinen, man müsse im Sturmschritt
vorwärts schreiten, so bin ich jetzt doch so frei, zu sagen, daß
ich für die Aufhebung der Kapitulation stimme. Man glaubt,
wenn man die Kapitulation aushebe, so werde daS die ganze
Welt umwerfen. Allein das glaube ich nichr. Wenn da»»
nach der Aufhebung die Schweizer in Neapel noch Söldlinge
bleiben wollen, so können wir ihnen nicht verwehren, eS zu
thun; allein unftre Republik hat bann wenigstens nicht mehr
die Schande auf sich. AuS diesem Grunde also habe ich auch
eine Vorstellung für die Aufhebung der Kapitulation unter-
zeichnet. ES ist freilich schmerzlich, wenn man steht, daß
man diesen Leuten noch eine Entschädigung geben muß, ob-
schon eö nicht recht wäre, wenn sie gar nichts bekämen. Allein
es ist nicht recht und streitet gegen unsere Grunvsätze, daß
unsere Leute noch länger in Neapel gegen daS Volk kämpfen,
welches für seine Freiheit ringt, nach welcher wir auch einmal
gerungen haben.

S t ockm ar, RcgierungSrath. Ich hatte das Wort
verlangt, um der Rede deS Herrn Steiger sogleich zu bcgeg-
nen; da aber die Versammlung s lbst seinen injuriösen Worl-n
den verdienten Lohn hat zukommen lassen, so will ich nicht
darauf zurückkehren. In Berücksichtigung der langen Dis.
kussion will ich mich darauf beschränken, einige der geäußerten
Ansichten hervorzuheben. ES hat Herr Haup?mann Heilmann
behauptet, eS seien die Schweizer nach der Kapitulation von
1323 in Neapel auS dem Grunde gut ausgenommen worden,
weil sie die dort verhaßten Oestreicher ersetzt hätten, und da
fremde Truppen zur Schirmung des Königs und zur Aufrech-
halrung der Ordnung (d. h. was man übereingekommen ist,
Ordnung zu nennen) nothwendig seien, so wünschten der Han-
delsstanv und die wohlhabender» Klassen, die Schweizer zu
behalten. Durch diese Worte an und für sich ist daS Urtheil
über die Milirärkapitulationen gefällt; sie beweisen, daß die
despotische Herrschaft, unter welcher beide Sizilien stehen, ohne
die Gegenwart der kapitulirten Regimenter schon lange gestürft
worden. Und wenn in Neapel eine VolkSrevolution zu Stanke
gekommen wäre, hätte sie nicht einen entscheidenden Einfluß
über das Schicksal Von ganz Italien gehabt? Glaubt Ihr,
daß Italien von den Kroaten nicht befreit wäre, wenn die
Neapolitaner und die Si-ilianer, statt st» zu zerreißen, und
die Straßen von Neapel, Palermo, Messina, Catania m t
ihrem eig'nen Blute zu beflecken, ihre Schiffe und ihre Solde-
ten mit denjenigen von Rom, Venedig, Piémont und tec Lom-
bardei vereinigt hätten, um gegen die Oesterreicher sich
gemeinschaftlich zu schlagen? Italien wäre befreit, daran zweifle ich
nicht, und die Gefahr unseren Grenzen entrückt. Denn da-
durch, daß die Könige sich jetzt verbündet haben, um gegen die
Demokratie einen blutigen Krieg zu führen, einen Krieg, der
ebenso sehr gegen uns gerichtet ist, als er Ungarn, Deutsch,
land und Italien, sowie auch die 6000 Schweizer b.droht,
welche die Bevölkerung von Neapel und Messina besiegt und
niedergemetzelt, haben fie gegen unS, gegen di, Freiheit deS
SchweizervolkeS gekämpft, und w nn man sich in gewiss «
Gesellschaften Berns über die Siege Nadetzke's und de» Kö-
nigs von Neapel, deS Königs der kapitulirten Regimenter g»-
fceut, so war dieß nur eine feindlich g-sinnle Freud, ; «S war
dieß zugleich eine für die Feinte der schweizerischen Freiheiten
strahlende Hoffnung. Es wäre unnütz, noch länger im Wahne
zu bleiben; die Könige ziehen gegen unö, und die 6000 in
Neapel sich befindenden Schweizer sins in ihren Reihen. Wäi«
es nicht der Klugheit zuwider, wenn wir dieß länger dulden
wollten? Ich muß mich zwei Anträgen widersetzen. Durch
den einen wünschte man, den die Werbung untersagenden
Paragraphen wegzulassen; der andere geht dahin, daß in dem
zu erlassenden Dekrete der Gi.tschädlgungSgrundsatz förmlich
ausgesprochen werde. Man sagt, es sei die Untersagung der
Werbung eine Verletzung der Kapitulation, und daß, wenn
die Regierungen von 1831 und 1316 nicht für gut gefunden
hätten, diesen Vertrag aufzuheben, so hätten wir ihn um so

mehr aufrecht zu halten. Ohne Zweifel Härten diese bnden
Regierungen ihn auflösen sollen. Tue Regierung von 1316
harre stetS wichtige Beschäftigungen, die fie verhindern konnten,



sich früher damit zu befass-n; heute aber will sie daS Uebel
wieder gut machen, und eS ist niemals zu spät, GuteS zu
thu». Was die Regierung und die Staatsmänner von 1831
anbetrifft, so glaube man ja nicht, daß sie nie daran dachten,
die Kapitulation mit Neapel aufzuheben; zu verschiedenen Zei.
ten erhoben sich viele Stimmen dafür; allein diejenigen, d»e

eS damals mit jeder Partei hielten, daS sogenannte Justemilieu
oder die Achselcräger, denen die jetzigen Konservativen gefolgt,
hatten auch Tausende von Gründen, um sich dieser Maßregel
zu widersetzen. Sie sagten, eS seien die eingegangenen V»r-
xflichtungen heilig, und zählten die zahlreichen Uedelstände auf,
welche die Rückkehr der kapitulirten Offiziere und Soldaten zur
Folge hätten; sie behaupteten im Gegensatze zu dem so eben

Erwähnten, daß eS so viele Aristokraten, so viele Feinde
unserer Institutionen, so viele Schlangen sein wmden, die man
unter unS losließe; eS sei besser, sie im Königreiche Neapel
zu lassen, wo sie nichts als einen GarnisonStienst zu thun
hätten. Die Freisinnigen von 1831 likßen sich durch diese

schmeichelhaften Reden der Achselträgec einnehmen, und hoben
somit die Kapitulation nicht auf. Man kann nun einsehen,
wie groß der begangene Fehler ist, und dielen Fehler sollten
wir von Neuem begehen? Statt auf unschuldige Weise die

Valäste deS Königs zu bewachen, haben die Schweizer daS

Blut eines Volkes vergossen, welches nichts anders alS einen
Theil der Güter wollte, welche wir selbst genießen; sie folgen,
in Begleitung von Russen und Oesterreichern, Bannern, die
sich vielleicht bald unsern Grenzen nähern werden. Kurz, in
diesem Augenblicke sogar schlagen sie sich gegen Mitbürger;
denn unter dem Kommando des Garibaldi, der die Neapolitaner

aus dem römischen Gebiete verj,gt hat, steht eine Batterie

schweizerischer Artillerie, welche zu den in römischen
Kriegsdiensten stehenden Regimentern gehört, und in der flüchtigen

neapolitanischen Armee befanden sich 2000 kapitulirte
Schweizer. Also Schweizer gegen Schweizer! Ist dieß nicht
ein Verbrechen? Und dieses verbrechen, welches als möglich
vsrauSgeseh-n wurde, ist sogar durch einen Paragraphen der

Kapitulation von 1828 anerkannt worden. Wird uns durch
diesen Umstand allein nicht die Pflicht auferlegt, diesen
unmoralischen Verträgen einmal ein Ende zu machen? Für das
Volk war der Krieg lange Zeit ein edles Gewerbe; heuîe
aber betrachtet die Philosophie ihn nur alS einen organisirtcn
Mord, er sei denn gerechtfertigt durch die Nothwendigkeit,
einen Grundsatz zu vertheidigen oder die Unabhängigkeit des
Vaterlandes zu rellcn. In Italien nun schlagen sich die
Schweizer gewiß weder für daS Vaterland, noch für einen
Grundsatz. Es handelt sich für ticselben so wenig um einen

Grundsatz, daß diejenigen, die den Papst wieder einzusetzen
suchen, meistentheils Protestanten, die Gegner desselben aber Katholiken

sind. Katholische und protestanlische Schweizer ermorden
sich, und warum? Man muß eS gestehen, um Geld, ja um
Geld; S-Kande für sie und die Schweiz! Unsern Mitbürgern
will ich kein Verbrechen daraus machen. Es gibt erhavene
Männer unter den Offizieren, wie unter den Soldaten, die
irre geleitet worden. Die Borurrheile der frühern Zeiten, die
jetzt noch in Geltung sind, und die seit mehreren Jahrhunderten

festgehalteneu Unsichren führten dieselben zum Wahne, daß
sie eine ehrenvolle Bahn ergriffen, wenn sie in den Dienst der
Könige treten. Sie haben die Konsequenzen ihrer Verpflich-
tungen nie erwägt; aber uns, welche dieselben kennen, liegt
eZ ob, sie aufzuheben. Die Ehre im heutigen Sinne deS

Wortes, die Ehre erfordert eS. Und sollte die Ehre nicht
hinreichend sein, so würde ich sagen, dieß erfordert unsere Sicher-
heit. RingS um unS herum lodert der Vulkan, der bald
ausbrechen wird. Die Tagsatzung hat den Grundsatz der
Neutralität der Schweiz ausgesprochen; halten wir uns strenge
daran so ist eS uns vielleicht möglich, dem furchtbaren
Kampfe, der bereits begonnen, fremd zu bleiben. Allein könnte
dieß geschehen, wenn 6000 Schweizer im, Dienste deS Königs
von Neapel stehen, 6000 Schweizer, die, unter den eidgenössischen

Fahnen kämpfend, sich durch Werbungen immer mehr
Vermehren und die Garantie und den Schutz der Negierung
Berns anrufen können? Offenbar nicht. Wer sagt Ihnen,
daß Frankreich, das jetzt im Centrum von Italien eine militärische

Stellung einnimmt, in Kurzem nicht Rolle ändern und

seine Waffen plötzlich gegen die Oesterreicher einerseits, und
gegen die Neapolitaner anderseits wende? Dieß ist sehr möglich,

man kann sogar behaupten, sehr wahrscheinlich. Und
wenn dieses geschehen sollte, glaubt Ihr, eS werden diese Franzosen

die die rothen Uniformen und daS eidgenössische Kreuz
genau kennen, von unS nicht Rechenschaft über alle ihn n von
ven Schweizern in Neapel gelieferten T effm abfordern? Werden

sie nicht die Zmückderufung der kapitulirten Regimenter
verlangen, und vor Allem aus die Untersogung der Wirkungen?

Sie werden eS thun, sie seien denn blind bezüglich ihrer
Interessen, und wir werden unS zu unterziehen haben, um einen
Krieg zu vermeiden. Ist es nicht klüger, diesen Werbungen
von heute an Einhalt zu thun? Hinsichtlich der Entschädigungen,

so glaube ich, eS sei Jeder dafür gestimmt, und eS

werde Keiner von uns sich weigern, die Militärs, welche durch
die Aufhebung der Kapitulation zu Schaden kommen würden,
zu entschädigen. Allein dieß möchte ich nicht bestimmter
ausdrücken alS eS im Antrage des Regieruvgsrathes geschehen,
und zwar auS zwei Gründen nicht. Erstens weil wir,
gestützt auf den Vertrag, daS Recht haben, die Kapitulation
aufzuheben» so gut alS man den König von Neapel für
verpflichtet erklären wird, die gegen die kapitulirten Militärs ein-
gegangenen Verbindlichkeiten zu erfüllen. Diese haben erwor-
bene Rechte, die ihnen persönlich zustehen. Der König von
Neapel wird sich wahrscheinlich weigern, diese anzuerkennen ;
es wird jedoch in Europa noch Manches vor sich gehen; früher

oder später werden Kongresse und Versammlungen von
Abgeordneten der verschiedenen Nailonen stattfinden, in welchen
die unumschränkten Könige das Gesetz nicht allein diktiren wer-
den. Machen wir vorläufig unsere Vorbehalte, halten wir
unsere Rechte fest, und es wird unS wohl einmal Gerechtig
keil widerfahren. Man erklär« also nicht zum voraus, doß
die Zahlung der Entschädigungen uns zur Last fallen wird; kommen

wir in dm Fall, sie zu entrichten, WaS zum Theil wohl
wird geschehen müssen, so ist e» alS einen an die neapolitani-
sche Rcgieruug gemachten Vorschuß zu betrachten. Der zweite
Grund ist, daß die Eidgenossenschaft ihren Theil der Opfer
auch tragen soll. Durch die Vorgeschlagene Redaktion wird
keine dieser Eventualitäten ausgeschlossen; deßhalb ändere man
sie nicht. Die Anträge deS RegierungSralhcs unteistützend,
kann ich nur die Versetzung des 8. 1 mit dem 2. anempfehlen

so wie es der Herr Vizepräsident deS Großen RathcS
vorgeschlagen; es wäre dieß vielleicht logischer und weniger
absolut; und da Herr Heilmann erklärt hat, er würde zum
DckretSentwurf mir dieser Abänderung stimmen, so wäre eS

nach meiner Anficht nicht ohne Belang, daß auch die Meinung,
die er vertritt, denselben sanklioniren würde.

Herr Berichterstatter. Herr Präsident, meine
Herreu! Ich habe schon im Eingangsrapport ganz bestimmt
erklärt und die hohe Versammlung darauf aufmerksam gemacht,
daß man den Antrag des Regierungsrathes so auffassen müsse,
daß die vorberathende Behörde im Wesentlichen daS unbedingt
Verwerfliche deS Zweckes, zu dem die Milirärkapitulationen
benutzt werden, ins Auge gefaßt und im Hinblick auf die
gegenwärtigen Zeilverhältnisse und auf die Resultate gehandelt
hat, welche sich herausstellen in der Erekulion der
Militärkapitulation. Ich habe dieses absichtlich deßwegen gethan,
weil in den öffentlichen Blättern daS Benehmen deS Regierungsrathes

sehr oft unrichtig beurtheilt worden ist, als ob der
Negierungsrakh gleichsam die Tapferkeit aller Wehrmäuocr
ladckn und mißbilligen würde. Ich habe auS diesem Grunde
aufmerksam gemacht, daß an und für fich die Tapferkeit der
Schweizer geachtet werde. Herr Präsident, meine Herren!
man hat im Verlaufe der Diskussion von Seite eines Redners
gerügt, daß in einem Motiv teS Regierungsrathes zur
Rechtfertigung deS Beschlusses für Einstellung der Werbungen
angeführt und geltend gemacht werde, daß die Reise der Rekruten,

welche neapolitanischen Kriegsdienst nehmen, nicht mehr
über Genua gemacht werden könne. Der Redner hat bemerkt,
daß dieses kein Grund sei, um die Werbungen einzustellen.
Herr Präsident, meine Herren! wenn man bloß Genua als
Ort im Auge hat, so gebe ich dieses zu. Allein die Bezeichnung

der Marschroute ist in der Kapitulation keine gleich.



gültige Bestimmung. Sehen Sie zurück, wie im Zeitpunkt,
als die Kapitulation in's Leben gerufen wurde, die Verhalt«
nisse zwischen Oesterreich und Neapel beschaffen waren. Man
wollte damals, daß die Rekruten für den neapolitanischen Mi«
ltlärdienst nicht über österreichisches Gebiet marschiren, und
daher rührt die Bestimmung im 8. 6 der Kapitulation. ES
ist durchaus nicht gleichgültig, ob der Weg nach Neapel durch
sardinisches oder aber durch östreichisches Gebier eingeschlagen werde.
Die Kapitulation will daS erstere, das letztere aber schlechterdings
nicht. Im heutigen Augenblick ist eS sehr wichtig, ob sich die
Rekruten für ten neapolitanischen Kriegsdienst sich durch das
österreichische Gebiet begeben, welches durchaus in der Gewalt
des Haudegen Radetzky ist. Man hat schon vielfach in öffentlichen

Blättern gelesen, daß bon grö mal grö Leute, Schweizer,

die nach Neapel gingen oder auS Rom zurückkehrten,
gezwungen worden sind, in der österreichischen Armee Dienst
zu nehmen. Ich will nicht untersuchen, ob diese Nachrichten
richtig oder unrichtig waren; allein ich darf behaupten, daß
wir daS Recht haben zu verlangen, daß unsere Truppen ihren
Weg nach Neapel durch solches Gebiet nehmen, daS die Ka-
pitulaiion vorschreibt. Herr Präsident, meine Herren! es ist
daS Verschieben angetragen worden, und zwar ein molivirtes
Verschieben in dem Sinne, daß man abwarten solle, bis die

Bundesversammlung einen Beschluß gefaßt habe. Herr
Präsident, meine Herren! dazu kann die hohe Versammlung
bestimmt nicht Hand bieten, sobald sie die Sache genau und
richtig in'S Auge faßt. Wann ist ein vollständiger BundeS-
beschluß vorhanden, der vollzogen werden kann? Erst wenn
beide Räthe, der Nationalrath und der Sränderath, einen
Beschluß gefaßt haben, der in allen Theilen i» Uebereinstimmung
ist. Nun hat der Ständerath, welcher heute diese Sache
behandeln sollte, beschlossen, dieselbe zu verschieben, weil
gegenwärtig die oberste Landesbehörde des KantonS Bern versammelt

sei, um in der gleichen Angelegenheit einen Beschluß zu
fassen. Wollen Sie nun im Hinblick auf einen allfälligen
Bundesbeschluß daS Verschieben beschließen, so hat der Sränderath

verschoben, um auf uns zu warten. So kommt nie ein
Beschluß zu Stande. Allein eö ist noch ein anderer Grund,
um nicht zu verschieben und dieser Grund ist heute vorhanden,
wie morgen. Bern muß nämlich in dieser Sache jedenfalls
eine» Entscheid fassen und zwar durch seine oberste
Landesbehörde. Wir sind nicht in der gleichen Stellung wie solche

Kantone, welche keine Kapitulationen abgeschlossen haben, sondern
wir sind gewissermaßen selbstständig in dieser Sache betheiligt, so

daß ein Beschluß von uns stattfinden muß, um den Beschlüssen
des NalionalrathS entgegenzukommen. Ich gehe auf einen
dritten Grund über, um die Sache nicht zu verschieben. WaS
beantragt der Nezierungsralh? Grundsätzlich und im Wesen
daS Nämliche, was der Nationalrath bereits beschlossen hat.
Wenn der Große Rath von Bern ebenfalls diesen Entscheid
faßt, so ist die Sache um ein Bedeutendes ihrer Lösung näher
gebracht. Herr Präsident, meine Herren! man hat ganz
besonders den eisten Theil des Antrages des Regierungsrathes
angegriff.n: „Die Anwerbungen für den neapolitanischen
Militärdienst, welche seit dem 5. Juni 1848 eingestellt gewesen
sind, sollen nicht wieder eröffnet werden." Man hat bezüglich
auf die Einstellung der Werbungen vor Allem aus erklärt,
der Regierur gSrath sei nicht befugt gewesen, tiese Maßregel
zu verhängen und die Werbungen seil dem 5. Juni 1848
eingestellt zu lassen. Herr Präsident, meine Herren! vorerst
bemerke ich, daß seit jenem Tage bis auf die heutige Stunde
die oberste Landesbehörde mehrere Male zusammen getreten
ist und daß nie ein M tglied dieser hohen Versammlung
das Wo>t verlangt hat, um in dieser Beziehung irgend
eine Rüge oder Interpellation zu machen. Ich nehme
daher mit Recht an, der Große Rath sei einvcrstanten gewesen.
Auch die öffentlichen Blätter haben keine Reklamation
im entgegengesetzten Sinne gebracht. Allein ich halte auch
dafür, der RegierungSrath sei zu diesem Schritte autorifirt
gewesen. Am 26. Mai des vorigen Jahres hat folgender
Antrag k es Regier ungsra'he? einegroße Stimm,«Mehrheit im Großen
Rarheaufsich v reinig : „ichcrage dcuaufan (diesesfind die Worte
des referirenden Mitgliedes), der Große Rath möchte dem Regic-
rungsrathe die Vollmacht ertheilen, in dieser Angelegenheit

vorläufig die Schritte zu thun, welche mit Rücksicht auf die

Ehre deS KantonS und die Interessen der belheiligten Berner
alS nothwendig erscheinen mögen :c." Um Ihnen recht deutlich

zu machen, wie der Antrag des RegierungsrarheS im Großen

Rathe verstanden wurde, so will ich auch den Gegenantrag
deS Herrn v. Tavel ablesen. Herr v. Tavel sagte: „mein
Antrag ist dahin gegangen, den Auftrag an den RegierungS-
rath dahin zu beschränken, zuerst zu untersuchen und dann die

geeigneten Anträge an den Großen Räch zu bringen, nicht
aber, daß er sonst zu irgend welchen Schritten bevollmächtigt
werde." Der Antrag deS RegierungSralheS hat eine große
Mehrheil auf sich vereinigt; der Antrag de« Herrn v. Tavel
dagegen halte 8 Stimmen. Herr Präsident, meine Herren
Ich glaube somit, die Maßregel des Regierungsrathes sei,

wenn man strengrcchtlich verfahren will, durchaus gerechtfertigt.

Wenn Sie den ersten Artikel streichen, waS wollen Sie
dann, daß geschehe? Soll der RegierungSrath die Werbungen
wieder eröffnen? Es ist kein Antrag in diesem Sinne gestellt
worden. Die Mitglieder, welche diesem Antrage entgegen
getreten find, hätten konsequenter Weise den Antrag stellen sollen,
daß dem Regierungsrache die bestimmte Weitung ertheilt werde,
die Werbungen wieder zu eröffnen. Wenn Sie dieses nicht
wollen, so nehmen Sie den Art. 1 an, sonst aber müßte noch

entschieden werden, wann man sie wieder eröffnen solle. Darüber
würde wohl die große Mehrheit im Saale, vielleicht selbst
diejenigen, welche nicht ganz gleicher Meinung find, sich dahin
aussprechen, daß sie nie wieder eröffnet werden sollten. Herr
Präsident, meine Herren! Ich möchte Sie noch auf einen
Umstand aufmerksam machen: es liegt über die Einstellung der

Werbungen eine sehr heftige und in anstoßerregender Sprache
gefaßte Bcschwerdeschrtft vor, welche der Bitlschriftenkommis-
fion zugewiesen worden und vom Verwaltungsrache und von
sämmtlichen Stabsoffizieren und Hauptleuten des vierten Schwei-
zerregimenlS unterschrieben ist. Streichen Sie nun den Art. 1,
so erkennen Sie damit implicite, die Herren von Neapel haben
Recht gehabt; anders kann ich es nicht auffassen. Herr
Präsident, meine Herren! man hat auch von den Vortheilen und
Begünstigungen gesprochen, welche die Militärkapiiulation dem
Kantone Bern in Bezug auf Handel und Verkehr zusichert.
Es ist allerdings gewiß, daß ein solcher Zusatzarrikel in der

Kapitulation enthalten ist; und wenn man von der Anficht
ausgeht, daß dieser Artikel den König von Neapel bindet, so

ist von Herrn RegierungSrath Schneider ganz richtig nachgewiesen

worden, daß der König von Neapel in dieser Beziehung
sein Wort nicht gehalten hat. Ich lade J-dermann ein, hier
die Aktenstücke zu lesen, welche Klagen enthalten von Seite
einiger Handelshäuser in M-ssina, bezüglich der Beschädig»»-
gen, welche sie nicht nur an ihren Waarenlagern, sondern an
Gebäulichkeiten e.litlen haben; auch ihr Leben war in
Gefahr, und Einzelne wurden sogar umgebracht. Man verfuhr
mir einer Schonungslosigkeit, über d-e Sie erstaunen würden,
wenn Sie gleichzeitig die Belchwcrdcschrifr des V.rwaltungs-
ra hes lesen. Der R-gierungsralh hat auch von zw-i Handelshäusern

im Kanton Bern Schreiben erhalten, in welchen man
dem RegierungSra he dankt, daß man die Werbungen eingestellt

hat. Man äußert sich in diesen Schreiben über die
Ungerechtigkeit mit welcher Handelshäuser in ihren Interessen
hintangesetzt wurden und spricht die Erwartung auS, daß der
R-gierungsrath auf diese Weise die Rechte der Angehörigen des
KantonS Bern wahren werde. Wenn Jemand diese Aktenstücke

lesen will, so kann er davon Kenntniß nehmen. Man
hat ferner gesagt, der Große Rath könne nicht einseitig die
Kapitulation aufheben, und hat gleichzeitig bemerkt, wie früher in
Frankreich und Holland die Kapitulationen aus Gründen der
politischen Nothwendigkeit von heute auf morgen aufgehoben
worden seien. Warum könnt« man denn in der Schweiz aus
Gründen der politischen Nothwendigkeit — wenn dieß einmal
als ein gültiger Grund angesehen werden kann, so ist eS jetzt
— nicht auch die Kapitulation aufheben? Die Behauptung,

welche Herr Slockmar ausgesprochen hat, daß in
den letzten gegen Rom gelieferten Gefechten Schweizer gegen
Schweizer gekämpft haben, läßt sich untersuchen und in ihren
Konsequenzen allerdings rechtfertigen. Herr Präsident, meine
Herren! Ich gehe nun üb«r zu den einzelnen Anträgen, die



gestellt worden find. Der Antrag deS Herrn Sträub geht
eventuell dahin, daß man ganz bestimmt die Entschädigung?-
Pflicht anerkenne und ausspreche. Herr Präsident, meine Herren!

Sir werden von keiner Seite und von keinem Redner,
welcher die Ancrage deS RegierungSrathes in Schutz genommen

hat, gehört haben, daß man fich gegen die Entschädigung
ausg sprechen hat. Ich habe die gleiche Anficht, wie Herr
Swckmar, daß, wenn infolge der Aufhebung der Kapitulation
Jemand unterstützungsbedürftig zurückkehrt, für ihn gesorgt
werden solle- Die Anträge deö Regierungsrathes enthalten die
nöthigen Bestimmungen, daß in dieser Sache dasjenige
geschehe, was die Gerechtigkeit erfordert. Herr Carlin hat einen
doppelten Antrag gestellt: 1) möchte er, daß die Ziffer 1 deS
des Antrages zu Ziffer 2 gemacht würde und umgekehrt. ES
ist ganz gleichgültig, ob Art, t dastehe, wo er jetzt steht, oder
ob er an den Platz deS Art. 2 gestellt werde, und aus diesem
Grunde möchte ich an der Rangordnung der Artikel nichts
ändern. Herr Carlin wünscht 2), daß in Art. 1 gesagt werde:
die Werbungen sollen „einstweilen" nicht wieder eröffnet werden.

DaS möchte ich nicht. Sobald in der hohen Versammlung
die Anficht waltet, daß die Werbungen überhaupt nicht

wieder eröffnet werden sollen, so soll man sich im Beschlusse
nicht anders fassen. Herr Präsident v. Tillier hat darauf
angetragen, man möchte im Eingang die Kapitulation „mit den

gegenwärtigen Verhältnissen", statt „mit der Ehre und Würde
der Schweiz" unverträglich erklären. Allein gerade die
gegenwärtigen Verhältnisse diktiren diese Worte und deßwegen möcht»
ich den Antrag deS Regierungsrathes nicht abändern. Herr
Oberst Kurz stellt den Antrag, der heurige Beschluß sei unter
Vorbehalt deS Entscheides der Bundesversammlung zu fällen,
so daß, wenn dieselbe die KapitulationSangelegenheit selbst au
die Hand nimmt, diesem Entscheide Folge gegeben werde.
Auch diesen Antrag könnte ich nicht zugeben, weil eS fich von
selbst versteht, daß, wenn ein Bundesbeschluß zu Stande kommt,
er auch ercquirt werden muß. Herr Major Steiger stellt
seinen Antrag bloß schriftlich. Ich müßte irrig verstanden haben,
allein Herr Steiger hat im mündlichen Vortrage keinen Antrag
gestellt. Indessen will ich keinen Jnzidenz stellen. Der schriftliche

Antrag geht dahin, daß als Zusatz zum Art. 2
aufgenommen werde: „der Große Rath garanlirt denselben ihre
kapttulationsgemäßen Rechte." Herr Steiger hätte jedenfalls
erklären sollen, was er darunter verstehe. Ueberhaupt ist in
Bezug auf den Entschädigungspunkt nichts aufgenommen worden,

wodurch gesagt worden wäre, daß man keine Entschädigung

geben wolle. Ich schließe dahin, daß Sie dem Antrag«
des RegierungSrathes ihre Beistimmung ertheilen mögen.

Abstimmung.
Für das Eintreten
Sticht einzutreten
Für sofortiges Eintreten
Für Verschieben
Einen heutigen Beschluß nur unter Vorbehalt

deS Entscheides der Bundesversammlung
zu fällen

Dagegen
Für die Anträge deS RegierungöratheS mit

oder ohne Abänderung
Für Verwerfung derselben
Statt den Worten: „ mit der Ehre und

Würd« der Schweiz und beziehungsweise
deS Kantons Bern" zu setzen : „mit den

gegenwärtigen Verhältnissen"
Dagegen
Den Art. 1 zu verwerfen
Dagegen
Den zweiten der regierungsräthlichen Anträge

zuerst zu setzen und erst nachher den
ersten

Dagegen
Bei Nro. 1 nach dem Worte „sollen" einzu¬

schalten „einstweilen"
Dagegen

147 Stimmen.
17

126
35

37
Gr. Mehrheit.

Im Art. 2 die Worte: „die nöthigen Schritte
zu thun" zu ersetzen durch die Worte
„Unterhandlungen einzuleiten"

Dagegen
Zum Art. 2 den Zusatz aufzunehmen: „der

Gr. Rath garantirt denselben ihre kapi-
tulationsmäßigen Rechte"

Dagegen
Die Entschädigungspflicht ausdrücklich anzu¬

erkennen
Dagegen

43 Stimmen.
Entsch. Mehrh.

14 Stimmen.
Gr. Mehrheit.

47 Stimmen.
Gr. Mehrheit.

Schluß der Sitzung Nachmittags um 4 Uhr.

Für die Redaktion:

K. Schär er.
B r i n g o l f.

Sechste Sitzuug

Samstag, den 2. Juni 1849.

Morgens um 7 Uhr, im großen Kasinosaale.

Präsident: Herr Niggeler.
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36
Entsch. Mehrh.

39 Stimmen.
Gr. Mehrheit.

48 Stimmen.
Entsch. Mehrh.

48 Stimmen.
Entsch. Mehrh.

Beim Namensaufruf find abwesend mit Entschuldigung:
die Herren Dünki, Egger, Freudiger, Fueter, Geiser Oberst,
Habegger, Hirsbrunner Kommandaut, Jenni, Moser, Müller
zu Nidau, Renfer, Ritschard zu Oberhofen, Rubin, Schneeber-
ger zu Hbrzogenbuchsee, Schneeberger zu Langenthal und Streit
zu Köniz; ohne Entschuldigung: die Herren Aebersold, An-
deregg zu Meiringen, Aubry, Batschelet, Begert, Bircher,
Bueche, Bühlmann, Bürki, Bützberger, Carrel, Chopard,
Dähler zu SteffiSburg, Docourt. Etter, Fenninger, Fleury,
Funk, Gautier, Gerber zu Steffisburg, Girardin, Greppin,
Grimaitre, Grosjean, Heilmann, Helg, Herren, Hodel, Hofer

zu Dießbach, Hofer im Sand, hutzli, Jndermühle, Kan-
ziger, Kötschet, Küng zu Hunziken, Lauterburg, Marchand,
Moreau, Reichenbach, Nieder, Rosselet, Rüedt, Schläppi,
Schneider, Stämpfli, Tieche, von Tillier, Waber und
Zahler.

DaS Protokoll wird verlesen und ohne Einsprache durch«
Handmehr genehmigt.

In g old. Herr Präsident, meine Herren Da gerade
der Herr Erziehungsdirekcor da ist, so sehe ich mich zu einer

Interpellation veranlaßt und nehme die Freiheit zu fragen,
ob der Reorganisationsentwurf deS Schulwesens bald kommen

werde.

Herr Erziehungsdirektor. Ueber die an mich

gestellte Frage kann ich sofort die nöthige Auskunft ertheilen,
und zwar dahin, daß die Reorganisation deS Schulwesens —
enthaltend 1) die Organisatidn deS gesammten UnterrichtSwe-



sens, 2) das Gesetz über die Primär- oder allgemeinen Volks-
schulen, uns 3) daS Gesetz über die Bezirks- und Kantonsschulen

— vollendet und in deutscher Sprache bereits im Druck
e-schienen ist; ferner, daß die Vorsteherschaft der Schulsynode
sich schon in dem Besitze des Entwurfes befindet, und daß
dieselbe auch die nöthige Anzahl Exemplare für die deutschen
Synodalen erhalten hat. Die Vorsteherschaft der Schulsynode
wird nunmehr den Gegenstand vorbereiten, und sobald dieses

geschehen, wird die Synode zusammentreten und ihr Gutachten
abgeben. Nachher werbe ich daS Gesetz vor den Regierungs-
rarh bringen, so daß dasselbe in der Herbstsitzung das erste Mal
von dem Großen Rathe berathen werden kann.

Tagesordnung.
Vo rtr a g der Gesetzgebungskommission und deS Re-

gierungSratheS, betreffend einen Proj klsbeschlaß über die

Auslegung und Anwendung de» Art. 4 des Gesetzes vom 20. Mai
1843, enthaltend: Erläuterungen einiger Bestimmungen deS

Personenrechls.

Der Antrag lautet folgendermaßen:

Projektbefchluß
Der Große Rath des Kantous Bern,

in Betrachtung :

daß Zweifel über die Frage wrlten, ob der Art. 4 deS Ge¬
setzes über die Erläuterung einiger Bestimmungen des Per-
sonenrechteS vom 2V. Mai 1848 auch in Betreff der
Erklärung der Ehefrau über den Betrag deS zugebrachten Gutes

oder der Verzichtleistung auf daS ihr dießfallS zukom-
mende Vorrecht seine Anwendung finde;

daß nach dem Sinn und Geiste » wie nach dem Buchstaben
des Gesetze» eine Vertretung der Ehefrau durch einen aus-
serordentlichen Beistand bei Verhandlungen der angegebenen
Art nicht erforderlich ist, zumal auch nach den frühern Ge-
setzen die Ehefrau hiezu keines be andern Beistandes bedürfte,
und die angeführte Gesetzesstelle dieses Erforderniß nur für
Verhandlungen mit dem Ehemanne vorschreibt;

daß indessen zu Hebung der obwaltenden Zweifel eine authen¬
tische Interpretation deS Gesetzes als wünschenSwerlh
erscheint,

beschließt:

der Art. 4 deS angeführten Gesetzes findet seine Anwendung
nicht bezüglich der Erklärung der Ehefrau über den Betrag
deö zugebrachten GuleS oder der Verzichcleistung auf ihr dieß-
fälliges Vorrecht.

Funk, RcgierungSra:h, alS Berichterstatter. Ich will
dem vorgelesenen Projek.beschluß bloß noch beifügen, daß der
Antrag deS R-gierungSrathes und der Gesetzgebungskommtsswn
ganz in Uebereinstimmung steht mit der bisherigen Praxis.
Dieses ist von großer Wichtigkeit; denn einerseits muß auf
tie bisherige Praxis Gewicht gelegt werden. weil man mir
Recht annehmen kann, daß daS Gesetz in seiner Anwendung
richtig aufgefaßt worden sei, und anderseits soll man nicht
vergessen, daß, wenn eine Interpretation im entgegengesetzten
Sinne auS fallen würde, all« Urkunden, welche über Geldaufbrüche
errichtet worden find, dahin fallen und daher der Kredit
bedeutend leiden müßte. Ich möchte daher antragen, daß Sie
auS den angegebenen Gründen der vorliegenden Gesetzesinler-
pretalion beipflichten.

Durchs Handmehr genehmigt.

V o r t r a g deS Regierungsrathes. dahin gehend, es
möge, unvorgreifl'ch einem allfälligen Rechtsstreite zw.schen
der Familie Vielle und d.r Gemeinte Peuchappatte betteln«

deS OrtSbürgerrecht, beschlossen werden, über die Einsprache
vom 21. April 1819 gegen die Gültigkeit der am 15. April
1819 zu Noirmont stattgehabten Wahl deS Herrn Ed. Vielle,
Negot. zu Noirmont, zum Mitglieds deS Gr. Rathes, zur
Tagesordnung geschritten werden.

Funk, Nez.-Nath, als Berichterstatter. Herr Präsident,
meine Herren, ich will über daS Motiv deS Erscheinens dieser

Opposition nicht eintreten, sondern mich rein am Thatbestand
Hairen » wie er sich auS den Akten herausstellt. Es wären
schon rein formelle Gründe vorhanden, um in Bezug auf diese

Opposition die Tagesordnung zu rechtfertigen. Allein der
angeführte Grund schien so wichtig, daß der RegiecungSralh
glaubte, man solle sich nicht einzig an das Formelle halten,
sondern auch die Frage selbst etwas näher in'S Auge fassen,
ob wirklich dem Hrn. Eduard Vielle die Eigenschaft eiueS

bernischen Staatsbürgers fehle oter nicht. Herr Präsident,
meine Herren! es liegt akcenmäßig vor, daß seil dem Jahr»
1816, wo Hr. Vielle» welcher jetzt zum Mitgliede deS Großen
Rathes gewählt Worten ist, 7 oder 8 Monate alt war, bei
keinem einzigen Anlaß die Frage streitig gewesen ist, daß die

Familie Vielle daS OrtSbürgerrecht von Peuchappatre besitz?.

Es handelt sich ferner hier nicht bloß darum, ob der zum
Mitglied deS Gc. Rathes gewählte Hr. Vielle die Eigenschaft
eines bernischen KantonSbürgerS besitze, sondern man stellt
diese Eigenschaft auch bei den sämmtlichen übrigen Familien-
mitgliedern in Frage. Es sind in dieser Familie 4 Brüder;
der Vater ist gestorben Drei von diesen vier Brüdern, wenn
ich nicht irre, haben Familien. SS handelt sich also hier um
die Familie eines Stammvaters, welcher bereits in drei Graden

Nachkommen hat. Fragen wir ferner, wer die kompetente
Behörde sei, um über die Frage zu entscheiden, ob der Familie
Vielle das OrtSbürgerrecht in Peuchappatte zukomme, so ist
dieß weder der Regierungsrath, noch der Große Rath; dieser
letztere am allerwenigsten. Wir können mithin über diese

Frage, wenn Streit darüber entstehen sollte, nicht entscheiden,
sondern sie gehört voe daS Gerickt. Man kann aber fragen,
ob diese Frage wirklich streitig sei. Die Erklärung, welche
die Gemeinde Peuchappatte in der letzten Zeit darüber gegeben
hat, gehl dahin, sie wolle in diese Sache nicht eintreten; eö
sei ihr recht, was die kompetente Behörde darüber entscheiden
werde. Man kann daher annehmen, daß im Grunde zwischen
der Familie Vielle und der Gemeinde Peuchappatte nicht einmal

ein Streit obwalte. Die wichtigsten Aktenstücke, welch«
dem Vortrage bestiegen, sind: 1) d e Urkunde vom 1. April
13l6, ausgestellt vom Meier und dm Mitgliedern deS Ge-
meinbratheS von Peuchappatte, wodurch sie erklären, daß der
Bater Claude François Vielle g g n Einzahlung einer bestimmten

Einkaufssumme als OrtSdürger von Peuchappatte
angenommen worden sei. Am 29. Apiil 1316, also später, alS
der Vater Vielle das OctSbürgeriechc angenommen hatte,
erschien nun daS Reglement, erlassen von Schultheiß und Rath
der Stadt und Republik Bern, üoer die Herstellung der
Burgerrechte in dem mit dem Kanton Bern vereinigten ehemaligen
Äiölhum Basel, welches im §. 2 erklärt, daß alle diejenigen
Personen, welche vom 1. Jai uar 1814 an bis zur Publikation
deS gegenwärtigen Reglements durch eine dieser G-meinden
als Burger angenommen wolden sind, hiemtl sammt ihren
Rachkommen in den voll n B.sitz und die Ausübung ihres
Burgerrechtes wieder eingesetzt sind w. Ich bemerke dieß bloß
i, materieller Beziehung, um die hohe LanteSdehörde zu üver-
zeugen, baß kaum hier über diese Frage ein Streit entstehen
könne. 2) Ein Heimatschein für den Bater Claude François
Vielle, ausgestellt von den Vorgesetzten und d m Pfarrer der
Gemeinde Peuchappme vom 21. Nov. 1318, vcrsehen mit dem
Siegel deS damalig.-n Odeeamtmanus. Die Jahre 1816 und
1318 find nicht weit von einander, und w nn man daher
Zweifel darüber gehabt hä te, .ob der Vater Vielle wirklich im
Jahre 1816 Orlsbürger geworden sei, so hatte man in Jahre
1818 ih n keinen Hcimalhs chein ausgestellt. ES liegt 3) vor
ein Taufschein von Eduard Eugen Vielle vom 27. Juni 1815
(geboren am Abend des TageS vorher), ausgestellt durch den
Orisgeistlichcn von Noirmont. 4) Eme Quittung für das
HeimatS. und Estizugdgeld von Hrn. Eduard Vielle, datftk



vom 6. Juli 1843. 5) Ein Heimatsschein von der Gemeinde
Peuchappatte für einen Bruder des Gewählren. Endlich
mehrere urkundliche Verhandlungen der Vormundschaftsbehörde
von Peuchappatte in Bezug auf den Nachlaß des VaterS Vielle
und auf die Vermögensverhältnisse seiner Wittwe. Kurz, ich
halte dafür, daß Gründe genug da seien, nach dem Antrage
des Regierungsrathcs zur Tagesordnung zu schreiten. Wenn
allfällig noch ein Rechtsstreit zwischen der Familie Bielle
entstehen sollte, welcher von den Gerichten dahin entschieden würde,
daß die Familie Bielle das Orlsburgerrecht nicht besitze, so

versteht eS sich von selbst, daß damit auch sein Kantonsbürger-
recht dahinfallen und seine Wahl zum Mitglieds des Großen
RarheS ungültig würde.

B oivin. Wenn ich das Wort ergreife, so ist es nicht,
um gegen den Antrag des Regierungsrathcs aufzutreten; da

ich aber zur Zeit, wo im Großen Raihe die Angelegenheit
bezüglich der militärischen Besetzung einiger Gemeinden deS

Bezirkes Saignelegier behandelt wurde, die Behörden dieses
Bezirkes anklagte, mit Leidenschaft zu handeln und den obern
Behörden Berichte einzugeben, die nicht immer der Wahrheit
gemäß und in gutem Glauben abgefaßt waren, so liegt es mir
daran, meine Behauptungen zu rechtfertigen. Dazu bietet
mir der Bericht des Regierungsstatthalters von Saignelegier,
der den Aktenstücken beigefügt ist, Gelegenheit. Gleich im An.
fange dieses Berichtes heißt es, daß der Bater des Hrn. Vielle
kurze Zeit vor der Vereinigung des ehemaligen BisthumS
Basel mit dem Kanton Bern in Pontarlier einen bedeutenden
GeldStag gemacht und sich darauf in eins Gemeinde deS

Amtsbezirkes Freibergen geflüchtet. Nun gehörte zu dieser Zeit
unser Land so gut zu Frankreich. als Pontarlier. Da also
der Vater Vielle die Grenze nicht überschritten, so kann er
nicht Flüchtling gewesen sein — erster Irrthum. Gehen wir
weiter. Der Negierungsstatthalter behauptet, daß der der

Familie Vielle im Jahr 1816 ausgelieferte Heimatschein kein
bestimmtes Datum trage, indem er nicht eingeschrieben worden
sei; man könne alo nicht annehmen, daß derselbe vor der
Wrlassnng des Gesetzes vom 19. und 20. April des nämlichen
Jahres ausgeliefert worden. Es weiß indessen der Herr Re-
gierungsstatthalrer sehr wohl, daß die von den Gemeinden
und Behörden ausgelieferten Akten der Einrezistriruug nicht
unterworfen sind. Er weiß dieß um so eher, als er vielleicht
über 100 Heimatscheine jährlich legalisirt, ohne daß daraus
irgend einer Erwähnung von der Einregistrirung gethan worden

wäre. Was ich anführe, wird auch der Geburts- und
Heimatsschein, die er legalisirt hat, hinlänglich beweisen. Es
behauptet der Herr Regierungsstatthalier ferner, daß der
Burgerbrief der Familie Vielle ungültig sei, weil er von den obern
Behörden nicht genehmigt worden und die Naturalisation darauf

nicht erfolgt sei. Und doch führt der Regierungsstatthalter
das Gesetz von 1816 an, welches das Heimalörecht Denjenigen
gestattet, .die zur Zeit, wo es die Familie Vielle auch gethan,
im Jura Bürgerrechte gekaust haben, ohne das diese der
Naturalisation bedurft hätten. Es heißt endlich im Berichte des

Regierungsstalthalters, daß Herr Vielle, nachdem er sich im
Lande niedergelassen, unter dem Namen eines Andern einen

Handel trieb, so daß eö nicht angesehen werden kann, als hätte
er sein Domicil im Land? gehabt. ES hätte somit ein Kommis
in einem HanvelShause zu Bern, der daselbst wohnen würde,
sein Domicil nicht in dieser Stadt! Dieß ist ein bewunderungswürdiges

Argument. Dieß sind, Herr Präsident, meine Herren,
Thatsachen, die ich auS einem amtlichen Berichte geschöpft
habe und die demnach nicht bestritten werden können. Ich überlasse

eö Ihnen, nun zu urtheilen, ob dieser Bericht, der von
einer Verwaltungsbehörde herrührt, nicht zum Zwecke hat,
ihre Obern in Irrthum zu führen, oder ob es das Werk eines

Parteimenschen ist, der nur seiner Leidenschaft freien Lauf
lassen will.

Herr Berichterstatter. Ich be^anre, daß man
diesen Anlaß benutzt, um den Regierungsstatthaltcr in Saignelegier

anzugreifen, besonders nachdem der Regierungsrath Ihnen
einen durchaus unparteiischen Rapport erstattet und, abgesehen
Von allen politischen Ansichten, auf Dasjenige angetragen hat,
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Was er mit der Gerechtigkeit glaubte vereinbaren zu können.
Ich muß als B-richterstar er kes Regierungsrathes diese eigentlich
schweren Anschuldigungen des Regierungsstatthalters von Saignelegier

durchaus von der Hand weisen. Da im Uebrigen keine
Erwiederungen gegen den Antrag des Regierungsrathes
gefallen sind, so schließe ich dahin, daß derselbe angenommen

werde.

Der Antrag des RegstrungsiatheS wird durch das Handmehr

genehmigt.

Der Regierungsrath bringt dem Gr. Rathe zur Kenntniß,
daß er in Betreff einer an ihn gerichteten Vorstellung des Ge-
meindratheS von Lützelflüh, die dahin geht, es möchte ihre aus
dem Nachlasse des in Neapel verstorbenen Johann Jakob
Zimmermann der Elisabeth unehelicher Sohn, von Lützelflüh ein
Betrag von 28 Fr., welchen er seiner Zeit für seine Verpflegung

bezahlt habe, vergütet und der Rest seinem Halbbruder
verabfolgt werden, in abweisendem Sinne verfügt habe. Diese
Verfügung veranlaßt keine weitere Beschlußnahme.

Der RegierungSrath legt dem Gr. Rath die Uebergabs-
urkunde der Reilerstalue des Rudolf v. Erlach zur Kenncuifi-
nahme vor.

Aus den Antrag der Militärdirekrion und des Regierungsrathes

wirs den Hauptleucen Rufer, Jakob, von Jffwyl, und
Zingg, Stephan, von Dießbach bei Büren, ersterer Komman-
dank des 16. und letzterer des 22. Bezirkes, durch das Handmehr

der Majorsrang verliehen.

In Abweichung vom Vorschlage der Militärdirekcion und
des Regierungsrathes, welche Behörden den Hrn. Scheurer,
Hauptmann im Bataillon Nr. 19 zum Major des Bataillons
Nr. 60 vorschlagen, wird im vierten Mahlgang durch Ballo-
tirung mit absolutem Mehr zum Major des Bataillons Nr. 60
(Hauser) ernannt: Hr. Hauptmann Stämpfli von Schlipsen.

Beschluß, betreffend die Schützengesell¬
schaften.

Der Große Rath des Kantons Bern,
in Betrachtung:

daß die Schützsttgeftllschasten wesentlich dazu beitragen,
daS schweizerische Wehrwesen im Geiste republikanischer Ein-
richtungen zu heben, und daß eS deßhalb Pflicht des Staates
ist, die Förderung dieses Zweckes zu unterstützen;

in theilweiser Ergänzung der Militärorganisalion vom
16. April 1847;

auf den Antrag des MiliiärdirektorS und des Regierungs-
ralheS,

beschließt:
1) Die Gemeinden, wo sich Schützsngesellschaften bilden,

find verpflichtet, die erforderlichen, dem Zwecke entsprechenden
Schießplätze unentgeldlich anzuweisen.

2) Der Staat unterstützt die Schützengesellschafken mit
jährlichen Beiträgen in einer Gesamnnsumme von höchstens
Fr. 6000.

3) Der Regierungsrath ist beauftragt, über ihre
Organisation ein besonderes Reglement zu erlassen und die
jährlichen Beiträge zu bestimmen.

4) Dieser Beschluß tritt sofort vom Tage seiner Bekannt-
80



machung an in Krafc und soll in die Sammlung der Gesetze

und Dekrete aufgenommen werden.

Funk, Regürungsrath, als Berichlererstatter. Der
vorliegende Gegenstand betrifft die Schützengesellschafren. Im
frühern Gesetz über die Militärorganisation vom 14. Dezember

1833 ist in den 88 â und 44 eine Bestimmung enthalten,
wonach die Schützengesellschafcen der Amtsbezirke ausdrücklich
anerkannt waren. In der neuen Militärverfassnng ist diese

ausdrückliche Anerkennung weggelassen worden, indem man
in derselbe» ausschließlich milicäusche Zwecke im Auge hatte,
und sie schreivt daher bloß vor, daß regelmäßige, jährlich
wiederkehrende Schießübungen statt finden sollen, für welche

auch im Büdget eine bestimmte Summe ausgesetzt ist. In-
folge der frühern Milirärorganisalion hatte der Regierungs-
rath ein Reglement erlassen über die Schießübungen in den

Amtsbezirken. SS bestund nun damals, theils infolge der

Milirärorganisation selbst, theils infolge deS Reglements die

Vorschrift, daß auch die Scharfschützen Mitglieder der Amts-
bezirkschützengesellschafcen sein sollen. ES war namentlich vor-
geschrieben, daß ein Scharsschützenrekcut, um in daS KorpS
aufgenommen zu werden, sich ausweisen mußte, wenigstens
60 Schüsse an den Schießübungen seines Amtsbezirks gethan

zu haben, so wie ferners, daß jährlich Fr- 8000 zur
Unterstützung der Schützengescllschaften in den verschiedenen
Amtsbezirken verwendet werden sollen. Dieses Reglement fiel
dahin mit dem Inkrafttreten der jetzt bestehenden
Militärorganisation. ES langten daher verschiedene Reklamationen
der AmlSbezirkschützengeseUschaften ein, und das Resultat der

Berathungeu deS Regierungsralhes über diesen Gegenstand
war, daß der Staat auch in Zukunft die Zwecke der

Schützengescllschaften fördern möge. Daher erscheint nun dieser Pro-
jektbischluß, welcher im Art. 1 sagt, daß die Gemeinden, in
welchen sich Schützengescllschaften bilden, verpflichtet seien,
die erforderlichen Schießplätze unentgeldlich anzuweisen. ES
verfleht sich von selbst, daß bloß die unentgeldliche Anweisung deS

Schießplatzes verstanden ist. Die Einrichtungdcsselben, dieAuffüh--
rung des Standes, der Scheiben w kann man den Gemeinden nicht
zumulhen. Der Art. 2 sagt, daß der Staat sich verpflichte, diese

Schützengesellschafcen mir jährlichen Beiträgen zu unterstützen und
zu diesem Zweck eine jährliche Gesammtsumme von höchstens

Fr. 6000 bewilligen werde. Der RegierungSrath wird im
Fernern beauftragt, über die Organisation dieser Schützen-
gesellschaften besondere Reglements zu erlassen und die jähr-
lichen Beiträge aus der genannten Summe zu bestimmen und
zu vertheilen. Ich trage darauf an, daß Sie in diesen De-
kcetöentwurf eintreten und ihn sogleich iu glodo behandeln
mögen.

F r i e d l i. Ich möchte lieber 8000 Fr. aufnehmen, so

wie eS früher war, statt bloß Fr. 6000, denn ich wüßte nicht,
warum man jetzt 2000 Fr. weniger geben wollte als früher.
Ich bin zwar kein Militär, habe aber oft selbst geschossen und
glaube, es sei sehr nützlich und wichtig, daß man richtig
schieße. Ich will zwar keinen bestimmten Antrag stellen,
wünschte aber, wie bereits bemerkt, daß 2000 Fr. mehr
ausgesetzt würden, um damit ärmern Schützen, wie eS deren
viele gibt, Pulver und Blei anzuschaffen. Ich glaube, wenn
man Krieg führe, so sei es nicht bloß darum zu thun, blind
zu schießen und den „Bölimann" zu machen, sondern so viele
Leute zu lödlen alö möglich, und dazu muß man gut schießen
können.

Herr Berichterstatter. ES wurden auch früher
nicht mehr als Franken 6000 für die Amtsbezirksschütz«ngesell-
schaften gegeben; die übrigen 2000 Fr. waren für die Scharf-
schützen bestimmt. Nun kommen die hier ausgesetzten Fr. 6000
auch den verschiedenen Schützengesellschafcen zu, so daß sie

gleich viel erhalten, wie früher.

T s ch a r n e r. Ich will nicht den hier ausgesprochenen
Zweck angreife«, obgleich schon analoge Verfügungen nicht
daS Resultat hatten, welches man wünschte. Man beklagte

sich im Allgemeinen darüber, daß die Prämien, welche der
RegierungSrath ausgesetzt hat, nicht auf eigentlich aktive
Militärs gefallen find, sondern meistens auf ältere Schützen.
ES wäre nothwendig gewesen, daß gerade angehende Militärs
dieselben erhalten hätten. SS ist übrigens im vorliegenden
Gesetze nicht gesagt, was man unter Gemeinde verst-he, und
ganz gewiß wird dieser AuSdruck, welcher allzu vag ist, zu
Mißverständnissen führen. Wenn z. B. die Burgergemeinden
verstanden sein sollten, so würde es gewiß an einzelnen Orten
schwierig sein, jedesmal das nölhige Lokal aufzufinden, indem
eS Kirchgsmeinden gibt, welche 14 — 16 verschiedene Gemeinden
in sich fassen.

Herr S r z i c h u n g S d i r e k r o r. Ich erlaube mir nur
ein paar erläuternde Bemerkungen über die Anträge, welche
gestellt worden find. Der Antrag deS RegierungSralheS selbst
ist im Allgemeinen nicht bestricken worden. Dagegen sind
einige Bemerkungen gefallen in Bezug auf die Stärke deS

Beitrages, der ausgesetzt worden ist und anderseits auf die
Bestimmung, daß die Gemeinden den Schießplatz unentgeldlich
anzuweisen haben. WaS diesen letztern Punkt betrifft, so ist
dieß eine Sache, welche ganz im gleichen bleibt, wie bisher,
mit dem bloßen Unterschiede, daß vorher in jeder Gemeinde,
in welcher auch nur einige Scharfschützen waren, ein Schießplatz

sein mußte. Dieß wird in Zukunft nicht mehr so sein;
einzelne kleinere Gemeinden werden keine Schießplätze mehr
zu liefern haben. Daß es irgendwie Konflikte geben könne in
Bezug auf den Begriff, welcher unter dem Ausdruck
„Gemeinde" verstanden werden soll, daS glaube ich nicht; denn
auch im alten Reglement wurde bloß der Ausdruck „Gemeinde"
gebraucht, ohne daß Jemand daran Anstoß nahm. WaS den
auszusetzenden Betrag betrifft, so glaube ich, es werde, wenn
man Fr. 6000 aussetzt, ungefähr im Nämlichen bleiben, wie
bisher. Man geht nämlich von der Ansicht auS, daß das
Schützenwesen sich so frei als möglich entwickeln solle; und da
nun das Schützenwesen sich so ziemlich vom eigentlichen
Scharfschützenwesen als solchem getrennt hat, so soll auch der StaatS-
beitrag so gesetzt werden, daß die Amtsbezirksschützengesell-
schaften ihre Unterstützungen finden und daß auch für die
Musterungen der Scharfschützen einige Prämien ausgesetzt
werden.

I n g o l d. Ich möchte den Antrag deS Herrn Friedli
unterstützen, daß man Fr. 8000 aussetze statt 6000 und zwar
so, daß man die noch beizufügenden Fr. 2000 verwende, um
ärmern Schützen Pulver und Blei anzuschaffen. ES wird
nicht nöthig sein, auseinanderzusetzen, daß eS nicht genüge,
wenn die Scharsschützen sich bloß an ihren Musterungen üben,
sondern daß fie sich das ganze Jahr hindurch üben müssen.
Wenn man nun auch 8000 Fr. verwendet, so finde ich, es sei

für einen so großen Kanton, wie der Kanton Bern ist, in
welchem so viele Schützengesellschafren eristircn, durchaus nicht
zu viel. Wenn man daS Schützenwesen heben will, so muß
man ganz besonders auf die ärmern Schützen Rücksicht nehmen
und diese so Viel als möglich unterstützen. UebrigenS muß
ich der gegenwärtigen Militärdireklion noch dcßhaib meinen
Dank aussprcchen, weil sie dem Schützenwesen einige Aufmerksamkeit

zuwendet und eS in dieser Beziehung nicht hat, wie
die vorige Militärdireklion, welche die Waffengattung der
Scharfschützen zu erdrücken suchte. Man hat im letzten Son-
dcrbundsfeldzuge gesehen, ob man mit großen Heersäulen oder
mit wenigen aber guten Schützen mehr ausrichte. Ich spreche
also der Militärdirektion meinen Dank auS, daß sie dieser
Waffengattung mehr Aufmerksamkeit schenkt, als eS früher der
Fall war.

Herr Präsident. Ich möchte die Versammlung
ersuchen, sich möglichst kurz zu fassen, indem diesen Nachmittag
keine Sitzung mehr sein wird.

Herr Berichterstatter. Was die Vermehrung
der ausgesetzten Summe von 6000 auf 8000 Fr. betrifft, so
kann ich nicht dazu stimmen und zwar um so mehr, als, wie
ich sehe, die Finanzdirekcion diesen Augenblick hier nicht ver«



tret«» ist und die Schützengesellschaften zur Aufmunterang und
Unterstützung ihrer Zwecke ganz gleich viel erhallen, wie bisher.

Ich glaube, diese Summe werte hinreichen und sehe mich
in dieser Anficht dadurch bestärkt, daß auch Herr RegierungS-
rath Jmobersteg, welcher sich viel mit dem Schützenwesen
beschäftigt hat, glaubt, diese Summe genüge. Was das Wort
„Gemeinden" betrifft, welches von Herrn Tscharner sehr „fad"
gefunden wird, so bemerke ich, daß sich der nämliche Ausdruck
auch im frühern Reglements befindet und daß, wenn er damals
nicht fad war, er es wohl auch jetzt nicht sein wird. Wenn
Herr Tscharner damals zu diesem Ausdruck gestimmt hat, so

wird er es mit der gleichen Gewissenhaftigkeit wohl auch jetzt
thun können.

Der Antrag des RegierungSratheö wird durch das Handmehr

angenommen.

Vo rtr a g der Finanzdirektion (Abtheilung Domänen und
Forsten) und des Regierungsrathes, denselben zu ermächtigen,
die Zehntscheuer zu JnS mit 4 Jucharten und 28,600
daran stoßenden Landes an Herrn Großrath und Amtsrichter Probst
in ZnS als den Meistbietenden um Fr. 13,300 hinzugeben.

I. U. Lehmann, RegierungSrath, als Berichterstatter.
Der vorliegende Verkauf betrifft ein großes Gebäude, welches
den Staat jährlich bedeutende Reparaturen kostet, nämlich die
Zehntscheucr von Ins und das daran stoßende Land. Die
Scheuer ist gegen Brand um Fr. 7000 verfichert und im
Grundsteuerregister um Fr. 7150 geschätzt. ES wurde über die Scheuer
und daS Land am 22. Mai 1848 eine Steigerung abgehalten
und Herr Großraih Probst hatte das höchste Angebot um Fr.
10,600. Als die Domänenverwallung im Begriff war, einen
Antrag zur Hingabe an die obere Behörde zu stellen, erschien
Herr Amtsrichter Stauffer in Gampelen und erklärte, Herr
Regnier in Neuenburg hätte diese Gegenstände acquiriren wollen,

allein keine Kenntniß von der Steigerung erhalten. Der
Regierungrath beschloß die NichtHingabe in der Hoffnung, noch
mehr zu lösen und ertheilte der Domänenvecwaltung den
Auftrag, eine zweite Steigerung abzuhalten. Diese zweite Steigerung

wurde am 3. Juli 1818 abgehalten; Herr Regnier von
Neuenburg hatte daö höchste Angebot von Fr 13,300. Herr
Amtsrichter Probst das zweithöchste von Fr. 13,110. Auf das
Gesuch mehrerer Brandbeschädiglen von JnS, daß der Staat
ihnen dieses Grundstück zum Behuf von Hausplätzen käuflich
überlassen möchte, wurde eine dritte Steigerung am 3. Nov.
1818 abgehalten. An dieser Steigerung hatte wieder Herr
Amtsrichter Probst das höchste Angebot um L. 10,700. Da
an der zweiten Steigerung Fr. 13,300 geboten worden waren,
so konnte der Antrag auf Hingabe nicht wohl gestellt werden»
sondern man beschloß, die Gegenstände um diesen Preis nicht
hinzugeben. Da man den beiden Herren schriftlich anzeigte,
daß man dies« Gegenstände nicht wohl so pingeben könne, weil
an der zweiten Steigerung mehr geboten worden war, so
erklärte dann Herr Probst in einem Schreiben vom 11. März
1819, daß er die Summe, welche diese Gegenstände an der
zweiten Steigerung gegolten, ebenfalls bezahlen wolle. DaS
Angebot deS Herrn Probst ist also Fr. 13,300
Die Grundsteuerschatzung nur „ 11,220
Mithin zeigt flch ein Mehrerlös von Fr. 1,080

Das angebotene Kaufskapital wirft einen
jährlichen Zins zu 4"/o ab von „ 532
Dagegen beträgt der bisherige Mielh- und Pachtzins

bloß „ 180

Mithin erzeigt fich, wenn man diese Gegenstände
kaufsweise hingiebt, abgesehen von den jährlich
wiederkehrenden Reparationökosten ein
einzunehmender Mehrertrag von Fr. 352

Man hat also bei dieser Liegenschaft den Grundsatz der
Konkurrenz bi« auf den äußersten Punkt getrieben, allein Herr
Amtsrichter Probst hat erklärt, nicht mehr geben zu wollen,
als waS er angeboten. AuS diesem Grunde finde ich mich
verpflichtet, dahin anzutragen, daß die fragliche Zepntscheuer,

welche nur große Unterhaltungskosten verursacht, nebst dem dabei

liegenden Land an Herrn Großrath und Amtsrichter Probst
um tie gebotene Summe von Fr. 13,300 hingegeben werde.

Durch das Handmehr genehmigt.

Vortrag deS Regicrungsralhes, dahin gehend, eS möge
das Amrsschreibereigebäude in Erlach mit Garten und Beunde
an Herrn Fürsprech Theophil Simmen von Eclach, dermal
wohnhaft in Biel, als dem Meistbietenden um das nachträgliche

Angebot von Fr. 9000 mit dem Zugeständnisse eines Zu-
gangsrechtes durch den hintern Keller durch den Schöpf des
untern Kornhauses hingegeben werden.

Durch das Handmehr genehmigt.

Anzug der Herren Großräthe Cünier und Verdat, e«

möchten die Stellen der französischen und deutschen Stenographen
ausgeschrieben, und diese verantwortlich erklärt werden.

Verdat. Herr Präsident, meine Herren! Wir haben
in der letzten Sitzung diesen Anzug in der besondern Abficht
gemacht, endlich verantworliche Redaktoren der Verhandlungen
des Großen Rathes zu erhalten. Sie haben gesehen, daß
die VerhandlungSblälter, besonders die französischen, angegriffen
worden sind. Man hat behauptet, die Redner hätten ihre
Reden selbst gemacht und sie den Stenographen gegeben! Ich
habe Nachforschungen gemacht und gesunden, daß die
Stenographen, die im Großen Rathe funkrioniren, nur provisorisch
angestellt find; in dem Organisationsgesetze deS Regierung«-
rathes und der Kanzlei aber ist von den Stenographenstellen
positiv die Rede; auch ist im Büdget ein Ansatz für Besoldung
der Stenographen. Ich hatte die Freiheit genommen, den
Antrag zu bringen, die Stellen der französischen und deutschen
Stenographen möchten ausgeschrieben werden. Ich trage jetzt
um so mehr darauf an, als wir im Großen Rathe für diese
Sitzung keinen französischen Stenographen sehm. Haben wir
aber ein Bulletin, so wollen wir auch einen Stenographen.

Cünier. Die Molion, die wir gestellt haben, empfiehlt
fich selbst; ich glaube, eS sei unnörhig, fie weiter zu motiviren,
besonders da die Zeit dringt. In der Sitzung, die wir so
eben beendigen werden, war Niemand da, der die französischen
Reden hätte getreu wieder geben können; indeß soll doch alles,
was sich hier zugetragen pal, genau ausgenommen werden.
Die deutschen Stenographen haben dieß allerdings gethan.
Man fragt im Jntelligenzblatte, was wir machten; man weiß
es nicht; es wäre doch möglich, die Rede den andern Tag
wieder zu geben. ES ist wahr, daß man sich nicht immer an
die gleichen Worte gehalten hat und daß die Reden deßhalb
angegriffen worden sind. Früher war ein französischer Stenograph

angestellt, nämlich Herr Petirpierre; er zog fich zurück.
Nun wurde ein Stenograph angestellt, der nicht einmal daS

ABC der Stenographie kannte, Herr Teurer. Dieser gab
seine Demission ein, der Regierungsrath stellreeinen andern Schreiber

der französischen Kanzlei a», der die Funktion eines Stenographen

übernehmen sollte, allein derselbe ve> steht so wenig von der
Stenographie, als die frühern. Er schickte deßhalb an seine
Stelle Herrn Duperru, dem er täglich Fr. 6 bezahlte; allein
dieser will jetzt die Stelle um weniger als Fr. 12 nicht mehr
versehen. Ich verlangt positiv, daß dieser Zustand nicht länger
daure. denn eS ist unerträglich. Der Regierungsrath wird
dies« Molion unterstützen und unsere Wünsche in Ausführung
bringen.

Die Molion wird durch Handmehr erheblich erklärt.

80*



Garnier. Während der letzten Session wurde eine von einer
großen Anzahl Bürger der Gemeinde Roirmont unterzeichnete
Vorstellung verlesen, in welcher sie sich beklagten, daß seit 13

Jahren, dem Zeitpunkt des Amtsantrittes des Herrn Piguerez alS

Regierungsstatthaller von Freibergen, die Behörden dieser
Gemeinde der Gemeindeversammlung keine Rechnung abgelegt
hätten, und daß ihre darüber im November ober Dezember
1818 dem Regierungsrathe eingereichte Beschwerde unbeantwortet

und erfolglos geblieben wäre. Die Vorstellung
erwähnte ferners, daß bereits die Amtszeit ihrer Gemeindrathsmit-
glteder seil beinahe 3 Jahren abgelaufen, ohne daß man neue
Wahlen angeordnet hätte, Thatsachen, die alle dem im Januar
letzthin von der Regierung nach Saignelegicc abgewandten
Kommissar berichtet worden wâ en; es hätte also der
Regierungsrath davon Kenntniß gehabt und dennoch keine
Maßregeln ergriffen. Der Große Rath sah nun diese Sache als
dringend an und sprach den Wunsch aus, baß sie sobald möglich

erledigt würde. Die Aktenstücke wurden dem Regierung«,
rathe zur Berichterstattung überwiesen, und von diesem

Augenblicke an hat man nichts mehr von dieser Angelegenheit
gehört. Ich erlltche demnach den Regierungsrath, darüber
Auskunft zu geben, wie sich diese Sache verhalte und welches
die von ihm getroffenen Maßregeln seien. Es sei mir erlaubt,
eine zweite F age an den RegierungSrath zu richten. ES
wurden vor einigen Monaten d-.r Gememdralh von Scugne-
legier, mehrere Mitglieder der Gemeinderäthe von Mcrieur
und Bêmont, sowie auch die Mitglieder der Schulkommission
Von Saignelegier in ihren Amlsverrichtungen eingestellt. Es
hak sich der Regierungsstatthaller die Freiheit herausgenommen,

entgegen der Verfassung und den ausdrücklichsten Ge-
setzesbestimmnngen, diese Behörden Von sich aus provisorisch
zu besetzen. Auf meine in der letzten Session an die Regierung
deßwegen gerichtete Interpellation wurde mir auf eine umgehende

Weise geantworter; es erklärte der Herr Justizdireklor,
daß er nicht glaube, daß der Regierungsstatthaller von
Freibergen diese Behörden von sich aus erwählt habe, wenn es

sich aber so verhalte, so seien diese Wahlen ungesetzlich und
verfassungswidrig. Seitdem hat die Gemeinde von Saigne-
legier gewünscht, sich zu versammeln, um dieser durch auf
ungesetzliche Weise erwählte Beamte geführten ungesetzlichen
Verwaltung ein Ende zu machen. Es hat sich aber der Herr
Regierungsstatthaller geweigert, die auf die Einberufung der
Versammlung bezügliche Publikation zu bewilligen, woraufhin

eine abermalige Beschwerde an den Regierungsrath gerichtet

wurde, die aber bis ans den heutigen Tag ebenfalls
unbeantwortet und erfolglos geblieben ist. Ich ersuche demnach
irgend ein Mitglied dieser Behörde, auch darüber Auskunft
zu geben, woran diese Sache sei und welches die von ihr
getroffenen Maßregeln seien, um solchen empörenden Mißbräuchen
abzuhelfen.

3 a g g i, Justizdireklor. Was die Klagen über mangelhafte

Gi'meinderechnungen betrifft, so erinnere ich mich nicht,
daß dieselbe bei den UnlersuchungSakcen lag, die Herr Regie-
rungSkommissär Sybold gemacht hat. Es lagen bet der Ju-
stizdirekliou bloß die Klagen über die Gebühren, die jährlich
unter die Gemeinden vertheilt werden. Die andern Akten
befanden sich entweder auf der Finanzdireklion oder der Direktion

des Innern. Was den zweiten Punkt betrifft, so wurde
bereis in der vorletzten Sitzung deßhalb interpellier; ich glaubte
damals, die genügende Auskunft gegeben zu haben. Es verhält

sich nämlich mit der Sache durchaus nicht so, wie Herr
Großraih Garnier den Großen Rath heute zum zweiten Male
will glauben machen. Der RegierungSrath hat einzelne
Mitglieder des Gemeinderaths und, wenn ich nicht irre, die sämml-
lchen Mitglieder der Schulkommission zum Zwecke der
Untersuchung eingestellt, mit dem Antrage, sie von ihren Stellen
gerichtlich zu entfernen, zugleich mit dem Auftrage an den
Regierungsstatthaller, provisorisch für die Ausübung der
Funktionen derselben zu sorgen. Der Regierungsstatchalier
hat sich nach der von Herrn Garnier im Großen Rathe
gestellten Molion veranlaßt gesehen, über den wahren Stand
der Sache Auskunft zu geben, und es bestätigte sich, waS ich zum
voraus vermulhetund geäußert habe, daß nämlich der Regierungs¬

statthalter durchaus nicht entgegen allen gesetzlichen Vorschriften
sich werde angemaßt haben, zu Ersetzung der eingestellten
Mitglieder der Gemeindsbehörden definitive Wahlen vorzunehmen.
Denn eS war ja noch nicht gewiß, ob diese von den Gerichten
abberufen oder an ihren Stellen bleiben werden. Der
Regierungsstatthaller ist nach meiner Ueberzeugung durchaus in den

Grenzen seines Auftrages geblieben, und hat provisorisch für
den Dienst, so gut er konnte, gesorgt. Herr Präsident, meine
Herren! Ich bedaure, wenn hier über Geschäfte, die rein
administrativer Natur find, und über die man eigentlich die
gewünschte Auskunft auf dem Büreau haben könnte, interpellier
wird; um so mehr bedaure ich dieß, wenn eS wiederholt
geschieht. Es ist Zufall, wenn die betreffenden Mitglieder des

RegierungsralheS anwesend find, um die gehörige Auskunft
zu geben. Was den letzten Punkt betrifft, so glaube ich, der
Große Rath habe darüber bereits Bericht erhallen.

Herr Präsident. Ich betrachte diesen Gegenstand
für den Augenblick als erledigt; sollte der Sache fernere Folge
gegeben werden, so müßte der Antrag in Form »nies Anzuges
oder einer Mahnung vorgelegt werden. — Somit sind die

wichtigsten Geschäfte, welche vorlagen, erledigt, die Zeit ist
auch vorgerückt; ich danke Ihnen für die Ausdauer, die Sie
an den Tag gelegt haben, sowohl dadurch, daß sie die
Versammlung so zahlreich besucht, als dadurch, daß Sie bis anS
Ende ausgeharrt haben. Ich erkläre die Sitzung von nun an
alS geschlossen.

Folgenden Rehabilitations- und Strafnachlaßgesuchen wird
auf den Antrag des Regierungsrathes und der Direktion der
Justiz und Polizei und der Strafanstalten

entsprochen:
1) Joh. Ulr. Lüthi, von Lauperswyl, wohnhaft zu

Biglen, am 26. Oktober 1812 durchS Obergericht wegen
unbefugter Wegnahme einer bedeutenden Summe Geldes
und wegen Unterschlagung peinlich zu 6 Monaten
Zuchthausstrafe, zu 3 Jahren Verweisung aus dem Kant. Bern
verurtheilt, wird die Rehabilitation ertheilt.

2) Joh. B e ck, von Sumiswalb, den 29. Mai 1817 wegen
Diebstählen zu 2>/e Jahren Ketten,

3) Sam. K o p p von Wiedlisbach, den 26. Juni 1317
wegen Diebstahl zu 2^ Jahren Kellenstrafe,

4) Christ. Z u b e r von Affoltern im Emmenthal, durch
Urtheil des Obergerichts vom 30. Okt. 1817 peinlich zu
2V« Jahren Kelten

verurtheilt, wird der Rest ihrer Strafe erlassen.

5) Bend. S i e b er, von Dieterswyl, unterm 23. Dezem¬
ber 1813 vom Obergerichle peinlich wegen durch Ueber-
schreitung der Nothwehr begangenen Todtschlages zu
zehnjähriger Vorweisung aus dem Kanton Bern verurcheiil,
wird der Rest der Strafe in Eingrenzung in seine
Heimathgemeinde umgewandelt.

6) Chr. Großenbacher» von Affoltern im Emmenthal,

unterm 22. Juli 1811 vom Obergerichte wegen
betrügerischen Geldsiags zu 2 Jahren Zuchthausstrafe
(entgegen dem Antrage der Justizdirektion),

3) Sam- Bader von Langenthal, Kant. Baftlland, durch
das Obcrgericht am 31. Juli 1817 wegen Unterschlagung
peinlich zu 3 Jahren Zuchthaus,

8) Jak. Christen, von Ursenbach, obergerichtlich am
17. Okt. 1816 wegen Schafdiebstählen peinlich zu 4 Jahren

Zuchthaus,

9) Chr. Z w a hlen, von GuggiSberg, okergericktlich am
19. Mai 1817 wegen Diebstäplen peinlich zu 3 Jahren
Zuchthausstrafe,

10) Bend. Bangerter, von Lyß, obergerichtlich unterm
16. September 1818 wegen Fälschung peinlich zu 1 Jahr
Zuchthaus,



11) Joh. Trum m er, von Frutigen, obergerichtlich am
12. Juni 1847 wegen Diebstählen peinlich zu 2'/z Jahren
Ketten,

12) Lonslance ^àêle Lourvoisier, Von Lrevine, Kant. Neuen-
bürg, unterm 22. Merz 1845 obergerichllich wegen
verheimlichter Niederkunft und Kindermocd zu 6 Jahren
Ketten, und

13) Jak. v ö s i g e r, von Unterstockholz, am 28. Aug. 1847

wegen Diebstählen peinlich zu 2«/z Jahren Zuchthaus
verurthetlt, wird der letzte viertheil ihre Strafe erlassen.

14) Ulrich Iufer, von Melchnau, den 13. Mai 1813 we¬

gen Diebstählen zu 2'/z Jahren Zuchthaus,

15) Anna Barb. Bür gi, von Lyß, den 18. Dez. 1847

wegen Diebstählen zu 2«^ Jahren Zuchthaus,

16) Sam. F e l l e r, von Allmendingen, unterm 19. Merz
1847 obergerichllich wegen Diebstahls peinlich zu 3 Jahren
Ketten, und

17) Jak. Wälchli, von Lotzwyl, unterm 23. Dezember
1818 obergerichtlich wegen DiebstahlS peinlich zu 8
Monaten Zuchthaus,

18) Joh. W e n g er, von Wahlern, unterm 2. September
1848 obcrgerichtlich wegen DiebstahlS peinlich zu 1 Jahr
Zuchthaus, und

19) Chr. M â u Slin, von Höchstetten, unterm 16. Dez.
1818 obergerichtlich wegen DiebstahlS und Hehlerei zu
6 Monaten Zuchthaus

vcrurtheilt, wird der letzte Achttheil ihrer Strafe erlassen.

20) Ulrich Michel, von Golzwyl, unterm 1. Juli 1818
obergerichtlich wegen DiebstahlS peinlich zu 15 Monaten
Zuchthaus verurtheilt, wird der letzte Zehntel seiner Strafe
nachgelassen.

21) Heinr. K a m bli, von Zürich, gewesener Privatlehrer,
unterm 1. April 1318 vom Obergericht wegen Gelddieb-
stahlS peinlich zu 2 Jahren Zuchthaus verurtheilt, wird
der Rest seiner Strafzeit in KantonSverweisung
umgewandelt. (Die Justizdirektion trug auf Abweisung an.)

W « t n g a r t. Ich wünschte, eS möchte dem Samuel
Bader ein Driuheil der Strafe erlassen werden. Der Direktor
der Zuchtanstalten » Herr RegierungSrath Lehmann, der sich

hinsichtlich dieser Anstalten sehr viele Mühe gibt» hat, iu
Uebereinstimmung mit dem Zeugnisse deS ZuchthausverwalterS
und deS LehrerS der Anstalt, auf Erlassung des letzten Drilt-
theilS der Strafe angetragen, gestützt auf den Umstand, daß
Bader vor dem Erlaß des Milderungsgesetzes bestraft worden
ist, und daß Herr Marti, Oberlichter, erklärt hat, wenn Bader

nach dem Erlaß dieses Gesetzes bestraft worden wäre,
so hätte ihn höchstens eine 2 —. 2l/ajährige Zuchthausstrafe
statt eine 3jährigc getroffen. Bader ist überdieß noch für 10
Jahre auö dem Kanton gewiesen. Ich äußere diesen Wunsch
namentlich darum, weil sich der Betreffende während der ganzen

Zeit deS VerhaftS gut aufgeführt, und weil man in den

letzten Tagen Andere viel günstiger behandelt hat; namentlich
ist dem Luginbühl der dritte Theil der Strafe erlassen worden.
Alle diese Umstände sprechen für den Erlaß eines DrittheilS
der Strafe. Letzthin wandt« sich Einer an den Großen Rath
mit dem Gesuch um den Erlaß eines Monatö; er hatte einem
Hausvater die Gurgel abgeschnitten und wurde deßhalb mit
1 Monaten Gefängniß bestraft. Bader ist aber zu 3 Jahren
Zuchthaus verurtheilt worden. Ich will daS, waS er begangen

hat, nicht beschönigen, aber seiner Handlung liegt Leichtsinn

zu Grunde, indem er auf der Post Fr. 300 in Empfang
nahm und seine Unterschrift gab. Ich möcht« ihn also bestens
empfehlen. Der Lehrer und die Obern der Zuchtanstalt haben
mir ihn dieser Tage noch ganz besonders anempfohlen.

Herr Justizdirektor. Ich möchte den Antrag
deS Regierungsralhes unterstützen. Die Unterschlagssumme

Tagblatt deS Großen Rathes 181!).

beträgt Fr. 525 ; es will doch etwaS sagen, wenn Jemand bet
der Post Geld in Empfang nimmt, daS Zutrauen seiner Obern
verletzt und daS Geld zu eigenen Zwecken verwendet. Der
Fall, den Herr Weingart berührt hat, ist nicht ganz so, wi«
er gesagt hat; das betreffende Individuum hat dem Andern
nicht die Gurgel, sondern nur den Kopf abgeschnitten. Ich
muß finden, Bader sei gelinde bestraft worden; wenn man
»hm den vierten Theil der Strafe schenkt, so genügt eS voll-
lommen-

Abstimmung.
Dem Bader grundsätzlich an der Strafe etwa»

nachzulassen Handmehr.
Für Erlaß eineS BiertelS der Strafe 64 Stimmen.

„ „ « Drittels „ „ 20 „

nicht entsprochen:
22) Sam. Müller, gewesener Arzt, von Goldiwyl, am

19. Aug. 1813 obergerichllich wegen Tödtung auS Fahr-
läßigkeit polizeilich zu 4 Monaten Sinsperrung verur-
theilt (die Justizdirektion trug aus Abweisung, der
Regierungsrath auf Willfahrung an).

23) Joh. Seiler, von Bönigen, unterm 3. Februar
1819 wegen Unterschlagung peinlich zu 1 Jahr Zuchthaus
verurtheilt.

24) Chr. Z b â r en, von Lenk, unterm 12. Dezemb. 1846
obergerichtlich wegen vier verschiedener Diebstähle peinlich
zu 1 Jahren Zuchthaus verurtheilt.

Herzog. Ich muß, was den Sam. Müller betrifft, durchaus
den Antrag der Direktion der Justiz und Polizei unterstützen. Eine
Tödtung aus Fahrläßigkeit, welche nur mit4 Monaten Sinsperrung
bestraft worden ist, scheint mir eine außerordentlich milde Strafe.
Wenn ein Mensch nicht genügende Kenntnisse besitzt und denn-
noch Operationen vornimmt, infolge deren der Tod eineS

Familienvaters erfolgt, so würde gewiß Jedermann die hier in
Anwendung gebrachte Strafe außerordentlich mild finden. AuS
diesem Grunde, und damit sich in dieser Beziehung einmal ein«
feste Kolcqnenz bilde, trage ich darauf an, daß der Antrag der

Justizdirektion genehmigt werde.

Abstimmung durch Ballotirung.
Für Willfah, 31 Stimme«.
Für Abschlag 55 „

Während der Sess-ou sind noch folgende Bittschriften ein-
gegangen:

Am 29. Mai: Strafnachlaßgesuch d«S Joh. Seiler in
Bönigen. Vorstellung der Volksversammlung zu Srlenbach,
bezweckend Vereinfachung deS BetreibungsgesetzeS, Herabsetzung
deS AdvckatentarifS, Aufhebung der Friedensrichter» vereini-
gung der Kosten bei friedensrichterlichen Erscheinungen vor
den Gerichtsbehörden, mäßige Besoldung kor Amlschr«iber,
Amtsgerichtsschreiber und AmtsgerichlSweibel durch den Staat,
und Ermäßigung ihrer Gebühren, Erlassung eineS Gesetzes

zu Löschung aller grundpfändlicken bezahlten Schulden. — Gesuch

deS Friederich Hofer und 13 anderen Partikularen, deS

GemeinderalhS von Arni und 5 anderer Gemeinden der
Amtsbezirke Konolfingen und Signau um Revision deS OhmgeldS-
gesetzes. — Gesuch der Notare Christian Baur und Christian
Aeberhard, in Thun, und Mirhasren um Abschließung der
Kaufverträge um die versteigerten Liegenschaften zu Oberhofen
nach dem VeröffnungSverbal. — Strafnachlaßgesuch deS Ben-
dicht Sieber von Diekerswvl. — Am 30. Mai: Strafumwand-

NO**



luogSgesuch deS Johann Kunz von MeiniSberg.— Vorstellung
Von ì3 reformirten Bürgern zu Delsberg, betreffend die dortigen

Schulverhältnisse. — Vorstellung von 45 reformirten
Bürgern zu TelSberg, betreffend die tortigen kirchlichen Ver-
Hältnisse. — Am 1. Juni: Bußnachlaßgesuch der Bnrgergemeind«
Vinelz. — vußnachlaßgesuch deS Joh. Ulrich Gehrig, deS

Fried. Hofer, deS Joh. KrebS und deS Joh. Schneider i.i
Biglen.

Schluß der Sitzung und der Session Vormittags gegen 1t Uhr.

B «rtchti g u ng.
ES ist irrig, wenn in den Verbandlungen deS Großen

RatheS die Wahlverhandlung, betreffend die Pràffdentenstclle
deS RegierungSrathes, so dargestellt ist, alS wenn 50 Stimmen
für mich gefallen wären. Diese Stimmen sielen auf Herrn
Lehmann, jünger.

Bern, den 9. Juni 1849.
l>r. Lehmann.

Für die Redaktion:

K. Schär er.
B r i n g o l f.
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